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Die fehlende Harmonisierung der Körperschaftsbesteuerung in Europa führt zu 
einer Verzerrung von Standort-, Investitions- und Finanzierungsentscheidungen 
multinationaler Konzerne. Für die Steuerverwaltungen begründet das 
Nebeneinander von 27 separaten Steuersystemen die zunehmende Notwendigkeit, 
das inländische Steueraufkommen zu schützen. Um diesen Problemen zu begegnen, 
werden von der Europäischen Kommission gegenwärtig unterschiedliche 
Reformvorschläge diskutiert. Hierzu zählen insbesondere die Einführung 
einer Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage 
(GKKB) sowie die Vereinheitlichung der Regelungen zur konzerninternen 
Verlustverrechnung. Ziel der Arbeit ist es, mögliche Auswirkungen dieser 
Reformvorschläge auf das Steueraufkommen der Mitgliedsstaaten sowie die 
Steuerbelastung der betroffenen Konzerne zu quantifizieren.
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Vorwort 

Der europäische Binnenmarkt kann nur dann reibungslos funktionieren, 
wenn die für diesen Markt angestrebte Mobilität wirtschaftlicher Ressourcen 
durch steuerliche Vorschriften nicht behindert wird. Während die Harmonisierung 
der indirekten Steuern in diesem Sinne fortgeschritten ist, sind die Koordinie-
rungserfolge auf dem Gebiet der direkten Steuern jedoch bescheiden. Zwar war 
die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung in Europa schon vielfach Ge-
genstand zahlreicher Initiativen auf der europäischen Ebene. Da für den Bereich 
der direkten Steuern alle Maßnahmen der EU einstimmig verabschiedet werden 
müssen, konnten diese Initiativen aber nicht immer gegen die Interesse Mitglied-
staaten, die die Sicherung ihrer nationalen Besteuerungs- und Ertragshoheit im 
Blick haben müssen, durchgesetzt werden. Daher kamen wichtige Maßnahmen 
der Europäischen Kommission auf dem Gebiet der Unternehmensbesteuerung ( ein 
Beispiel ist die steuerliche Behandlung von Verlusten bei grenzübergreifenden 
Sachverhalten), bisher nicht über das Stadium einer Mitteilung hinaus. Vergleich-
bar damit ist nicht auszuschließen, dass auch das ehrgeizige Projekt einer gemein-
samen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage (CCCTB), das die 
Europäische Kommission in ihrer Studie zur Unternehmensbesteuerung in Europa 
2001 anregte und seit dem Jahr 2004 aktiv verfolgt, am Einigungswillen der Mit-
gliedstaaten scheitert. 

Dieser Einigungswille der Mitgliedstaaten ist nicht zuletzt deshalb schwach 
ausgeprägt, weil neben technischen und administrativen Fragen vor allem auch 
die finanziellen Konsequenzen offen sind, die mit der Einführung einer CCCTB 
für die Haushalte und Steuerbelastungen der betroffenen Mitgliedstaaten und Un-
ternehmen verbunden sein dürften. Zwar liegen hierzu bereits erste Studien vor. 
Die Komplexität der Fragestellung setzt aber eine Untersuchung in allen 27 Mit-
gliedstaaten voraus, die auf Unternehmensdaten beruhen. Vor diesem Hintergrund 
besteht das Ziel der Arbeit von Herrn Koch darin, die möglichen Wirkungen her-
auszuarbeiten, die alternative Vorschläge zur Reform der Konzernbesteuerung auf 
das Steueraufkommen der Mitgliedsstaaten sowie die Steuerbelastung der Kon-
zerne haben. Dabei beschränkt er sich nicht auf die Überlegungen der Europäi-
schen Kommission zur Einführung einer CCCTB, sondern bezieht auch die ge-
zielten Vorschläge zur steuerlichen Behandlung von Verlusten bei grenzüberrei-
fenden Sachverhalten ein. 

Die Anfertigung dieser Arbeit erfolgte im Rahmen eines breiter angelegten 
Forschungsprojekts zur „Besteuerung von Konzernen in Europa", das am Institut 
für deutsche und internationale Besteuerung der Universität Göttingen in Koope-
ration mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim, 
durchgeführt wird. Auf der Grundlage des hier entwickelten Mikrosimulations-
modells werden differenzierte Aussagen zu den finanziellen Auswirkungen ge-
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wonnen, die mit der Einführung einer CCCTB oder einer Umsetzung der ver-
schiedenen Vorschläge zur grenzübergreifenden Verlustverrechnungen verbunden 
wären. So zeigt sich zum Beispiel, dass Aufkommensverluste, die mir der ver-
pflichtenden Einführung einer CCCTB verbunden wären, vor allem jene Länder 
treffen, die sich im gegenwärtigen System durch attraktive steuerliche Rahmen-
bedingungen auszeichnen. Eine verpflichtende CCCTB dürfte aber auch die 
Bandbreite durchschnittlicher Steuerbelastungen in Europa reduzieren und sich 
durch eine im Vergleich zu den gezielten Maßnahmen wirksamere Verlustver-
rechnung auszeichnen. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind nicht nur für Entscheidungsträ-
ger interessant, die im politischen Prozess einer Herstellung der Rahmenbedin-
gungen für einen wettbewerbsfähigen Binnenmarkt Verantwortung tragen. Sie 
sind auch für die im Binnenmarkt aktive Unternehmen von Bedeutung, die sich 
auf neue Belastungs- und Verteilungsfolgen einzurichten hätten. Schließlich leis-
tet die vorliegende Arbeit aber auch einen Beitrag zur Entwicklung von Mikrosi-
mulationsmodellen im Unternehmensbereich, so dass sie auch von den Vertretern 
dieses Forschungszweigs mit Gewinn zu lesen ist. Vor diesem Hintergrund wün-
sche ich der Arbeit von Herrn Koch eine gute Aufnahme im Markt. 

Prof. Dr. Andreas Oestreicher 
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1 Einleitung 

1.1 Einführung 

„Business goes global, taxes stay local. " 1 Dieser vielzitierte Ausspruch liefert eine 
treffende Umschreibung des sich aufbauenden Spannungsverhältnisses, dem 
gleichsam die europäischen Unternehmen und die europäischen Steuergesetzgeber 
in zunehmendem Maße ausgesetzt sind. Während europäische Unternehmen mitt-
lerweile regelmäßig den ganzen Binnenmarkt als ihren Heimatmarkt verstehen2, 
macht die Steuergesetzgebung - zumindest in Bezug auf die direkte Besteuerung 
von Unternehmen - an den Landesgrenzen halt.3 Dieses bedeutet für grenzüber-
schreitend tätige Konzerne, dass sie innerhalb der EU der Befolgung von bis zu 27 
verschiedenen Steuersystemen ausgesetzt sind, während die Steuerhoheiten im 
Gegenzug auf den Schutz des inländischen Steueraufkommens bedacht sein müs-
sen, da multinationale Konzerne durch Finanzierungsgestaltungen und/oder die 
Gestaltung konzerninterner Verrechnungspreise das internationale Steuerlastgeflil-
le ausnutzen können. Zusätzliche steuerliche Hemmnisse für die grenzüberschrei-
tende Geschäftstätigkeit sind die Konsequenz erforderlicher Vorschriften zum 
Schutz des inländischen Steueraufkommens. 

Für die Beseitigung dieser Probleme können unterschiedliche Ansätze in 
Erwägung gezogen werden. Diese reichen von einer unilateralen Weiterentwick-
lung der Konzernbesteuerung, über die Beseitigung einzelner Probleme durch 
gezielte koordinative Maßnahmen bis hin zu einer vollständigen Harmonisierung 
der Konzernbesteuerung in Europa. Eine jüngste Initiative der Europäischen 
Kommission zur Harmonisierung der Konzernbesteuerung geht zurück auf eine 
Mitteilung aus dem Jahr 2001, in der die Kommission unter anderem die Einfüh-
rung einer „Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrund-
lage" (GKKB) als langfristiges Ziel für die Konzernbesteuerung in Europa vor-
schlägt.4 

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist vor diesem Hintergrund die Beurtei-
lung der Folgen alternativer Vorschläge zur Reform der Konzernbesteuerung für 
das Steueraufkommen der Mitgliedsstaaten sowie die Steuerbelastung der Kon-
zerne. Die Anfertigung dieser Arbeit erfolgt im Rahmen eines breiter angelegten 
Forschungsprojekts zur „Besteuerung von Konzernen in Europa", welches ge-
meinsam von der Universität Göttingen und dem Zentrum für Europäische Wirt-

I Vgl. beispielsweise Rödder(2007), S. 381; Oestreicher(2000), S. 5. 
2 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001a), S. 5. 
3 Vgl. Oestreicher (2000), S. 5. 
4 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001a). 
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schaftsforschung, Mannheim durchgeführt wird.5 Intention dieses Projekts ist die 
Entwicklung eines Mikrosimulationsmodells auf Basis empirischer Unterneh-
mensdaten, welches eine Abbildung der Besteuerung europäischer Konzerne und 
dabei auch eine Berücksichtigung von Anpassungsreaktionen der Konzerne auf zu 
beurteilende Steuerreformen erlaubt. Hierzu wurde in einem ersten Projektab-
schnitt ein komparativ-statisches Grundmodell entwickelt, welches von derartigen 
Verhaltensreaktionen abstrahiert. Die Ergebnisse dieses Modells werden im Rah-
men der vorliegenden Arbeit dargestellt. In einem zweiten, aktuell laufenden Pro-
jektabschnitt werden eine Verfeinerung der methodischen Vorgehensweise, Er-
weiterung der abgebildeten steuerlichen Vorschriften sowie eine Einbindung der 
Verhaltensreaktionen angestrebt. 

Die Abschätzung der quantitativen Wirkungen der untersuchten Reformvor-
schläge ist aus verschiedenen Gründen von Relevanz, wie auch die Europäische 
Kommission in entsprechenden Verlautbarungen unterstreicht.6 Eine Analyse der 
Steuerbelastung kann sowohl Aufschluss geben über die steuerliche Standortat-
traktivität eines Landes, soweit auf ihre durchschnittliche Höhe abgestellt wird, 
als auch über die Effizienzwirkungen des Steuersystems, wenn auf bestehende 
Unterschiede oder die Schwankung der Steuerbelastung im Ländervergleich Be-
zug genommen wird. In diesem Sinne sollen mit einer Analyse der Steuerbelas-
tung von Konzernen de lege lata bestehende Entscheidungsverzerrungen und da-
mit die tatsächliche Notwendigkeit zur Reform aufgezeigt werden. In welchem 
Ausmaß verschiedene Reformvorschläge zur Beseitigung dieser Ineffizienzen 
beitragen können und mit ihnen gleichzeitig eine Verbesserung der steuerlichen 
Standortattraktivität sowie der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen 
erreicht werden kann, soll durch eine Untersuchung der Steuerbelastung de lege 
ferenda abgeleitet werden. Diese Untersuchung ist deshalb von besonderem Inte-
resse, weil die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unterneh-
men und die Beseitigung steuerlicher Ineffizienzen zu den wesentlichen Zielset-
zungen gehört, welche die Kommission mit den gemachten Vorschlägen verfolgt.7 
Bei der Analyse darf allerdings nicht übersehen werden, dass die EU-weite Um-
setzung eines Reformvorschlags einen einstimmigen Beschluss sämtlicher Mit-
gliedsstaaten voraussetzt, deren Zustimmung allerdings in nicht unerheblichem 
Maße von den Auswirkungen auf das inländische Steueraufkommen abhängen 
sollte. Eine Analyse der Aufkommenswirkungen der Reformvorschläge liefert 

5 An einem ersten Projektabschnitt war zusätzlich das International Tax Institute der Universi-
tät Hamburg beteiligt. 

6 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 543; Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften (2003), S. 6. So ist eine Untergruppe der von der Kommission ein-
gesetzten Arbeitsgruppe mit der Folgenabschätzung der Reform beschäftigt. Vgl. hierzu auch 
Arbeitsgruppe GKKB (2007b). 

7 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006), S. 2-3. 
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somit insbesondere Anhaltspunkte für die Aussichten auf eine Umsetzung der 
verschiedenen Vorschläge. 

Trotz dieser Bedeutung derartiger Analysen fehlt es bis zum heutigen Zeit-
punkt an geeigneten Untersuchungen. Mit Blick auf die Ermittlung effektiver 
Steuerbelastungen dürften hierfür insbesondere restriktive Annahmen der übli-
cherweise verwendeten Modelle (,,Devereux/Griffith-Modell"8, ,,European Tax 
Analyzer"9) ursächlich sein. So liegen diesen Modellen hypothetische Investiti-
onsvorhaben (,.Devereux/Griffith") oder ein repräsentatives einzelnes Modellun-
ternehmen (,,European Tax Analyzer") zugrunde, während Konzernbeziehungen 
nur eingeschränkt erfasst werden können. Eine entsprechende Erweiterung dieser 
Modelle um Konzernsachverhalte würde insbesondere aufgrund der Heterogenität 
multinationaler Konzerne erhebliche Schwierigkeiten bereiten. ferner können 
Verlustsituationen in diesen Modellen - wenn überhaupt - nur eingeschränkt er-
fasst werden 10, was die Eignung dieser Modelle zur Beurteilung von Reformvor-
schlägen, die im Kern eine Erweiterung der Möglichkeiten zur steuerlichen Ver-
lustverrechnung vorsehen, zusätzlich limitiert. So wurde dieser zentrale Aspekt 
derartiger Reformvorschläge in entsprechenden Untersuchungen bisher ausge-
blendet oder nur unter stark vereinfachen Annahmen abgebildet. 11 Auch die diesen 
Modellen zugrunde liegende Annahme ökonomisch identischer Investiti-
onsvorhaben und Modellunternehmen bei der Durchführung des internationalen 
Vergleichs schränkt die Aussagefähigkeit der ermittelten Steuerbelastung ein. 
Steuergestaltungen grenzüberschreitend tätiger Konzerne, welche einen maßge-
benden Einfluss auf die Höhe der Steuerbelastung nehmen sollten, können mit 
dieser Vorgehensweise nicht berücksichtigt werden. 12 

Die Aufkommenswirkungen entsprechender Reformvorschläge sind hinge-
gen bereits teilweise Gegenstand empirischer Untersuchungen gewesen. Poppe 
(2008), Devereux/Loretz (2008) und Fuest/Hemmelgam/Ramb (2007) berichten 
entsprechende Ergebnisse für die Einführung einer GKKB, während Oestrei-
cher/Scheffier/Spengel et al. (2008) und Fuest/Hemmelgam/Ramb (2005) die 
Aufkommenswirkungen zumindest der unilateralen Einführung einer grenzüber-
schreitenden Verlustverrechnung ohne Formelaufteilung untersuchen. Grenzen 

8 Vgl. zu diesem Ansatz Devereux/Griffith ( 1999). 
9 Vgl. grundlegend zum European Tax Analyzer Jacobs/Spenge! (1996). 
IO Vgl. Mintz/Weiner (2003), S. 700. 
11 So untersuchen Oestreicher/Reister/Spengel (2009) mithilfe des „European Tax Analyzers" 

die Wirkungen einer Harmonisierung der Gewinnermittlung allerdings ohne Ausdehnung der 
Verlustverrechnungsmöglichkeiten über die Grenze. Devereux/Loretz (2008a) berücksichti-
gen diesen Aspekt zwar, gehen bei der Simulation der Verlustverrechnung allerdings davon 
aus, dass ein einmaliger Verlust zur Unternehmensbeendigung und damit einem endgültigen 
Verlustuntergang führt. Die Wirkung einer Ausdehnung der Möglichkeiten zur phasenglei-
chen Verlustverrechnung im Konzern wird unter diesen Annahmen überschätzt. 

12 Vgl. so beispielsweise Oestreicher/Reister/Spengel (2009); Devereux/Loretz (2008a). 



26 Einleitung 

dieser Berechnungen, die sich entweder aus den zugrundeliegenden Daten13 oder 
der methodischen Vorgehensweise14 ergeben, rechtfertigen allerdings eine erneute 
Untersuchung auch in diesem Bereich. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Zur Bearbeitung der genannten Fragestellung werden im Anschluss an diese Ein-
führung zunächst die konzeptionellen Grundlagen der Konzernbesteuerung darge-
stellt (Kapitel 2). Hierbei wird insbesondere auf die Eignung der Trennungstheo-
rie und der Einheitstheorie als sich gegenüberstehende theoretische Ansätze für 
eine Ausgestaltung der Konzernbesteuerung eingegangen. Hieran anschließend 
zeigt Kapitel 3 den Reformbedarf auf, der für die aktuell vorherrschenden steuer-
lichen Vorschriften aus der Perspektive der Unternehmen und der Mitgliedsstaa-
ten besteht. Hierzu wird zunächst ein Überblick über die Vorschriften zur Kon-
zernbesteuerung im geltenden Recht der Mitgliedsstaaten gegeben und hierauf 
aufbauend die Probleme der aktuellen Konzernbesteuerung herausgearbeitet. In 
Kapitel 4 erfolgt eine begründete Auswahl und Beschreibung der im weiteren 
Verlauf zu beurteilenden Reformvorschläge. Nach einem Überblick über mögli-
che Reformansätze werden im Anschluss die Vorschläge zur Einführung einer 
GKKB und einer Verlustrichtlinie im Detail erläutert. 

Die verbleibenden Abschnitte sind der empirischen Analyse gewidmet. Ka-
pitel 5 beinhaltet eine Beschreibung der Datenbasis und der methodischen Vorge-
hensweise. Hierbei wird im Einzelnen auf die Inhalte der Datenbank AMADEUS, 
welche den Berechnungen zugrundegelegt wird, die Schritte zur Aufbereitung der 
Datenbasis sowie das Vorgehen bei der Ermittlung der Steuerzahlungen, des 
Steueraufkommens und der Steuerbelastung eingegangen. Die Ergebnisse dieser 
Berechnungen werden ausführlich in den Kapiteln 6 und 7 diskutiert, wobei Ka-
pitel 6 sich mit den Auswirkungen der Reformvorschläge auf die steuerliche 
Standortattraktivität der Mitgliedsstaaten und die Effizienz der Konzernbesteue-
rung beschäftigt, während in Kapitel l die Auswirkungen auf das Steueraufkom-
men der Mitgliedsstaaten untersucht werden. Bei der Interpretation dieser Ergeb-
nisse ist zu berücksichtigen, dass die Simulationsrechnungen auf die statischen 
Wirkungen der verschiedenen Reformvorschläge beschränkt sind. Verhaltensan-
passungen der Unternehmen werden nicht einbezogen. Zur Abschätzung der hier-
durch entstehenden Ungenauigkeiten sowie als Ausblick auf zukünftige Weiter-

13 So beschränken Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), Fuest/Hemmelgarn/Ramb (2007) 
und Fuest/Hemmelgarn/Ramb (2005) ihre Untersuchengen auf deutsche Outbound-Konzerne, 
während Poppe (2008) einperiodige Daten zugrundelegt. 

14 Devereux/Loretz (2008) ermitteln das zu versteuernde Einkommen retrograd ausgehend von 
dem im handelsrechtlichen Jahresabschluss ausgewiesenen Steueraufwand. Dieser Ansatz 
führt zu Ungenauigkeiten, soweit dieser Aufwand auch latente Steuern beinhaltet oder Unter-
nehmen Verluste erzielen. 
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entwicklungen des Modells beinhaltet Kapitel 8 eine Darstellung zu erwartender 
unternehmerischer Verhaltensreaktionen. Die Arbeit schließt mit einer zusammen-
fassenden Beurteilung der Reformvorschläge in Kapitel 9. 





2 Konzeptionelle Grundlagen der Konzernbesteuerung 

2.1 Die Konzernunternehmung im Spannungsfeld zwischen 
rechtlicher Vielheit und wirtschaftlicher Einheit 

Bis zum heutigen Zeitpunkt fehlt es in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
an einer einheitlichen Begriffsdefinition für die Organisationsform Konzern. 
Grundsätzlich anerkannt ist lediglich, dass Konzerne aus Unternehmen bestehen, 
die rechtlich selbständig, wirtschaftlich aber voneinander abhängig sind. 15 Daran 
anknüpfend kann ein Konzern in allgemeiner Form definiert werden als Verbin-
dung von rechtlich selbständigen Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit. 
Diese Definition verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen rechtlicher Vielheit 
und wirtschaftlicher Einheit, in dem sich der Konzern befindet. 

Im Zivilrecht wird der wirtschaftlichen Verbundenheit der Konzerngesell-
schaften nur eingeschränkt Rechnung getragen. Rechtssubjekte im Sinne des Zi-
vilrechts sind natürliche Personen, juristische Personen und - mit Einschränkun-
gen - Personengesellschaften. Zwar knüpfen verschiedene Rechtsgebiete spezielle 
Anforderungen an Unternehmen, die zu einem Konzern zusammengefasst sind16, 
Rechtspersönlichkeiten im Sinne des Zivilrechts verbleiben allerdings die einzel-
nen Gesellschaften und ihre Anteilseigner. 17 Vielmehr sollen durch das aktien-
rechtliche Konzernrecht, welches in den §§ 15-22 und 291-328 des Aktien-
gesetzes geregelt ist, insbesondere die Interessen der an den Konzerngesellschaf-
ten beteiligten Stakeholder (z.B. Gläubiger, Arbeitnehmer, Minderheitsgesell-
schafter) geschützt werden. 18 Hiermit wird der erhöhten Gefahr einer nachteilhaf-
tigen Einflussnahme durch einen beherrschenden Gesellschafter Rechnung getra-
gen. 19 Der Umfang der Pflichten der herrschenden Gesellschaft steigt dabei mit 
zunehmender Einflussnahmemöglichkeit. 20 

15 Vgl. Baetge/Kirsch/Thiele (2004), S. 1. 
16 Hierzu zählen insbesondere das gesellschaftsrechtliche Konzernrecht im Aktiengesetz und 

GmbH-Gesetz, das Konzernsteuerrecht, das Konzernbilanzrecht, das Kartellrecht, das Kapi-
talmarktrecht, das Mitbestimmungsrecht und das Arbeitsrecht. Vgl. Emmerich/Habersack 
(2005), S. 1-2. 

17 Vgl. Oestreicher (2005b ), S. 2. 
18 Vgl. Emmerich/Habersack (2005), S. 7; Baetge/Kirsch/Thiele (2004), S. 1. Scheuchzer be-

zeichnet diese Sichtweise des Konzernrechts als Schutzrecht für Minderheitsgesellschafter 
und Gläubiger als traditionelles, aber immer noch vorherrschendes Verständnis des Konzern-
rechts. Er sieht nur eine langsame Bewegung hin zu einem Konzernorganisationsrecht. Vgl. 
Scheuchzer(1994),S.25. 

19 Vgl. hierzu Emmerich/Habersack (2005), S. 9-11. 
20 So besteht im faktischen Konzern lediglich eine Ausgleichspflicht bei nachteilhafter Einfluss-

nahme durch das herrschende Unternehmen(§ 311 AktG), während im Vertragskonzern eine 
generelle Pflicht zum Verlustausgleich(§ 302 AktG) und im Eingliederungskonzern eine ge-
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Das Konzernbilanzrecht knüpft mit der Pflicht zur Aufstellung eines Kon-
zernabschlusses als zweites Rechtsgebiet wesentliche Rechtsfolgen an das Vorlie-
gen eines Konzerns. In diesem Abschluss ist zwar „die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage so darzustellen, als ob diese Unternehmen insgesamt ein einziges Un-
ternehmen wären"21 , die Veröffentlichung dieses Abschlusses dient allerdings 
insbesondere Informationszwecken.22 Weitergehende Rechtsfolgen, wie die Be-
messung der Ausschüttungen oder die Maßgeblichkeit für die Steuerbilanz, gehen 
von diesem Abschluss nicht aus, sondern ergeben sich ausschließlich aus dem 
handelsrechtlichen Einzelabschluss. 23 

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird für die Organisationsform 
Konzern hingegen häufig der Begriff der „Konzernunternehmung" verwendet.24 

Dieser Begriffsgebung liegt die Vorstellung des Konzerns als eine „einheitliche 
wirtschaftliche Planungs-, Koordinierungs- und Entscheidungseinheit" zugrunde.25 

Die einzelnen Konzerngesellschaften werden als wirtschaftlich weitgehend un-
selbständige Betriebsabteilungen des Konzerns aufgefasst und verlieren zugunsten 
der wirtschaftlichen Einheit die Eigenschaften einer Unternehmung im betriebs-
wirtschaftlichen Sinne, die von Kosiol in der „wirtschaftlichen Selbständigkeit"26 

und von Gutenberg in der „inneren und äußeren Autonomie"27 gesehen werden.28 

Dabei wird allerdings auch in der betriebswirtschaftlichen Literatur nicht 
übersehen, dass Konzernunternehmen nicht nur Merkmale unselbständiger Be-
triebsabteilungen, sondern auch Merkmale wirtschaftlich und rechtlich autonomer 
Marktunternehmen besitzen.29 Sie unterscheiden sich somit zum einen durch Inter-
nalisierungseffekte wesentlich vom Extrempol der wirtschaftlich und rechtlich 
selbständigen Unternehmen, zum anderen aber auch durch Konzerneffekte vom 
anderen Extrempol des wirtschaftlich und rechtlich integrierten Einheitsunter-
nehmens.30 Die Nähe zu einem der beiden Pole sollte dabei vor allem von der ge-
sellschaftsrechtlichen Ausgestaltung der Unternehmensverbindung (zum Beispiel 
Beteiligungshöhe, Abschluss von Gewinnabführungs- und Beherrschungs-

samtschuldnerische Haftung für die Verluste der abhängigen Gesellschaft(§ 322 AktG) be-
steht. 

21 § 297 Abs. 3 S. 1 HGB. 
22 Für eine Übersicht über die Zwecke des Konzernabschlusses siehe Baetge/Kirschffhiele 

(2004), s. 29-45. 
23 Vgl. hierzu Baetge/Kirschffhiele (2004), S. 32. 
24 Vgl. so beispielsweise Theisen (2000), S. 17. 
25 Vgl. Theisen (2000), S. 24 auch für das wörtliche Zitat. 
26 Kosiol (1956), Sp. 5540-5545. 
27 Gutenberg (1983), S. 457. 
28 Vgl. Theisen (2000), S. 17; Scheuchzer (1994), S. 22-23. 
29 Vgl. Ordelheide (1986), S. 296-297. 
30 Vgl. Theisen (2000), S. 25. 
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verträgen) sowie vom Ausmaß des Bestehens von Lieferungs- und Leistungsbe-
ziehungen zwischen den Konzerngesellschaften abhängig sein.31 

Internalisierungsvorteile werden in der Theorie regelmäßig als Erklärungs-
ansätze für Unternehmenskonzentrationen herangezogen. Dabei sieht die neoklas-
sische Theorie Verbundeffekte und Skaleneffekte als Gründe für die Integrations-
entscheidung32, während die Transaktionskostentheorie und die lnternalisierungs-
theorie geringere Transaktionskosten als Erklärung für die Konzernbildung anfüh-
ren. 33 In Bezug auf Transaktionskosten weist Schneider darauf hin, dass sich die 
Marktbedingungen für konzerninterne und konzernexterne Transaktionen schon 
allein deshalb unterscheiden, weil auch bei Existenz von Profit-Center Strukturen 
im Konzern bei Vertragsverhandlungen auf „Drohgebärden und Täuschungs-
tricks" aus Rücksicht auf die wirtschaftliche Einheit regelmäßig verzichtet wird.34 
Diese Vorteile sollten - diesen Theorien zufolge - dazu führen, dass sowohl bei 
vertikaler als auch bei horizontaler Integration das Ergebnis des Konzerns grund-
sätzlich oberhalb der Summe der Einzelergebnisse liegt, die die einzelnen Kon-
zerngesellschaften als wirtschaftlich selbständige Unternehmen hätten erzielen 
können.35 

Als Nachteil der Integration führt Ordelheide an, dass Konzernunternehmen 
sich - im Unterschied zu unabhängigen Unternehmen - möglicherweise nur ein-
geschränkt durch Vertragsgestaltungen gegen bestehende Risiken absichern kön-
nen. Dieses ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich das Risiko einer Toch-
tergesellschaft teilweise aus dem bestehenden Risikoverbund im Konzern ergibt, 
also dem Umstand, dass sich das Insolvenzrisiko einer Tochtergesellschaft bei 
Insolvenz der Muttergesellschaft erhöht. Zum anderen sind Tochtergesellschaften 
in ihren Entscheidungen nicht autonom, sondern können - je nach Stärke der In-
tegration - von der Muttergesellschaft angehalten werden, marktunübliche Kondi-
tionen zu akzeptieren.36 

Als positive und negative Konzerneffekte werden die wirtschaftlichen Unter-
schiede zwischen rechtlich selbständigen Konzerngesellschaften und dem wirt-
schaftlich und rechtlich einheitlichen Unternehmen bezeichnet. Derartige Effekte 
der Ausgliederung rechtlich selbständiger Teileinheiten können sich bei verschie-
denen betriebswirtschaftlichen Funktionen ergeben. Ein Zusammenhang zwischen 
der internen und der externen Organisation der Konzernunternehmung wird zwar 
in der Literatur weitestgehend verneint37, vereinzelt wird allerdings auf engere 

31 Vgl. Ordelheide (1986), S. 300; Ordelheide (1986a), S. 495. 
32 Vgl. Wendt (2009), S. 18. 
33 Vgl. ausführlich zu den beiden letztgenannten Theorien Oestreicher (2000), S. 78-101 mwN. 
34 Schneider (2003), S. 55. So auch Oestreicher (2005a), S. 76. 
35 Vgl. Oestreicher (2005a), S. 76-77; Schneider (2003), S. 54. 
36 Vgl. Ordelheide (1986a), S. 495. 
37 Vgl. Kirchner(1984), S. 226-227 mwN. 
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Grenzen der Organisationsfreiheit in Konzernen 38 oder organisatorische Vorteile 
in Zusammenhang mit rechtlich verselbständigten Tochterunternehmen39 verwie-
sen. Bezüglich der Führung ergibt sich bei der Konzernunternehmung die Beson-
derheit, dass die Leitungsorgane der Spitzeneinheit grundsätzlich in rechtlicher 
Hinsicht nur für die Leitung der eigenen Gesellschaft verantwortlich sind, nicht 
aber für die Leitung der Tochtergesellschaft.40 Etwas anderes gilt nur bei Einglie-
derung des Tochterunternehmens oder Abschluss eines Beherrschungsvertrags.41 

Die deutlichsten Unterschiede zwischen einer Konzernunternehmung und 
einem selbständigen Marktunternehmen ergeben sich allerdings mit Blick auf die 
Haftung. So erlaubt die Ausgliederung einzelner Teileinheiten eine Haftungsseg-
mentierung, da eine Inanspruchnahme der Muttergesellschaft auf Schadensersatz 
oder eine direkte Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Muttergesellschaft 
(,,Durchgriffshaftung") im faktischen Konzern nur in Ausnahmefällen möglich 
ist.42 Dieses kann im Ergebnis dazu genutzt werden, wirtschaftliche Risiken auf 
wirtschaftlich schwächere Parteien zu überwälzen.43 Weitergehende Verlustaus-
gleichspflichten ergeben sich - wie bei den Leitungsbefugnissen - bei Eingliede-
rung oder Beherrschung der Tochtergesellschaft.44 

2.2 Einheitstheorie und Trennungstheorie als grundlegende Kon-
zepte einer Konzernbesteuerung 

Ausgehend von der rechtlichen Definition des Konzerns als Summe selbständiger 
Teileinheiten und der betriebswirtschaftlichen Sichtweise des Konzerns als wirt-
schaftlich weitgehend einheitliche Unternehmung haben sich mit der Trennungs-
theorie und der Einheitstheorie zwei Konzepte als Eckpfeiler zur Besteuerung von 
Konzernen herausgebildet. Innerhalb dieser Eckpunkte existiert eine Bandbreite 
alternativer Lösungsmöglichkeiten, bei denen die Doppelnatur des Konzerns zu-
gunsten eines der beiden Pole aufgelöst wird.45 

38 Vgl. Hübner (1980), Sp. 2020. 
39 Vgl. Drumrn (1982), S. 404-407; Blaschka (1982), S. 397-403. 
40 Vgl. Emmerich/Habersack (2005), S. 369. 
41 Vgl.§ 308 AktG und§ 323 AktG. 
42 Vgl. Kirchner (1984), S. 228-229 und 235. Zu diesen Ausnahmefällen gehören insbesondere 

die Tatbestände der Nachteilszufügung und qualifizierten Nachteilszufügung. Vgl. Emme-
rich/Habersack (2005), S. 374-388 und 404-412. Gesellschafter einer GmbH können daneben 
nach der Rechtsprechung von Gläubigem der GmbH in Fällen von materieller Unterkapitali-
sierung, bestandsvemichtenden Eingriffen und Vermögensvermischung in Anspruch ge-
nommen werden. Vgl. Grunewald (2005), S. 382-388. 

43 Vgl. Ordelheide (1986), S. 300. 
44 Vgl.§ 302 AktG und§ 322 AktG. 
45 Vgl. Rupp (1983), S. 28. Für einen Überblick über weitere Theorien zur steuerlichen Behand-

lung von Gruppen siehe Sievert (2006), S. 35-44. 
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Eine Besteuerung entsprechend der Trennungstheorie orientiert sich sowohl 
bei der Steuersubjektqualifikation als auch bei der Abgrenzung des zu versteuern-
den Einkommens an der zivilrechtlichen Rechtssubjektqualifikation; die wirt-
schaftliche Einheit des Konzerns wird hingegen negiert.46 Konkretisiert wird die 
Trennungstheorie durch den Grundsatz der Einzelgewinnermittlung (,,Trennungs-
prinzip") unter Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes.47 Steuersubjekt ist die 
einzelne Konzerngesellschaft, die mit ihrem Einkommen (und Vermögen) als 
Steuerobjekt der Besteuerung unterliegt. Gewinne einer Tochtergesellschaft kön-
nen erst dann bei der Muttergesellschaft steuerpflichtig werden, wenn sie ausge-
schüttet werden. Laufende Verluste der Tochterunternehmen können beim Mut-
terunternehmen zumindest nicht direkt steuerlich berücksichtigt werden.48 Liefe-
rungs- und Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften sind dem 
Grunde nach anzuerkennen, Gewinne und Verluste aus diesen Transaktionen wer-
den nicht eliminiert. Die Höhe der Entgelte für Leistungen aus derartigen schuld-
rechtlichen Verträgen orientiert sich an dem Entgelt, das voneinander unabhän-
gige Vertragsparteien vereinbart hätten (,,Fremdvergleichsgrundsatz").49 Das Ein-
kommen ist also so zu ermitteln, "als wäre jede Gesellschaft rechtlich und wirt-
schaftlich unabhängig. "50 

Die Einheitstheorie, welche die „Antithese" zur Trennungstheorie bildet, 
geht auf die Arbeiten von lsay ( 1910) und Haussmann ( 1926) zurück, die für ihre 
Überlegungen allerdings noch die Begriffe „Filialtheorie" und „Einheitlichkeits-
theorie" verwendeten.51 Im Gegensatz zur Trennungstheorie wird hier die rechtli-
che Selbständigkeit der Konzerngesellschaften bei der Definition des Steuersub-
jekts und Steuerobjekts zugunsten der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ein-
heit missachtet und hiermit dem betriebswirtschaftlichen Verständnis der Kon-
zernunternehmung gefolgt.52 Die beteiligten Konzerngesellschaften werden wie 
unselbständige Zweigniederlassungen der einheitlichen Konzernunternehmung 

46 Vgl. Scheuchzer(l994), S. 27-29. 
47 Vgl. Scheuchzer (1994), S. 29. Neben der direkten Gewinnabgrenzung nach dem Fremdver-

gleichsgrundsatz, welche sich aus dem Prinzip der selbständigen Einheit ergibt, ist auch eine 
indirekte Gewinnabgrenzung nach dem Prinzip des einheitlichen Unternehmens denkbar (vgl. 
zu diesen Prinzipien ausführlich Kapitel 3.4.3 und Kapitel 4.2.3.3 sowie Oestreicher (2000)). 
Eine durchgehende Beachtung der rechtlichen Selbständigkeit der Konzerngesellschaften 
wird allerdings nur bei Umsetzung des Fremdvergleichsgrundsatzes gewährleistet. 

48 Eine Bertlcksichtigung dieser Verluste der Tochterunternehmen ist nach der Trennungstheo-
rie allenfalls indirekt möglich, also soweit sie bei Veräußerung, Tausch oder Liquidation der 
Tochterkapitalgesellschaft zu einem Verlust der Muttergesellschaft führen oder eine Wert-
minderung der Beteiligung bewirken. Die Möglichkeiten zur indirekten Verlustverrechnung 
werden allerdings in der Besteuerungspraxis der Mitgliedsstaaten vielfach eingeschränkt. 

49 Vgl. Oestreicher (2005b), S. 4-5; Scheuchzer (1994), S. 29-31. 
50 Oestreicher (2005b), S. 4. 
51 Vgl. Scheuchzer(l994), S. 36. 
52 Vgl. Scheuchzer(l994), S. 38; Rupp(l983), S. 26. 
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behandelt, welche als einziges Steuersubjekt der Besteuerung unterliegt.53 Dem-
entsprechend gelten die Lieferungs- und Leistungsbeziehungen der Konzern-
gesellschaften direkt als Geschäftsvorfälle der Konzernunternehmung54; konzern-
interne Geschäftsbeziehungen werden als steuerlich unbeachtliche inner-
betriebliche Vorgänge behandelt. 55 

Auch wenn die Grundkonzeption der Einheitstheorie klare Vorgaben hin-
sichtlich des Besteuerungsergebnisses macht, kann die Herbeiführung dieses Er-
gebnisses nach unterschiedlichen Ansätzen erfolgen. Nach Scheuchzer können 
dabei alle Ansätze als Ausdruck der Einheitstheorie gewertet werden, welche die 
folgenden Anforderungen erfüllen, die sich konsequent aus der Vorstellung des 
Konzerns als auch für steuerliche Zwecke einheitliche Unternehmung ergeben:56 

(1) Eine Doppelbesteuerung bei konzerninternen Gewinnausschüttungen 
auf Ebene der ausschüttenden und der empfangenden Konzerngesell-
schaft wird vermieden. 

(2) Verluste einer Konzerngesellschaft können bei der steuerlichen Ein-
kommensermittlung mit Gewinnen anderer Konzerngesellschaften 
ausgeglichen werden. 

(3) Erfolgsbeiträge aus konzerninternen Lieferungs- und Leistungsbezie-
hungen werden für steuerliche Zwecke eliminiert. 

2.3 Qualitative Beurteilung der Einheits- und Trennungstheorie 

Anhaltspunkte für eine sachgemäße Ausgestaltung der Regelungen zur Konzern-
besteuerung können möglicherweise aus einer qualitativen Diskussion der Ein-
heits- und Trennungstheorie gewonnen werden. Hierbei sind sowohl steuersyste-
matische als auch praktische Aspekte zu berücksichtigen. 

Steuersystematisch ist zunächst zu fordern, dass der Ansatz zur Konzernbe-
steuerung grundlegenden steuerlichen Prinzipien nicht widerspricht und sich in 
das Steuersystem sowie das Rechtssystem als Ganzes einfügt. Zentraler Maßstab 
für die Ertragsbesteuerung in Deutschland ist dabei das Leistungsfähigkeitsprin-
zip, welches besagt, dass jedes Steuersubjekt nach Maßgabe seiner wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit zu besteuern ist.57 Maßstab für die Ermittlung der steuerli-
chen Leistungsfähigkeit ist das Einkommen, welches bei Kapitalgesellschaften 

53 Vgl. Sievert (2006), S. 36; Rupp (1983), S. 26. Teilweise wird die Einheitstheorie dahinge-
hend ausgelegt, dass die Tochtergesellschaften zwar „subjektiv steuerpflichtig bleiben, ob-
jektiv aber steuerfrei" sind. Jurkat (1975), S. 40. 

54 Vgl. Scheuchzer (1994), S. 37. 
55 Vgl. Sievert (2006), S. 37; Oestreicher (2005b), S. 20; Rupp (1983), S. 26. 
56 Vgl. Scheuchzer (1994), S. 39-48. 
57 Auch wenn die Anwendung des Leistungsfähigkeitsprinzips mit Unsicherheiten behaftet ist, 

ist die grundsätzliche Rechtfertigung dieses Prinzips auch international weitgehend aner-
kannt. Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffler et al. (2007), S. 11. 
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unter Berücksichtigung des Realisationsprinzips zu bestimmen ist.58 Dabei sieht 
Leffson die Funktion des Realisationsprinzips in der Bewertung von Gütern „vor 
und nach Erreichen des Absatzmarktes" oder anders ausgedrückt in der Festle-
gung des Zeitpunktes eines Übergang vom Unternehmensbereich in den Marktbe-
reich. 59 Damit dient das Realisationsprinzip durch den auf dem Markt bestehenden 
Interessengegensatz der beteiligten Parteien einer Objektivierung der Gewinner-
mittlung, welcher im Steuerrecht eine besondere Bedeutung zukommt.60 Befür-
worter der Einheitstheorie führen in diesem Zusammenhang an, dass bei Konzer-
nen der wirtschaftliche Verbund der Konzerngesellschaften die Grenze der Unter-
nehmung an den Konzernrand verschiebt, da bei Lieferungen und Leistungen zwi-
schen den Konzerngesellschaften der erforderliche Interessengegensatz zwischen 
Angebots- und Nachfrageseite regelmäßig nicht besteht. Eine Besteuerung von 
Ergebnissen aus diesen Transaktionen - wie von der Trennungstheorie vorgese-
hen - schränke nach dieser wirtschaftlichen Sichtweise die Anwendbarkeit des 
Realisationsprinzips ein und beeinträchtige daher eine Besteuerung nach Maßgabe 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.61 Insbesondere ist bis zum Eintreten des 
Außenumsatzes unklar, ob aus Sicht des Gesamtkonzerns ein Gewinn überhaupt 
entsteht. Aus Sicht der Trennungstheorie lässt sich diesem Argument entgegenhal-
ten, dass auch bei konzerninternen Transaktionen zivilrechtlich durchsetzbare 
Ansprüche begründet werden, welche einen Anstieg der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der liefernden Konzerngesellschaft bewirken. Aus dieser rechtli-
chen Perspektive erscheint daher die Besteuerung der Zwischengewinne aus die-
sen Transaktionen gerechtfertigt. 

Neben die aus dem Leistungsfähigkeitsprinzip abgeleitete Forderung nach 
Steuergerechtigkeit tritt insbesondere aus Gründen der Allokationseffizienz die 
Anforderung einer wettbewerbsneutralen Besteuerung.62 Eine Besteuerung ist 
dann wettbewerbsneutral, wenn sie „die Wettbewerbsrelationen, die sich ohne 
Besteuerung ergeben würden, nicht absichtlich oder unabsichtlich ... verändert."63 

Diese Anforderung ist dann erfüllt, wenn wirtschaftlich vergleichbare Sachver-
halte derselben Steuerbelastung unterliegen. 

Befürworter der Trennungstheorie stellen bei der Beurteilung der Wettbe-
werbswirkung einer Konzernbesteuerung auf die Einflussnahme der Besteuerung 
auf die Unternehmenskonzentration ab und wählen damit die Konzerngesellschaft 
und das unabhängige Marktunternehmen als das relevante Vergleichspaar.64 Eine 

58 Vgl. grundlegend zum Leistungsfilhigkeitsprinzip und dessen Bedeutung im deutschen Steu-
errecht Tipke/Lang (2002), S. 82-99; Neumark ( 1970), S. 121-185. 

59 Vgl. auch für das wörtliche Zitat Leffson ( 1976), S. 179; so auch Rupp ( 1983), S. 34. 
60 Vgl. Rupp (1983), S. 34. 
61 Vgl. Watrin/Sievert/Strohm (2004), S. 3; Herzig (2003), S. 28. 
62 Vgl. so Neumark (1970), S. 262; Schön (2007), S. 415. 
63 Steuerreformkommission (1971 ), S. 31. 
64 Vgl. Rupp (1983), S. 39. 
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derartige unerwünschte Konzentrationswirkung geht dann von der Besteuerung 
aus, wenn im Konzern verbundene Unternehmen günstiger als unabhängige Un-
ternehmen besteuert werden.65 Befürworter der Einheitstheorie fordern demgegen-
über, dass wirtschaftlich vergleichbare Tatbestände (Einheitsunternehmen und 
Konzern) nicht in Abhängigkeit von der rechtlichen Organisationsform unter-
schiedlich besteuert werden sollen.66 

Beide Forderungen lassen sich allerdings nur dann rechtfertigen, wenn das 
gewählte Vergleichspaar zutreffend im Sinne von wirtschaftlicher Gleichheit ist.67 

Auch wenn die wirtschaftliche Ähnlichkeit zwischen Konzern und unabhängigen 
Unternehmen im Einzelfall vom Ausmaß der finanziellen, wirtschaftlichen und 
organisatorischen Integration abhängig ist68, so bestehen unabhängig von der kon-
kreten Ausgestaltung Unterschiede (z.B. Konzern als Haftungsverbund), welche 
die Forderung nach einer steuerlichen Gleichbehandlung der beiden Organisati-
onsformen in Frage stellen.69 Außerdem bewirkt eine Konzernbesteuerung, die 
sich an der Einheitstheorie ausrichtet, keine Besserstellung des Konzerns, sondern 
kann lediglich eine Angleichung an die Besteuerungsfolgen, die sich beim Ein-
heitsunternehmen ergeben, herbeiführen.70 Eine Konzentrationswirkung könnte 
von daher nur dann von der Besteuerung ausgehen, wenn die Besteuerung zwar 
nicht zwischen Einheitsunternehmen und Konzern differenziert, in der Praxis al-
lerdings aufgrund von Schwierigkeiten bei der Implementierung eines Einheits-
unternehmens diesem Weg der Unternehmenskonzentration ausgewichen wird.71 

Die Forderung nach einer steuerlichen Gleichstellung von Konzern und Ein-
heitsunternehmen lässt sich damit begründen, dass „die Ausgliederung einzelner 
betrieblicher Aufgaben, Funktionen, Sparten oder regionaler Tätigkeits- und Ver-
antwortungsbereiche bei einer Einheitsunternehmung ebenso wie bei einer Kon-
zernunternehmung" erfolgt.72 Dennoch erscheint aufgrund der Existenz einzelner 
Vor- und Nachteile der Ausgliederung rechtlich selbständiger Teileinheiten (Kon-
zerneffekte) eine vollständige steuerliche Gleichstellung auch hier nur bedingt 
gerechtfertigt. 

65 Vgl. z.B. OECD (1995), Tz. 1.7 mit der Forderung nach einer steuerlichen Gleichstellung 
von Konzernunternehmen und unabhängigen Unternehmen, um „steuerliche Vor- oder Nach-
teile, die die Wettbewerbspositionen zwischen beiden Unternehmenstypen verzerren würden" 
zu vermeiden. 

66 Vgl. stellvertretend Küting (1990), S. 490. 
67 Vgl. Rupp (1983), S. 39. 
68 Vgl. die Literaturstellen in Fn. 31. 
69 Vgl. Rupp (1983), S. 39. 
70 Vgl. Scheuchzer(l994), S. 38-39. 
71 Vgl. hierzu Kirchner (1984), S. 225-226, der daraufhinweist, dass bei einer Verschmelzung 

das vollständige Kapital übernommen werden muss, während bei der Konzernbildung die 
Übernahme der Kapitalmehrheit ausreicht. 

72 Scheuchzer(l994), S. 34. Vgl. ähnlich Krebühl (2003), S. 597. 
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Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Unterschiede 
bei der zivilrechtlichen Haftung der Spitzeneinheit (Mutterkapitalgesellschaft oder 
Stammhaus) für Verluste der Grundeinheit (Tochterkapitalgesellschaft oder 
Zweigniederlassung). Während im Einheitsunternehmen Verluste der Zweignie-
derlassung das Stammhaus unmittelbar und in unbegrenzter Höhe wirtschaftlich 
belasten, tritt bei einem Konzern die wirtschaftliche Belastung der Muttergesell-
schaft durch Verluste der Tochtergesellschaft im Allgemeinen erst zeitlich verzö-
gert und betragsmäßig begrenzt auf die Höhe der Hafteinlage ein.73 Forderungen 
in der Literatur oder Rechtsprechung nach einer Angleichung der Haftungsverfas-
sung des faktischen Konzerns an das Einheitsunternehmen74, wurden bisher nicht 
umgesetzt. Als Gegenargument wird dabei angeführt, dass eine haftungsrechtliche 
Separation aufgrund der Führung von Konzernunternehmen wie Profit Center 
sinnvoll ist, dass diese bei Insolvenz einzelner Tochterunternehmen die Rettung 
anderer Konzernteile ermöglicht und zudem eine einfachere Anpassung an geän-
derte Marktbedingungen erlaubt.75 Unabhängig davon, ob die Haftungsbeschrän-
kung im Konzern als gerechtfertigt eingestuft wird, stellt sie eine steuerliche 
Gleichstellung von Konzern und Einheitsunternehmen sowohl aufgrund der Ein-
führung wirtschaftlicher Unterschiede als auch mit Blick auf die Einheitlichkeit 
der Rechtsordnung in Frage.76 Dieses gilt insbesondere für die interpersonelle Ver-
lustverrechnung77, die sich auch an anderer Stelle im Steuerrecht an der zivilrecht-
lichen Haftung für bzw. wirtschaftlichen Belastung durch die Verluste orientiert78 • 

Gegen die Einheitstheorie spricht ferner, dass eine Nichtbeachtung der zivil-
rechtlichen Selbständigkeit der Kapitalgesellschaft in Form einer eigenständigen 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Widerspruch zum Grundprinzip einer An-
knüpfung des Steuerrechts an zivilrechtliche Wertungen steht.79 Zwar wird in der 

73 Dieses gilt, wenn zusätzliche vertragliche Abreden zwischen den Konzerngesellschaften oder 
mit Gläubigem nicht bestehen, Verluste der Tochtergesellschaft durch die Muttergesellschaft 
nicht freiwillig ausgeglichen werden und die Tatbestandsmerkmale einer Durchgriffshaftung 
nicht erfüllt sind (vgl. hierzu Fn. 42). In zeitlicher Hinsicht tritt die wirtschaftliche Belastung 
der Muttergesellschaft dann erst bei Veräußerung, Liquidation oder beim Anfall künftiger 
Gewinne der Tochtergesellschaft ein. Kritisch hierzu verweist Schön (2007) auf eine fakti-
sche Belastung der Muttergesellschaft durch Verluste einer Tochtergesellschaft. Vgl. Schön 
(2007), s. 416. 

74 Mögliche Vorschläge sind z.B. die Nachrangigkeit von Konzerndarlehen bei Insolvenz eines 
Tochterunternehmens und die Bildung eines Pools von Vermögen und Ansprüchen Dritter 
bei Insolvenz mehrerer Tochterunternehmen. Vgl. Ordelheide (1986), S. 300 mwN. 

75 Vgl. Ordelheide (1986), S. 300-301. 
76 Auch Schneider bezweifelt die Rechtfertigung einer Forderung nach Gleichmäßigkeit der 

Besteuerung unterschiedlicher Rechtsformen bei Haftungsunterschieden. Vgl. Schneider 
(2002), S. 217. 

77 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 89; Thiel (2004), S. 2605. 
78 Vgl. hierzu Sieker (1998). Dieses betriffi insbesondere die steuerliche Behandlung von Ver-

lusten beim Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft. 
79 Vgl. zu diesem Grundprinzip Jacobs (2009), S. 91-93. 
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Literatur teilweise gefordert, dass das Steuerrecht dem wirtschaftlichen Gehalt 
eines Sachverhalts Vorrang vor der zivilrechtlichen Ausgestaltung gewähren soll, 
wenn die tatsächliche Ausgestaltung vom Leitbild des Gesetzgebers bei der Aus-
gestaltung der Vorschrift abweicht.80 Dieses wird unter anderem damit gerechtfer-
tigt, dass auch bei der Konkretisierung des Leistungsfähigkeitsprinzips auf eine 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit abgestellt wird, weshalb der wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise bei der Gesetzesauslegung im Steuerrecht höherer Stellenwert 
zukommen soll als im Zivilrecht.81 Diesem Argument steht allerdings entgegen, 
dass der Gesetzgeber auch bei vergleichbaren Fragestellungen der zivilrechtlichen 
Gestaltung und nicht dem wirtschaftlichen Gehalt folgt. So wird für Zwecke der 
Unternehmensbesteuerung nicht zwischen personalistischen und kapitalistischen 
Unternehmen unterschieden, sondern in Anlehnung an die zivilrechtliche Rechts-
form zwischen Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften. Ein Vorrang des 
wirtschaftlichen Gehalts für Zwecke der Konzernbesteuerung erscheint vor die-
sem Hintergrund mit Blick auf die Systematik und Einheitlichkeit des Steuer-
rechts problematisch. 

Schließlich lassen sich auch mit Blick auf die Praktikabilität der Besteuerung 
Argumente sowohl für die Trennungstheorie als auch für die Einheitstheorie vor-
bringen. Das wesentliche praktische Problem der Trennungstheorie wird dabei in 
der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei konzerninternen Lieferungs-
und Leistungsbeziehungen gesehen. Für diesen Zweck müssen einzelne Ge-
schäftsvorfälle voneinander abgegrenzt werden können, vergleichbare Transakti-
onen verfügbar sein und die erforderlichen Vergleichsdaten ermittelt werden kön-
nen. 82 Dieses ist in der praktischen Anwendung mit erheblichen Kosten sowohl für 
die Finanzverwaltung als auch den Steuerpflichtigen verbunden und bringt eine 
erhöhte Anzahl an Streitfällen mit sich. 83 Bei der Einheitstheorie führt insbeson-
dere die Beteiligung von Minderheitsgesellschaftern an der Tochtergesellschaft zu 
praktischen Problemen. Für diese muss ein Ausgleich gefunden werden, wenn das 
Einkommen dieser Tochtergesellschaft vollständig mit den Ergebnissen anderer 
Konzerngesellschaften zusammengefasst wird.84 

Die langjährige Diskussion der Vor- und Nachteile der beiden genannten 
Theorien zur Konzernbesteuerung verdeutlicht, dass dieser Theorienstreit auf der 
Basis einer qualitativen Auseinandersetzung weder zugunsten der einen noch zu-
gunsten der anderen Seite aufgelöst werden kann. Es bleibt somit festzuhalten, 
dass Aufschlüsse für eine sachgerechte Ausgestaltung der Konzernbesteuerung 

80 Vgl. Jacobs (2009), S. 129-130. In diesem Sinne sind beispielsweise die Vorschläge zur Ein-
führung einer Betriebsteuer oder Teilhabersteuer zu verstehen. Vgl. Jacobs (2009), S. 100-
131 mwN. 

81 Vgl. hierzu Eibelshäuser(2002), S. 1430. 
82 Vgl. Oestreicher (2005a), S. 74-75. 
83 Vgl. für entsprechende Nachweise Kapitel 3.5.2.1. 
84 Vgl. Oestreicher (2005b), S. 20; Rupp (1983), S. 27. 
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aus einer theoretischen Diskussion dieser Konzepte nicht gewonnen werden kön-
nen, was die Notwendigkeit einer quantitativen Analyse unterstreicht. In die glei-
che Richtung weisen die gegensätzlichen Bestrebungen, die auf politischer Ebene 
aktuell diskutiert werden. So wird von der OECD für die Gewinnabgrenzung im 
internationalen Einheitsunternehmen mit dem „Functionally separate entity app-
roach" aktuell eine Annäherung an den zwischen verbundenen Kapitalgesell-
schaften zur Anwendung kommenden Fremdvergleichsgrundsatz, also der Tren-
nungstheorie, vorgeschlagen.85 Demgegenüber fordert die EU-Kommission mit 
dem Vorschlag einer „Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemes-
sungsgrundlage" eine weitgehende Umsetzung der Einheitstheorie für Kapitalge-
sellschaftskonzerne. 86 

85 Vgl. zu diesem Ansatz OECD (2006). 
86 Vgl. für eine ausführliche Darstellung der GKKB Kapitel 0. 





3 Konzernbesteuerung in Europa de lege lata 

3.1 Überblick 

Im geltenden Ertragsteuerrecht der meisten europäischen Mitgliedsstaaten wird 
keine der beiden in Kapitel 2.2 vorgestellten Theorien zur Besteuerung von Kon-
zernen in Reinform umgesetzt.87 Steuersubjekt sind entsprechend der Trennungs-
theorie grundsätzlich die zivilrechtlich selbständigen juristischen Personen, die in 
ihrem Ansässigkeitsland88 mit dem nach Maßgabe des Trennungsprinzips unter 
Berücksichtigung des Fremdvergleichsgrundsatzes ermittelten Einkommen der 
Besteuerung unterliegen. 

Der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns wird allerdings in verschiedener 
Form durch die Berücksichtigung einheitstheoretischer Besteuerungselemente 
Rechnung getragen. So wird eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung ausgeschüt-
teter Gewinne einer Tochterkapitalgesellschaft sowie eine doppelte Berücksichti-
gung von Verlusten einer Tochterkapitalgesellschaft durch entsprechende Vor-
schriften bei der Ermittlung des Einkommens der Muttergesellschaft vermieden. 
ferner gewähren zahlreiche Mitgliedsstaaten ihren nationalen (und teilweise auch 
grenzüberschreitend tätigen) Konzernen unter bestimmten Voraussetzungen die 
Besteuerung als Gruppe. Der Grad der im Rahmen dieser Gruppenbesteuerungs-
systeme gewährten Durchbrechungen des Trennungsprinzips reicht dabei von der 
Möglichkeit einer konzerninternen Übertragung von Gewinnen und/oder Verlus-
ten, über eine Verlustverrechnung mit ( eingeschränkter) Zwischenergebniselimi-
nierung bis hin zu einer steuerlichen Vollkonsolidierung. Schließlich werden 
Quellensteuern auf Zins- und Lizenzzahlungen im EU-Konzernverbund weitge-
hend vermieden. 89 

Neben diesen Erleichterungen wird der wirtschaftlichen Verbundenheit von 
Konzerngesellschaften auch in Gestalt verschiedener Vorschriften Rechnung ge-
tragen, die der Sicherung des inländischen Steueraufkommens dienen. Das Tren-
nungsprinzip eröffnet im Zusammenspiel mit dem internationalen Steuerlastge-
fälle durch die Möglichkeit zur Einkommensverlagerung in Niedrigsteuerländer 
einen der wesentlichen Ansätze zur internationalen Steuerplanung für multinatio-
nale Konzerne. Gebräuchliche Gestaltungen sind dabei die Gewinnverlagerung 

87 Vgl. so für Deutschland Kessler (2004), S. 2. 
88 Ansässigkeit wird dabei unter Bezugnahme auf rechtliche Kriterien (Sitzland bzw. Grün-

dungsland) und/oder wirtschaftliche Kriterien (Ort der Geschäftsleitung) definiert. Kommt es 
zu überschneidenden Definitionen von Ansässigkeit, ist nach Artikel 4 Absatz 3 OECD-
Musterabkommen der Ort der Geschäftsleitung ausschlaggebend. Vgl. Wendt (2009), S. 76-
77 mwN. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird aus Vereinfachungsgründen der Begriff 
.,Sitzland" verwendet. 

89 Vgl. Richtlinie 2003/49/EG des Rates v. 3.6.2003, Abi. EG 2003 Nr. L 157, S. 49. Zur Um-
setzung dieser Richtlinie in den Mitgliedsstaaten siehe Jacobs (2007), S. 169-172. 
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durch Festlegung unangemessener Verrechnungspreise oder Gestaltung der Fi-
nanzierungsstruktur sowie die Einschaltung von Basisgesellschaften.90 Eine Ero-
sion des inländischen Steueraufkommens durch derartige Gestaltungen wird daher 
in den meisten Mitgliedsstaaten durch Korrekturvorschriften vermieden. 

Kapitel 3 beinhaltet einen Überblick über die Behandlung von Kapitalgesell-
schaftskonzernen im geltenden Steuerrecht der 27 Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union.91 Dieser dient zum einen der Erläuterung der steuerlichen Vorschrif-
ten, welche den im weiteren Verlauf der Arbeit erfolgenden Simulationsrechnun-
gen zugrundeliegen. Insbesondere soll allerdings auch der bestehende Reformbe-
darf der Konzernbesteuerung aufgezeigt werden. Dazu werden zunächst in Ab-
schnitt 3.2 die Grundzüge der Besteuerung von Kapitalgesellschaften als eigen-
ständige Steuersubjekte dargestellt. Abschnitt 3.3 behandelt die einheitstheoreti-
schen Elemente im geltenden Steuerrecht, während in Abschnitt 3.4 auf die Vor-
schriften eingegangen wird, die der Einschränkung von Steuergestaltungen die-
nen. Abschließend werden in Abschnitt 3.5 die Probleme der geltenden Konzern-
besteuerung diskutiert. Die Rechtsdarstellungen beruhen - soweit nicht anders 
angegeben - auf den Angaben in Wendt (2009), Kesti (2008), Spengel (2008), 
Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008) sowie Endres/Oestreicher/Scheffler et 
al. (2007). 

3.2 Ertragsbesteuerung der Kapitalgesellschaft als selbständiges 
Steuersubjekt 

3.2.1 Ermittlung des Einkommens 

3.2.1.1 Steuerliche Gewinnermittlung 

Kapitalgesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
unterliegen grundsätzlich als selbständige Steuersubjekte (Trennungstheorie) mit 
ihrem weltweiten Einkommen der Ertragsbesteuerung92, soweit das Besteuerungs-
recht an ausländischen Einkünften nicht durch unilaterales Recht oder ein Dop-
pelbesteuerungsabkommen beschränkt wird. Ausnahmen von diesem Grundsatz 
betreffen die Besteuerung dänischer und französischer Kapitalgesellschaften, die 
nach Maßgabe des Territorialitätsprinzips nur mit ihren inländischen Einkünften 

90 Zur Steuerplanung in grenzüberschreitend tätigen Konzernen vgl. ausführlich Jacobs (2007), 
S. 853-1398. Weitere Möglichkeiten betreffen die Planung der Gruppenstruktur, die Nutzung 
von Qualifikationskonflikten und die Vermeidung konzerninterner Gewinnrealisierungen. 

91 Die Darstellung beschränkt sich auf die Ebene der Konzerngesellschaften. Auf die steuerliche 
Behandlung der Anteilseigner der Muttergesellschaft wird nicht eingegangen. 

92 Vgl. Wendt (2009), S. 77. 
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der Körperschaftsteuer unterliegen93, sowie die ertragsteuerliche Behandlung von 
Kapitalgesellschaften in Estland. Hier werden die einbehaltenen Gewinne von 
Kapitalgesellschaften vollständig von der Besteuerung ausgenommen, der Kör-
perschaftsteuer unterliegen ausschließlich Gewinnausschüttungen.94 Ein derartiges 
Besteuerungssystem erfordert keine Einkommensermittlung im üblichen Sinne, 
weshalb Estland bei den meisten Aspekten der folgenden Rechtsdarstellung unbe-
rücksichtigt bleibt. 

Bei der Ermittlung des Einkommens knüpfen sämtliche Mitgliedsstaaten an 
das Ergebnis des handelsrechtlichen Jahresabschlusses an, das in der Regel unter 
Beachtung spezifischer steuerlicher Vorschriften angepasst wird. Eine von der 
handelsbilanziellen Gewinnermittlung vollständig losgelöste steuerliche Gewinn-
ermittlung kommt in keinem Mitgliedsstaat zur Anwendung.95 Bei der Bestim-
mung der Ausgangsgröße verweisen die meisten Mitgliedsstaaten auf landesspezi-
fische Rechnungslegungsnormen. Lediglich in Zypern, Estland, Irland, Slowenien 
und der Slowakei bestimmt sich die Ausgangsgröße für bestimmte Gesellschaften 
nach Maßgabe der International Financial Reporting Standards (IFRS) oder die 
handelsrechtliche Gewinnermittlung kann wahlweise nach nationalen Vorschrif-
ten oder IFRS erfolgen. In Estland, Frankreich, Großbritannien und Malta bemes-
sen sich die Handelsbilanz und damit die Ausgangsgröße für die Bestimmung der 
Steuerbilanz zwar nach nationalen Rechnungslegungsnormen, diese stimmen in-
haltlich allerdings (weitgehend) mit den IFRS überein.96 Für die Überleitung von 
Handels- auf Steuerbilanz erforderliche Anpassungen betreffen sowohl die Be-
wertung von Vermögensgegenständen und Schulden und damit den Zeitpunkt der 
steuerwirksamen Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen als auch die 
Freistellung bestimmter Erträge bzw. die Einschränkung des Abzugs bestimmter 
Aufwendungen.97 Der Grad der erforderlichen Anpassungen variiert dabei zwi-
schen den Mitgliedsstaaten.98 

93 In Dänemark erstreckt sich die Anwendung des Territorialitätsprinzips lediglich auf ausländi-
sche Einkünfte aus Betriebsstätten und unbeweglichem Vermögen, in Frankreich werden aus-
ländische Einkünfte nur besteuert, soweit es sich um passive Investmenteinkünfte handelt. 
Vgl. Wendt (2009), S. 77; Kesti (2008), S. 175 und 233. 

94 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 17. 
95 Vgl. Wendt (2009), S. 55; Spenge! (2008), S. 3-4. 
96 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 159-168. In Deutschland erfolgte zum 

1.1.2009 eine Annäherung der handelsrechtlichen Gewinnermittlung an die IFRS-Regeln im 
Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. 

97 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 25. 
98 Vgl. Wendt (2009), S. 55; Jacobs (2007), S. 103; Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), 

S. 25-26. Unterschiedliche Auffassungen bestehen über den Grad der Verbindung zwischen 
handels- und steuerrechtlicher Gewinnermittlung in einzelnen Mitgliedsstaaten. In Center for 
European Policy Studies (2005), S. 23-24 wird auf eine starke Verbindung in Deutschland, 
Österreich und Luxemburg verwiesen, während Kersting (2005), S. 351 auf eine enge Ver-
bindung für Großbritannien und Richter (2005), S. 502-504 auf „kaum mehr zu überbli-
ckende" Durchbrechungen für Österreich hinweist. 
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3.2.1.2 Behandlung ausländischer Einkünfte 

Die Besteuerung ausländischer Einkünfte erfordert eine Aufteilung des Besteue-
rungsrechts zwischen dem inländischen und dem ausländischen Fiskus. Hierbei 
folgen die Mitgliedsstaaten im Wesentlichen den Vorgaben des OECD-Musterab-
kommens. 99 Die Zuordnung des Besteuerungsrechts orientiert sich dabei grund-
sätzlich an der Stärke der örtlichen Verbindung der Einkunftsquelle mit dem 
Quellenstaat. So wird das Besteuerungsrecht bei passiven Dividenden-, Zins- und 
Lizenzeinnahmen grundsätzlich dem Ansässigkeitsstaat der Kapitalgesellschaft 
zugewiesen, während der Quellenstaat hier nur ein der Höhe nach beschränktes 
Besteuerungsrecht hat'00, welches in Fällen europäischer Konzerne für Dividen-
denzahlungen aufgrund der Mutter-/Tochterrichtlinie101 und für Zins- und Lizenz-
zahlungen durch die Zins- und Lizenzrichtlinie102 grundsätzlich aufgehoben wird. 
Bei gewerblichen Einkünften besitzt der Quellenstaat hingegen regelmäßig ein der 
Höhe nach unbeschränktes Besteuerungsrecht, soweit diese durch eine Betriebs-
stätte im Quellenstaat erzielt werden.' 03 Die Vermeidung einer Doppelbelastung 
dieser Einkünfte erfolgt in diesem Fall durch Freistellung oder Anrechnung der 
Auslandssteuern im Ansässigkeitsstaat. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die in 
den Mitgliedsstaaten zur Anwendung kommende Methode.104 

Im Verlustfall unterscheiden die meisten Mitgliedsstaaten zwischen der Be-
handlung von negativen Einkünften aus inländischer und ausländischer Ge-
schäftstätigkeit. Negative inländische Einkünfte können innerperiodisch überwie-
gend uneingeschränkt mit anderen positiven Einkünften der Kapitalgesellschaft 
verrechnet werden. Lediglich Irland und Großbritannien beschränken den hori-
zontalen Verlustausgleich teilweise auf dieselbe Einkunftsart (,,Schedule"). 105 

Frankreich, Lettland und Zypern beschränken die Verrechnung von Veräuße-
rungsverlusten {,,capital losses"), welche in diesen Ländern einer gesonderten Be-

99 Vgl. Wendt (2009), S. 77. 
100 Vgl. Art. 10, 11 und 12 OECD-MA. 
101 Zur Umsetzung der Mutter-/Tochterrichtlinie in den Mitgliedsstaaten vgl. Jacobs (2007), S. 

155-161. 
102 Zur Umsetzung der Zins- und Lizenzrichtlinie in den Mitgliedsstaaten vgl. Jacobs (2007), S. 

169-172. Einigen Mitgliedsstaaten wurde für die Umsetzung der Richtlinie ein Übergangs-
zeitraum gewährt, innerhalb dessen ein der Höhe nach begrenztes Quellensteuerrecht fortbe-
steht. 

103 Vgl. Art. 7 OECD-MA. 
104 Teilweise ist unilateral oder in Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Mitgliedsstaaten 

eine Anwendung der Anrechnungsmethode anstelle der Freistellungsmethode vorgesehen 
(,,Switch-over Klauseln"), um eine drohende Nicht- oder Minderbesteuerung zu vermeiden. 
Derartige Regelungen kommen teilweise auch für passive ausländische Betriebsstätten oder 
Tochterkapitalgesellschaften zur Anwendung (,,Aktivitätsklauseln"). Vgl. hierzu Jacobs 
(2007), s. 87-88. 

105 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 49-50. 
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steuerung beziehungsweise einem reduziertem Steuersatz unterliegen.106 Bezüg-
lich der Behandlung von Verlusten ausländischer Betriebsstätten folgen die meis-
ten Mitgliedsstaaten der Behandlung von positiven Einkünften aus diesen Be-
triebsstätten. So knüpfen 17 Mitgliedsstaaten die Berücksichtigung dieser Aus-
landsverluste an die Anwendung der Anrechnungsmethode zur Vermeidung von 
internationaler Doppelbesteuerung. 107 Nur fünf Mitgliedsstaaten (Belgien, Nieder-
lande, Österreich, Spanien und Zypern) lassen eine Berücksichtigung von Aus-
landsverlusten auch bei Anwendung der Freistellungsmethode zu.108 Ein doppelter 
Verlustabzug wird in diesen Fällen durch eine Nachversteuerungslösung verhin-
dert.109 Zwei Mitgliedsstaaten (Dänemark und Frankreich) untersagen eine Be-
rücksichtigung der Auslandsverluste als Konsequenz der Besteuerung nach dem 
Territorialitätsprinzip generell. Allerdings ist hier eine Verlustberücksichtigung 
unter den Voraussetzungen der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung mög-
lich.''° 

Tabelle 1: Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei ausländischen Betriebsstättenein-
künften 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Freistellungsmethode 
Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien, 
Ungarn, Zypern 

Anrechnungsmethode Finnland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, 
Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Tschechische 
Reoublik 

Quelle: Wendt (2009), S. 78. Die Angaben for Bulgarien und Rumänien beziehen sich 
ausschließlich auf das DBA mit Deutschland Vgl. DBA Deutschland-Bulgarien vom 2.6.1987; 
DBA Deutschland-Rumänien vom 12.11.2003. 

3.2.1.3 lntertemporale Verlustverrechnung 

Ein verbleibendes negatives Einkommen kann in allen Mitgliedsstaaten'" im We-
ge des Verlustvortrags interperiodisch mit zukünftigen Gewinnen derselben Kapi-
talgesellschaft verrechnet werden, fünf Mitgliedsstaaten (Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien und Niederlande) erlauben zusätzlich einen Verlust-

106 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 82. 
107 Vgl. Wendt (2009), S. 83. Deutschland beschränkt auch in diesen Fällen die Einbeziehung 

von Auslandsverlusten in den allgemeinen Verlustabzug auf Verluste aus aktiver Geschäfts-
tätigkeit (§ 2a EStG). Die Anwendung dieser Vorschrift wurde allerdings im Rahmen des 
Jahressteuergesetzes 2009 auf Auslandsverluste aus Drittstaaten eingeschränkt. 

108 Vgl. Wendt (2009), S. 83. 
109 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 83-84. Vgl. zur Funktionsweise der Nach-

versteuerungsmethode Kapitel 4.3.3.2. 
110 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 83-84. 
111 In Estland ist eine Verlustverrechnung aufgrund der Ausschüttungsbesteuerung nicht erfor-

derlich. 
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rücktrag. Einige Mitgliedsstaaten beschränken diese Verlustverrechnungsmöglich-
keiten in zeitlicher bzw. betragsmäßiger Hinsicht. Die zeitlichen Beschränkungen 
der Vorschriften zur intertemporalen Verlustverrechnung sind in Tabelle 2 zu-
sammengefasst. 

Tabelle 2: Zeitliche Verlustvortrags- und Verlustrücktragsbegrenzungen 

Verlustvortragsdauer Verlustriicktragsdauer 

unbegrenzt Belgien, Dänemark, Deutschland, 3 Jahre Frankreich 
Frankreich, Großbritannien, Lu-
xemburg, Malta, Niederlande, Ös-
!erreich, Schweden, Ungarn, Zy-
pern 

15 Jahre Spanien 1 Jahr Deutschland, Großbritannien, 
Niederlande 

10 Jahre Finnland Nicht Belgien, Bulgarien, Däne-

9 Jahre Niederlande möglich mark, Finnland, Griechenland, 

6 Jahre Portugal 
lrland112, Italien, Lettland, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, 

5 Jahre Bulgarien, Griechenland, Italien, Österreich, Polen, Portugal, 
Lettland, Litauen, Polen, Rumä- Rumänien, Slowakei, Slowe-
nien, Slowakei, Slowenien, Tsche- nien, Spanien, Schweden, 
chische Republik Tschechische Republik, Un-

garn,Zypern 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Endres/Oestreicher/Schefjler et al. (2007), S. 81 
unter Berücksichtigung aktueller Angaben in Kesti (2008). 

In Deutschland, Österreich und Polen kommen betragsmäßige Beschränkun-
gen des Verlustvor- beziehungsweise -rücktrags zur Anwendung. So wird in 
Deutschland der Verlustrücktrag auf 511.500 Euro und der Verlustvortrag auf 
1.000.000 Euro zuzüglich 60 Prozent des verbleibenden Gesamtbetrags der Ein-
künfte begrenzt. In Österreich wird der Verlustvortrag auf 75 Prozent des jeweili-
gen Periodengewinns beschränkt, während in Polen nur maximal die Hälfte des 
Verlustvortrags in einer Periode genutzt werden kann.113 Im Fall von Restrukturie-
rungen und/oder gravierenden Änderungen im Anteilseignerkreis gehen beste-
hende Verlustvorträge im Regelfall unter. 114 

112 Für Verluste im Jahr der Unternehmensbeendigung wird ein Rücktrag über drei Perioden 
gewährt. Vgl. Kesti (2008), S. 369. 

113 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 49. 
114 Vgl. hierzu Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 82. Mit Ausnahme der Slowakei 

und Estland besitzen alle Mitgliedsstaaten eine derartige Vorschrift. 
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3.2.2 Steuersätze 

Kapitalgesellschaften unterliegen mit ihrem Einkommen in den meisten Mit-
gliedsstaaten einem linearen Körperschaftsteuertarif. Belgien, Frankreich, Groß-
britannien, Luxemburg, Niederlande, Spanien und Ungarn verwenden unter-
schiedliche lineare Steuersätze in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße. Da-
bei kommen in diesen Ländern niedrigere Eingangssteuersätze für kleine und mit-
telgroße Unternehmen zur Anwendung, in Frankreich wird daneben ab einer be-
stimmten Unternehmensgröße eine zusätzliche Sozialabgabe als Zuschlag auf die 
Körperschaftsteuer erhoben. Andere Mitgliedsstaaten (z.B. Irland und Slowenien) 
sehen Sondersteuersätze für bestimmte Geschäftszweige, Einkünfte (z.B. Einkünf-
te aus Veräußerungsgeschäften) bzw. Regionen vor. 115 

Abbildung 1: Nominelle Steuersätze auf Gewinne von Kapitalgesellschaften in Europa 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in KPMG (2008) und Kesti (2008). 

In einigen Mitgliedsstaaten erhöhen sich die Körperschaftsteuersätze um Zu-
schläge bzw. um regionale Unternehmenssteuern, die von den jeweiligen Gebiets-
körperschaften erhoben werden. Zuschläge auf die Körperschaftsteuer werden in 
Belgien (0,99 Prozentpunkte) und Deutschland (0,825 Prozentpunkte) erhoben, 
regionale Unternehmenssteuern in Deutschland (13,69 Prozentpunkte), Italien (3,9 
Prozentpunkte) und Luxemburg (6,75 Prozentpunkte}.116 Die Bemessungsgrund-

115 Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 17 sowie die Angaben in Kesti (2008). 
116 Vgl. die entsprechenden Angaben in KPMG (2008) und Kesti (2008). Die Höhe dieser regio-

nalen Ertragsteuern auf Kapitalgesellschaftsgewinne variieren regelmäßig zwischen den Ge-
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lage dieser regionalen Unternehmenssteuern unterscheidet sich zumeist von der 
Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer. Die (effektive) tarifliche Belastung 
auf Kapitalgesellschaftsgewinne in den Mitgliedsstaaten, die sich unter Berück-
sichtigung von Zuschlägen und regionalen Ertragsteuern ergibt, ist in Abbildung 1 
dargestellt. Dabei werden Dependenzen zwischen den verschiedenen Ertragsteu-
ern berücksichtigt, Unterschiede in der Bemessungsgrundlage zwischen Körper-
schaftsteuer und regionalen Unternehmenssteuern hingegen vernachlässigt. 

Die effektive Tarifbelastung der Gewinne von Kapitalgesellschaften 
schwankt in der EU innerhalb einer Bandbreite von 25 Prozentpunkten. Die nie-
drigste Tarifbelastung kommt in Zypern und Bulgarien (10 Prozent) zur Anwen-
dung, die höchste in Spanien und Malta (35 Prozent). Im EU-Durchschnitt beträgt 
die effektive Tarifbelastung 24,23 Prozent. 

Abbildung 2: Entwicklung der nominellen Steuersätze auf Gewinne von Kapitalgesellschaften in 
Europa 
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Quelle: Eigene Darstellung azif Basis der Angaben in KPMG (2008) und Kesti (2008). 

Abbildung 2 verdeutlicht die Entwicklung der effektiven Tarifbelastung in 
den EU-Mitgliedsstaaten zwischen 1994 und 2008. Dabei zeigt sich, dass sowohl 
in den alten Mitgliedsstaaten als auch in den zehn Beitrittsstaaten die tariflichen 
Steuersätze kontinuierlich gesenkt wurden. Diese Entwicklung ist Ausdruck der 

bietskörperschaften eines Mitgliedsstaats. Die Angaben in Klammem stellen typische Höhen 
dieser Regionalsteuern dar. Neben den vier genannten Ländern wird auch in Ungarn eine re-
gionale Unternehmenssteuer erhoben. Diese wird allerdings bei den weiteren Betrachtungen 
nicht berücksichtigt, da die Bemessungsgrundlage deutlich von der Bemessungsgrundlage 
der Körperschaftsteuer abweicht. Vgl. Kesti (2008), S. 336. 
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im internationalen Steuerwettbewerb seit längerem vorherrschenden Praxis einer 
Senkung der Steuersätze bei gleichzeitiger Verbreiterung der Bemessungsgrund-
lage.117 Diese Tendenz ist insbesondere auf die „psychologische Relevanz" der 
tariflichen Steuersätze bei der Standortentscheidung zurückzuführen. 118 Ferner 
zeigt sich, dass der durchschnittliche Steuersatz in den Beitrittsstaaten im Be-
trachtungszeitraum durchgehend unterhalb der durchschnittlichen Tarifbelastung 
in den alten Mitgliedsstaaten liegt. Seit der Erweiterung der EU im Jahr 2004 liegt 
die Differenz konstant bei etwa zehn Prozentpunkten. Die Erweiterung der EU hat 
somit zu einer deutlichen Verschärfung des Steuerwettbewerbs innerhalb des Bin-
nenmarktes geführt. 119 Dabei ist die Differenz zum Großteil auf eine deutlich stär-
kere Absenkung der Steuersätze im Betrachtungszeitraum in den Beitrittsstaaten 
zurückzuführen. 

3.3 Einheitstheoretische Elemente bei der Besteuerung von ver-
bundenen Kapitalgesellschaften 

3.3.1 Vermeidung einer Doppelbesteuerung ausgeschütteter Gewinne und 
einer doppelten Verlustberücksichtigung 

Dem Konzernverbund von Kapitalgesellschaften wird im geltenden Steuerrecht 
insbesondere durch zwei Formen steuerlicher Begünstigungen im geltenden Steu-
errecht Rechnung getragen. Zum einen wird eine wirtschaftliche Doppelbelastung 
von Gewinnen der Tochterkapitalgesellschaft bei ihr und auf Ebene der Mutterka-
pitalgesellschaft sowie eine doppelte Berücksichtigung von Verlusten der Toch-
terkapitalgesellschaft vermieden. Zum anderen werden im Rahmen von Gruppen-
besteuerungssystemen einheitstheoretische Besteuerungselemente umgesetzt. 

Eine wirtschaftliche Doppelbesteuerung der ausgeschütteten Gewinne einer 
Tochterkapitalgesellschaft wird im geltenden Recht der Mitgliedsstaaten vermie-
den durch Dividendenfreistellung oder durch Anrechnung der auf den Gewinnen 
der Tochtergesellschaft lastenden Körperschaftsteuer. Aktuell verwenden in Be-
zug auf inländische Dividenden 25 Mitgliedsstaaten die Freistellungsmethode, 
wobei 21 Mitgliedsstaaten die Dividenden vollständig freistellen. Lediglich vier 
Mitgliedsstaaten (Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien) machen von dem 
Mitgliedsstaatenwahlrecht der Mutter-Tochterrichtlinie Gebrauch, eine fünfpro-
zentige Pauschale der Dividenden als nicht-abziehbare Betriebsausgaben zu be-

117 Vgl. hierzu Oestreicher/Spengel (2003), S. 93; Chennels/Griffith (1997), S. 26-30. 
118 Vgl. Oestreicher/Spengel (2003), S. 93. 
119 So auch Jacobs (2007), S. 115. 
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steuern.120 In zwei Mitgliedsstaaten (Malta und Spanien) wird eine Doppelbesteue-
rung durch vollständige Anrechnung121 der Körperschaftsteuer, die auf den ausge-
schütteten Gewinnen der Tochtergesellschaften lastet, vermieden. Ausländische 
Dividenden werden grundsätzlich in Übereinstimmung mit inländischen Dividen-
den behandelt. Lediglich Irland, Griechenland und Großbritannien verwenden für 
Auslandsdividenden abweichend die Anrechnungsmethode, Slowenien stellt Aus-
landsdividenden lediglich zu 95 Prozent steuerfrei. In Malta und Spanien kommt 
für Auslandsdividenden abweichend die Freistellungsmethode zur Anwendung. 122 

Um eine Verzerrung der Ausschüttungsentscheidung beim Tochterunter-
nehmen durch eine unterschiedliche Behandlung von thesaurierten und ausge-
schütteten Gewinnen zu vermeiden, folgt die steuerliche Behandlung von Veräu-
ßerungsgewinnen in vielen Mitgliedsstaaten der Besteuerung von Dividenden. 
Dementsprechend stellen 15 Mitgliedsstaaten die Gewinne aus der Veräußerung 
von Kapitalgesellschaften vollständig frei 123, in fünf weiteren Mitgliedsstaaten 
kommt es zu einer teilweisen Freistellung (vgl. Tabelle 3). Dabei besteuern 
Deutschland, Frankreich und Italien in Übereinstimmung mit der Behandlung von 
Dividenden eine Pauschale in Höhe von fünf Prozent der Veräußerungsgewinne, 
während Slowenien und Portugal die Veräußerungsgewinne lediglich zur Hälfte 
freistellen. 124 Insgesamt sechs Mitgliedsstaaten gewähren keine begünstigte Be-
handlung oder eine Begünstigung nur in bestimmten Sonderfällen.125 

Die Behandlung von Veräußerungsverlusten erfolgt in den meisten Mit-
gliedsstaaten korrespondierend zur Behandlung von Veräußerungsgewinnen. So-
weit die Veräußerungsgewinne vollständig oder annähernd vollständig freigestellt 
sind, können Veräußerungsverluste in der Regel nicht berücksichtigt werden (vgl. 
Tabelle 3). Ausnahmen von diesem Grundsatz bestehen in Luxemburg und Spa-
nien. 

120 Vgl. die entsprechenden Angaben in Kesti (2008). In Tschechien gelten fünf Prozent der 
Dividenden als nicht-abziehbare Gemeinkosten, es sei denn der Steuerpflichtige weist nach, 
dass die tatsächlichen Aufwendungen geringer ausfallen. Vgl. Kesti (2008), S. 158. 

121 In Spanien ist die vollständige Anrechnung an eine Mindestbeteiligung von 5 Prozent ge-
knüpft. Bei geringerer Beteiligungshöhe ist die Anrechnung auf 50 Prozent der Körperschaft-
steuer begrenzt. Vgl. Kesti (2008), S. 722. 

122 Vgl. die entsprechenden Angaben in Kesti (2008). 
123 Dabei beschränken Österreich und Spanien diese Freistellung auf ausländische Veräuße-

rungsgewinne. Vgl. Endres/Oestreicher/Scheffier et al. (2007), S. 23. 
124 Die verbleibenden 50% können in Portugal im Wege des Roll-over-Reliefs verzögert besteu-

ert werden. Vgl. Kesti (2008), S. 623-624. 
125 Bulgarien, Griechenland und Lettland z.B. gewähren eine Freistellung nur bei börsennotier-

ten Beteiligungen. Vgl. die entsprechenden Angaben in Kesti (2008). 
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Tabelle 3: Behandlung von Gewinnen und Verlusten aus dem Verkauf von Beteiligungen bei der 
Körperschafts teuer 

Veräußerungsgewinne Veräußerungsverluste 

Freistellung Belgien, Dänemark, Finnland, Berücksich- Belgien, Dänemark, Deutsch-
Großbritannien, Irland, Litau- tigung nicht land, Finnland, Frankreich, 
en, Luxemburg, Malta, Nie- möglich Griechenland, Großbritannien, 
derlande, Österreich, Schwe- Irland, Italien, Litauen, Malta, 
den, Spanien126, Tschechische N iederlande127, Schweden, 
Republik, Ungarn, Zypern Tschechische Republik, Un-

garn, Zypern 
Teilweise Deutschland, Frankreich, Ita- Teilweise/ Portugal, Österreich, Stowe-
Freistellung lien, Slowenien, Portugal einge- nien 

schränkt 

Keine Steu- Bulgarien, Griechenland, Lett- möglich 

erbegünsti- land, Polen, Rumänien, Slo- Verrechnung Lettland 
gung oder wakei gegen künf-
nur in Son- tige Veräu-
derflillen ßerungsge-

wiMe 
Berücksich- Bulgarien, Luxemburg, Polen, 
tigung mög- Rumänien, Slowakei, Spanien 
lieh 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Endres/Oestreicher/Schefjler et al. (2007), S. 22-23 
und 82 unter Berücksichtigung aktueller Angaben in Kesti (2008). 

3.3.2 Gruppenbesteuerungssysteme 

Gruppenbesteuerungssysteme, welche ebenfalls der wirtschaftlichen Einheit Kon-
zern zumindest teilweise Rechnung tragen und insoweit eine Durchbrechung des 
Trennungsprinzips begründen, stellen neben der indirekten Berücksichtigung als 
Veräußerungsverluste oder Teilwertabschreibungen eine weitere Möglichkeit zur 
konzerninternen Verlustverrechnung dar. Derartige Systeme existieren aktuell in 
17 Mitgliedsstaaten. Von den alten Mitgliedsstaaten verfügen lediglich Belgien 
und Griechenland nicht über ein derartiges System, bei den Beitrittsstaaten trifft 
dies auf mehr als die Hälfte (Bulgarien, Estland, Litauen, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn) zu. 128 Die Ausgestaltung dieser Sys-

126 In Spanien kommt bei Auslandsbeteiligungen die Freistellungsmethode zur Anwendung, 
während Inlandsbeteiligungen nach der Anrechnungsmethode behandelt werden. Vgl. Kesti 
(2008), S. 719 und 723. 

127 Eine Ausnahme besteht für ausgewählte Liquidationsverluste. Vgl. Kesti (2008), S. 571. 
128 Vgl. die entsprechenden Angaben in Kesti (2008). 
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teme unterscheidet sich deutlich sowohl hinsichtlich der Anwendungsvorausset-
zungen als auch der Besteuerungsfolgen. 129 

Mit Blick auf die Anwendungsvoraussetzungen ergeben sich Unterschiede 
sowohl hinsichtlich der einzubeziehenden Gesellschaften, der Anforderungen an 
die Beziehung zwischen diesen Gesellschaften sowie des Bestehens von Ausü-
bungswahlrechten. Die Beschränkung hinsichtlich der einzubeziehenden Gesell-
schaften betriffi insbesondere die Begrenzung des räumlichen Anwendungsbe-
reichs sowie die berücksichtigungsfähigen Rechtsformen. In räumlicher Hinsicht 
ist die Anwendung in den meisten Mitgliedsstaaten auf inländische Gesellschaften 
begrenzt. Lediglich Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien und 
Österreich lassen eine Einbeziehung von ausländischen Untergesellschaften zu, 
wobei sich die Einbeziehungsvoraussetzungen und Besteuerungsfolgen von denen 
bei inländischen Gruppengesellschaften unterscheiden. Dabei bestehen in Italien 
(nationale und internationale Gruppenbesteuerung) und Frankreich (,,Integration 
Fiscale" und „Regime du Benefice Consolide"130) zwei separate Gruppenbesteue-
rungssysteme mit weitreichenden Unterschieden, während in Dänemark und Ös-
terreich die Unterscheidung weniger strikt ist. In Dänemark beschränken sich die 
Unterschiede zwischen in- und ausländischen Tochtergesellschaften lediglich auf 
Mindestdauer und Ausübungswahlrechte, in Österreich ergeben sich gewisse Un-
terschiede auch beim Umfang der Verlustverrechnung. 131 Großbritannien und Ir-
land gewähren eine Verlustverrechnung nur für endgültige Auslandsverluste. 132 

Darüber hinaus kann in einigen Mitgliedsstaaten eine steuerliche Gruppe auch aus 
inländischen Schwestergesellschaften einer ausländischen Muttergesellschaft be-
stehen und/oder von der inländischen Betriebsstätte einer ausländischen Oberge-
sellschaft begründet werden. 133 

Mit Blick auf die Rechtsform der einzubeziehenden Gesellschaften be-
schränken die meisten Mitgliedsstaaten die Anwendung der Gruppenbesteuerung 
auf Körperschaftsteuersubjekte. 134 Finnland, die Niederlande, Polen, Schweden, 

129 Für einen Überblick über die Gruppenbesteuerungssysteme in Europa vgl. Oestrei-
cher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 57-86; Endres/Oestreicher/Scheffler et al. (2007), S. 
84-93; Bundesverband der deutschen Industrie/PriceWaterhouseCoopers (2006). Für eine de-
taillierte Beschreibung der Gruppenbesteuerungssysteme sämtlicher oder ausgewählter Mit-
gliedsstaaten vgl. Wittkowski (2008); Sievert (2006). 

130 Voraussetzung für die Anwendung dieses Systems ist die Zustimmung des Ministeriums für 
Wirtschaft, Finanzen und Industrie. Aufgrund der restriktiven Ausübung dieser Ermessens-
entscheidung in der Vergangenheit ist die praktische Bedeutung dieses Systems bisher ge-
ring. Vgl. Sievert (2006), S. 160. 

131 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 59. So sind in Österreich ausländische 
Verluste nur quotal berücksichtigungsfähig. Vgl. Sievert (2006), S. 201. 

132 Vgl. Kesti (2008), S. 844; Wittkowski (2008), S. 240. 
133 Für die Ausführungen zum räumlichen Anwendungsbereich vgl. Oestreicher/Scheffler/Spen-

gel et al. (2008), S. 59-61 und die Angaben zum aktuellen Rechtsstand in Kesti (2008). 
134 Für die Ausführungen zu den Rechtsformvoraussetzungen vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel 

et al. (2008), S. 68-69. 
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Slowenien und Spanien grenzen den Anwendungskreis weitergehend auf Kapital-
gesellschaften ein. Dabei gilt in Finnland, Polen und Schweden diese zusätzliche 
Einschränkung nur für Untergesellschaften. In Frankreich können auch Personen-
gesellschaften in die steuerliche Gruppe einbezogen werden, soweit diese zuvor 
zur Körperschaftsteuer optiert haben. Lediglich in Deutschland (Personengesell-
schaften und natürliche Personen) und Lettland (natürliche Personen) können 
auch Einkommensteuersubjekte berücksichtigt werden. Dieses betrifft allerdings 
nur eine Einbeziehung als Gruppenträger. m Darüber hinaus begrenzen Großbri-
tannien, Luxemburg und Portugal die Anwendung auf Gesellschaften, die dem 
regulären Körperschaftsteuertarif unterliegen; Finnland und Schweden schließen 
die Anwendung für bestimmte Branchen aus. 136 Italien schließlich begrenzt die 
Anwendung der internationalen Gruppenbesteuerung auf Obergesellschaften, ,,die 
entweder an der Börse notiert sind, von in Italien ansässigen natürlichen Personen 
oder vom Staat oder öffentlichen Körperschaften gehalten werden."137 

Hinsichtlich der Beziehung zwischen den Gruppengesellschaften ist das do-
minierende Beurteilungskriterium eine direkte oder indirekte Mindestbeteili-
gung. 138 Dabei wenden einige Mitgliedsstaaten diese Mindestbeteiligung auf die 
Stimmrechte, andere auf das Beteiligungskapital und wieder andere auf beide 
Größen an. Bei der Ermittlung der relevanten Beteiligungsquote ist eine Addition 
von direkt und indirekt gehaltenen Anteilen überwiegend möglich. Lediglich Lett-
land, Malta, Polen und Slowenien schließen dieses aus, in Österreich ist die Be-
rücksichtigung indirekter Anteile auf nationale Tochtergesellschaften be-
schränkt.139 

135 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 68-69. 
136 In Schweden ist die Anwendung für Wohnungsbaugenossenschaften und Investmentgesell-

schaften ausgeschlossen, in Finnland für Banken, Versicherungen und Unternehmen mit nur 
passiver Tätigkeit. Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 68. 

137 Sievert (2006), S. 168. 
138 Für die Ausführungen zu den Beteiligungsanforderungen vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel 

et al. (2008), S. 61-66. 
139 In Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien ist die Berücksichtigung indirekter Anteile 

daran gebunden, dass die erforderliche Mindestbeteiligungsquote auf jeder Konzernstufe er-
reicht wird. In Portugal und Spanien muss das erforderliche Beteiligungsverhältnis auch bei 
der indirekten Beteiligung erreicht werden. Schweden setzt für die Berücksichtigung indi-
rekter Anteile voraus, dass die indirekte Beteiligung innerhalb der Gruppe potenziell auf die 
Mutter verschmolzen werden kann. Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 64. 
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Tabelle 4 fasst die Mindestbeteiligungshöhe und die Bezugsgröße in den 
Mitgliedsstaaten zusammen. 

Tabelle 4: Gruppenbesteuerungssysteme (Beteiligungsanforderungen) 

Mindestbeteiligunghöhe Bezugsgröße 

>50% Dänemark, Deutschland, Frankreich Beteili- Finnland, Großbritannien, 
(,,Regime du Benefice Consolide"), gungs- Irland, Italien ( national), 
Großbritannien (Capital Gains Group), kapital Luxemburg, Niederlande, 
Irland (Withholding Tax), Italien (nati- Österreich, Polen, Schwe-
onal und international), Malta, Öster- den, Spanien, Zypern 
reich 

~75% Großbritannien (Group Relief), Irland 
(Corporate Tax Group und Capital 
Gains Tax Group), Spanien, Zypern 

~90% Finnland, Lettland, Portugal140, Schwe- Stimmrechte Dänemark, Deutschland, 
den Frankreich (,,Regime du Be-

nefice Consolide"), Italien 
(international) 

>95% Frankreich (,,Integration Fiscale"), Lu- Stimmrechte Frankreich (,,Integration Fis-
xemburg, Niederlande, Polen und Beteili- cale"), Lettland, Malta, Por-

gungskapital tugal 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Oestreicher/Scheffler/Spengel (2008), S. 62 unter 
Berücksichtigung aktueller Angaben in Kesti (2008). 

Neben die Mindestbeteiligung beziehungsweise eine geforderte Stimm-
rechtsmehrheit treten in einigen Ländern zusätzliche oder alternative Anwen-
dungsvoraussetzungen.141 Diese haben oftmals die Zielsetzung, einen Gleichlauf 
der steuerlichen Behandlung mit den zivilrechtlichen Konsequenzen sicherzustel-
len oder einem möglichen Auseinanderfallen von Beteiligungsverhältnissen und 
tatsächlichen Kontrollmöglichkeiten Rechnung zu tragen. 142 In diesem Sinne er-
fordert Deutschland zusätzlich den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags, 

140 Die 90%-Grenze bezieht sich auf das Beteiligungskapital. Gleichzeitig müssen mindestens 
50% der Stimmrechte gehalten werden. Vgl. Sievert (2006), S. 192. 

141 Für die Ausführungen zu ergänzenden Anwendungsvoraussetzungen vgl. Oestreicher/Scheff-
ler/Spengel et al. (2008), S. 66-67. 

142 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 66-67. Davon abweichend verlangen 
Österreich und Frankreich den Abschluss eines Gruppenvertrags, während Polen eine Um-
satzrentabilität der Gruppe von mindestens 3% und ein Grundkapital von mindestens 1 Mio. 
PLN voraussetzt. 



Konzernbesteuerung in Europa de lege lata 55 

während Schweden und Finnland die steuerlichen Folgen der Group Contribution 
an das Vorliegen entsprechender handelsrechtlich wirksamer Zahlungen knüpfen. 
Die Gruppenbesteuerung in Dänemark kann alternativ zum Bestehen einer Mehr-
heitsbeteiligung auch durch den Nachweis vertraglich abgesicherter Kontroll-
möglichkeiten begtiindet werden. In Lettland ist die Begtiindung einer steuerli-
chen Gruppe ausgeschlossen, wenn zwar die Mindestbeteiligung erfüllt ist, die 
Mutter- oder Tochtergesellschaft allerdings aufgrund einer entsprechenden Ver-
einbarung von außenstehenden Gesellschaftern kontrolliert wird. 

Für die Anwendung der Gruppenbesteuerung besteht in fast allen Mitglieds-
staaten ein Wahlrecht. 143 Lediglich in Dänemark ist die Gruppenbesteuerung für 
nationale Tochtergesellschaften verpflichtend. Die Ausübung des Einbeziehungs-
wahlrechts kann in den meisten Mitgliedsstaaten für jede Gruppengesellschaft 
separat getroffen werden. Lediglich sechs Mitgliedsstaaten folgen bei der Wahl-
rechtsausübung dem „All-in/all-out-Prinzip".144 

Hinsichtlich der Besteuerungsfolgen lassen sich die Gruppenbesteue-
rungssysteme mit Blick auf den Grad der Umsetzung der Einheitstheorie in drei 
Gruppen einteilen. Während zehn Mitgliedsstaaten ausschließlich einen konzern-
internen Verlustausgleich zulassen, ist in sechs Mitgliedsstaaten zusätzlich zu-
mindest eine partielle Zwischenergebniseliminierung bei konzerninternen Ver-
äußerungsgeschäften zulässig. Die Niederlande erlaubt sogar eine steuerliche 
Vollkonsolidierung. Tabelle 5 gibt die Unterteilung der Länder hinsichtlich des 
Betiicksichtigungsgrads der wirtschaftlichen Einheit wieder. 

Tabelle 5: Gruppenbesteuenmgssysteme (Berücksichtigung der wirtschaftlichen Einheit) 

Verlustausgleich Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Lettland, Luxem-
burg, Österreich, Polen, Portugal, Zypern 

Verlustausgleich und (voll- Frankreich, Großbritannien, Irland, Malta, Schweden, Spanien 
ständige oder partielle) Zwi-
schenergebniseliminierung 
Vollkonsolidierung Niederlande 

Quelle: Endres/Oestreicher/SchejJler et al. (1007), S. 93. 

Unterschiede ergeben sich ferner im zur Anwendung kommenden Verlust-
verrechnungsmechanismus.145 In zehn Mitgliedsstaaten erfolgt eine Ergebniszu-

143 Für die Ausführungen zu Ausübungswahlrechten vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. 
(2008), s. 70-71. 

144 Dabei gilt in Frankreich und Italien diese restriktive Ausgestaltung des Wahlrechts nur für 
das grenzüberschreitende Gruppenbesteuerungssystem. Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et 
al. (2008), S. 70. 

145 Für die Ausführungen zum Verlustverrechnungsmechanismus vgl. Oestreicher/Scheffier/ 
Spengel et al. (2008), S. 72-77. 
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sammenrechnung, entweder im Wege der Konsolidierung (Niederlande) oder ei-
ner Zurechnung der Einzelergebnisse zum Gruppenträger. Dabei wird in Däne-
mark der Gesamtgewinn/-verlust der Gruppe anschließend auf die einbezogenen 
Gruppengesellschaften entsprechend ihres Beitrags zum Gesamtgewinn bzw. -
verlust aufgeteilt (Ergebnisaufteilungsmethode). In den verbleibenden sieben Mit-
gliedsstaaten können Ergebnisbeiträge flexibel zwischen den Gruppengesellschaf-
ten verschoben werden. Dieses kann entweder durch eine an eine Ausgleichszah-
lungen in entsprechende Höhe geknüpfte konzerninterne Zuweisung von Verlus-
ten erfolgen (Group Contribution: Finnland und Schweden) oder durch eine Zu-
weisung von Gewinnen (Group Relief: Großbritannien, Irland, Lettland, Malta, 
Zypern), die regelmäßig nicht an entsprechende Zahlungsverpflichtungen gebun-
den ist (vgl. Tabelle 6). 

Tabelle 6: Gruppenbesteuerungssysteme (Verlustverrechnungsmechanismus) 

Zusammenveranlagung Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Niederlande. Österreich Polen Portugal Spanien 

Group Contribution Finnland, Schweden 

Group Relief Großbritannien, Irland, Lettland, Malta, Zypern 

Quelle: In Anlehnung an Endres/Oestreicher/Scheffler et al. (2007), S. 91. 

Für die Behandlung der Gewinne und Verluste ausländischer Gruppengesell-
schaften kommt in Dänemark, Frankreich und Italien die Zurechnungsmethode 
zur Anwendung, während Österreich die Nachversteuerungsmethode verwen-
det.146 In Irland und Großbritannien ist die Berücksichtigung der Verluste auslän-
discher Tochtergesellschaften entsprechend der Vorgaben des EuGH-Urteils in 
der Rechtssache „Marks&Spencer"147 auf im Ausland endgültig nicht 
verrechenbare Verluste begrenzt.148 

3.4 Vorschriften zur Sicherung des inländischen Steueraufkom-
mens 

3.4.1 Unterkapitalisierungsregelungen 

Das Trennungsprinzip bei der Besteuerung von Kapitalgesellschaften eröffnet 
erheblichen Gestaltungsspielraum für die Finanzierungsstruktur multinationaler 

146 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 75-75. Vgl. zu diesen Konzepten ausführ-
lich Kapitel 4.3.3. 

147 Vgl. EuGH v. 13.12.2005 (Marks&Spencer), EuGHE 2005, S. 1-10837. Vgl. zum Inhalt 
dieses Urteils auch Kapitel 4.3.3.1. 

148 Vgl. Wittkowski (2008), S. 240; Kesti (2008), S. 844. 
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Konzerne. Entgelte für die Fremdkapitalüberlassung an eine Tochterkapitalgesell-
schaft führen bei dieser grundsätzlich zum Betriebsausgabenabzug und unterlie-
gen beim Kapitalgeber der Besteuerung (Kapitalexportneutralität). Bei Eigenfi-
nanzierung hingegen unterliegt die Kapitalverzinsung zumindest bei Freistellung 
auf Ebene der ausschüttungsempfangenden Muttergesellschaft einer kapitalim-
portneutralen Besteuerung. Aus der Sicht eines multinationalen Konzerns ist dem-
entsprechend die Finanzierung einer Tochtergesellschaft mit Fremdkapital insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn die nominelle Steuerbelastung im Land des 
Fremdkapitalgebers unterhalb der Steuerbelastung im Sitzstaat des Kreditnehmers 
liegt. 149 Insbesondere Hochsteuerländern droht durch derartige Gestaltungen eine 
Erosion des Körperschaftsteueraufkommens. 150 Verstärkt wird dieses Problem 
dadurch, dass mit Implementierung der Zins- und Lizenzrichtlinie eine Erhebung 
von Quellensteuern auf konzerninterne Zinsentgelte durch das Sitzland der fremd-
finanzierten Tochtergesellschaft grundsätzlich ausgeschlossen ist.151 

Als Reaktion ist die steuerliche Abziehbarkeit von Finanzierungsaufwen-
dungen in den meisten Mitgliedsstaaten an deren Angemessenheit sowohl der 
Höhe als auch dem Grunde nach geknüpft. 152 Eine Korrektur von Kreditvereinba-
rungen mit der Höhe nach unangemessenen Zinssätzen erfolgt unter Bezugnahme 
auf den allgemeinen Fremdvergleichsgrundsatz (vgl. hierzu Kapitel 3.4.3). Zur 
Vermeidung einer dem Umfang nach exzessiven Fremdfinanzierung inländischer 
Tochtergesellschaften durch ausländische Gesellschafter kommen daneben in 19 
Mitgliedsstaaten Unterkapitalisierungsregelungen (,,Thin capitalisation rules") zur 
Anwendung, die entweder in Form gesetzlicher Vorschriften oder durch gängige 
Praxis der Finanzverwaltung Berücksichtigung finden (vgl. hierzu Tabelle 7). Nur 
sieben Mitgliedsstaaten sehen in ihrem Steuersystem eine entsprechende Rege-
lung nicht vor. Dieses betrifft allerdings vor allem Niedrigsteuerländer, die eine 
Herausverlagerung von Bemessungsgrundlage ohnehin überwiegend nur im Ver-
hältnis zu Steueroasen befürchten müssen. So liegt der durchschnittliche Steuer-
satz der Mitgliedsstaaten ohne Unterkapitalisierungsregelung mit 22,21 Prozent 
unter dem Durchschnittssteuersatz der Mitgliedsstaaten mit Unterkapitalisierungs-

149 Daneben kann Fremdfinanzierung auch als Gestaltungsmittel zur Nutzung steuerlicher Ver-
lustvorträge eingesetzt werden. Vgl. Jacobs (2007), S. 954. Eine weitergehende Senkung der 
Konzernsteuerbelastung kann durch Einsatz von Konzernfinanzierungsgesellschaften in 
Niedrigsteuerländern erreicht werden. Vgl. zu derartigen komplexeren Finanzierungsgestal-
tungen Jacobs (2007), S. 962-964. 

150 Vgl. Jacobs (2007), S. 954. Der Einfluss des Steuersatzes auf den Verschuldungsgrad grenz-
überschreitender Direktinvestitionen konnte in empirischen Studien mehrfach nachgewiesen 
werden. Vgl. Büttner/Overesch/Schreiber et al. (2008); Mintz/Weichenrieder (2005a); 
Mintz/Weichenrieder (2005b). Für einen Überblick über weitere Studien vgl. de 
Mooij/Ederveen (2008). 

151 Vgl. Jacobs (2007), S. 172-173; Schön (2007), S. 423-424. 
152 Vgl. Gouthiere (2005), S. 367. 
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regelung (23,95 Prozent). 153 Lediglich in vier Mitgliedsstaaten (Finnland, Grie-
chenland, Malta und Schweden), deren Steuersatz oberhalb des EU-Durchschnitts 
liegt, besteht keine entsprechende Vorschrift. 

Tabelle 7: Gesellschafterfremdfinanziernng (Rechtsgrundlage) 

Gesetzliche Regelung Verwaltungspraxis Keine Regelung 

Belgien, Bulgarien, Däne- Luxemburg, Österreich Finnland, Griechenland, Ir-
mark, Deutschland, Frank- land 154, Malta, Schweden, 
reich, Großbritannien, Italien, Slowakei, Zypern 
Lettland, Litauen, Niederlan-
de, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Un-
garn 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in Kesti (2008), Jacobs (2007) und European 
Taxation (2005), Heft 9//0. 

Trotz übereinstimmender Intention der Vorschriften bestehen deutliche Un-
terschiede hinsichtlich der Anwendungsvoraussetzungen und der Rechtsfolgen. In 
Bezug auf die Anwendungsvoraussetzungen unterscheiden sich die Regelungen 
insbesondere hinsichtlich der Höhe des als angemessen anerkannten Verhältnisses 
von Eigen- und Fremdkapital sowie der Abgrenzung des unter die Vorschrift fal-
lenden Fremdkapitals. Abweichungen resultieren sowohl aus der erforderlichen 
Verbindung zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber als auch in Bezug auf das 
Sitzland des Kreditgebers. Ein Überblick über die wichtigsten Anwendungsvo-
raussetzungen gibt Tabelle 8. 

Tabelle 8: Gesellschafterfremdfinanziernng (Anwendungsvoraussetzungen) 

Land Kritisches Bezugsgröße bei Prüfung 
FK/EK-Verhältnis 

Belgien 7:1 155/1:1 156 Gesamt-FK/Gesellschaft 

153 Quelle: Eigene Berechnungen. 

Geografischer An-
wendungsbereich 
In- und Ausland 

154 Zinszahlungen an beherrschende Gesellschafter (75%) werden dennoch in bestimmten Fällen 
in Dividenden umqualifiziert. Vgl. Kesti (2008), S. 376; Hickson (2005), S. 402-404. 

155 Das Verhältnis von 7:1 kommt zur Anwendung für Darlehen, bei denen die Gesellschaft, die 
der „beneficial owner" der Zinszahlungen ist, nicht ertragsteuerpflichtig ist oder das zur An-
wendung kommende Ertragssteuersystem im Vergleich zum belgischen System als vorteil-
haft eingestuft wird. Nicht erforderlich ist, dass der Darlehensgeber Anteilseigner oder nahe-
stehende Person ist. Vgl. Clarebout/Dhaene (2005), S. 372-374. 

156 Das Verhältnis von 1:1 kommt zur Anwendung für Cash-Darlehen von natürlichen Personen, 
die die Funktion eines Anteilseigners, Direktors, Managers oder Liquidators innehaben, so-
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Bulgarien 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Italien 
Lettland 
Litauen 
Luxemburg 
Niederlande 
Österreich 
Polen 
Portugal 
Rumänien 

3:1 
4:1 
n.a. 
1,5: 1157 
n.a. 
n.a. 
4:1 
4:1 
85:15 
3:1 
n.a.15s 

3:1 
2:1 
3:1 

Gesamt-FK 
Gesamt-FK 
Gesamt-FK 
Gesellschaft 
n.a. 
Gesamt-FK 
Gesamt-FK 
Gesellschaft 
Gesamt-FK 
Gesamt-FK 
n.a. 
Gesellschaft 
Gesellschafter 
Gesamt-FK 

In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
In- und Ausland 
Nicht-EU Ausland 
In- und Ausland 

6:1 Gesellschafter Slowenien In- und Ausland 
3:1 Gesellschaft Spanien Nicht-EU Ausland 

Tsch'e Republik 2: 1/3: 1/6: 1159 Gesellschaft/Gesamt-FK In- und Ausland 
Un am 3: 1 Gesamt-FK In- und Ausland 
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in Kesti (2008), Jacobs (2007) und European 
Taxation (2005), Heft 9/10. In der Spalte „Bezugsgröße bei Prüfung" kennzeichnet „Gesellschaf-
ter" Regelungen, bei denen auf das überlassene Eigen- und Fremdkapital des einzelnen (qualifi-
zierten) Gesellschafters abgestellt wird, während bei „Gesellschaft" das gesamte von qualifizie-
renden Gesellschaftern überlassene Eigenkapital dem entsprechenden Gesellschafter-Fremdkapi-
tal als Ganzes gegenübergestellt wird und bei „Gesamt-FK" das gesamte Eigenkapital mit dem 
gesamten Fremdkapital verglichen wird. 

Daneben unterscheiden sich die Vorschriften auch hinsichtlich der Abgren-
zung des für die Prüfung der Angemessenheit heranzuziehenden Eigen- und 
Fremdkapitals. Sieben Mitgliedsstaaten setzen das gesamte Fremdkapital der 
Tochtergesellschaft ins Verhältnis zum gesamten Eigenkapital der Gesellschaft 
(gekennzeichnet durch „Gesamt-FK" in Spalte 3 von Tabelle 8), wobei nur vier 
dieser Mitgliedsstaaten (Bulgarien, Lettland, Rumänien und Ungarn) die Abzugs-
fähigkeit der Schuldzinsen auch für Darlehen von unabhängigen Dritten ein-

wie ausländischen Kapitalgesellschaften mit der Funktion eines Direktors, Managers oder 
Liquidators. Vgl. Kesti (2008), S. 104; Clarebout/Dhaene (2005), S. 374-375. 

157 Als ergänzender Test kommt in Frankreich seit 2007 ein Vergleich der Zinsaufwendungen 
mit dem Unternehmensergebnis zur Anwendung. Vgl. Kesti (2008), S. 245. 

158 Keine Vorschrift im Körperschaftsteuerrecht, aber bei im Branchenvergleich unangemesse-
nem Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital werden Gesellschafterdarlehen in ver-
decktes Eigenkapital umqualifiziert. Vgl. Doralt/Feyl (2005), S. 370. 

159 Die 2: !-Quote bezieht sich auf Darlehen von nahestehenden Personen, wobei bei Banken und 
Versicherungen diese Quote auf3:I gelockert wird. Die 6:1-Quote bezieht sich auf Fremd-
darlehen. Vgl. Kesti (2008), S. 165. 
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schränken. Belgien, die Niederlande und Luxemburg, hingegen, nehmen nur für 
Darlehen von nahestehenden Personen eine Umqualifizierung vor. 160 Die übrigen 
Mitgliedsstaaten beziehen sowohl bei der Prüfung der Angemessenheit der Kapi-
talstruktur als auch bei der Abgrenzung der nur eingeschränkt abzugsfähigen 
Fremdkapitalzinsen nur Darlehen von (qualifizierten) Anteilseignern oder nahe-
stehenden Personen ein. Auch bei der Definition dieser relevanten Darlehensgeber 
bestehen deutliche Unterschiede. So reicht die Bandbreite der geforderten Beteili-
gungsquote von 0% (Österreich und Belgien) bis zu 50% (Dänemark). Viele Mit-
gliedsstaaten erfassen Gesellschafterdarlehen ab einer Beteiligungsquote von 
25%. Bei der Definition nahestehender Darlehensgeber wird teilweise auf die 
Ausübung einer Funktion in der Gesellschaft (Direktor, Management, Liquidator) 
abgestellt, in anderen Mitgliedsstaaten wird hier der Kreis auf Schwestergesell-
schaften oder sämtliche Gesellschaften, die zu einem gemeinsamen Konzern oder 
derselben steuerlichen Gruppe gehören, erweitert. Einige Mitgliedsstaaten dehnen 
den Anwendungskreis der betroffenen Darlehen zusätzlich auf von (qualifizierten) 
Anteilseignern oder nahestehenden Personen garantierte Drittdarlehen und/oder 
Back-to-back Finanzierungen aus.161 

Die Prüfung der Angemessenheit des Umfangs des von diesen Darlehensge-
bern überlassenen Fremdkapitals erfolgt teilweise mit Bezug auf die Kapitalüber-
lassung einzelner Gesellschafter (Portugal und Slowenien; gekennzeichnet durch 
,,Gesellschafter" in Spalte 3 von Tabelle 8), überwiegend wird aber auf die Ge-
samtheit des von diesen Personen oder Gesellschaften bereitgestellten Eigen- und 
Fremdkapitals abgestellt (gekennzeichnet durch „Gesellschaft" in Spalte 3 von 
Tabelle 8). 

Als Konsequenz der EuGH-Rechtsprechung in der Rechtssache Lankhorst-
Hohorst162 erfassen die meisten Mitgliedsstaaten sowohl in- als auch ausländische 
Darlehensgeber, wobei sich der Kreis der erfassten Darlehensgeber und die 
Rechtsfolgen der Vorschrift teilweise unterscheiden. Lediglich Portugal und Spa-
nien beschränken die Anwendung auf Darlehensgeber aus Drittstaaten (vgl. Ta-
belle 8, Spalte 4). 

In einigen Mitgliedsstaaten ist ein vollständiger Abzug der Finanzierungs-
aufwendungen trotz Überschreiten des „Safe haven" möglich, wenn die betref-
fende Gesellschaft nachweist, dass sie das Fremdkapital zu gleichen Konditionen 
auch von einem unabhängigen Dritten erhalten hätte können (,,Drittvergleich", 
unter anderem möglich in Dänemark und Portugal163) oder dass der Verschul-

160 Vgl. die entsprechenden Angaben in Kesti (2008) und European Taxation (2005), Heft 9/10. 
161 Vgl. die entsprechenden Angaben in Kesti (2008) und European Taxation (2005), Heft 9/10. 
162 Vgl. EuGH v. 12.12.2002 (Lankhorst-Hohorst), EuGHE 2002, S. 1-11779. In diesem Urteil 

wurde vom EuGH die frühere deutsche Regelung zur Gesellschafterfremdfinanzierung auf-
grund der Schlechterstellung ausländischer Anteilseigner gegenüber reinen Inlandsfällen für 
europarechtswidrig erklärt. 

163 Vgl. Kesti (2008), S. 184 und 635. 
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dungsgrad nicht höher als der V erschuldungsgrad des Gesamtkonzerns ist (,,Kon-
zernvergleich", unter anderem möglich in Deutschland und Frankreich164). Dane-
ben werden kleine und mittelgroße Unternehmen oder Transaktionen durch De-
minimis-Klauseln von den Rechtsfolgen dieser Vorschriften ausgenommen (unter 
anderem in Deutschland und Frankreich165). 

Tabelle 9: Gesellschafterfremdfinanzierung (Rechtsfolgen) 

Nichtabziehbarkeit der Zinsen Umqualifizierung in Dividenden 

Belgien (7: 1 Regime), Bulgarien, Däne- Belgien (1: 1 Regime), Luxemburg, Österreich, 
mark166, Deutschland, Frankreich, Großbritan- Spanien, Tschechische Republik 
nien161, Italien, Ungarn, Lettland, Litauen, 
Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, 
Slowenien 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in Kesti (2008), Jacobs (2007) und European 
Taxation (2005), Heft 9/10. 

Schließlich bestehen auch Unterschiede hinsichtlich der Rechtsfolgen der 
Unterkapitalisierungsregeln (vgl. Tabelle 9). 14 Mitgliedsstaaten untersagen le-
diglich den Betriebsausgabenabzug, vier Mitgliedsstaaten nehmen eine 
Umqualifizierung in Dividenden vor, während in Belgien beide Rechtsfolgen in 
Abhängigkeit vom zur Anwendung kommenden Regime vorgesehen sind. Beide 
Rechtsfolgen bringen spezifische Probleme für den Steuerpflichtigen mit sich. Ist 
Nichtabziehbarkeit der Zinsaufwendungen die Rechtsfolge, ist eine Doppelbe-
steuerung zwangsläufig, aber unabhängig vom Sitzland des Kapitalgebers. 168 Wer-
den die Zinsaufwendungen als Gewinnausschüttungen angesehen, wird bei inlän-
dischen Kapitalgebern eine Doppelbesteuerung durch korrespondierende Be-
handlung beim Zahlungsempfänger vermieden. Bei ausländischen Kapitalgebern 

164 Vgl. Kesti (2008), S. 245 und 269. 
165 Vgl. Kesti (2008), S. 245 und 269. 
166 Soweit der Empfänger der Zinsen in Dänemark ansässig ist, sind die Zinszahlungen nicht zu 

versteuern, wenn diese bei der zahlenden Gesellschaft nicht abziehbar sind. Dieses gilt nicht 
im Fall von Back-to-back-Gestaltungen. Vgl. Kesti (2008), S. 184. 

167 Bei inländischen körperschaftsteuerpflichtigen Anteilseignern als Darlehensgeber sind auf 
Antrag nicht-abziehbare Zinszahlungen nicht zu besteuern, so dass sich bei inländischen 
Konzernen die Be- und Entlastungswirkungen aufgrund der Unterkapitalisierungsregel aus-
gleichen. Vgl. Nias/Purcell (2005), S. 435. 

168 Einige Mitgliedsstaaten (z.B. Frankreich und Deutschland) erlauben zur Abmilderung dieser 
nachteiligen Wirkung einen Vortrag nicht-abziehbarer Zinsen. Vgl. Kesti (2008), S. 245 und 
269. 
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kann es demgegenüber sogar zu einer Dreifachbesteuerung kommen, wenn die 
Umqualifizierung im Ausland nicht nachvollzogen wird. 169 

3.4.2 Hinzurechnungsbesteuerung 

Die Hinzurechnungsbesteuerung (,,Controlled Foreign Company Regimes", CFC) 
dient der Sicherung des inländischen Steueraufkommens gegen die Verlagerung 
mobiler Einkommensquellen in Tochterkapitalgesellschaften im niedrig besteu-
ernden Ausland. 17° Für diesen Fall schließt die Abschirmwirkung der Kapitalge-
sellschaft einen Steueranspruch des Inlands aus, solange Gewinne auf Ebene der 
Auslandsgesellschaft thesauriert werden. Dieses würde auch dann gelten, wenn 
das Inland aufgrund einer „Subject-to-tax"-Klausel oder einer „Aktivi-
tätsvorbehalts"-Klausel die Steuerfreistellung der Auslandsdividenden an eine 
hinreichende Vorbelastung und/oder aktive Tätigkeit im Ausland knüpft. Ein 
Steueranspruch des Inlands kann sich daher entsprechend der drei verbreiteten 
Ansätze zur CFC-Besteuerung nur durch Ausschüttungsfiktion (,,deemed dividend 
approach"), Einkommenszurechnung (,,income attribution approach") oder trans-
parente Behandlung der Auslandsgesellschaft (,,peircing the veil approach") erge-
ben_ 111 

Tabelle 10: CFC-Besteuernngsregime in den EU-Mitgliedsstaaten 

Mitgliedsstaaten mit CFC-Regime Mitgliedsstaaten ohne CFC-Regime 

Dänemark, Deutschland, Finnland, Frank- Belgien, Bulgarien, Griechenland, Irland, 
reich, Großbritannien, Italien, Litauen, Portu- Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
gal, Schweden, Spanien, Ungarn Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slo-

wenien, Tschechische Republik, Zypern 
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in Kesti (2008), Maisto/Pistone (2008) und 
Lang/Aigner/Scheuerle et al. (2004) 

In Analogie zu den Unterkapitalisierungsvorschriften lässt sich auch hier 
feststellen, dass CFC-Regime insbesondere in den Steuersystemen der Hochsteu-
erländer vorgesehen sind. So beträgt die durchschnittliche Tarifbelastung in den 
Mitgliedsstaaten mit CFC-Regime 26,75 Prozent, in den Mitgliedsstaaten ohne 

169 Diese Dreifachbelastung ergibt sich aus der Besteuerung auf Ebene des Kapitalnehmers, der 
im Ausland nicht anrechenbaren „Dividenden"-Quellensteuer sowie der Besteuerung der 
,,Zinsen" auf Ebene des ausländischen Kapitalgebers. Vgl. Gangemi (2005), S. 406. Inwie-
fern eine Umqualifizierung aus diesen Gründen mit dem EU-Recht und bestehenden Doppel-
besteuerungsabkommen vereinbar ist, ist in der Literatur umstritten. Vgl. Jacobs (2007), S. 
955mwN. 

170 Vgl. Rust (2008), S. 492-493. 
171 Vgl. Rust (2008), S. 493. 
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entsprechende Vorschrift hingegen nur 21,23 Prozent. 172 Tabelle l O fasst die Mit-
gliedsstaaten mit und ohne CFC-Regime zusammen. 

Tabelle 11: Ausgestaltung der CFC-Besteuernngsregime in den EU Mitgliedsstaaten 

Land Mindestbeteiligung Sitzlandanforderungen 

ohne Inlands- mit Inlands- Whitelist/ Steuerbelas-
beherrschung beherrschung Blacklist tung: absolut 

(relativ) 
Dänemark 50% (75%) 

Deutschland 0%173 174 25% 

Finnland 10% (75%) 

Frankreich 50% 5% (50%) 

Großbritannien 25% White List (75%) 

Italien 50%175 Black List 

Litauen 50% White List (75%) 

Portugal 25% 10% (60%) 

Schweden 25% White List (55%) 

Spanien 50% White List (EU) (75%) 

White List (EU, (66,67%) 
Ungarn OECD,DBA) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Angaben in Kesti (2008), Maisto/Pistone (2008) und 
lang/Aigner/Scheuerle et al. (2004). In der Spalte „Mindestbeteiligung ohne Inlandsbeherr-
schung" ist die geforderte Mindestbeteiligung angegeben, wenn nicht gleichzeitig eine Beherr-
schung der Auslandsgesellschaft durch inländische Anteilseigner vorausgesetzt wird . .,Mindest-
beteiligung mit Inlandsbeherrschung" gibt demgegenüber die Beteiligungsgrenze an, bei der als 
ergänzendes Kriterium eine lnländerbeherrschung der Auslandsgesellschaft vorausgesetzt wird. 

Für die Anwendung werden weitgehend einheitlich eine bestimmte Mindest-
beteiligung, eine bestimmte Tätigkeit sowie ein bestimmtes Sitzland der Aus-
landsgesellschaft vorausgesetzt. Hinsichtlich der in der Auslandsgesellschaft aus-
geübten Tätigkeit werden insbesondere passive Einkünfte (zum Beispiel Zinsen, 

1 72 Quelle: Eigene Berechnungen. 
173 Erzielt die Auslandsgesellschaft überwiegend Investment-Einkünfte ist die Beteiligung eines 

Steuerinländers in Höhe von mindestens einem Prozent ausreichend. Vgl. Kesti (2008), S. 
270. 

174 Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit zur Befreiung von der Hinzu-
rechnungsbesteuerung bei CFC-Gesellschaften mit Sitz in einem EEA-Land. Vgl. Kesti 
(2008), s. 270. 

175 Eingeschränkte Anwendung des CFC-Regimes erfolgt allerdings bereits ab einer Beteiligung 
von 20 Prozent an den Gewinnen der Auslandsgesellschaft. Vgl. Kesti (2008), S. 413. 
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Dividenden oder Mieteinkünfte) als schädlich eingestuft. 176 Die Beteiligungsan-
forderungen und Anforderungen an das Sitzland der Auslandsgesellschaft sind in 
Tabelle 11 zusammengefasst. 

Mit Ausnahme von Ungarn wenden alle Mitgliedsstaaten das CFC-Regime 
nur bei Überschreiten einer Beteiligungsgrenze an. Dabei knüpfen einige Länder 
ausschließlich an die Höhe der eigenen Beteiligung des jeweiligen Anteilseigners 
an (Spalte „ohne Inlandsbeherrschung"), während andere Länder eine geringere 
eigene Beteiligung bei gleichzeitiger Beherrschung - gemessen als Gesamtbeteili-
gung von mehr als 50 Prozent - der Auslandsgesellschaft durch Steuerinländer für 
ausreichend halten (Spalte „mit Inlandsbeherrschung"). Frankreich und Portugal 
wenden beide Kriterien parallel an. 

Für die Abgrenzung der Länder, in denen Tochterkapitalgesellschaften unter 
die Hinzurechnungsbesteuerungsvorschriften fallen, stellen alle Mitgliedsstaaten 
mit Ausnahme von Italien auf eine bestimmte Steuerbelastung ab, die überwie-
gend als Prozentsatz des eigenen Körperschaftsteuersatzes festgelegt wird. Diese 
relative Höhe schwankt dabei zwischen 50 und 75 Prozent des eigenen Körper-
schaftsteuersatzes (vgl. Tabelle 11, Spalte 5). Lediglich in Deutschland liegt die 
kritische Steuerbelastung mit 25 Prozent oberhalb des eigenen Körperschaftsteu-
ersatzes (15 Prozent). In Italien werden die Länder, für welche die Hinzurech-
nungsbesteuerung zur Anwendung kommt, über eine „Black list" festgelegt. In 
Litauen erfasst die Hinzurechnungsbesteuerung auch ausländische Tochtergesell-
schaften, die in einem auf einer „White list" enthaltenen Land ansässig sind. In 
vier anderen Mitgliedsstaaten (Großbritannien, Schweden, Spanien, Ungarn) wer-
den die auf einer „White List" aufgeführten Länder von der Hinzurechnungsbe-
steuerung ausgenommen (vgl. Tabelle 11, Spalte 4). 

Bezüglich der Rechtsfolgen der CFC-Regime in Europa lässt sich keine klare 
Linie erkennen. Zwar folgen die meisten Mitgliedsstaaten bei der Abgrenzung der 
unter die Hinzurechnungsbesteuerung fallenden Einkünfte dem „All-in/all-out"-
Prinzip, bezüglich des zur Anwendung kommenden Ansatzes (,,deemed dividend 
approach", ,,income attribution approach", ,,peircing the vail approach") fehlt es 
hingegen an Einheitlichkeit. 177 

Aufgrund des Fehlens einer parallelen Anwendung bei Inlandssachverhalten 
wird die Europarechtskonformität der Hinzurechnungsbesteuerung in der Literatur 
schon seit längerem in Frage gestellt. 178 Im Jahr 2006 hat der EuGH mit der briti-
schen CFC-Regelung erstmalig eine entsprechende Vorschrift für europarechts-
widrig erklärt. 179 Dieses ist nicht überraschend, da der EuGH die wesentliche Be-
gründung für diese Vorschriften, nämlich die Missbrauchsvermeidung, nur in sehr 

176 Vgl. hierzu für Deutschland Jacobs (2007), S. 473-477. 
177 Vgl. die Angaben in Lang/ Aigner/Scheuerle et al. (2004 ). 
178 Vgl. Jacobs (2007), S. 245 mwN. Vgl. hierzu auch Rust (2008), S. 496-498. 
I 79 Vgl. EuGH, v. 12.09.2006 (Cadbury Schweppes), EuGHE 2006, S. 1-7995 
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engen Grenzen akzeptiert. 180 Es ist daher zu erwarten, dass der Anwendungsbe-
reich der Hinzurechnungsbesteuerung in Europa in der Zukunft durch den EuGH 
weiter eingeschränkt wird. 181 In diese Richtung weist die Nicht-Anwendung der 
Hinzurechnungsbesteuerung fiir europäische Tochtergesellschaften in Spanien 
und Ungarn (vgl. Tabelle 11, Spalte 4) sowie die Möglichkeit des Nachweises 
einer tatsächlichen Tätigkeit fiir europäische Tochterkapitalgesellschaften in 
Deutschland 182 • 

3.4.3 Gewinnabgrenzung im Konzern 

Die selbständige Steuerpflicht der einzelnen Konzerngesellschaften erfordert eine 
Bewertung konzerninterner Lieferungs- und Leistungsbeziehungen, um die Be-
steuerungsansprüche der beteiligten Steuerhoheiten abzugrenzen.183 Diese Abgren-
zung kann grundsätzlich nach der direkten Methode oder der indirekten Methode 
erfolgen. 

Die direkte Methode der Gewinnabgrenzung negiert in Übereinstimmung 
mit der Trennungstheorie die wirtschaftliche Einheit des Konzerns. Konzernin-
terne Transaktionen sind einzeln zu erfassen und im Rahmen der getrennten Ge-
winnermittlung der Konzerngesellschaften nach Maßgabe der Verhältnisse unab-
hängiger Unternehmen abzurechnen (,,Fremdvergleichsgrundsatz"). 184 Die Ange-
messenheitsprüfung der vereinbarten Verrechnungspreise kann dabei trans-
aktionsbezogen oder unternehmensbezogen erfolgen. 185 International allgemein 
anerkannt sind dabei die transaktionsbezogenen Standardmethoden, bei wel-
chen die für die einzelnen Geschäftsvorfalle vereinbarten Verrechnungspreise mit 
den Preisen, Gewinnaufschlägen oder Gewinnabschlägen verglichen werden, die 
sich zwischen unabhängigen Unternehmen einstellen.186 Zu diesen Methoden ge-
hört die Preisvergleichsmethode, bei der die Preise vergleichbarer Transaktionen 
des Konzernunternehmens mit fremden Dritten (,,innerer Preisvergleich") oder 
zwischen unabhängigen Dritten (,,äußerer Preisvergleich") zugrundegelegt wer-
den. Weitere Standardmethoden sind die Wiederverkaufspreismethode sowie die 
Kostenaufschlagsmethode, bei denen der Wiederverkaufspreis des empfangenden 
Unternehmens an fremde Dritte um eine marktübliche Bruttogewinnspanne ge-

180 Vgl. Jacobs (2007), S. 204. 
181 Vgl. Jacobs (2007), S. 248. Vgl. hierzu auch den Beschluss des EuGH in der Rechtssache 

"Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation". EuGH v. 23.04.2008 (Test 
Claimants in the CFC and Group Litigation), Abi. EU 2008 Nr. C 209, S. 13. 

182 Vgl. Kesti (2008), S. 270. 
183 Dieses Problem stellt sich in gleicher Weise auch bei der Erfolgsabgrenzung zwischen 

Stammhaus und Betriebsstätte. Die Ausführungen hier beschränken sich allerdings auf die 
Erfolgsabgrenzung zwischen rechtlich selbständigen Konzernunternehmen. 

184 Vgl. Jacobs (2007), S. 584. 
185 Vgl. Jacobs (2007), S. 748-749. 
186 Vgl. Oestreicher (2000), S. 35. 
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kürzt wird oder die Herstellungskosten des liefernden Unternehmens um einen 
marktüblichen Gewinnaufschlag erhöht werden. 187 Hinsichtlich der Anwendungs-
reihenfolge werden die transaktionsbezogenen Standardmethoden grundsätzlich 
als gleichrangig eingestuft. 188 Die Entscheidungsfreiheit bei der Methodenwahl 
wird allerdings de facto dadurch eingeschränkt, dass die Steuerpflichtigen auch 
bei der Auswahl der Methoden an das Verhalten des unabhängigen und gewissen-
haften Geschäftsführers gebunden sind. Dieses verpflichtet die Unternehmen fak-
tisch auf die Methode, für welche preisrelevante Daten möglichst zuverlässig er-
mittelt werden können. Dabei sollte beim Warenverkehr häufig die Preisver-
gleichsmethode vorzugswürdig sein, während bei Dienstleistungsbeziehungen die 
anderen Methoden Vorteile mit sich bringen können. 189 

Neben die transaktionsbezogenen Standardmethoden treten die geschäfts-
fallbezogenen Gewinnmethoden, welche nach Auffassung der deutschen Fi-
nanzverwaltung und der OECD allerdings gegenüber den Standardmethoden nur 
nachrangig und damit lediglich in Ausnahmefällen anzuwenden sind. 190 Bei diesen 
Methoden wird der Gewinn aus konzerninternen Transaktionen mit den Gewinnen 
verglichen, die sich bei voneinander unabhängigen Unternehmen ergeben. 191 Im 
Einzelnen sind hierbei die geschäftsfallbezogene Nettomargenmethode und die 
geschäftsfallbezogene Gewinnaufteilungsmethode zu unterscheiden, wobei letz-
tere eine Vermischung der direkten Methode zur Gewinnabgrenzung mit Ele-
menten der indirekten Methode vornimmt. 192 Eine unternehmensbezogene Über-
prüfung der Angemessenheit der Verrechnungspreisfestlegung im Wege des glo-
balen Betriebsvergleichs ist hingegen nach Auffassung der OECD abzulehnen. 193 
Nach diesem Konzept wird die Angemessenheit der Verrechnungspreise durch 
Vergleich von Renditekennzahlen der betroffenen Konzerngesellschaften mit ent-
sprechenden Kennzahlen unabhängiger Unternehmen geprüft (,,externer Betriebs-
vergleich").194 Nachteile dieser Methode sind insbesondere der fehlende Bezug zur 
konzerninternen Einzeltransaktion und die Missachtung sonstiger Er-
gebnisdeterminanten.195 

187 Vgl. zu den transaktionsbezogenen Standardmethoden ausführlich Jacobs (2007), S. 750-773; 
Oestreicher (2000), S. 35-41. 

188 Vgl. Jacobs (2007), S. 748. 
189 Vgl. Jacobs (2007), S. 748. 
190 Vgl. Wendt (2009), S. 81; Jacobs (2007), S. 748-749. Der Vorrang der Standardmethoden ist 

seit dem 1.1.2008 in Deutschland auch gesetzlich kodifiziert (§ 1 Abs. 3 AStG). 
191 Vgl. Jacobs (2007), S. 747-777. 
192 Vgl. Jacobs (2007), S. 580 und ausführlich Oestreicher (2000), S. 65-74. 
193 Vgl. Jacobs (2007), S. 193; OECD (1995), Tz. 3.1. Im Unterschied dazu erkennen die USA 

die „comparable profit method" als gleichberechtigte Verrechnungspreismethode an, wäh-
rend im Rahmen der deutschen Verwaltungsgrundsätze ein externer Betriebsvergleich zu-
mindest in Ausnahmefällen zugelassen wird. Vgl. Jacobs (2007), S. 774. 

194 Vgl. Jacobs (2007), S. 773-774. 
195 Vgl. Jacobs (2007), S. 774. 
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Ist die Durchführung eines tatsächlichen Fremdvergleichs mangels Daten-
verfügbarkeit unmöglich, kann - zumindest in Deutschland - als weitere Methode 
der direkten Gewinnabgrenzung ein hypothetischer Fremdvergleich durchgeführt 
werden. Hier wird anstelle des Rückgriffs auf beobachtbare Marktdaten der Preis-
bildungsprozess einer fiktiven Transaktion simuliert. 196 Die Anwendung dieses 
hypothetischen Fremdvergleichs wurde mit Wirkung zum 1.1.2008 in Deutsch-
land gesetzlich kodifiziert und auch auf die Verlagerung von Funktionen übertra-
gen, bei denen der angemessene Verrechnungspreis im Rahmen einer Gesamtbe-
wertung zu ermitteln ist. 197 

Die indirekte Methode (globale Gewinnaufteilung) bezieht ihre konzepti-
onelle Rechtfertigung insbesondere aus der Unmöglichkeit der direkten Methode 
zur verursachungsgerechten Lokalisation von Synergie- und Skalenvorteilen so-
wie praktischen Problemen bei der Abgrenzung einzelner Geschäftsvorfalle, der 
Identifikation vergleichbarer Transaktionen sowie der Ermittlung der erforderli-
chen Vergleichsdaten. 198 Wird die Transaktionskostentheorie als Erklärungsansatz 
für die Begründung multinationaler Unternehmen zugrundegelegt, ist auch das 
Vorherrschen abweichender Transaktionskosten im Vergleich zu Geschäftsbezie-
hungen mit unabhängigen Unternehmen anzuführen. 199 Nach dem Konzept der 
indirekten Gewinnabgrenzung wird der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns in 
der Form Rechnung getragen, dass der Gesamtgewinn auf einer konsolidierten 
Basis ermittelt und anhand eines vorab definierten Schlüssels auf die einzelnen 
Gesellschaften aufgeteilt wird.200 Gegen diesen Ansatz werden insbesondere seine 
Pauschalität sowie die fehlende Berücksichtigung von Unterschiedenen bei den 
übernommenen Risiken und der Produktivität angeführt.201 Auch wenn die indi-
rekte Methode bei der innerstaatlichen Erfolgsabgrenzung zwischen den US-Bun-
desstaaten, den kanadischen Provinzen, den Schweizer Kantonen und den deut-
schen Gemeinden zur Anwendung kommt202, haben sich die OECD-Länder für die 
zwischenstaatliche Erfolgsabgrenzung zwischen rechtlich selbständigen Unter-
nehmen ausdrücklich gegen eine Anwendung dieser Methode ausgesprochen.203 

196 Vgl. Jacobs (2007), S. 703. 
197 Vgl. Oestreicher (2009), S. 81. Zur Rechtfertigung und Ausgestaltung der Besteuerung von 

Funktionsverlagerungen vgl. Oestreicher (2009). Zu den Bewertungsproblemen bei einer 
Funktionsverlagerung vgl. ausführlich Oestreicher/Hundeshagen (2009) und Oestrei-
cher/Hundeshagen (2008). Zur Vereinbarkeit der deutschen Vorschriften mit den OECD-
Grundsätzen zur Gewinnabgrenzung vgl. Frotscher/Oestreicher (2009). 

198 Vgl. Oestreicher (2005a), S. 74-80. 
199 Vgl.Oestreicher(2000),S.123. 
200 Zur Konzeption der indirekten Gewinnabgrenzung vgl. ausführlich Kapitel 4.2.3.3. 
201 Vgl. Oestreicher (2000), S. 192. Aufgrund der Probleme beider Methoden zur konzerninter-

nen Gewinnabgrenzung schlägt Oestreicher eine Kombination beider Verfahren im Wegeei-
ner prozessorientierten Gewinnabgrenzung vor. Vgl. Oestreicher (2000), S. 195-239. 

202 Vgl. Jacobs (2007), S. 584; Oestreicher (2000), S. 126 mwN. 
203 Vgl. OECD (1995), Tz. 3.58-3. 74. 
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3.5 Probleme der geltenden Konzernbesteuerung 

3.5.1 Überblick 

Die strategische Zielsetzung der Europäischen Union besteht darin, bis zum Jahr 
2010 „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum der Welt zu werden" (,,Lissabon-Strategie").204 Notwendig hierzu ist 
unter anderem die weitgehende Beseitigung von Barrieren des grenzüberschrei-
tenden Geschäftsverkehrs innerhalb des Binnenmarktes. Dieses Ziel wurde mit 
Blick auf außersteuerliche Aspekte weitgehend erreicht, wozu auch geänderte 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen seit Beginn der 90er Jahre ihren Beitrag leis-
teten. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs, die gesteigerte Faktormobilität sowie eine hohe Anzahl internati-
onaler Unternehmenszusammenschlüsse. Große europäische Unternehmen be-
trachten inzwischen mehrheitlich die gesamte Union als ihren Inlandsmarkt, wes-
halb der Aufbau EU-weiter Geschäftsstrukturen voranschreitet. 205 

Für die Unternehmensbesteuerung folgt die Europäische Kommission primär 
dem Leitbild einer effizienten, also entscheidungsneutralen Besteuerung. Unter-
nehmerische Entscheidungen sollen nicht durch die Besteuerung verzerrt werden, 
sondern nach Maßgabe der Bruttorendite getroffen werden. Eine derartige Besteu-
erung führt zur Maximierung der Wohlfahrt und Steigerung des Bruttosozialpro-
dukts im Binnenmarkt.206 Hierzu darf insbesondere auch die grenzüberschreitende 
Wirtschaftstätigkeit nicht durch steuerliche Hindernisse erschwert werden.207 fer-
ner sollte der Wettbewerb zwischen in Konkurrenz stehenden Unternehmen durch 
Unterschiede in der steuerlichen Belastung so wenig wie möglich verzerrt werden. 
Daneben ist bei der Ausgestaltung der Unternehmensbesteuerung im Binnenmarkt 
aber auch das berechtigte Interesse der Mitgliedsstaaten an einer Finanzierung 
öffentlicher Güter zu berücksichtigen. Somit tritt neben die Forderung einer ent-
scheidungs- und wettbewerbsneutralen Besteuerung die Sicherstellung einer ef-
fektiven Steuererhebung als weitere Anforderung an das Steuersystem. In diesem 
Sinne ist insbesondere zu vermeiden, dass Steuerpflichtige mit grenzüberschrei-

204 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 3; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften (2002), S. 61. 

205 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 4; Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften (2002), S. 69-75; Plasschaert (2002), S. 7-8. 

206 Vgl. Jacobs (2007), S. 268-269; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 
78-83. Nach Homburg sind zumindest für den Produktionssektor Entscheidungsneutralität 
und Effizienz kompatibel. Vgl. Homburg (2007), S. 240. 

207 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 17-18. Vgl. zu diesen Anfor-
derungen an die europäische Konzernbesteuerung auch Spengel (2008), S. 23-25; Plasschaert 
(1997), s. 2-3. 
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tender Geschäftstätigkeit ihr Auslandsengagement m Niedrigsteuerländern zur 
Verlagerung von Steuersubstrat nutzen.208 

Die Frage, inwieweit das geltende Recht der Mitgliedsstaaten diesen Anfor-
derungen gerecht wird, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts. Hierbei wird auf 
die drei genannten Aspekte - Steuern als Hindernis der grenzüberschreitenden 
Geschäftstätigkeit (Kapitel 3.5.2), Steuern als Ursache von Entscheidungs- und 
Wettbewerbsverzerrungen (Kapitel 3.5.3) und Effektivität der Steuererhebung 
(Kapitel 3.5.4)- eingegangen. 

3.5.2 Steuern als Hindernis der grenzüberschreitenden Geschäftstätig-
keit? 

3.5.2.1 Steuerliche Nachteile der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit 

Die steuerlichen Nachteile der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit im gel-
tenden Steuerrecht, welche nach Auffassung der Europäischen Kommission die 
Bereitschaft der Unternehmen zur Investition im Ausland hemmen, sind in der 
Literatur ausgiebig diskutiert.209 Steuerbefolgungskosten stellen ein derartiges 
Hindernis für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit dar, wenn sie ceteris 
paribus bei multinationalen Konzernen höher als bei nationalen Konzernen aus-
fallen. Dieses erscheint nicht unplausibel, da die gleichzeitige Befolgung mehrerer 
Steuersysteme, die erhöhte Komplexität aufgrund des Zusammenwirkens ver-
schiedener Steuersysteme und die Angemessenheitsdokumentation der Verrech-
nungspreise insgesamt höhere Kosten erwarten lassen.210 Empirische Studien für 
europäische und nicht-europäische Unternehmen bestätigen diese Erwartungen. 
So ergeben auf Sekundärdaten beruhende Studien überwiegend einen höheren 
Anteil der Befolgungskosten an den Steuerzahlungen bei grenzüberschreitend 
tätigen Unternehmen.211 Diese steigen mit zunehmender Unternehmensgröße re-
gressiv an, weshalb Befolgungskosten als Investitionshindernis insbesondere bei 
kleinen und mittelgroßen Unternehmen Relevanz besitzen sollten. Eine Befragung 

208 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 6. 
209 Vgl. für einen Überblick über diese Nachteile zum Beispiel Devereux (2004), S. 73-76; Oest-

reicher (2002), S. 344-346. Für eine Beurteilung dieser Hindernisse aus Unternehmens-
perspektive vgl. UNICE (2000). 

210 Vgl. Spenge( (2008), S. 24; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2004), S. 4; 
Oestreicher (2002), S. 344-345; Plasschaert (2002), S. 7-8. 

211 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 799-803 mwN. Abweichend 
finden sich in der vom Unabhängigen Sachverständigenausschuss Ruding ( 1992) für europäi-
sche Unternehmen durchgeführten Befragung keine nennenswerten Abweichungen bei natio-
nalen und grenzüberschreitend tätigen Unternehmen. Dieses kann allerdings zum einen auf 
die gewählte Stichprobe (überwiegend große Unternehmen) und den relativ frühen Erhe-
bungszeitraum (geringere Bedeutung von Verrechnungspreisvorschriften) zurückgeführt 
werden. Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 803. 
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europäischer Unternehmen durch die Europäische Kommission (,,European Tax 
Survey") kommt zu vergleichbaren Ergebnissen.212 

Ein wesentlicher Treiber der Befolgungskosten multinationaler Unternehmen 
wird vielfach in der Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes für die Besteue-
rung konzerninterner Transaktionen und den hiermit verbundenen umfangreichen 
Dokumentationsanforderungen gesehen213 , welche in Europa in den letzten Jahren 
weiter verschärft wurden. 214 Besonders betroffen von diesen Problemen dürften 
erneut kleine und mittlere Unternehmen sein, da diese bei Gründung der ersten 
ausländischen Tochtergesellschaften kaum in der Lage sein dürften, diese Anfor-
derungen in geeigneter Weise zu erfüllen.215 

Neben Dokumentationsanforderungen bringt die Anwendung des Fremdver-
gleichsgrundsatzes für die betroffenen Unternehmen die Gefahr von Streitfällen 
und Doppelbesteuerungen bei uneinheitlicher Festlegung der Verrechnungspreise 
durch die beteiligten Finanzbehörden mit sich.216 Zur Vermeidung internationaler 
Doppelbesteuerungen bestehen mit dem abkommensrechtlichen Verständigungs-
verfahren (Artikel 25 OECD-Musterabkommen) sowie innerhalb von Europa dem 
Schiedsverfahren zwei Streitbeilegungsmechanismen, die allerdings insbesondere 
aufgrund der langen Verfahrensdauer217 sowie den daraus resultierenden Kosten 
und der Unzweckmäßigkeit für eine effektive Steuerplanung in der Praxis oftmals 
nicht in Anspruch genommen werden. So ergab eine von Ernst& Y oung im Jahr 
1999 durchgeführte Unternehmensbefragung, dass Verrechnungspreisberichti-
gungen durch eine beteiligte Finanzverwaltung in 42 Prozent der Fälle zu Dop-

212 Hierbei verwiesen insbesondere große multinationale Unternehmen auf Probleme bei Be-
triebsprüfungen und Steuerstreitfällen. 82 Prozent dieser Unternehmen verwiesen auf Prob-
leme bei der Verrechnungspreisdokumentation. Vgl. Kommission der Europäischen Gemein-
schaften (2004), S. 10-11. 

213 Auch für die Finanzverwaltungen ist die Überprüfung der Angemessenheit von Verrech-
nungspreisen, denen aufgrund der gewährten Gestaltungsspielräume große Bedeutung zu-
kommt, mit hohen Erhebungskosten verbunden. Vgl. Plasschaert (1997), S. 6. Die Kosten für 
die Befolgung der Verrechnungspreisregelungen werden in einer Studie der Europäischen 
Kommission für multinationale Unternehmen mittlerer Größe auf jährlich I bis 2 Millionen 
Euro geschätzt, bei großen Unternehmen auf jährlich 4 bis 5,5 Millionen Euro. Vgl. Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 376. 

214 So haben Spanien, die Niederlande, Polen, Portugal, Ungarn, Litauen, Schweden, Finnland 
und Estland seit 2001 „effektive Dokumentationsvorschriften" neu eingeführt. Vgl. 
Ernst&Young (2007), S. 9. 

215 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 368. 
216 Vgl. Oestreicher (2002), S. 345-346. 
217 Die Europäische Kommission kommt in einer Studie für die Jahre 1995 bis 1999 zum Ergeb-

nis, dass die durchschnittliche Verfahrensdauer bei 20 Monaten lag. Eine Studie des EU-Ver-
rechnungspreisforums aus dem Jahr 2005 ergab, dass von 107 zum 31.12.2004 nicht abge-
schlossenen Verfahren für 65 Fälle (61 Prozent) die Verfahrensdauer bereits zwei Jahre über-
schritten hat, in 24 Fällen (22 Prozent) betrug diese sogar schon mehr als 5 Jahre. Vgl. Jacobs 
(2007), S. 839-840. 



Konzernbesteuerung in Europa de lege lata 71 

pelbesteuerungen führten, obwohl die Erfolgsquote der Verständigungs- bzw. 
Schiedsverfahren bei etwa 90 Prozent liegt.218 

Eine Alternative zur zeitaufwendigen Auseinandersetzung mit den Finanz-
verwaltungen bildet die Vereinbarung von bi- oder multilateralen Verrechnungs-
preiszusagen (,,Advance Pricing Agreements", APA). In derartigen Vereinbarun-
gen werden die zwischen zwei Unternehmen maßgebende Verrechnungspreisme-
thode für eine bestimmte Geschäftsart und einen bestimmten Zeitraum festgelegt 
sowie häufig auch eine Bandbreite für die angemessenen Ergebnisse der Unter-
nehmen bei Anwendung der vereinbarten Verrechnungspreismethode fixiert. 219 Da 
diese Form der Streitbeilegung zum einen Planungssicherheit für die betroffenen 
Unternehmen gewährleistet und gleichzeitig zu einer Senkung der Erhebungskos-
ten für die beteiligten Mitgliedsstaaten führt, empfahl die Kommission die Aufle-
gung entsprechender bi- oder multilateraler Programme.220 Dennoch wurden derar-
tige Programme in Europa bis 2007 lediglich in Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien und den Niederlanden umgesetzt.221 Nach einer aktuellen Umfrage 
von Ernst& Y oung betrachten aus diesen Gründen 42 Prozent der multinationalen 
Konzerne in Europa Verrechnungspreise als das wichtigste Steuerthema. 72 Pro-
zent der Konzerne sind der Meinung, dass das Thema Verrechnungspreise in den 
letzten zwei Jahren an Bedeutung gewonnen hat.222 

Daneben wird das fehlen einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung 
im Konzern sowohl von Unternehmen als auch von Seiten der Europäischen 
Kommission zu den bedeutendsten Hemmnissen der grenzüberschreitenden Ge-
schäftstätigkeit gezählt.223 So ergab eine Umfrage des Verbands der Schwedischen 
Industrie, dass 96 Prozent der befragten 172 multinationalen Konzerne mit Ver-
lusten in mindestens einem Mitgliedsstaat, diese nicht oder nur teilweise mit Ge-
winnen in anderen Mitgliedsstaaten verrechnen konnten. In 56 Prozent dieser Fäl-
le kam es zu endgültigen Doppelbesteuerungen, wobei insbesondere kleine Ge-
sellschaften Probleme bei der grenzüberschreitenden Verlustnutzung hatten.224 

Trotz seiner Bedeutung konnten in diesem Bereich auf europäischer Ebene in den 

218 Vgl. Jacobs (2007), S. 188-190 und 838-845; Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(2002), s. 377-383. 

219 Vgl. Jacobs (2007), S. 845. 
220 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001a), S. 15. 
221 Vgl. Jacobs (2007), S. 847-848. 
222 Vgl. Ernst&Young (2007), S. 50. 
223 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 347; Westberg (2002), S. 

322; UNICE (1990). Die systematische Rechtfertigung einer grenzüberschreitenden Verlust-
verrechnung wird allerdings insbesondere aufgrund der Dividendenfreistellung im GewiM-
fall teilweise in Frage gestellt. Vgl. Meussen (2003), S.148. ferner ist - ebenso wie fllr den 
nationalen Fall - fraglich, inwiefern eine konzerninterne Verlustverrechnung ohne entspre-
chende wirtschaftliche Belastung der Muttergesellschaft durch die Verluste der Tochterge-
sellschaft gerechtfertigt ist. 

224 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 359-360. 
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letzten Jahren keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden, obwohl von der 
Rechtsprechung des EuGH ein gewisser Handlungsbedarf ausgehen könnte.225 
Vielmehr wurde der Vorschlag zu einer Verlustrichtlinie aus dem Jahre 1991 ohne 
Stellungnahme des Europäischen Rates zurückgezogen226 und lediglich die Not-
wendigkeit einer grenzüberschreitenden konzerninternen Verlustverrechnung in 
einer Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2006227 erneut unterstrichen. Eine 
Verrechnung von Verlusten ist unverändert nur in einzelnen Mitgliedsstaaten auf-
grund entsprechender unilateraler Vorschriften möglich. 228 

Inzwischen geringere Bedeutung als steuerliches Investitionshindernis 
kommt hingegen einer möglichen wirtschaftlichen Doppelbesteuerung bei grenz-
überschreitenden Einkommensströmen und gleichzeitigen Besteuerungsansprü-
chen von Wohnsitz- und Quellenstaat zu. So wurde der Anwendungsbereich der 
Mutter-Tochter-Richtlinie durch eine Änderungsrichtlinie aus dem Jahr 2003229 
hinsichtlich der unter die Richtlinie fallenden Rechtsformen sowie durch eine 
kontinuierliche Senkung der Mindestbeteiligungsquote von 25 Prozent auf 10 
Prozent bis zum Jahr 2009 erweitert230, während Quellensteuern auf konzernin-
terne Zins- und Lizenzzahlungen durch die Zins- und Lizenzrichtlinie aus dem 
Jahr 2005 ab einer Mindestbeteiligungsquote von 25 Prozent abgeschafft wur-
den.231 

Auch die - insbesondere im Aufdecken stiller Reserven bestehenden - steu-
erlichen Nachteile in Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Umstrukturie-
rungsvorgängen konnten in den letzten Jahren abgemildert werden. Hierzu leiste-
ten sowohl die Schaffung eines gesellschaftsrechtlichen Rahmens für grenzüber-
schreitende Fusionen oder Spaltungen durch Einführung der Europäischen Ak-
tiengesellschaft (SE) als auch die Erweiterung des Anwendungsbereichs der Fusi-
onsrichtlinie durch die Umsetzung einer Änderungsrichtlinie232 ihren Beitrag.233 
Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass trotz dieser Fortschritte die Umstrukturie-
rung über die Grenze unverändert Nachteile mit sich bringen kann. So können 
einige steuerliche Problembereiche wie der Untergang von Verlustvorträgen bei 
Umwandlung durch den Verweis auf die Vorschriften bei nationalen Vorgängen 
nicht gelöst werden, soweit diese nationalen Vorschriften entsprechende Hinder-
nisse für die Umstrukturierung vorsehen.234 Daneben stellt das Erfordernis einer 
Verhaftung der stillen Reserven in einer inländischen Betriebsstätte als Voraus-

225 Vgl. hierzu Kapitel 4.3.1. 
226 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 10. 
227 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006). 
228 Vgl. hierzu Kapitel 3.3.2. 
229 Vgl. Richtlinie 2003/123/EG des Rates v.22.12.2003, Abi. EG 2004 Nr. L 7, S. 41 
230 Vgl. Jacobs (2007), S. 155-161. 
231 Vgl. Jacobs (2007), S. 169-172. 
232 Vgl. Richtlinie 2005/19/EG des Rates v. 17.2.2005, Abi. EG 2005 Nr. L 58, S. 19. 
233 Vgl. Jacobs (2007), S. 161-169. 
234 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 344. 
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setzung der Steuerneutralität ein weiteres verbleibendes Hindernis für grenzüber-
schreitende Umstrukturierungen dar.235 

3.5.2.2 Steuerliche Vorteile der grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit 
aus Unternehmenssicht 

Bei einer Beurteilung der Wirkung der Besteuerung als Hindernis für die grenz-
überschreitende Geschäftstätigkeit im Binnenmarkt darf nicht übersehen werden, 
dass die Begründung einer ausländischen Tochtergesellschaft auch steuerliche 
Vorteile mit sich bringt. So eröffnet sich die Möglichkeit durch entsprechende 
Gestaltungen der konzerninternen Finanzierungsstruktur oder von Verrechnungs-
preisen eine Minimierung der Konzernsteuerbelastung herbeizuführen. 

Inwiefern bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Vor- und Nachteilen das 
Auslandsengagement insgesamt vorteilhaft besteuert wird, kann auf Basis theore-
tischer Überlegungen nicht beurteilt werden. Erste Anhaltspunkte hierfür kann 
allerdings ein Vergleich der Effektivsteuerbelastung für Inlands- und Auslandsin-
vestitionen liefern, wofür auf Berechnungen mit dem international verbreiteten 
Modellansatz von Devereux/Griffith236 Bezug genommen wird.237 Hierbei zeigt 
sich, dass die durchschnittliche effektive Steuerbelastung der lnbound-Investition 
in allen Mitgliedsstaaten leicht oberhalb der Steuerbelastung der Inlandsinvesti-
tion liegt, wenn eine durchschnittliche Kapitalstruktur zugrundegelegt wird, also 
Finanzierungsgestaltungen unberücksichtigt bleiben. Die Berücksichtigung der 
zusätzlichen Besteuerungsebene der ausländischen Muttergesellschaft führt also 
zu einer zusätzlichen Steuerbelastung (Mittelwert der effektiven Steuerbelastung: 
24,2 Prozent gegenüber 22,3 Prozent).238 Als Erklärung für diese nur kleine Diffe-
renz muss berücksichtigt werden, dass sich die steuerlichen Nachteile der Aus-
landsinvestition in diesen Berechnungsergebnissen nicht vollständig widerspie-
geln. So finden beispielsweise die Probleme grenzüberschreitend tätiger Konzerne 
bei der Verlustverrechnung in diesem Modellansatz keine Berücksichtigung.239 

Wird hingegen bei der Finanzierung ausschließlich auf die steuerlich güns-
tigste Alternative abgestellt, liegt die effektive Steuerbelastung der grenzüber-
schreitenden Investition mit einem Mittelwert von 22,l Prozent leicht unterhalb 
des entsprechenden Wertes der inländischen Investition.240 Die Vorteilhaftigkeit 
zwischen der Inlandsinvestition und der Investition über die Grenze hängt somit 
insbesondere von der Fähigkeit des multinationalen Unternehmens ab, die Kapi-
talstruktur der Auslandstochter steueroptimal auszugestalten. Dabei ist zu berück-

235 Vgl. Jacobs (2007), S. 168-169. 
236 Vgl. zu diesem Ansatz grundlegend Devereux/Griffith (1999). 
237 Die Berechnungsergebnisse entstammen einer Studie von Devereux/Elschner/Endres et al. 

(2008). 
238 Vgl. Devereux/Elschner/Endres et al. (2008), S. 50. 
239 Vgl. Mintz/Weiner (2003), S. 700. 
240 Vgl. Devereux/Elschner/Endres et al. (2008), S. 51. 
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sichtigen, dass die Wahl der Finanzierungsfonn in der Realität regelmäßig durch 
Regelungen zur Unterkapitalisierung oder CFC-Besteuerung eingeschränkt wird, 
welche in den Berechnungen ebenfalls keine Berücksichtigung finden. 

3.5.3 Steuern als Ursache von Entscheidungs- und Wettbewerbsverzer-
rungen? 

Zu einer Verzerrung des Wettbewerbs zwischen Unternehmen unterschiedlicher 
Mitgliedsstaaten kommt es, wenn diese in Abhängigkeit ihres Standortes einer 
unterschiedlichen steuerlichen Belastung unterliegen.241 Gleichzeitig kann von 
derartigen Belastungsunterschieden eine Beeinflussung der unternehmerischen 
Standortentscheidung ausgehen.242 Ein Vergleich der effektiven Steuerbelastungen 
nationaler Investitionen, die sich für die europäischen Mitgliedsstaaten (EU25) im 
Jahr 2007 nach dem Modellansatz von Devereux/Griffith ergeben243, zeigt eine 
deutliche Streuung. Die Höhe der effektiven Steuerbelastung bei Inlandsinvestiti-
onen variiert in einer Bandbreite von 14,4 Prozent (Irland) und 35,5 Prozent 
(Deutschland), der Variationskoeffizient beträgt 29,62 Prozent. Diese Schwan-
kung ist zu einem Großteil auf das insgesamt niedrigere Steuerniveau in den Bei-
trittsstaaten zurückzuführen. So beträgt der Variationskoeffizient innerhalb der 
EUI 5-Länder lediglich 21,97 Prozent. 

Die große Schwankungsbreite der effektiven Steuersätze liegt nicht in einem 
einzelnen Element des Steuersystems begründet. Allerdings zeigt die Analyse, 
dass die Unterschiede im Wesentlichen auf Abweichungen in der Höhe der tarifli-
chen Steuersätze zurückzuführen sind, während den Vorschriften zur Ennittlung 
der Bemessungsgrundlage nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt.244 

Gleichzeitig ergibt eine Analyse der Steuerbelastungen, dass ein niedriger Steuer-
satz tendenziell mit einer breiten Bemessungsgrundlage einhergeht und umge-
kehrt. So beträgt der Variationskoeffizient der tariflichen Steuersätze 30,48 Pro-
zent (EU25) beziehungsweise 23,65 Prozent (EU15) und liegt somit oberhalb des 
entsprechenden Wertes für die effektive Steuerbelastung. Dieses unterstreicht die 

241 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 192. 
242 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 13. Elschner/Schwager 

(2007) und Elschner/Lammersen/Overesch et al. (2006) verweisen zusätzlich auf den Ein-
fluss der Besteuerung hochqualifizierter Arbeitnehmer auf die Standortentscheidungen. 

243 Die Berechnungsergebnisse entstammen auch hier der Studie von Devereux/Elschner/Endres 
et al. (2008). 

244 Vgl. Cnossen (2004), S. 142; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 192. 
Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Einfluss der Gewinnermittlungsvor-
schriften auf die Höhe der effektiven Durchschnittssteuerbelastung im Modell von Deve-
reux/Griffith unterschätzt wird, da diese nur unvollständig abgebildet werden. Vgl. so Mintz 
(2004), S. 229; Mintz/Weiner (2003), S. 700; Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
(2002), s. 16. 
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weit verbreitete Vennutung245, dass von den Vorschriften zur Ennittlung der Be-
messungsgrundlage ein kompensatorischer Effekt zu den effektiven Steuerbe-
lastungen ausgeht. 

Stellt man dieser Analyse die Ergebnisse der Berechnungen für frühere Ver-
anlagungszeiträume gegenüber, so zeigt sich, dass die durchschnittliche Höhe der 
Steuerbelastung in den EU15-Ländern (Rückgang von 30,7 Prozent auf 26,3 Pro-
zent) und insbesondere in den Beitrittsstaaten (Rückgang von 26,3 Prozent auf 
18,5 Prozent) zwischen 1998 und 2007 deutlich zurückgegangen ist.246 Die 
Schwankung der effektiven Steuerbelastung entwickelte sich hingegen in dem 
Zeitraum unterschiedlich. Während der Variationskoeffizient innerhalb der EU15-
Länder zwischen 1998 und 2007 leicht zurückgegangen ist (Rückgang von 24,33 
Prozent auf 21,97 Prozent), ist der entsprechende Wert bei Berücksichtigung der 
Beitrittsstaaten hingegen deutlich angestiegen (Anstieg von 24,44 Prozent auf 
29,62 Prozent).247 Das Ausmaß der steuerinduzierten Wettbewerbsverzerrung im 
Binnenmarkt sollte somit in Folge der Erweiterung der Europäischen Union sowie 
der starken Absenkung der tariflichen Steuersätze in den Beitrittsstaaten zuletzt 
zugenommen haben. 

3.5.4 Effektivität der Steuerhebung 

Neben den Anforderungen der Effizienz und Neutralität, die aus einer europäi-
schen Perspektive an die Konzernbesteuerung im Binnenmarkt gestellt werden, 
müssen bei einer Beurteilung der Vorschriften auch die fiskalischen Interessen der 
Mitgliedsstaaten in hinreichendem Maße berücksichtigt werden.248 Diese Notwen-
digkeit, die sich insbesondere auch aus der Souveränität der Mitgliedsstaaten bei 
der Ausgestaltung der direkten Steuern ergibt, dokumentiert auch die Europäische 
Kommission in ihren Stellungnahmen zur künftigen Ausgestaltung des Steuer-
rechts. 249 Hierbei ist insbesondere die Sicherstellung einer effektiven Erhebung der 
Steuern von entscheidender Bedeutung. Diese verlangt neben einer Steuererhe-
bung, die mit möglichst geringen Kosten für die Finanzverwaltung verbunden ist, 
in erster Linie eine Einschränkung der Möglichkeiten zu einer Steuervenneidung 
durch Verlagerung von Bemessungsgrundlage in Niedrigsteuerländer.250 

Derartige Gestaltungen durch Steuerpflichtige stellen die Hochsteuerländer 
in der jüngeren Vergangenheit vor zunehmende Probleme. Als Grund hierfür ist 
insbesondere auf das fehlen eines konzeptionellen Leitbilds für die Besteuerung 

245 Vgl. hierzu Oestreicher/Spengel (2003), S. 93; Chennels/Griffith (1997), S. 26-30. 
246 Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben in Devereux/Elschner/Endres et al. (2008), S. 

25. 
247 Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben in Devereux/Elschner/Endres et al. (2008), S. 

25. 
248 Vgl. Spenge! (2008), S. 23-24; Plasschaert (1997), S. 2-3. 
249 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 6. 
250 Vgl. Plasschaert (1997), S. 2-3. 
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der grenzüberschreitenden Unternehmenstätigkeit in Europa zu verweisen251 , wel-
ches in dem Konzept einer kapitalexportneutralen Sitzlandbesteuerung oder dem 
Konzept einer kapitalimportneutralen Quellenbesteuerung bestehen könnte.252 

Das gegenwärtige Steuerrecht ist allerdings durch eine entgegengesetzte ge-
genläufige Behandlung der Eigen- und die Fremdfinanzierung ausländischer 
Tochterkapitalgesellschaften gekennzeichnet. Rückflüsse für die Überlassung von 
Eigenkapital an eine ausländische Tochtergesellschaft werden überwiegend in 
Form der Körperschaftsteuer der Auslandstochter im Quellenstaat besteuert. Zwar 
wird im Falle eines europäischen Konzerns aufgrund der Mutter-Tochter-Richtli-
nie keine darüber hinausgehende Quellensteuer auf ausgeschüttete Gewinne erho-
ben, auf Ebene der Muttergesellschaft werden empfangene Dividenden allerdings 
in 24 der 27 Mitgliedsstaaten freigestellt. Nur in drei Mitgliedsstaaten kommt es 
somit bei Eigenfinanzierung zu einer Besteuerung im Sitzland des Kapitalge-
bers. 253 

Entgelte für eine konzerninterne Überlassung von Fremdkapital unterliegen 
demgegenüber im Land des Kapitalempfängers, wenn überhaupt, einer Quellen-
steuer. 254 Deren Erhebung wird allerdings in Europa bereits unilateral häufig an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft. 255 Zum anderen wird die Höhe der Quellen-
steuer regelmäßig im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen eingeschränkt. 
Für Zinszahlungen zwischen Unternehmen eines europäischen Konzerns, schließ-
lich, sind Quellensteuern mit Umsetzung der Zins- und Lizenzrichtlinie sogar 
vollständig ausgeschlossen. Sie unterliegen somit im Regelfall weitgehend oder 
ausschließlich der Besteuerung im Sitzland des Kapitalgebers.256 

Diese Ungleichbehandlung von Entgelten für Eigen- und Fremdkapitalüber-
lassungen eröffnet gegenwärtig erhebliche Gestaltungsspielräume für die Steuer-
pflichtigen, welche eine effektive Steuererhebung insbesondere für Hochsteuer-
länder erschweren. 257 Ohne entsprechende Schutzvorschriften könnten im Extrem-
fall die Gewinne einer in einem Hochsteuerland ansässigen Tochtergesellschaft 

251 Vgl. Spenge! (2008), S. 26; Jacobs (2007), S. 172-173; Devereux (2004), S. 80. Vgl. hierzu 
auch Schön (2007), S. 423-424. 

252 Nach verbreiteter Auffassung gewährleistet nur eine kapitalexportneutrale Besteuerung eine 
steuerunabhängige Standortentscheidung und ist damit mit dem Grundgedanken des Bin-
nenmarktes bestmöglich vereinbar. Vgl. Jacobs (2007), S. 273-274. Demgegenüber weist 
Devereux (2004), S. 82-83 daraufhin, dass sich auch bei kapitalexportneutraler Besteuerung 
Effizienz nur unter restriktiven Voraussetzungen einstellt. 

253 Vernachlässigt werden hier die Besteuerungsansprüche aufgrund eines pauschalen Abzugs-
verbots für Beteiligungsaufwendungen. 

254 Etwas anderes kann sich nur ergeben, wenn Unterkapitalisierungsregeln im Quellenstaat zur 
Anwendung kommen. 

255 Vgl. Cnossen (2004), S. 141. 
256 Vgl. Schön (2007), S. 423-424. 
257 Vgl. Spenge! (2008), S. 26; Jacobs (2007), S. 274-275; Cnossen (2004), S. 142; Grotherr 

(1993), s. 6-7. 
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vollständig über Zinszahlungen abgeschöpft werden, während die Gewinne von 
einer in einem Niedrigsteuerland ansässigen Tochtergesellschaft entweder auf-
grund der Freistellungsmethode oder aufgrund von Gewinnthesaurierung von ei-
ner Besteuerung bei der Muttergesellschaft dauerhaft oder über einen langen Zeit-
raum ausgenommen werden können. Derartige Gestaltungen sollten aufgrund der 
voranschreitenden europäischen Integration und der damit ansteigenden Bedeu-
tung grenzüberschreitender Unternehmensstrukturen in der Zukunft weiter an Re-
levanz gewinnen. Zu einer Verstärkung dieses Problems tragen ferner die eben-
falls zunehmenden Einschränkungen bei, welche sich durch die Rechtsprechung 
des EuGH für die Ausgestaltung der Vorschriften zum Schutz des inländischen 
Steuersubstrats ergeben.258 So akzeptiert der EuGH zwar die Vermeidung von Ge-
staltungsmissbrauch als legitime Rechtfertigung für die steuerliche Benachtei-
ligung eines EU-Ausländers, grundsätzlich darf nach Ansicht des EuGH das Ziel 
der Aufkommenssicherung der Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaft aber 
nicht übergeordnet werden.259 Das Problem für die Mitgliedsstaaten besteht also in 
dem Erfordernis der Zielgenauigkeit entsprechender Maßnahmen.260 Gestaltungs-
spielräume des Gesetzgebers werden aufgrund der erheblichen Haushaltsrisiken 
europarechtswidriger Normen oftmals nicht mehr ausgeschöpft. 261 

3.5.5 Zwischenfazit 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit für 
Unternehmen aus steuerlicher Sicht sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich 
bringt. Vorteilhaft wirkt sich die Möglichkeit zur Senkung der Steuerbelastung 
durch Ausnutzung des internationalen Steuergeflilles aus. Dem stehen insbeson-
dere hohe Befolgungskosten, die Gefahr von Doppelbesteuerungen sowie das 
Fehlen einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung als gravierende Nachteile 
gegenüber. Inwiefern grenzüberschreitende Investitionen insgesamt einer höheren 
oder niedrigeren Steuerbelastung unterliegen, kann auch mithilfe von Berechnun-
gen anhand des Devereux/Griffith-Modells nicht abschließend festgestellt werden. 
Aus diesen Berechnungen ist allerdings zu erkennen, dass der Wettbewerb inner-
halb des Binnenmarktes durch eine zunehmende Schwankung der effektiven 
Steuerbelastungen in immer stärkerem Maße verzerrt wird. Hierzu hat insbeson-
dere auch die Aufnahme der Beitrittsstaaten ihren Beitrag geleistet. Es ist aller-
dings erneut darauf hinzuweisen, dass dieses Modell weder eine Abbildung der 
Nachteile grenzüberschreitender Konzerne bei der steuerlichen Verlustverrech-
nung noch eine realistische Abbildung einer Konzernsteuerplanung erlaubt, was 

258 Vgl. SpengeVOestreicher (2009), S. 776; Spenge! (2008), 24-25; Jacobs (2005), S. 134; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 3. 

259 Vgl. Hey (2008), S. 1037 mit Verweis auf entsprechende Urteile. 
260 Vgl. Hey (2008), S. 103 7. 
261 Vgl. Hey(2008), S. 1039. 
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die Notwendigkeit von Berechnungen unter Verwendung eines alternativen An-
satzes unterstreicht. 

Eine Reform der Konzernbesteuerung in Europa erscheint allerdings insbe-
sondere aus Sicht der Mitgliedsstaaten erforderlich. Diese werden durch das 
wachsende Ausmaß an Steuergestaltung vor zunehmende Probleme gestellt. Es ist 
davon auszugehen, dass die Schwierigkeiten bei der Steuerhebung durch den 
Ausbau internationaler Unternehmensstrukturen sowie die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs in Zukunft weiter verstärkt werden. 



4 Konzernbesteuerung in Europa de lege ferenda 

4.1 Grundlegende Reformoptionen 

Die Ausführungen in Abschnitt 3.5 haben den insbesondere aus Sicht der Mit-
gliedsstaaten bestehenden Bedarf für eine Reform der Vorschriften zur Konzern-
besteuerung in Europa aufgezeigt. Der europarechtliche Rahmen für eine solche 
Reform wird durch die Regelungen des EG-Vertrags abgesteckt. Im Gegensatz zu 
den indirekten Steuern beinhaltet der Vertrag keinen Harmonisierungsauftrag für 
den Bereich der direkten Steuern, deren Ausgestaltung vielmehr in den Zustän-
digkeitsbereich der Mitgliedsstaaten fallt. 262 Die hierbei grundsätzlich bestehende 
Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die ebenfalls im EG-Vertrag festgehal-
tenen Grundfreiheiten eingeschränkt, deren Einhaltung die Mitgliedsstaaten - wie 
bereits erwähnt - in zunehmendem Maße vor Probleme stellt. 263 

Trotz der Souveränität der Mitgliedsstaaten bei der Ausgestaltung der direk-
ten Steuern schließt der EG-Vertrag koordinative Maßnahmen nicht aus. Voraus-
setzung für die Verabschiedung verbindlicher Rechtsakte ist dabei allerdings -
wie bei allen steuerlichen Maßnahmen - ein einstimmiger Beschluss des europäi-
schen Rates.264 Die im Rahmen der Vorgaben des EG-Vertrags bestehenden Opti-
onen für eine harmonisierte Weiterentwicklung der Konzernbesteuerung sind in 
Abbildung 3 zusammengefasst.265 Hierbei können insbesondere gezielte Maßnah-
men, die nur einzelne, ausgewählte Investitionshindernisse beseitigen, von umfas-
senden Lösungsvorschlägen unterschieden werden, welche eine systematische 
Beseitigung sämtlicher Investitionshindernisse ermöglichen würden. 

262 Vgl. Jacobs (2007), S. 96-97. 
263 Weitere rechtliche Grenzen bei der Ausgestaltung der direkten Steuern können sich aus dem 

Verfassungsrecht und Doppelbesteuerungsabkommen ergeben. 
264 Vgl. Jacobs (2007), S. 100. 
265 Eine unilaterale Weiterentwicklung der Regelungen zur Konzernbesteuerung ohne entspre-

chende Vorgaben des EuGH wird in dieser Arbeit nicht in Betracht gezogen. Für eine sach-
gemäße Beseitigung der genannten Probleme erscheint dieser Ansatz nicht geeignet. 



80 Konzernbesteuerung in Europa de lege ferenda 

Abbildung 3: Mögliche Ansätze for eine abgestimmte Weiterentwicklung der Konzernbesteuerung 
in Europa 
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Gezielte Maßnahmen bewirken einen nur geringfügigen Eingriff in die Steu-
ersouveränität der Mitgliedsstaaten und zeichnen sich dementsprechend durch die 
Möglichkeit einer verhältnismäßig kurzfristigen Umsetzung aus. Die Einführung 
gezielter Maßnahmen kann im Wege einer aktiven oder passiven Harmonisierung 
erfolgen. Unter passiver Harmonisierung wird dabei eine von der 
Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs ausgehende unilaterale Anpas-
sung der nationalen Steuergesetze und die sich hieraus bei gleichgerichteter Um-
setzung der Urteile ergebende partielle Rechtsangleichung verstanden. 266 Zwar 
lässt dieser Weg der Harmonisierung - aufgrund der von der Rechtsprechung aus-
gehenden faktischen Verpflichtung zur Reform - den geringfügigsten Widerstand 
der Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung erwarten, er wird allerdings mit Blick auf 
seine Wirkungen regelmäßig lediglich als Minimallösung angesehen.267 So kann 
erstens auf diesem Weg nicht die systematische Gleichbehandlung innerhalb der 
Mitgliedsstaaten gewährleistet werden, sondern lediglich eine Gleichbehandlung 
inländischer und grenzüberschreitender Sachverhalte in einem Mitgliedsstaat.268 

Für Mitgliedsstaaten ohne entsprechende Diskriminierung grenzüberschreitender 
Sachverhalte im nationalen Recht besteht hingegen keine Notwendigkeit zur Än-
derung. Zweitens kann eine Harmonisierung selbst innerhalb der betroffenen Mit-
gliedsstaaten nur bei einheitlicher Umsetzung des entsprechenden Urteils erreicht 
werden. Die tatsächliche Interpretation der Auswirkungen der Urteile für die 
Rechtsvorschriften des jeweiligen Mitgliedsstaates ist allerdings oftmals schwie-
rig, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass Mitgliedsstaaten ihre Vor-
schriften in unterschiedlicher Weise ändern, was sogar Disharrnonisierung zur 

266 Vgl. Jacobs (2005), S. 134. Hey (2005), S. 324 veiwendet hierfür den Begriff der „stillen 
Harmonisierung". 

267 Vgl. Jacobs (2007), S. 275-276; Hey (2005), S. 321-324. In ähnliche Richtung zeigt auch der 
Kommentar von Blumenberg in Rädler (2008), S. 78. 

268 Vgl. Jacobs (2007), S. 270. 
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Folge haben kann. Die Europäische Kommission hat deshalb eine Koordinierung 
von Besteuerungselementen vorgeschlagen, die dem EU-Recht zuwiderlaufen.269 

Schließlich kann im Wege der passiven Harmonisierung das Grundproblem des 
Fehlens einer Konzeption für die internationale Konzernbesteuerung nicht besei-
tigt werden. Vielmehr beinhaltet eine von der Rechtsprechung getriebene Reform 
die Gefahr von kurzfristigen und unsystematischen Reaktionen des Gesetzgebers. 
Werden als Reaktion auf ein Urteil nicht die steuerlichen Rahmenbedingungen für 
grenzüberschreitende Investitionen verbessert, sondern zum Schutz des Steuer-
aufkommens vielmehr die Investitionshindernisse auf nationale Investitionen aus-
gedehnt (wie dieses zum Beispiel in Deutschland bei den Regelungen zur Unter-
kapitalisierung der Fall war), kommt es zu einer Verschlechterung der Standortat-
traktivität bei gleichzeitiger Beeinträchtigung der Systematik des inländischen 
Steuerrechts.270 Der Weg der passiven Harmonisierung wird daher überwiegend 
abgelehnt271 , weshalb eine derartige unilaterale Weiterentwicklung der Konzern-
besteuerung im folgenden nicht in die Überlegungen einbezogen wird. 

Aktive Harmonisierung dient demgegenüber als Sammelbegriff für 
koordinative Maßnahmen, welche regelmäßig als verbindliche Rechtsakte durch 
den europäischen Rat, zumeist auf Vorschlag der Europäischen Kommission272, 

verabschiedet werden. Verglichen mit der Möglichkeit einer passiven Harmoni-
sierung weist diese Option den Vorteil auf, dass sie eine abgestimmte und syste-
matische Lösung der spezifischen Probleme erlaubt. Aufgrund der nur be-
schränkten unilateralen Reaktionsmöglichkeiten auf die Rechtsprechung des 
EuGH können angemessene Antworten auf diese Urteile nur mit einem abge-
stimmten Vorgehen gefunden werden. 273 

Auch wenn durch gezielte Maßnahmen spezifische Probleme (grenzüber-
schreitende Verlustverrechnung, Mehrfachbelastungen aufgrund grenzüber-
schreitender Quellensteuern) abgemildert oder vollständig beseitigt werden kön-
nen, bleibt das Grundproblem der Existenz individueller Besteuerungssysteme in 
einem integrierten Markt bestehen. Dieses gilt auch für die erforderliche Abgren-
zung von Besteuerungsansprüchen mit der damit verbundenen Gefahr von Dop-

269 Vgl. in diesem Sinne Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006a) und insbeson-
dere Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2007), S. 7. 

270 Vgl. Spengel/Oestreicher (2009), S. 776; Hey (2008), S. 1036; Jacobs (2007), S. 275-276; 
Hey (2005), S. 321-324. 

271 Vgl. Lang (2008), S. 25 sowie die Kommentare von Blumenberg (S. 78) und Pistone (S. 77) 
in Rädler (2008); Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 4. Wittkowski 
verweist auf Probleme der praktischen Umsetzung unilateraler Maßnahmen. Vgl. Wittkowski 
(2008), S. 265. Auch Jacobs ist der Meinung, dass die beschriebenen Probleme des geltenden 
Steuerrechts nur im Wege einer abgestimmten Reform sinnvoll beseitigt werden können. 
Vgl. Jacobs (2007), S. 270; Jacobs (2005), S. 141. Vanistendael (1996) verwendet für diesen 
Tatbestand den Begriff des „Europäischen Steuerparadoxons". 

272 Vgl. Jacobs (2007), S. 100. 
273 Vgl. Czakert (2006), S. 562. 
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pelbesteuerungen und möglichen Gestaltungsspielräumen. Eine Beseitigung die-
ser Probleme kann nur im Wege einer weitgehenden oder vollständigen Harmoni-
sierung der Konzernbesteuerung im Binnenmarkt erreicht werden.274 

Versuche zu einer vollständigen Harmonisierung der Kapitalgesellschafts-
besteuerung hat die Europäische Kommission beginnend mit dem Bericht des 
Steuer- und Finanzausschusses (1962) (.,Neumark-Bericht") in der Vergangenheit 
wiederholt unternommen. Letztmalig wurde in einer Kommissionsstudie aus dem 
Jahr 2002 eine EU-Körperschaftsteuer mit vollständiger Harmonisierung auch der 
Steuersätze und der Steueradministration in Erwägung gezogen.275 Hierdurch wür-
den zwar die überwiegende Anzahl der Investitionshindernisse und Gestaltungs-
anreize beseitigt, die Aussicht auf Realisation muss aufgrund des weitreichenden 
Eingriffs in die Steuersouveränität der Mitgliedsstaaten allerdings als gering ein-
gestuft werden.276 Gleichzeitig würde eine umfassende Harmonisierung den Steu-
erwettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten vollständig beseitigen. Während eine 
weitgehende Beseitigung des Steuerwettbewerbs die Motivation der frühen Vor-
schläge der Europäischen Kommission war, wird nach heutiger Vorstellung ein 
begrenzter Steuerwettbewerb von der Kommission für sinnvoll erachtet.277 Eine 
derart umfassende Harmonisierung wird von der Europäischen Kommission von 
daher nicht mehr als Ziel verfolgt278 und aus diesem Grund auch hier nicht weiter 
in die Betrachtungen einbezogen. 

Als langfristige Zielsetzung für die Unternehmensbesteuerung im Binnen-
markt hat sich die Kommission im Rahmen der Studie vielmehr die weitgehende 
Harmonisierung der Kapitalgesellschaftsbesteuerung in Europa gesetzt. Zu die-
sem Zweck wurden im Rahmen der Studie neben der EU-Körperschaftsteuer drei 
Konzepte (.,Sitzlandbesteuerung", .,Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteu-
erbemessungsgrundlage", .,Harmonisierte Bemessungsgrundlage"279) vorgestellt, 
welche hinsichtlich der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens weitgehend 
der Einheitstheorie folgen und das Ziel einer konzeptionellen Beseitigung sämtli-
cher Investitionshindernisse verfolgen. Gleichzeitig soll durch diese Vorschläge 
eine effektive Erhebung der Steuern durch die Mitgliedsstaaten gewährleistet 

274 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 4 
275 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 509-510. 
276 Sorenson (2004) und Spenge) (1998) machen eigene, ähnlich weitreichende Vorschläge zur 

Reform der Konzernbesteuerung, äußern sich allerdings selbst kritisch bezüglich der Um-
setzbarkeit ihrer eigenen Konzepte. 

277 Vgl. Sorenson (2004), S. 91 und 104; Spenge( (1998), S. 348. So verneinte die Kommission 
bereits in ihrem Bericht aus dem Jahr 1996 bestehenden Handlungsbedarf bezüglich einer 
Vereinheitlichung von Steuersätzen und Bemessungsgrundlage. Vgl. Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften (1996), S. 6 und 14. 

278 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001), S. 9; Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften (2001a), S. 11. 

279 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2002), S. 505-511. Für eine Beurtei-
lung dieser Vorschläge vgl. Westberg (2002). 
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werden.280 Die Vorschläge sehen übereinstimmend eine Vereinheitlichung der 
Einkommensermittlung vor, zielen aber nicht auf eine Harmonisierung der Steuer-
sätze und der Steuerverwaltung ab. Inzwischen konzentriert sich die Diskussion 
auf politischer und wissenschaftlicher Ebene ausschließlich auf den Vorschlag der 
Einführung einer „Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungs-
grundlage" (OK.KB). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass mit der Einführung einer OK.KB 
die Beseitigung sämtlicher Investitionshindernisse für die grenzüberschreitende 
Geschäftstätigkeit erreicht werden könnte. Dieses Reformszenario steht aus die-
sem Grund im Zentrum der folgenden Untersuchungen. Inwiefern die OK.KB als 
umfassender Lösungsvorschlag mit dem hiermit verbundenen weitreichenden 
Eingriff in die Steuersouveränität der Mitgliedsstaaten Aussicht auf politische 
Umsetzung hat, ist zum heutigen Zeitpunkt allerdings unklar.281 Sorenson verweist 
darauf, dass die Kosten, die von der fehlenden Harmonisierung der Unterneh-
mensbesteuerung ausgehen, möglicherweise erst hoch genug sein müssen, damit 
die Mitgliedsstaaten einem derartigen Verlust an Steuersouveränität zustimmen. 282 

Dieser Umstand rechtfertigt es, auch auf die spezifische Lösung einzelner Prob-
leme ausgerichtete Koordinierungsmaßnahmen in die Betrachtung einzubeziehen. 
Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Mehrzahl der verbleiben-
den steuerlichen Hindernisse auf das Nebeneinander separater Besteuerungssys-
teme im Binnenmarkt zurückzuführen ist und demnach durch gezielte Maßnah-
men nicht beseitigt werden kann. Etwas anderes gilt nur für das fehlen einer 
grenzüberschreitenden Verlustverrechnung. Aus diesem Grund wird die Harmoni-
sierung der Verlustverrechnung im Wege einer Verlustrichtlinie als zweites Re-
formszenario diskutiert, welche nach den Vorstellungen der europäischen Kom-
mission insbesondere die europaweite Einführung einer grenzüberschreitenden 
Verlustverrechnung für ausländische Tochterkapitalgesellschaften und Betriebs-
stätten vorsehen soll.283 

280 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 6. 
281 Vgl. so Sorenson (2002), S. 35. Andere Autoren halten nur die Einführung im Wege der 

verstärkten Zusammenarbeit für realistisch. Vgl. den Kommentar von Lang in Rädler (2008), 
S. 65; McLure (2008), S. 46; Schön (2007), S. 443. 

282 Vgl. Sorenson (2002), S. 35. 
283 Vgl. so Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006). 
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4.2 Einführung einer „Gemeinsamen konsolidierten Körper-
schaftsteuerbemessungsgrundlage" 

4.2.l Überblick 

Das Konzept einer „Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungs-
grundlage" (GKKB) wurde von der Europäischen Kommission erstmalig im 
Rahmen ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2001 als langfristige Zielsetzung für die 
Körperschaftsbesteuerung vorgegeben284 und in wiederholten Verlautbarungen in 
den Folgejahren bekräftigt.285 Dabei soll die mit diesem Konzept einhergehende 
Ermittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlage nach einheitlichen Vorschriften 
sowie auf einer konsolidierten Basis eine systematische Beseitigung der in Kapitel 
3.5 aufgezeigten steuerlichen Hindernisse bewirken. Auch wenn die einzelne 
Konzerngesellschaft mit dem ihr zugewiesenen Anteil am konsolidierten Ergebnis 
selbständig steuerpflichtig bleibt, folgt dieses Konzept bei der Ermittlung des 
Einkommens weitgehend der Einheitstheorie. Die Einführung eines derartigen 
Systems würde zwar ein Novum im internationalen Steuerrecht bedeuten, bei der 
Ausgestaltung kann allerdings auf Erfahrungen mit vergleichbaren Regimen zur 
Besteuerung von Körperschaften durch Gebietskörperschaften eines Landes zu-
rückgegriffen werden. Derartige Systeme bestehen in den USA, Kanada, der 
Schweiz und- mit Abstrichen - bei der deutschen Gewerbesteuer.286 

Im Anschluss an die angesprochene Kommissionsmitteilung wurde im Jahr 
2004 eine Arbeitsgruppe aus Sachverständigen der zuständigen Ministerien aller 
Mitgliedsstaaten von der Kommission mit der Ausarbeitung eines Regelungsvor-
schlags für die Einführung einer GKKB beauftragt.287 Die Ergebnisse dieser Ar-
beitsgruppe sollen die Basis für einen Richtlinienentwurf der Kommission bilden, 
welcher ursprünglich für die zweite Jahreshälfte 2008 angekündigt war. 288 Auch 
wenn das Projekt entgegen früherer Skepsis gegenüber einer formelhaften Ge-
winnaufteilung289 anfänglich sowohl die Unterstützung von Untemehmensseite290 

284 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2001a), S. 18-19. Die drei weiteren 
umfassenden Lösungsvorschläge, welche in dieser Studie neben der GKKB vorgestellt wur-
den, sind inzwischen nicht mehr oder nur nachrangig Gegenstand der politischen Diskussion. 
Vgl. Jacobs (2007), S. 278. 

285 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2007a); Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften (2006b); Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005); Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaften (2003). 

286 Vgl. Jacobs (2007), S. 584; Oestreicher (2000), S. 126 mwN. 
287 Vgl. zur Arbeitsgruppe Czakert (2008), S. 433; Czakert (2006), S. 561-562; Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften (2006b ), S. 4-6. 
288 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006b), S. 9. 
289 Vgl. Sorenson (2004), S. 93. 
290 Zu diesem Ergebnis kommt eine Unternehmensbefragung der KPMG aus dem Jahr 2007. 

Vgl. KPMG (2007). 
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als auch einiger einflussreicher Mitgliedsstaaten291 genoss, wurde die Veröf-
fentlichung des Richtlinienvorschlags nun mit Hinweis auf weiteren For-
schungsbedarf bei der Abschätzung der ökonomischen Wirkungen einer Einfüh-
rung bis auf Weiteres verschoben. Für die Darstellung der möglichen Ausgestal-
tung einer GKKB in den folgenden Abschnitten wird daher auf die von der Ar-
beitsgruppe veröffentlichten Arbeitspapiere zurückgegriffen. Diese Arbeitspapiere 
geben den letzten öffentlich verfügbaren Diskussionsstand innerhalb der Gruppe 
wieder. 

In dieser Arbeit werden der Anwendungsbereich (Kapitel 4.2.2), die Ermitt-
lung sowie Zerlegung des Einkommens (Kapitel 4.2.3) sowie administrative As-
pekte (Kapitel 4.2.4) angesprochen. Nicht näher eingegangen wird auf die Frage 
der Festlegung der Steuersätze, da sich die Kommission aus den in Kapitel 4.1 
genannten Gründen gegen eine Harmonisierung in diesem Bereich ausgesprochen 
hat. Allerdings sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass in der Literatur teil-
weise zumindest eine Eingrenzung der Bandbreite der tariflichen Steuersätze 
durch Einführung eines Mindeststeuersatzes als notwendige Begleitmaßnahme zur 
Einführung einer GKKB angesehen wird. 292 

4.2.2 Anwendungsbereich 

Nach den Vorschlägen der Arbeitsgruppe erstreckt sich der Anwendungsbereich 
der gemeinsamen Bemessungsgrundlage auf alle europäischen Unternehmen, die 
nach ihrem nationalen Recht der Körperschaftsteuer (,,Corporation tax") unterlie-
gen. 293 Ebenfalls in den Anwendungsbereich der GKKB fallen Drittstaatenunter-
nehmen, die eine vergleichbare Rechtsform aufweisen und die entweder über eine 
Betriebsstätte in einem Mitgliedsstaat der EU tätig sind oder deren rechtlicher Sitz 
zwar in einem Drittstaat liegt, der steuerliche Sitz sich aber in einem Mitglieds-
staat befindet.294 Ausgeschlossen von der Einbeziehung in die GKKB-Gruppe als 
Spitzeneinheit sind hingegen transparent besteuerte Unternehmen. Diese Begren-
zung erfolgt insbesondere aus politischen Erwägungen, da der mit einer Einbezie-
hung transparent besteuerter Unternehmen verbundene Eingriff in die Einkom-
mensbesteuerung natürlicher Personen vermieden werden soll.295 Eine ausschließ-

291 Vgl. so Czakert (2008), S. 434 mit dem Verweis auf den Inhalt eines Schreibens des deut-
schen und französischen Finanzministers an EU-Kommissar Bolkestein vom 26. Mai 2004. 

292 Vgl. Spengel/Oestreicher (2009), S. 781; Spenge( (2008), S. 46; Ruding (2005), S. 2-3; 
Sorenson (2002), S. 35. 

293 Zum Anwendungsbereich derGKKB vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 7-10. 
294 Eine Differenzierung zwischen EU-Betriebsstätten und EU-Tochterkapitalgesellschaften 

würde sowohl Steuerplanungsmöglichkeiten schaffen und einen möglich Verstoß gegen die 
Niederlassungsfreiheit darstellen. Vgl. Spenge( (2008), S. 33. 

295 Vgl. Spenge( (2008), S. 34. 
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liehe Anwendung der GKKB auf grenzüberschreitend tätige Konzerne ist von der 
Arbeitsgruppe nicht vorgesehen. 296 

Die Inanspruchnahme der gemeinsamen Bemessungsgrundlage soll optional 
ausgestaltet werden297, auch wenn sich die Vertreter der meisten Mitgliedsstaaten 
in den Diskussionen der Arbeitsgruppe gegen eine Optionalität ausgesprochen 
haben.298 Gegen eine verpflichtende Einführung für alle Unternehmen sprechen 
nach Ansicht der Europäischen Kommission zum einen mögliche Nachteile für 
Unternehmen, die nicht grenzüberschreitend tätig sind. Gleichzeitig sichere eine 
optionale Einführung die Unterstützung von Seiten der Wirtschaft und trüge eher 
zu dem Ziel eines funktionierenden Binnenmarktes bei.299 Auf der anderen Seite 
ergeben sich aus dem Nebeneinander zweier Systeme zur Ermittlung der Körper-
schaftsteuerbemessungsgrundlage Nachteile. So widerspricht jedes Wahlrecht 
dem Grundsatz der Einfachheit der Besteuerung300 und kann zu administrativen 
Problemen301 führen. Ferner eröffnet die Wahl zwischen zwei Steuersystemen 
erhebliche Gestaltungsspielräume für die internationale Steuerplanung. Zusätzli-
che Kosten und eine Diskriminierung national tätiger Konzerne wären die Fol-
ge.302 Zur Einschränkung von Gestaltungsspielräumen ist das Wahlrecht einheit-
lich für alle unter die Richtlinie fallenden Unternehmen einer steuerlichen Gruppe 
auszuüben (,,All-in/all-out"). Zu einer steuerlichen Gruppe zusammengefasst wer-
den alle Unternehmen, deren Stimmrechte sich zu mindestens 50 Prozent in der 
Verfügungsmacht eines gemeinsamen Anteilseigners befinden. Für die Ermittlung 
der relevanten Beteiligungshöhen werden unmittelbar und mittelbar gehaltene 
Stimmrechte zusammengerechnet, wobei mittelbar gehaltene Stimmrechte 
multiplikativ berücksichtigt werden und nur insoweit als über mindestens 50 Pro-
zent der Stimmrechte an der vermittelnden Gesellschaft verfügt werden kann.303 
Ebenfalls zu berücksichtigen sind mittelbar über Nicht-EU-Unternehmen gehal-
tene Stimmrechte.304 In zeitlicher Hinsicht ist die Ausübung der Option für fünf 

296 Vgl. beflhwortend Schön (2007), S. 429-430; anderer Ansicht Plasschaert (2002), S. 12. 
297 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 7. Vgl. kritisch zum Optionsrecht Mintz (2002), S. 6 

und 8. 
298 Vgl. Czakert (2008), S. 446. 
299 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 98. Vgl. hierzu auch Czakert (2008), S. 437. 
300 Vgl. Wittkowski (2008), S. 276. 
301 Vgl. Czakert (2008), S. 437. So müssten die Steuererklärungen sämtlicher Gesellschaften 

geändert werden, wenn im Rahmen einer Betriebsprüfung zur nationalen Gewinnermittlung 
gewechselt wird. 

302 Vgl. Blumenberg (2008), S. 16; Spenge! (2008), S. 43; Mintz (2004), S. 226; Sorenson 
(2004), S. 102. 

303 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S.101. 
304 Würde die Zwischenschaltung einer Nicht-EU-Gesellschaft zu einem Zerfallen steuerlicher 

Gruppen führen, könnte diese als Gestaltung bei der Ausübung des Optionsrechts genutzt 
werden. Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 100. 
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Jahre bindend und verlängert sich ohne entsprechenden Antrag automatisch um 
weitere drei Jahre. 305 

Bei Option für die GKKB kommt es neben der Anwendung der Vorschriften 
zur gemeinsamen Bemessungsgrundlage zwingend zu einer Konsolidierung in-
nerhalb eines enger definierten Konsolidierungskreises. Zur Qualifikation für die 
Konsolidierung müssen die Stimmrechte an der Tochtergesellschaft zu mindestens 
75 Prozent unmittelbar oder mittelbar durch die Muttergesellschaft gehalten wer-
den. Für die Berücksichtigung mittelbar gehaltener Stimmrechte gelten die im 
Zusammenhang mit dem Optionsrecht genannten Grundsätze.306 

Mit der Vorgabe einer Mindestbeteiligungsquote hat die Arbeitsgruppe einer 
Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach rechtlichen Kriterien gegenüber 
einer Anwendung wirtschaftlicher Kriterien den Vorrang eingeräumt. Bei einer 
wirtschaftlichen Abgrenzung des Konsolidierungskreises würde ausschließlich 
oder neben dem Vorliegen von Beherrschung eine operationale und/oder wirt-
schaftliche Abhängigkeit zwischen den Gruppenunternehmen gefordert.307 Mögli-
che Indikatoren für das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit sind dabei unter 
anderem das Vorliegen eines zentralen Managements, die Existenz von Skalenef-
fekten sowie das Vorliegen von konzerninternen Transaktionen in bedeutsamem 
Ausmaß.308 Dabei besteht in der wissenschaftlichen Diskussion weitgehende Ei-
nigkeit darüber, dass die wirtschaftliche Einheit gleichzeitig theoretische Recht-
fertigung und notwendige Voraussetzung für eine sinnvolle Anwendung der For-
melaufteilung bildet.309 So sind gerade Skaleneffekte und Verbundeffekte für ein 
Versagen des Fremdvergleichsgrundsatzes ursächlich und erfordern aus diesem 
Grund die Anwendung eines alternativen Aufteilungsmechanismus.310 Umgekehrt 
kann eine indirekte Gewinnabgrenzung zu unsachgemäßen Ergebnissen führen, 
wenn die Gesellschaften in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen tätig sind.311 

Trotz seiner theoretischen Rechtfertigung bestehen gute Gründe gegen eine 
Abgrenzung des Konsolidierungskreises anhand wirtschaftlicher Kriterien.112 

Hierbei sind insbesondere praktische Argumente anzuführen, die sich aus der 
Subjektivität dieses Ansatzes ergeben. Legt man die Erfahrungen der US-ameri-
kanischen Bundesstaaten zugrunde, wo von der wissenschaftlichen Literatur und 
der Rechtsprechung zahlreiche Ansätze zur Definition des „unitary business" 

305 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 6-7. 
306 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 26-29. 
307 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 12. In den USA wird für eine wirtschaftlich abgegrenzte 

Gruppe der Begriff des „Unitary business" verwendet. Vgl. zur Abgrenzung eines „Unitary 
business" Oestreicher (2000), S. 136-140. 

308 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 12. 
309 Vgl. Spenge) (2008), S. 32; Weiner (2005), S. 27-28; Sorenson (2004), S. 94; McLure 

(2004), S. 55; Hellerstein/McLure (2004), S. 204. 
310 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 13-14. 
311 Vgl. McLure (2004), S. 54. 
312 Vgl. so Weiner (2005), S. 54; Hellerstein/McLure (2004), S. 203-206. 
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entwickelt wurden313, so erscheint es fraglich, ob in Europa eine einheitliche Defi-
nition und Anwendung sichergestellt werden kann.314 Als weitere negative Konse-
quenz derart schwierig zu objektivierender Kriterien sind hohe Dokumen-
tationskosten und Überwachungskosten zu erwarten.315 

Auch bei der Festlegung der Beteiligungshöhe dürfte die Kommission insbe-
sondere politische und praktische Überlegungen gegeneinander abgewogen haben. 
Mit der gewählten Beteiligungshöhe von 75 Prozent orientiert sich der Vorschlag 
der Kommission zunächst in etwa am Mittel der Beteiligungshöhen, welche von 
den Mitgliedsstaaten im Rahmen der nationalen Gruppenbesteuerungssysteme 
gefordert werden316, was eine politische Umsetzung erleichtern könnte. Für eine 
hohe Beteiligungsquote spricht dabei in praktischer Hinsicht insbesondere, dass 
die Behandlung von Minderheitsgesellschaftern an Bedeutung verliert. 317 Auf der 
anderen Seite erleichtert eine hohe Beteiligungsquote eine gezielte Beeinflussung 
der Gruppenzugehörigkeit als Mittel der Steuerplanung, welches ohnehin ein 
grundsätzliches Problem der rechtlichen Konzernabgrenzung darstellt.318 Gleich-
zeitig leben bei einer hohen Mindestbeteiligung in stärkerem Ausmaß die Proble-
me der geltenden Besteuerung hinsichtlich der Verlagerung von Bemes-
sungsgrundlage wieder auf. So erhöht sich mit zunehmender Mindestbeteili-
gungsquote die Anzahl der beherrschten Unternehmen, die nicht zum Konsolidie-
rungskreis zählen.319 

4.2.3 Einkommensermittlung 

4.2.3.1 Gemeinsame steuerliche Gewinnermittlung 

Aufgrund der Verwendung der IFRS als harmonisiertes Regelungswerk für die 
Konzernabschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen in Europa war der 
Rückgriff auf die IFRS bei der Ausgestaltung einer einheitlichen steuerlichen 
Bemessungsgrundlage von Beginn an naheliegend und dem alternativen Ansatz 

313 Vgl. für einen Überblick über verschiedene Abgrenzungsverfahren Russo (2005), S. 10-11; 
Weiner (2005), S. 28-32; Oestreicher (2000), S. 136-140. 

314 Vgl. Spenge( (2008), S. 33; Agundez-Garcia (2006), S. 14. 
315 Vgl. Spenge( (2008), S. 32-33; Russo (2005), S. 11. Spenge( sieht einen möglichen Kompro-

miss in Bright-line-Tests, wie diese beispielsweise von McLure (1984) und Hellerstein 
(1982) vorgeschlagen werden. 

316 Vgl. so auch Sievert (2006), S. 236. 
317 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 14. Schön spricht sich aus diesem Grund bei optionaler Ein-

führung für eine noch höhere Mindestbeteiligungsquote aus. Vgl. Schön (2007), S. 431. 
318 Vgl. Spenge( (2008), S. 32. 
319 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 12. Dieses wird auch als weiteres Argument gegen eine 

wirtschaftliche Abgrenzung des Konsolidierungskreises vorgebracht, die nach herrschender 
Auffassung zu einer restriktiveren Abgrenzung führt. Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 14. 
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des Ausgehens von einem nationalen Regelungssystem vorzuziehen.320 Dabei wur-
den mit Blick auf die Art der Anknüpfung an die IFRS mit der formellen Maßge-
blichkeit sowie der Entwicklung eines eigenständigen steuerlichen Gewinner-
mittlungsrechts mit den IFRS als inhaltlichem Ausgangspunkt alternative Kon-
zepte angedacht.321 Eine vollständige formelle Maßgeblichkeit der IFRS, die zu 
Beginn der Arbeiten der Kommission diskutiert wurde, hätte den Vorteil, dass -
analog zum deutschen Einkommensteuergesetz - die GKKB-Richtlinie lediglich 
die Abweichungen von den IFRS beinhalten müsste. Diese Option wurde aller-
dings nicht weiterverfolgt, da zahlreiche IFRS-Vorschriften nicht vereinbar mit 
grundsätzlichen Besteuerungsprinzipien sind (z.B. Marktbewertung finanzieller 
Vermögenswerte322). ferner soll die Festlegung der steuerlichen Bemessungs-
grundlage nicht in die Verantwortung eines privaten Standardsetters fallen. 323 

Schließlich ist in vielen Mitgliedsstaaten die Aufstellung eines befreienden IFRS-
Einzelabschlusses nicht möglich, weshalb die Maßgeblichkeit der IFRS nicht eine 
weitergehende Senkung der Befolgungskosten bewirken würde. 324 

Die Verwendung der IFRS als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines 
steuerlichen Gewinnermittlungssystems findet hingegen weitgehende Unterstüt-
zung in der Politik und wissenschaftlichen Literatur.325 Dabei wurden für die Dis-
kussion einzelner Aspekte des Gewinnermittlungssystems in der Arbeitsgruppe 
die Regelungen der IFRS als Ausgangspunkt verwendet und vor dem Hintergrund 
der bestehenden steuerlichen Vorschriften in den Mitgliedsstaaten sowie allge-
meiner Prinzipien der steuerlichen Gewinnermittlung erörtert.326 Bei weitgehender 
Übereinstimmung der Regelungen in den Mitgliedsstaaten konnte die Regelung 
aus den IFRS für die Definition der einheitlichen Bemessungsgrundlage über-
nommen werden, bei größeren Abweichungen wurde eine Lösung prinzipienge-
stützt gesucht.327 Aufgrund weitgehender Übereinstimmung mit den Regelungen 
in den Mitgliedsstaaten, könnten die IFRS eine geeignete Grundlage beim Ansatz 
von Vermögensgegenständen und Schulden, bei der Ermittlung von Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, beim Niederstwerttest sowie der Behandlung von 

320 Vgl. Spenge( (2008), S. 30-31; Czakert (2008), S. 436; Czakert (2006), S. 563; Schreiber 
(2004), s. 222. 

321 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 98. 
322 Vgl. Oestreicher (2007), S. 582; Oestreicher/Spengel (2001 ), S. 893. 
323 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 98; Spenge( (2008), S. 31. 
324 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 98. 
325 Vgl. Spenge! (2008), S. 2 und 31; Oestreicher (2007), S. 582; Schön (2004), S. 432-440. Für 

Vorbehalte gegenüber einer derartigen Lösung vgl. die Nachweise bei Spengel/Oestreicher 
(2009). 

326 Vgl. Czakert (2008), S. 436. Hierbei wurden im Einzelnen die Prinzipien der Effizienz, 
Transparenz, Bestimmtheit und Einfachheit belilcksichtigt. Des Weiteren soll die GKKB ei-
ner Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip sowie dem Realisationsprinzip folgen. 
Vgl. Czakert (2008), S. 437. 

327 Vgl. Czakert (2008), S. 436. 
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drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften bilden. Eigene steuerliche Re-
gelungen müssten insbesondere bei der Rücklagenbilanzierung und Abschreibun-
gen entwickelt werden, da in diesen Bereichen deutliche Unterschiede zwischen 
den Mitgliedsstaaten bestehen.328 Ferner müssten einheitliche Regelungen zur 
steuerlichen Behandlung von Verlusten, Dividenden und Veräußerungsgewinnen 
entwickelt werden, da diese Bereiche in einem handelsrechtlichen Gewinnermitt-
lungssystem nicht geregelt werden.329 

4.2.3.2 Konsolidierung 

Die wesentlichen Vorteile einer GKKB gegenüber dem gegenwärtigen Besteue-
rungssystem ergeben sich aus der Konsolidierung bei der Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens.330 Diese führt für die Unternehmen zu einer Senkung 
ihrer Befolgungskosten insbesondere aufgrund der Reduzierung des Aufwands bei 
der Ermittlung steuerlicher Verrechnungspreise und gleichzeitig zu einem sys-
temimmanenten Gewinn- und Verlustausgleich im Konzern.331 Die wesentlichen 
Fragestellungen betreffen dabei die Abgrenzung des zu konsolidierenden und auf-
zuteilenden Einkommens sowie den Umfang und die Methodik der Konsolidie-
rung. 

Bei der Abgrenzung des zu konsolidierenden Einkommens steht insbeson-
dere die Einbeziehung von Drittstaateneinkünften sowie die Unterscheidung von 
betrieblichen Einkommensbestandteilen (,,business income") und nicht-betriebli-
chen Einkommensbestandteilen (,,non-business income") in Frage. Mit Blick auf 
die Zielsetzung einer verursachungsgerechten Erfolgsermittlung ist es sachgemäß, 
die Konsolidierung und Formelaufteilung nur auf die Einkommensteile zu erstre-
cken, deren Ursprung nicht eindeutig einem Gruppenunternehmen zugeordnet 
werden kann. Ist hingegen die Einkommensquelle auf direktem Wege unzweifel-
haft einem Staat zuzuordnen, besteht keine Notwendigkeit für eine indirekte Ge-
winnabgrenzung.332 In den USA und Kanada wird für diesen Zweck zwischen 
betrieblichen Einkommensbestandteilen, welche in die Formelaufteilung einbezo-
gen werden, und nicht-betrieblichen Einkommensbestandteilen, welche der em-
pfangenden Gruppengesellschaft direkt zugeordnet werden, differenziert. 333 Aus 
praktischer Sicht ist eine derartige Unterscheidung mit Problemen verbunden, da 
eine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Einkunftsarten gestaltungsanfäl-

328 Vgl. Spenge! (2008), S. 31; Oestreicher/Spengel (2007), S. 439-446. Zum aktuellen Stand der 
Diskussionen der Arbeitsgruppe vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 10-26. 

329 Vgl. Spenge! (2008), S. 31. 
330 Die Fragen der Konsolidierung und Verlustverrechnung sind ausführlich besprochen bei 

Oestreicher (2008); Herzig (2008); Moreno Gonzalez/Sanz Diaz-Palacios (2008). 
331 Vgl. Czakert (2008), S. 446. 
332 Vgl. Spenge! (2008), S. 38; Agundez-Garcia (2006), S. 17; Hellerstein/McLure (2004), S. 

202. 
333 Vgl. Spenge! (2008), S. 38; Weiner (2005), S. 34; Hellerstein/McLure (2004), S. 202. 
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lig und streitanfiillig334 ist, gleichzeitig eine Zuordnung von Ausgaben zu den ver-
schiedenen Einkunftsarten erfordert und eine Gewinnverlagerung in Niedrigsteu-
erländer über Gestaltung der direkt zugeordneten Ergebnisbestandteile unverän-
dert ermöglicht.335 Als weitere Nachteile einer direkten Zuordnung einzelner Ein-
kommensbestandteile nennen Agundez-Garcia und Russo die Beschränkung der 
konzerninternen Verlustverrechnung auf konsolidierte Einkommensbestandteile. 336 

Hellerstein/McLure verweisen zudem auf einen zu erwartenden Wettbewerb zwi-
schen den Steuerhoheiten innerhalb des Binnenmarktes bezüglich der direkt zuzu-
ordnenden Einkommensbestandteile sowie die geringe praktische Relevanz der 
nicht- betrieblichen Einkommensbestandteile.337 Fox/Murray/Luna schließlich 
geben mögliche Entscheidungsverzerrungen sowie zusätzliche Befolgungskosten 
zu bedenken, welche sich aus dem Nebeneinander zweier Ansätze zur Einkom-
mensabgrenzung ergeben können.338 Aufgrund dieser weitreichenden Bedenken in 
der Literatur hat sich auch die Arbeitsgruppe gegen eine derartige Unterscheidung 
ausgesprochen. 339 

Zur Herbeiführung einer Konsolidierung könnte ein IFRS-Konzernabschluss 
als Ausgangspunkt der steuerlichen Gewinnermittlung des Konzerns gewählt 
werden. Dieser Ansatz wurde ursprünglich von der Europäischen Kommission in 
Erwägung gezogen340, inzwischen allerdings verworfen, da weder die räumliche 
und persönliche Abgrenzung des Konsolidierungskreises noch die Konsolidie-
rungsmethoden den steuerlichen Anforderungen entsprechen.341 Ferner wurde eine 
direkte Anknüpfung an einen IFRS-Abschluss oder die IFRS-Regelungen auch für 
die Gewinnermittlung ausgeschlossen.342 Somit verbleibt lediglich der Rückgriff 
auf originär steuerliche Konsolidierungsregelungen. 343 

Unmittelbare Folge einer steuerlichen Konsolidierung ist die Verrechnung 
von Gewinnen und Verlusten im Konzern. Diese kann ergänzt werden um eine 
Eliminierung von Zwischenergebnissen aus konzerninternen Transaktionen sowie 
eine Kapital- und Schuldenkonsolidierung. Die bisherigen Verlautbarungen der 

334 Vgl. zu entsprechenden Streitfällen in den USA Hellerstein (2001 ); Hellerstein/Hellerstein 
(1998). 

335 Vgl. Spenge) (2008), S. 38; Agundez-Garcia (2006), 17-19; Russo (2005), S. 13; 
Hellerstein/McLure (2004), S. 203. 

336 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 18-19; Russo (2005), S. 13. 
337 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S. 203. 
338 Vgl. Fox/Murray/Luna(2005), S. 151-152. 
339 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 7. 
340 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 22; so auch Spenge) (2008), 

s. 35. 
341 Vgl. Oestreicher (2008), S. 521-522; Spenge) (2008), S. 35. 
342 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006b), S. 7-8. 
343 Vgl. Spenge) (2008), S. 35; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 23. 
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Arbeitsgruppe beschränken sich allerdings auf die Regelungen zum konzerninter-
nen Verlustausgleich und zur Zwischenergebniseliminierung.344 

Bezüglich der Verlustverrechnung wurden ursprünglich zwei Ansätze von 
der Arbeitsgruppe diskutiert. 345 Zum einen könnte ein Gesamtverlust des Konzerns 
im Jahr der Verlustentstehung auf die Einzelgesellschaften aufgeteilt und auf de-
ren Ebene intertemporal verrechnet werden. Dieser Ansatz gewährleistet eine 
symmetrische Behandlung von Gewinnen und Verlusten, da in beiden Fällen die 
Verhältnisse des Geschäftsjahrs der Ergebnisentstehung maßgeblich für die Auf-
teilung auf die Einzelgesellschaften sind. 346 Gleichzeitig verlangt dieser Ansatz 
allerdings Regelungen zur Vermeidung einer doppelten Verlustnutzung auf Kon-
zernebene und Ebene der Einzelgesellschaft sowie eine Harmonisierung der Vor-
schriften zur intertemporalen Verlustverrechnung und beinhaltet eine höhere Ge-
fahr, dass Verluste in einem Mitgliedsstaat ungenutzt bleiben.347 

Der von der Arbeitsgruppe inzwischen bevorzugte zweite Ansatz sieht dem-
gegenüber einen Vortrag von Gesamtverlusten auf Konzernebene vor. 348 Dieses 
führt im Ergebnis dazu, dass Verluste nicht entsprechend der Verteilung der For-
melfaktoren im Jahr der Verlustentstehung sondern im Jahr der Verlustverrech-
nung auf Konzernebene aufgeteilt werden.349 Für die Verrechnung der Gruppen-
verluste schlägt die Arbeitsgruppe einen zeitlich und betragsmäßig unbegrenzten 
Verlustvortrag vor. Verlustvorträge, die bei Eintritt in die steuerliche Gruppe be-
stehen, sollen hingegen auf Ebene der Gruppengesellschaft verrechnet werden.350 

Eine aus der Gruppe austretende Gesellschaft soll nach den Vorstellungen der 
Arbeitsgruppe keinen Anteil an auf Gruppenebene bestehenden Verlustvorträgen 
zugewiesen bekommen. Lediglich bei Auflösung der Gruppe ist eine Aufteilung 
der Verlustvorträge vorgesehen.351 

Bezüglich der Methodik einer Zwischenergebniseliminierung hat sich die 
Arbeitsgruppe bisher nicht auf einen Ansatz festgelegt. Vielmehr werden in der 
Arbeitsgruppe zwei verschiedene Ansätze diskutiert. Eine erste Option besteht 

344 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 26-35; so auch Herzig (2008), S. 559. 
345 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2006), S. 13. 
346 Vgl. Spenge! (2008), S. 36. 
347 Vgl. Spenge! (2008), S. 36; Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 32; Arbeitsgruppe GKKB 

(2006), S. 13. Zu ungenutzten Verlusten kann es bei diesem Ansatz kommen, wenn sich die 
Aufteilung in Gewinn- und Verlustjahren unterscheidet. 

348 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 32. 
349 Vgl. Spenge! (2008), S. 36. 
350 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 31. Vgl. befürwortend zu diesem Vorschlag Oestrei-

cher (2008), S. 537; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 338. 
351 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 32. Dieser Vorschlag der Arbeitsgruppe wurde von 

Seiten einiger Mitgliedsstaaten und in der Literatur kritisiert, da er eine Ungleichbehandlung 
des Austritts einer einzelnen Gesellschaft und der Auflösung der Gruppe vorsieht. Vgl. so die 
Anmerkungen in Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 32; Moreno Gonzalez/Sanz Diaz-Palacios 
(2008), s. 463. 
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darin, konzerninterne Transaktionen für steuerliche Zwecke vollständig unbetiick-
sichtigt zu lassen mit der Folge, dass eine Dokumentation der Ergebnisbeiträge 
aus diesen Transaktionen unterbleibt.352 Bei der zweiten Option werden die Er-
folgsbeiträge im Rahmen der getrennten Gewinnermittlung des liefernden und 
erwerbenden Unternehmens erfasst und mit dem Verrechnungspreis bewertet. 
Diese Zwischenergebnisse werden allerdings bis zur Realisation aus Konzern-
sicht353 im Rahmen der Konsolidierung eliminiert.354 Dieser Ansatz findet zum 
Beispiel in Frankreich und den USA bei der nationalen Gruppenbesteuerung Be-
tiicksichtigung. 355 Eine dritte Option, die bisher von der Arbeitsgruppe nicht in 
Erwägung gezogen wurde, sieht ebenfalls eine Bewertung der Transaktion im 
Rahmen der getrennten Gewinnermittlung der beiden betroffenen Unternehmen 
zum Verrechnungspreis vor. Im Unterschied zur zweiten Option würde eine Neu-
tralisation der Ergebnisbeiträge allerdings durch Bildung eines Ausgleichspostens 
in der Einzelbilanz des verkaufenden Unternehmens herbeigeführt werden, der bei 
Realisation der Zwischenergebnisse aus Konzernsicht erfolgswirksam aufzulösen 
wäre.356 

4.2.3.3 Aufteilungsmechanismus 

4.2.3.3.1 Alternative Ansätze 

Die Zerlegung des konsolidierten Einkommens auf die einzelnen Gruppengesell-
schaften ist notwendiger Bestandteil einer GKKB, um eine verursachungsgerechte 
Aufteilung des Besteuerungssubstrats zwischen den beteiligten Steuerhoheiten zu 
gewährleisten.357 Der mit der Formelzerlegung verbundene Übergang von einer 

352 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 33. Dieser Ansatz zeichnet sich durch seine Einfachheit 
aus, führt allerdings zu Problemen, wenn fremdvergleichskonforme Daten zu einem späteren 
Zeitpunkt benötigt werden, wie dieses zum Beispiel bei Verlassen der Gruppe der Fall ist. 
Vgl. Spengel (2008), S. 37; Arbeitsgruppe GKKB (2006a), S. 9. 

353 Eine Realisation aus Konzernsicht erfolgt durch Abschreibung, Verkauf außerhalb des Kon-
zerns oder wenn das verkaufende oder erwerbende Unternehmen die steuerliche Gruppe ver-
lässt. Vgl. Oestreicher (2008), S. 527-528. 

354 Vgl. Oestreicher (2008), S. 539; Spenge( (2008), S. 37; Arbeitsgruppe GKKB (2007), S. 34. 
Für diesen Ansatz spricht insbesondere, dass im Fall des Gruppenaustritts Informationen für 
eine fremdvergleichskonforme Bewertung verfügbar sind. Ferner bleibt der Einzelabschluss 
von der Zwischenergebniseliminierung unberührt und kann demzufolge weiterhin zur Be-
messung der Ansprüche von Minderheitsgesellschaftern herangewgen werden. Nachteilig ist 
der höhere Arbeitsaufwand, wobei auch berücksichtigt werden muss, dass Anpassungen nur 
erforderlich sind, soweit sich die Wirtschaftsgüter zum Periodenende noch in Gruppenbesitz 
befinden. Vgl. zu den Vor- und Nachteilen Spenge( (2008), S. 37; Oestreicher (2008), S. 527 
und 539-540. 

355 Vgl. Spenge( (2008), S. 37. 
356 Vgl. Spenge! (2008), S. 37. 
357 Auch die Europäische Kommission stellt heraus, dass die Formelaufteilung notwendige Kon-

sequenz, nicht aber das Ziel der Reform sei. Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 5. 
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direkten zu einer indirekten Gewinnaufteilung358 bildet neben der Harmonisierung 
der Gewinnermittlungsvorschriften, der Einführung einer grenzüberschreitenden 
konzerninternen Verlustverrechnung und einer Eliminierung von Zwischenergeb-
nissen aus konzerninternen Lieferungs- und Leistungsbeziehungen die vierte we-
sentliche Änderung, die die Einführung einer GKKB mit sich bringen würde. 
Auch aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Aufkommens- und 
Anreizwirkungen einer GKKB359 zählt die Frage der Zusammensetzung der Auf-
teilungsformel zu den am intensivsten in Zusammenhang mit diesem Konzept 
diskutierten Fragestellungen. Unstrittig ist dabei lediglich, dass eine einheitliche 
Formeldefinition gegenüber einer dezentralen Festlegung der Aufteilungsformel 
deutliche Vorteile aufweist.360 Auch empirische Untersuchungen für die USA deu-
ten auf negative externe Effekte361 und Wohlstandseinbußen362 einer uneinheitli-
chen Formeldefinition hin.363 Aus Sicht der Verwaltung wird gefordert, dass der 
Aufteilungsmechanismus einfach anzuwenden sowie schwer durch die Steuer-
zahler manipulierbar sein muss und zu einer gerechten Aufteilung des Steuersub-
strats führt. 364 Aufkommensneutralität gegenüber dem geltenden Steuerrecht ist 
hingegen nach Auffassung der Kommission keine explizite Anforderung an die 
Ausgestaltung der Aufteilungsformel. Hierbei darf allerdings die Bedeutung von 
Aufkommensänderungen für die Zustimmung der Mitgliedsstaaten und damit die 
Umsetzbarkeit einer GKKB nicht unberücksichtigt bleiben. 365 Ökonomen stellen 
hingegen die verursachungsgerechte Erfolgslokalisation sowie mögliche Verhal-
tenswirkungen ins Zentrum ihrer Betrachtungen. 366 

Insgesamt wurden von der Arbeitsgruppe und in der Literatur ursprünglich 
drei verschiedene Ansätze zur Definition der Aufteilungsformel diskutiert: 

(l) Aufteilung nach makroökonomischen oder industrieweiten Fakto-
ren, 

(2) Aufteilung anhand mikroökonomischer Unternehmensfaktoren (tradi-
tionelle Formelzerlegung) oder 

358 Welche dieser beiden Methoden zur Gewinnabgrenzung vorzugswürdig ist, wird in der Lite-
ratur kontrovers diskutiert. Vgl. stellvertretend für diesen Theorienstreit Oestreicher (2005a) 
und Wassermeyer (2005). 

359 Vgl. Sorenson (2004), S. 95. 
360 Vgl. Spenge! (2008), S. 43; Russo (2005), S. 24; Mintz (1999), S. 409. Agundez-Garcia 

(2006), S. 44 weist daraufhin, dass die Komplexität der Formelzerlegung in den USA insbe-
sondere auf die uneinheitliche Anwendung zurückzuführen ist. 

361 Vgl. Goolsbee/Maydew (2000). 
362 Vgl. Anand/Sansing (2000). 
363 Niedrige Steuersätze auf Bundesstaatenebene und die Abziehbarkeit dieser Steuern von der 

nationalen Körperschaftsteuer mindern allerdings die negativen Konsequenzen der unein-
heitlichen Formelfestlegung in den USA. Vgl. Mintz (1999), S. 408-409. 

364 Vgl. Czakert (2008), S. 447; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 24. 
365 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2003), S. 24; Arbeitsgruppe GKKB 

(2007a), S. 6. So auch Czakert (2008), S. 447. 
366 Vgl. stellvertretend McLure (2000); Musgrave (1984). 
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(3) Aufteilung entsprechend der Wertschöpfung. 

4.2.3.3.2 Makroökonomische oder industrieweite Faktoren 

95 

Bei einer Aufteilung nach makroökonomischen Faktoren ermittelt sich der Anteil 
der Mitgliedsstaaten an der Gesamtbemessungsgrundlage eines Konzerns anhand 
gesamtwirtschaftlicher Daten, wie beispielsweise dem Bruttoinlandsprodukt oder 
der aggregierten Umsatzsteuerbemessungsgrundlage.367 Ferner könnte eine For-
melzerlegung auf Basis industrieweiter Faktoren in Erwägung gezogen werden.368 

Bei beiden Ansätzen können sämtliche Mitgliedsstaaten in die Aufteilung einbe-
zogen werden oder eine Beschränkung auf die Länder erfolgen, in denen die je-
weilige Gruppe wirtschaftlich tätig ist. 369 

Ein wesentlicher Vorteil einer Aufteilung anhand makroökonomischer Fak-
toren liegt in der administrativen Einfachheit, da die erforderlichen Größen bereits 
für andere Zwecke erhoben werden und somit zusätzliche Befolgungskosten nur 
in geringem Ausmaß entstehen.370 Des Weiteren zeichnet sich dieser Ansatz durch 
seine Wettbewerbsneutralität und Effizienz aus. Erstreckt sich eine Aufteilung 
anhand makroökonomischer Größen auf sämtliche Mitgliedsstaaten (und nicht nur 
die, in denen die jeweilige Gruppe über einen steuerlichen Nexus verfügt), glei-
chen sich die Kapitalkosten aller europäischen Konzerne an.371 Bei einer Auftei-
lung nach industrieweiten Größen gilt dieses zumindest branchenintern. Gleich-
zeitig können die Größen der Aufteilungsformel nicht durch die Unternehmen 
beeinflusst werden, so dass eine steuerbedingte Reallokation betrieblicher Funkti-
onen nicht zu erwarten ist.372 Diese Wirkung ist mit Blick auf den Steuerwettbe-
werb allerdings nicht unproblematisch, da ein ,,race to the top" bei den Körper-
schaftsteuersätzen zu erwarten wäre.373 Gleichwohl gehen auch von dieser Form 
der Ergebnisaufteilung Gestaltungsanreize für Unternehmen aus. So könnte bei 
einer Beschränkung der Aufteilung auf Länder mit steuerlichem Nexus die Be-
gründung einer Niederlassung in Niedrigsteuerländern begünstigend wirken.374 

Insbesondere aus Gerechtigkeitsaspekten findet dieser Ansatz allerdings in der 
wissenschaftlichen Literatur keine Unterstützung.375 Der fehlende Bezug von 
Steuerbelastung zur Verteilung der Wertschöpfung im Konzern benachteiligt 

367 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 39. 
368 Vgl. Russo (2005), S. 23; Sorenson (2004), S. 96; Mintz (1999), S. 407. 
369 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 39-40. 
370 Vgl. Russo (2005), S. 23. 
371 Vgl. Sorenson (2004), S. 96. 
372 Bei einer Aufteilung anhand industrieweiter Größen gilt dieses unter der Annahme, dass die 

Größe der einzelnen Unternehmen/Konzerne nicht für eine Beeinflussung der Aufteilungs-
faktoren ausreicht. Vgl. Sorenson (2004), S. 96. 

373 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S.42; Sorenson (2004), S. 96. 
374 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S.42. 
375 Vgl. stellvertretend Schön (2007), S. 440 und McLure (2005), S. 35. 
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Konzerne mit überdurchschnittlich hoher Präsenz in Niedrigsteuerländern.376 Auch 
wenn Agundez-Garica darauf hinweist, dass diese Ungerechtigkeit insbesondere 
die Steuerbelastung des einzelnen Konzerns und weniger das Steueraufkommen 
der Mitgliedsstaaten betreffen sollte, da verzerrende Wirkungen auf das Steuer-
aufkommen durch die Vielzahl an Konzernen abgemildert wird377, wird diese 
Form der Aufteilung von der Kommission aus den genannten Gründen nicht in 
Erwägung gezogen. 

4.2.3.3.3 Traditionelle Formelzerlegung 

Diesem Ansatz liegt die Zielsetzung einer Zuordnung der Einkünfte zur Einkom-
mensquelle zugrunde, also einer Aufteilung anhand der einkommensgenerieren-
den Faktoren. Diese Form der Gewinnabgrenzung hat eine lange Tradition bei der 
Besteuerung US-amerikanischer Gruppen auf Bundesstaatenebene und kanadi-
scher Gruppen bei der Besteuerung durch die Provinzen.378 

Bei der Festlegung der einkomrnensgenerierenden Faktoren unterscheidet 
Musgrave einen angebotsorientierten Ansatz (,,supply approach") und einen ange-
bots-/nachfrageorientierten Ansatz (,,supply/demand approach"). 379 Dem ange-
botsorientierten Ansatz liegt das Verständnis zugrunde, dass die Erzielung von 
Einkommen auf den Einsatz von Produktionsfaktoren zurückzuführen ist, wo-
durch die Einbeziehung eines Vermögensfaktors und eines Arbeitsfaktors in die 
Aufteilungsformel grundsätzlich gerechtfertigt wird.380 Aufgrund des traditionel-
len Verständnisses der Körperschaftsteuer als eine Steuer auf die Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals wird vielfach aus theoretischen Erwägungen heraus aber 
eine Aufteilung ausschließlich anhand des Vermögensfaktors befürwortet.381 

Für eine Einbeziehung des Arbeitsfaktors spricht insbesondere die adminis-
trative Einfachheit.382 So sind die Schwierigkeiten bei der räumlichen Zuordnung 
und der Bewertung dieses Faktors, welche alternativ als Mitarbeiteranzahl oder 
als Lohnsumme erfolgen kann383, gering. Geringe Mobilität dieses Faktors lässt 
ferner - verglichen mit einer Aufteilung anhand des Vermögens - geringere Ver-

376 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 41. Die gleiche Argumentation triffi mit Abstrichen auch auf 
industrieweite Aufteilungsfaktoren zu. Vgl. Mintz (1999), S. 407. Russo (2005), S. 24 schlägt 
eine Kombination mikro- und makroökonomischer Faktoren vor. 

377 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 41. 
378 Vgl. Spenge! (2008), S. 27; Agundez-Garcia (2006), S. 44. 
379 Vgl. Musgrave (1984), S. 234. 
380 Vgl. Spenge! (2008), S. 42. 
381 Vgl. Schön (2007), S. 441; Agundez-Garcia (2006), S. 49; Sorenson (2004), S. 95-96; Heller-

stein/McLure (2004), S. 210; Mintz (1999), S. 408. 
382 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 47; Musgrave (1984), S. 238. 
383 Vgl. kritisch zu einer Definition des Arbeitsfaktors als Mitarbeiteranzahl Oestreicher (2000), 

S. 185. 
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zerrungseffekte erwarten. 384 Schließlich kann für eine Berücksichtigung des Ar-
beitsfaktors auch angeführt werden, dass dieser als Approximation des Wertes der 
nur schwer zu erfassenden immateriellen Wirtschaftsgüter angesehen werden 
kann.385 Agundez-Garcia weist als möglichen Nachteil auf das Problem einer sys-
tematischen Fehlallokation durch Verwendung des Arbeitsfaktors bei bestehenden 
Abweichungen in der Arbeitsproduktivität hin, geht allerdings selbst davon aus, 
dass derartige Unterschiede mit der zunehmenden Integration im Binnenmarkt 
abnehmen. 386 

Die Verwendung des Vermögensfaktors wirft in der praktischen Umsetzung 
insbesondere bei der Bewertung und der Einbeziehung des immateriellen Anlage-
vermögens Probleme auf. Für die Bewertung des Aufteilungsfaktors Vermögen 
unterscheidet Musgrave einen bestandsorientierten Ansatz (,,stock approach") und 
einen stromgrößenorientierten Ansatz (,,flow approach"}.387 Wird der bestandsori-
entierte Ansatz zugrundegelegt, ist dabei eine Bewertung des Vermögens zum 
Marktwert sachgerecht. Eine stromgrößenorientierte Bewertung sollte zu den Ka-
pitalnutzungskosten erfolgen, welche sich zusammensetzen aus den Zinskosten 
und der ökonomischen Abschreibung. 388 Der letztgenannte Bewertungsansatz wird 
dabei insgesamt als zielführender eingestuft, da dieser keine systematische Über-
gewichtung langlebiger Wirtschaftsgüter bewirkt und es für die übrigen Formel-
faktoren an einer bestandorientierten Definition mangelt.389 Beide theoretisch zu-
treffenden Bewertungsansätze zeichnen sich allerdings durch ein hohes Maß an 
Subjektivität und Komplexität aus, weshalb als praktikabel nur eine Bewertung zu 
historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder um Abschreibungen 
verminderte historische Kosten angesehen wird. 390 

Daneben ergeben sich insbesondere Probleme bei der Erfassung, Lokalisa-
tion und Bewertung immaterieller Wirtschaftsgüter. Diesen Problemen kommt 
aufgrund der hohen Bedeutung dieser Vermögenswerte bei der Einkommenser-
zielung moderner Unternehmen besondere Relevanz zu.391 Die Erfassung immate-
rieller Wirtschaftsgüter führt zu Problemen, wenn für selbsterstellte immaterielle 
Anlagen in der Handels- und Steuerbilanz ein Aktivierungsverbot besteht. Die 
Lokalisation immaterieller Wirtschaftsgüter ist schwierig, da diese - soweit sie 
auf Forschungsaktivitäten zurückzuführen sind - häufig aus dem Zu-

384 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 52. Dennoch wurden in der Empirie entsprechende Verhal-
tensanpassungen auch für diesen Aufteilungsfaktor nachgewiesen. Vgl. Goolsbee/Maydew 
(2000). 

385 Vgl. Spenge( (2008), S. 42. 
386 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 47-48. 
387 Vgl. Musgrave (1972), S. 241. 
388 Vgl. Musgrave (1972), S. 241 
389 Vgl. Musgrave (1984), S. 241. 
390 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 49. 
391 Vgl. Sorenson (2004), S. 97. McLure (2000), S. 1302 bezeichnet immaterielle Wirtschaftsgü-

ter als „Kronjuwelen" eines Unternehmens. 
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sammenwirken mehrerer Einheiten im Konzern im Rahmen gemeinsamer For-
schungsprojekte entstehen. 392 Schwierigkeiten bei der Bewertung immaterieller 
Wirtschaftsgüter ergeben sich, soweit für das übrige Vermögen historische Kosten 
zugrundegelegt werden. Diese machen bei immateriellen Wirtschaftsgütern, die 
häufig selbst erstellt werden, regelmäßig nur einen Bruchteil des tatsächlichen 
Werts aus. Eine gegenüber dem materiellen Vermögen abweichende Bewertung 
zum Marktwert - messbar über den Barwert zukünftiger Lizenzzahlungen - wür-
de hingegen aufgrund der Ungleichbehandlung Verzerrungen mit sich bringen, 
beim Fehlen von Lizenzzahlungen zu Bewertungsproblemen führen und bei kon-
zerninternen Lizenzzahlungen das Verrechnungspreisproblem wieder einführen. 393 
Aus diesen Gründen spricht einiges dafür, das Immaterialvermögen nicht zu be-
rücksichtigen394, auch wenn dieses aufgrund der großen Bedeutung dieser Vermö-
genswerte einer verursachungsgerechten Einkommensverteilung anhand des Ver-
mögens entgegenstehen und Verzerrungen von Investitionsentscheidungen mit 
sich bringen würde.395 Für eine Nichteinbeziehung des lmmaterialvermögens 
spricht ferner die Gefahr von Steuergestaltung aufgrund der Mobilität dieses Fak-
tors, wenn nicht alle tatsächlich abhängigen Unternehmen konsolidiert werden. 3% 

Der angebots-/nachfrageorientierte Ansatz geht demgegenüber davon aus, 
dass Gewinn aus dem Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage entsteht, 
weshalb sich nach diesem Ansatz beide Marktseiten in der Aufteilungsformel wi-
derspiegeln sollten.397 Zur Abbildung der Nachfrageseite sollten dabei die Umsatz-
erlöse gemessen nach dem Bestimmungsortprinzip in der Formel Berücksichti-
gung finden, nach dem die Umsatzerlöse dem Lieferort beziehungsweise dem Ort 
der Leistungserbringung zugewiesen werden. 398 Eine theoretische Rechtfertigung 
für die Einbeziehung der Umsatzerlöse kann nach Musgrave darin gesehen wer-
den, dass der Unternehmensgewinn in eine Normalverzinsung, eine Risikoprämie 
und eine Monopolistenrente zerlegt werden kann. Letztere ist insbesondere auf 
Produkteigenschaften zurückzuführen und kann dementsprechend in vielen Fällen 
sachgerecht über den Umsatzfaktor zugewiesen werden.399 Dem wird entgegenge-

392 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 51; Sorenson (2004), S. 97. 
393 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 50; Sorenson (2004), S. 97. 
394 Vgl. so Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 357. 
395 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 51; Sorenson (2004), S. 97. 
396 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S. 212. 
397 Vgl. Spenge) (2008), S. 42; Oestreicher (2000), S. 183; Musgrave (1984), S. 234; Musgrave 

(1972), s. 401. 
398 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 52. Alternativ könnten Umsätze auch nach dem Ursprungs-

ort, also dem Sitz des liefernden oder leistenden Unternehmens berücksichtigt, werden. Die 
fehlende theoretische Rechtfertigung sowie eine erhöhte Gestaltungsanfälligkeit sprechen al-
lerdings gegen diese Definition. Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 57. 

399 Vgl. Musgrave (1972), S. 400. Auch Oestreicher (2000), S. 177 verweist darauf, dass der 
Zusammenhang zwischen der über die risikoadjustierte Verzinsung hinausgehenden Rendite 
und dem eingesetzten Kapital nur schwach ausgeprägt ist. 
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halten, dass eine Körperschaftsbesteuerung nach dem Bestimmungsortprinzip im 
Widerspruch zu international üblichen Quellenregeln steht.400 Zudem muss in die 
Betrachtungen einbezogen werden, dass die Konsumentennachfrage mit der har-
monisierten Umsatzsteuer in Europa bereits einer hinreichenden Steuerbelastung 
unterliegt. 401 

In praktischer Hinsicht hat dieser Aufteilungsfaktor Vor- und Nachteile. Auf 
der einen Seite kann davon ausgegangen werden, dass er - verglichen mit den 
Produktionsfaktoren Vermögen und Arbeit - in nur geringem Ausmaß durch ge-
zielte Gestaltungen verlagert werden kann, da die Verteilung dieses Faktors nicht 
im alleinigen Entscheidungsbereich des Unternehmens liegt.402 Auf der anderen 
Seite kann die Lokalisation des Umsatzortes insbesondere bei Verkäufen über das 
Internet Probleme bereiten.403 Des Weiteren muss eine Regelung für den Fall ge-
funden werden, dass die Gruppe nicht über einen steuerlichen Nexus im Be-
stimmungsland verfügt. 404 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass es an einem wissenschaftlich überzeu-
genden Konzept für die Auswahl und die Gewichtung der einkommensgenerie-
renden Faktoren fehlt.405 Daher erscheint es gerechtfertigt, dass sich die Kommis-
sion bei der Ausgestaltung der Aufteilungsformel insbesondere von politischen 
Kalkülen leiten lässt, um die Interessen der verschiedenen Mitgliedsstaaten ge-
geneinander abzuwägen. 

4.2.3.3.4 Wertschöpfung 

Der Vorschlag zur Aufteilung anhand der Wertschöpfung geht zurück auf 
Lodin/Gammie (2001), die eine derartige Aufteilung im Rahmen ihres Vorschlags 
zur Einführung einer Sitzlandbesteuerung vorsahen.406 Im Unterschied zur Defini-
tion des Umsatzfaktors im Rahmen einer Formelzerlegung wird hierbei allerdings 
regelmäßig nur eine ursprungsortbezogene Definition407 in Erwägung gezogen, 
während gegen eine bestimmungsortbezogene Erfassung der Wertschöpfung prak-
tische und theoretische Bedenken vorgebracht werden.408 

400 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 53. 
401 Vgl. Schön (2007), S. 442. 
402 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 102; Schön (2007), S. 442; Agundez-Garcia (2006), S. 

52; Fox/Murray/Luna (2005), S. 149. Fox/Murray/Luna veiweisen allerdings auf das fehlen 
empirischer Evidenz für diese Vermutung. 

403 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S. 213; Mintz (1999), S. 408. 
404 Für die in den USA und Kanada zur Anwendung kommenden Lösungen vgl. Weiner (2005), 

s. 23-24. 
405 Vgl. so auch Schön (2007), S. 440; Agundez-Garcia (2006), S. 46; Oestreicher (2000), S. 

180. 
406 Vgl. Russo (2005), S. 23. 
407 Für unterschiedliche Ansätze zur Ermittlung einer ursprungsortbezogenen Wertschöpfung 

vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 70-47; Sorenson (2004), S. 97. 
408 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 74-75; Hellerstein/McLure (2004), S. 216. 
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Für eine Aufteilung entsprechend einer ursprungsortbezogenen Wertschöp-
fung werden in der Literatur insbesondere zwei Rechtfertigungen angeführt. Zum 
einen wird in diesem Zusammenhang auf das Äquivalenzprinzip (,,benefit 
principle") verwiesen, nach dem die Körperschaftsteuer als Kompensation für die 
Inanspruchnahme öffentlicher Güter gesehen wird.409 Hierzu wäre die Wertschöp-
fung ein geeigneter Maßstab, wenn von der Inanspruchnahme öffentlicher Güter 
eine gleichmäßige kostenreduzierende Wirkung ausgeht und die Unternehmen in 
einem Konzern gleichmäßig profitabel sind.410 Neben diesen restriktiven Annah-
men wird das Äquivalenzprinzip allerdings auch generell als Rechtfertigung und 
damit als Maßstab für die Erhebung einer Ertragsteuer in Frage gestellt, da eine 
Inanspruchnahme öffentlicher Güter nicht auf rentable Unternehmen beschränkt 
sein dürfte.411 

Zum anderen wird die Wertschöpfung als Maßstab für die Einkommens-
quelle und dementsprechend als Alternative zur Aufteilung anhand von Produkti-
onsfaktoren nach dem angebotsorientierten Ansatz gesehen.412 Für eine Aufteilung 
nach der Wertschöpfung spricht in diesem Zusammenhang insbesondere die feh-
lende Notwendigkeit einer Bewertung und räumlichen Zuordnung des Vermö-
gens.413 ferner ist eine exogene Festlegung der Faktorgewichte nicht erforderlich. 
Diese ergeben sich vielmehr implizit. Aus diesem Grund sollte eine derartige Auf-
teilung als geschlossenes Konzept einheitlich für alle Branchen zugrundegelegt 
werden können.414 Der hohe Anteil an Personalkosten in der Wertschöpfung wird 
hingegen von einigen Autoren aus denselben Gründen wie bei der traditionellen 
Formelzerlegung als theoretischer Mangel dieses Vorschlags gesehen. Als mögli-
che Lösung für dieses Problem kann eine Aufteilung anhand der Wertschöpfung 
nach Abzug von Personalaufwendungen verstanden werden.415 

Der wesentliche praktische Vorteil einer Aufteilung nach der Wertschöpfung 
läge in der möglichen Anknüpfung an umsatzsteuerliche Informationen, auch 
wenn diese in eine ursprungsortbezogene Wertschöpfung zu überführen wären.416 

Diesem Vorteil stehen allerdings zwei gravierende praktische Mängel gegenüber. 
Russo führt an, dass eine Aufteilung nach der Wertschöpfung im Verlustfall zur 
Zuweisung eines negativen Anteils an der Gesamtbemessungsgrundlage führen 
kann.417 Insbesondere würde eine Aufteilung nach der Wertschöpfung allerdings 

409 Vgl. Musgrave (1972), S. 399-400. 
410 Vgl. McLure (2000), S. 1288-1289; Musgrave (1984), S. 229-230; Musgrave (1972), S. 399-

400. 
411 Vgl. McLure (2000), S. 1288-1289. Ähnlich auch Oestreicher (2000), S. 173-174 und 

Musgrave (1972), S. 399-400. 
412 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S.214. 
413 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S.214. 
414 Vgl. Russo (2005), S. 23; Hellerstein/McLure (2004), S. 214. 
415 Vgl. McLure (2005), S. 35; Sorenson (2004), S. 97-98. 
416 Vgl. McLure (2005), S. 36; Russo (2005), S. 22. 
417 Vgl. Russo(2005), S. 23. 
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ein Wiederaufleben der Verrechnungspreisproblematik bewirken. 418 Eines der 
wesentlichen Ziele der Einführung einer GKKB könnte also mit dieser Form der 
Formelaufteilung nicht erreicht werden. Anreize zur Gestaltung der Verrech-
nungspreise würden durch eine Kürzung der Wertschöpfung um Arbeitskosten 
zusätzlich verstärkt werden.419 Insgesamt hat sich die Kommission daher gegen 
eine Aufteilung nach der Wertschöpfung entschieden. 

4.2.3.3.5 Vorschlag der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe hat sich bei ihrem Vorschlag - vermutlich insbesondere aus 
politischen Erwägungen - für eine Definition der Aufteilungsformel entschieden, 
welche sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite berücksichtigt.420 So 
wird entsprechend der in den USA lange Zeit verbreiteten Massachusetts-For-
mel421 eine gleichgewichtete Aufteilung nach Vermögen, Arbeit und Umsatzerlö-
sen vorgeschlagen. 422 

Bei der Definition des Faktors „Arbeit" spricht sich die Arbeitsgruppe -
nicht zuletzt auch aus politischen Kalkülen - für eine gleichgewichtete Berück-
sichtigung der Lohnsumme und der Arbeitnehmeranzahl aus. Dabei ist ein Mitar-
beiter bzw. sind die Arbeitskosten dem Ort zuzuordnen, an dem der Mitarbeiter 
seine Leistung erbringt. Dieses wird mit Ausnahme von Mitarbeiterentsendungen 
regelmäßig der Ort sein, an dem das beschäftigende Unternehmen seinen Sitz hat 
oder eine Betriebsstätte unterhält. Arbeitnehmer, die im Rahmen von Mitarbeiter-
entsendungen tätig werden, sind dem Unternehmen am Leistungsort zuzuordnen, 
wobei eine De-minimis-Regelung für Fälle angedacht wird, in denen die Kosten 
für entsandte Mitarbeiter im Vergleich zur Gesamtlohnsumme nur geringfügig 
sind. Bei der Bewertung des Arbeitsfaktors wird für die Lohnsumme auf die Ver-
gütung der Arbeitnehmer inklusive Lohnnebenkosten, Sozialabgaben und Mitar-
beiteroptionen abgestellt. Eine pauschale Anpassung für internationale Unter-
schiede im Lohnniveau ist hingegen nicht vorgesehen, da eine ähnliche Wirkung 
bereits von der gleichzeitigen Einbeziehung der Arbeitnehmeranzahl ausgeht. Für 
die Arbeitnehmeranzahl werden die beschäftigten Mitarbeiter in Vollzeitäquiva-
lente umgerechnet. 423 

418 Vgl. Schön (2007), S. 443; Hellerstein/McLure (2004), S. 215. 
419 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S. 215-216. 
420 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 103; Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 6. 
421 So ordneten im Jahr 1978 mit Ausnahme eines Staates alle US-Bundesstaaten das Aufkom-

men nach dieser Formel zu, während heute fast 80 Prozent aller Bundesstaaten mit Formel-
aufteilung den Umsatzfaktor mindestens hälftig gewichten. Vgl. McLure (2008), S. 50. 

422 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 7. Dabei verweist die Arbeitsgruppe darauf, dass die 
Gleichgewichtung der Faktoren lediglich eine Arbeitshypothese bildet und die endgültige 
Gewichtung dem politischen Prozess überlassen wird. 

423 Zur Definition, Zuordnung und Bewertung des Arbeitsfaktors vgl. Mors/Rautenstrauch 
(2008), S. 102; Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 8-10. 
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Beim Vermögensfaktor stellt die Arbeitsgruppe auf das materielle Anlage-
vermögen ab. Keine Berücksichtigung finden hingegen das immaterielle und fi-
nanzielle Anlagevermögen sowie das Vorratsvermögen. Ursächlich hierfür sind 
die in Kapitel 4.2.3.3.3 angesprochenen Probleme bei der Bewertung und örtli-
chen Zuordnung sowie die hohe Mobilität dieser Vermögenswerte. Der Ort der 
Nutzung der Wirtschaftsgüter bestimmt die örtliche Zuordnung. Analog zur Zu-
ordnung der Mitarbeiter sollte eine Erfassung der Wirtschaftsgüter bei ihrem wirt-
schaftlichen Eigentümer den Regelfall darstellen. Ausnahmen ergeben sich ledig-
lich bei Leasingverhältnissen, bei denen die betroffenen Wirtschaftsgüter nach 
dem Vorschlag der Arbeitsgruppe beim Leasingnehmer zu erfassen sind, soweit 
die Überlassung innerhalb der Gruppe erfolgt, während bei Verträgen mit Unter-
nehmen, die nicht zur selben GKKB-Gruppe gehören, eine Zuordnung sowohl 
beim Leasingnehmer als auch beim Leasinggeber vorgesehen ist. Bei der Bewer-
tung stellt die Arbeitsgruppe aus Praktikabilitätsgründen auf den steuerlichen 
Buchwert ab.424 Um Verlagerungen zu erschweren, ist der Mittelwert zwischen 
Buchwert des Vermögens am Anfang und am Ende der Periode zugrunde zu le-
gen. Als Ausnahme von der Bewertung zum Buchwert erfolgt bei Leasingverträ-
gen außerhalb der GKKB-Gruppe eine Berücksichtigung beim Leasingnehmer 
zum achtfachen des jährlichen Nettomietpreises. 425 

Die Umsatzerlöse gehen aus den in Kapitel 4.2.3.3.3 genannten Gründen 
nach dem Bestimmungsortprinzip in die Formel ein. Insbesondere zur Vermei-
dung einer Wiedereinführung der Verrechnungspreisproblematik werden kon-
zerninterne Umsätze nicht berücksichtigt. Die sich ergebende Minderzuweisung 
an reine Produktionsgesellschaften wird nach Ansicht der Arbeitsgruppe durch die 
beiden übrigen Faktoren kompensiert. Des Weiteren schränkt die Arbeitsgruppe 
die Definition der Umsatzerlöse auf Umsätze aus der Kerngeschäftstätigkeit des 
Unternehmens ein. Zinsen, Dividenden und Lizenzgebühren sind dementspre-
chend nicht zu berücksichtigen. Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Umsatzer-
löse, bei denen es an einer physischen Präsenz (Tochtergesellschaft oder Betriebs-
stätte) des Konzerns am Bestimmungsort fehlt. In diesen Fällen erfolgt kein reiner 
Rückbezug an den Ursprungsort. Vielmehr werden diese Umsätze proportional zu 
den übrigen Aufteilungsfaktoren unter den Gruppenunternehmen aufgeteilt (ge-
streute Rückbezugsregel). 426 

Nicht ausgeschlossen wird von der Arbeitsgruppe die Einführung branchen-
spezifischer Aufteilungsformeln. Die Notwendigkeit wird dabei insbesondere bei 
Finanzdienstleistungen, Transportdienstleistungen sowie Fernseh- und Rundfunk-
dienstleistungen gesehen. Dabei soll allerdings die Einbeziehung abweichender 

424 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 102. 
425 Zur Definition, Zuordnung und Bewertung des Vermögensfaktors vgl. Mors/Rautenstrauch 

(2008), S. 102; Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 10-14. 
426 Zur Definition, Zuordnung und Bewertung des Umsatzfaktors vgl. Mors/Rautenstrauch 

(2008), S. 102-103; Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 14-18. 
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Formelfaktoren nach Möglichkeit vermieden werden. Vielmehr ist eine Anpas-
sung der Definition der Aufteilungsfaktoren angedacht.427 

4.2.4 Administration und institutionelle Fragen 

Im Kern der administrativen Regelungen einer GKKB steht die Frage, welche 
Steuerverwaltung für die Erhebung der Körperschaftsteuer einer multinationalen 
Gruppe verantwortlich ist. Die Kommission zielt hierbei nicht auf die Einführung 
einer zentralen Verwaltungseinheit ab, sondern verfolgt in ihrem Vorschlag viel-
mehr das sogenannte „One Stop Shop"-Prinzip. Nach diesem Prinzip sind ein ein-
zelnes Unternehmen (in der Regel das Mutterunternehmen) und die in dessen An-
sässigkeitsstaat zuständige Finanzbehörde für die Verwaltung aller steuerlichen 
Einkünfte der Gruppe verantwortlich.428 

Dieses Vorgehen könnte in der praktischen Umsetzung zahlreiche Probleme 
hervorrufen. So muss zum einen eine Lösung für europäische Schwestergesell-
schaften einer Nicht-EU-Muttergesellschaft gefunden werden, welche nach Vor-
stellung der Arbeitsgruppe für eine Teilnahme an der GKKB optieren können. 
Könnten diese Gruppen den Steuerverwaltungsort selbst wählen, würde Raum für 
zusätzliche Steuergestaltung entstehen.429 Gleichzeitig bestünde die Gefahr, dass 
die Durchsetzungsstärke der Steuerverwaltung als Mittel im Wettbewerb um die 
Ansiedlung von Konzernmuttergesellschaften verwendet wird. Dabei würde sich 
eine unzureichende Durchsetzung der Steuergesetze zu Lasten des Aufkommens 
sämtlicher Mitgliedsstaaten auswirken.430 Umgekehrt dürfte es von Seiten der Ver-
waltung eines Mitgliedsstaates nicht als gerechtfertigt empfunden werden, die 
Kosten der Steuererhebung für einen gesamten multinationalen Konzern tragen zu 
müssen, wenn der eigene Anteil an der Bemessungsgrundlage nur gering ist.431 

Schließlich gilt es zu bedenken, dass nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe nicht 
nur die Feststellung des konsolidierten Gruppeneinkommens, sondern auch die 
Feststellung der Aufteilungsfaktoren und damit die Festlegung der Aufteilung der 
Bemessungsgrundlage zwischen den beteiligten Steuerhoheiten einseitig durch die 
Verwaltung eines Mitgliedsstaates erfolgen würde. Dieses Vorgehen könnte ver-
mehrt Streitfälle hervorrufen, welche mit zusätzlichen Kosten für die Mitglieds-
staaten und die betroffenen Unternehmen verbunden wären. Das fehlen einer 
übergeordneten supranationalen Verwaltungseinheit oder Gerichtsbarkeit als mög-

427 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 20. 
428 Vgl. Mors/Rautenstrauch (2008), S. 104; Czakert (2008), S. 447-448. Vgl. befürwortend 

Schön (2007), S. 444. 
429 Vgl. McLure (2005), S. 36. 
430 Vgl. McLure (2005), S. 36; McLure (2004), S. 58. 
431 Vgl. McLure (2005), S. 36; McLure (2004), S. 58. 
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liehe Schlichtungsstelle könnte sich in diesem Zusammen als problematisch er-
weisen.432 

In jedem Fall verlangt ein derartiges Vorgehen ein relativ hohes Maß an Ver-
trauen und Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten.433 Auch Weiner weist 
darauf hin, dass es bei einer Übertragung der US-amerikanischen Erfahrungen 
bedeutsam ist festzuhalten, dass die Bundesstaaten hier als Gebietskörperschaften 
eines gemeinsamen Landes fungieren und daher unter dem Dach einer übergeord-
neten Verwaltung tätig werden. Ferner führt sie das Funktionieren der Gewinnauf-
teilung zwischen den US-Bundesstaaten zu einem gewissen Grad auf die Existenz 
von Programmen zur Förderung der zwischenstaatlichen Kooperation bei der 
Steuerverwaltung zurück. 434 

4.3 Einführung einer Verlustrichtlinie 

4.3.1 Überblick 

Konkrete Anhaltspunkte für die mögliche Ausgestaltung einer Verlustrichtlinie 
fehlen zum heutigen Zeitpunkt, da die Überlegungen in diese Richtung bisher we-
der in Form eines Arbeitspapiers noch eines Richtlinienentwurfs konkretisiert 
worden sind. Vielmehr gibt lediglich eine Mitteilung der Kommission zur kon-
zerninternen Verlustverrechnung aus dem Jahr 2006435 Aufschluss über eine mög-
liche Ausgestaltung. Ergänzend kann auf einen nicht weiter verfolgten Richt-
linienentwurf aus dem Jahr 1991436, die Rechtsprechung des EuGH sowie die im 
geltenden Steuerrecht der Mitgliedsstaaten verankerten Gruppenbesteuerungssys-
teme zurückgegriffen werden. 

Der EuGH hat mit seinen Urteilen insbesondere in den Rechtssachen 
„Marks&Spencer" 437, ,,Oy AA"438 und „Lidl" 439 seine Sichtweise bezüglich der 
Mindestanforderungen an eine Verlustverrechnung über die Grenze dargelegt. In 
diesen Urteilen wird die europarechtliche Notwendigkeit einer grundsätzlichen 
Berücksichtigung sämtlicher Auslandsverluste im Inland insbesondere mit Ver-
weis auf eine ausgewogene Aufteilung des Steuersubstrats übereinstimmend ver-
neint. Nur endgültige Auslandsverluste sind im Inland zur Verrechnung zuzulas-

432 Vgl. McLure (2005), S. 36; McLure (2004), S. 58. Vgl. so auch Czakert (2008), S. 447 mit 
der Forderung nach der Installation einer Schlichtungsinstanz. 

433 Vgl. Czakert (2008), S. 447; Schön (2007), S. 444. 
434 Vgl. Weiner(2001), S. 386. 
435 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006). 
436 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften ( 1991 ). 
437 Vgl. EuGH v. 13.12.2005 (Marks&Spencer), EuGHE 2005, S. 1-10837. 
438 Vgl. EuGH v. 18.7.2007 (Oy AA), Abi. EU 2007 Nr. C 235, S. 3. 
439 Vgl. EuGH v. 19.9.2006 (Lid! Belgium), Abi. EU 2006 Nr. C 281, S. 7. 
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sen.440 Die Definition von „Endgültigkeit" ist bis zum heutigen Zeitpunkt aller-
dings umstritten. So ist zwar unstrittig, dass eine Beendigung der Auslandsgesell-
schaft diese Bedingung erfüllt. Unterschiedliche Auffassungen bestehen allerdings 
hinsichtlich der Frage, ob ein jüngeres Urteil des EuGH (,,Wannsee"441 ) so auszu-
legen ist, dass ein auf die zeitliche Begrenzung des Verlustvortrags im Ausland 
zurückgehender Verlustuntergang nicht zu endgültigen Verlusten im Sinne der 
früheren Urteile führt. 442 

Die Europäische Kommission hat im Anschluss an das Urteil des EuGH in 
der Rechtssache „Marks&Spencer" in einer unverbindlichen Mitteilung Leitlinien 
für eine grenzüberschreitende Verlustverrechnung dargelegt, welche über das vom 
EuGH verlangte Ausmaß einer grenzüberschreitenden Verrechnung hinausge-
hen. 443 So fordert die Kommission eine phasengleiche Verrechnung für sämtliche 
Auslandsverluste im Jahr ihres Entstehens.444 Zur Vermeidung einer Verlagerung 
von Besteuerungsansprüchen sollte auch nach Auffassung der Kommission eine 
Verrechnung von Verlusten über die Grenze allerdings nur sekundär gegenüber 
einer intertemporalen und konzerninternen Verrechnung im Ausland zur Anwen-
dung kommen. Außerdem sollte das Verrechnungssystem keine missbräuchlichen 
Gestaltungen (zum Beispiel gezielte Verlagerung von Verlusten in Hochsteuer-
länder) zulassen. Hinsichtlich des Umfangs fordert die Kommission zumindest 
eine vertikal aufwärts gerichtete Verlustverrechnung, also eine Verrechnung von 
Verlusten der Grundeinheit mit Gewinnen der Spitzeneinheit, und schlägt eine 
Anwendung dieser Grundsätze auch für ausländische Betriebsstätten vor.445 

Offen lässt die Kommission in ihrer Mitteilung, inwiefern eine Verlustricht-
linie für das Konzept zur grenzüberschreitenden Verlustverrechnung verbindliche 
Vorgaben machen soll. Alternativ könnte den Mitgliedsstaaten ein Wahlrecht zwi-
schen verschiedenen Systemen eingeräumt werden. 446 Ebenfalls unklar ist, inwie-
fern die Richtlinie die verbindliche Einführung einer konzerninternen Verlustver-
rechnung im nationalen Bereich vorsehen soll. Mitgliedsstaaten ohne nationales 

440 Vgl. Jacobs (2007), S. 249-250. 
441 Vgl. EuGH v.23.10.2008 (Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt), Abi. EU 

2008 Nr. C. 313 v. 6.12.2008, S. 5. 
442 Vgl. bejahend Lamprecht (2008), S. 768-769; verneinend Breuninger/Ernst (2009), S. 1986. 
443 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006). 
444 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006), S. 8. 
445 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006), S. 8; Oestreicher/Scheffier/ 

Spenge[ et al. (2008), S. 103. 
446 Diese Frage war auch bereits im Richtlinienvorschlag aus dem Jahr 1991 adressiert. Hier 

sprach sich die Kommission bei Betriebsstätten für ein Mitgliedsstaatenwahlrecht zwischen 
der Nachversteuerungsmethode und der Anrechnungsmethode aus, während für Tochterka-
pitalgesellschaft ausschließlich die Nachversteuerungsmethode vorgesehen war. Vgl. Kom-
mission der Europäischen Gemeinschaften (1991), S. 7. 
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Gruppenbesteuerungssystem wären andernfalls von den Vorgaben der Richtlinie 
nicht betroffen.447 

Dabei sprechen gute Gründe für die verbindliche Einführung einer nationa-
len und grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung in sämtlichen Mitgliedsstaa-
ten.448 So ist nur dieser Ansatz mit dem Ziel der Schaffung neutraler Wettbewerbs-
bedingungen vereinbar, weshalb sich auch die Europäische Kommission in ihrem 
Richtlinienvorschlag aus dem Jahr 1991 für diesen Weg ausgesprochen hat.449 
Ferner wären andernfalls einseitige Aufkommensverluste der Mitgliedsstaaten mit 
nationalem Gruppenbesteuerungssystem die Folge, welche diese zu einer Ab-
schaffung der nationalen Systeme oder zur Ablehnung einer derartigen Reform 
bewegen könnten. 

Die folgende Skizzierung der möglichen Ausgestaltung einer Verlustrichtli-
nie beginnt - analog zu den Ausführungen zur GKKB - mit einer Darstellung des 
möglichen Anwendungsbereichs dieser Richtlinie (Kapitel 4.3.2). Im Anschluss 
werden verschiedene Ansätze für eine konzerninterne Verlustverrechnung über 
die Grenze (Kapitel 4.3.3) sowie möglicherweise erforderliche Begleitmaßnah-
men (Kapitel 4.3.4) diskutiert. 

4.3.2 Anwendungsbereich 

Bezüglich des räumlichen und persönlichen Anwendungsbereichs einer konzern-
internen Verlustverrechnung kann an die entsprechenden Überlegungen zum An-
wendungsbereich einer GKKB angeknüpft werden. In räumlicher Hinsicht sollten 
in Analogie zur GKKB sowohl grenzüberschreitend tätige als auch rein nationale 
Konzerne begünstigt werden.450 Soweit das Verlustverrechnungssystem aus-
schließlich an der Besteuerung der Muttergesellschaft ansetzt, ist im Unterschied 
zur GKKB hier allerdings eine Ausdehnung der Anwendung auch auf in Drittstaa-
ten ansässige Tochtergesellschaften ohne Mitwirken der ausländischen Steuerho-
heit konzeptionell möglich. Aufgrund der einseitigen Verteilung der von einer 
derartigen Ausdehnung ausgehenden Aufkommensverluste erscheint die Ent-
scheidung für einen so weitreichenden Anwendungsbereich allerdings nicht wahr-
scheinlich.451 Umgekehrt muss der Anwendungsbereich des grenzüberschreitenden 
Gruppenbesteuerungssystems gegenüber der GKKB allerdings insofern einge-
schränkt werden, dass europäische Schwestergesellschaften einer gemeinsamen, 
in einem Drittland ansässigen Muttergesellschaft nicht begünstigt werden können. 

447 Vgl. Wittkowski (2008), S. 268. 
448 A.A. Wittkowski (2008), S. 268. 
449 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1991), S. 7. 
450 Für die Vorteile einer gleichzeitigen Harmonisierung der Vorschriften zur konzerninternen 

Verlustverrechnung im nationalen Bereich vgl. Kapitel 4.3.1 und 4.3.4. 
451 So geht auch Wittkowski in seinem Vorschlag auf eine Beschränkung der grenzüberschrei-

tenden Verlustverrechnung auf EU-Betriebsstätten und Tochterkapitalgesellschaften aus. 
Vgl. Wittkowski (2008), S. 284. 
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Hinsichtlich der Rechtsform der Untereinheit sollte die Anwendung nicht auf 
Tochterkapitalgesellschaften beschränkt bleiben, sondern auch ausländische Be-
triebsstätten erfassen.452 Zwar lässt sich insbesondere mit Blick auf die Verlustver-
rechnung aufgrund der Haftungsunterschiede eine Rechtsformneutralität zwischen 
diesen beiden Organisationsformen weder ökonomisch noch europarechtlich ab-
leiten. 453 Eine restriktivere Behandlung für ausländische Betriebsstättenverluste als 
für Tochterkapitalgesellschaftsverluste kann aufgrund dieser Haftungsunter-
schiede allerdings kaum gerechtfertigt werden. Um mögliche Rückwirkungen auf 
das Einkommensteueraufkommen zu vermeiden, sollten analog zur GKKB trans-
parent besteuerte Personengesellschaften als Spitzeneinheit unberücksichtigt blei-
ben.454 

Hinsichtlich der sachlichen Eingliederungsvoraussetzungen wurden im 
Rahmen der Ausführungen zur GKKB die Vorteile einer wirtschaftlichen und 
einer rechtlichen Abgrenzung der steuerlichen Gruppe diskutiert. Hierbei lag der 
wesentliche Vorteil des wirtschaftlichen Ansatzes in der tatsächlichen Erfassung 
einer wirtschaftlichen Einheit, was insbesondere für die Rechtfertigung einer indi-
rekten Gewinnabgrenzung von Bedeutung ist.455 Diese Notwendigkeit besteht bei 
einem Reformvorschlag, der auf die Einführung einer Verlustverrechnung über 
die Grenze beschränkt ist, nicht. Aus diesem Grund spricht hier vieles dafür, auf-
grund seiner administrativen Einfachheit dem rechtlichen Ansatz zu folgen. Um 
einen Gleichlauf mit der zivilrechtlichen Verlusthaftung zu gewährleisten, bietet 
sich hierbei ein Abstellen auf die Beteiligung am Kapital an. 

4.3.3 Konzept zur Verlustverrechnung 

4.3.3.1 Überblick 

Grundsätzlich kommen für die Ausgestaltung einer Verlustverrechnung über die 
Grenze alle im geltenden europäischen Steuerrecht umgesetzten Konzepte für eine 
inländische oder grenzüberschreitende konzerninterne Verlustverrechnung in Fra-
ge.456 Bei Berücksichtigung der in Kapitel 4.3. l genannten Anforderungen 
schränkt sich der Kreis möglicher Handlungsalternativen allerdings deutlich ein. 
So würden bei den im Rahmen nationaler Gruppenbesteuerungssysteme verwen-
deten Konzepten einer Zusammenveranlagung, Group Contribution oder eines 
Group Relief die Verluste entweder doppelt oder ausschließlich bei der Mutterge-
sellschaft verrechnet, da diese Konzepte keinen Kompensationsmechanismus bei 

452 Die Darstellungen hier beschränken sich allerdings ebenso wie die späteren Berechnungen 
auf Kapitalgesellschaften. 

453 Vgl. so Jacobs (2007), S. 252-254. 
454 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 98-99. 
455 Vgl. hierzu Kapitel 4.2.2. 
456 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 104. Für einen Überblick über diese Sys-

teme in den verschiedenen Mitgliedsstaaten vgl. Kapitel 3.3.2. 
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späterer Verlustverrechnung auf Ebene der ausländischen Tochtergesellschaft 
vorsehen.457 Beim Group Relief oder der Group Contribution könnten Verluste 
zudem aufgrund der systemimmanenten Flexibilität gezielt in Hochsteuerländer 
verlagert werden. 458 Aus diesem Grund werden im folgenden als erste Alternative 
die N achversteuerungsmethode, welche in Österreich für die grenzüberschreitende 
Verlustverrechnung im Rahmen des Gruppenbesteuerungssystems und in insge-
samt fünf Mitgliedsstaaten für die Verlustverrechnung bei ausländischen Betriebs-
stätten zur Anwendung kommt, sowie als zweite Alternative die Zurechnungs-
methode, welche im Rahmen der grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung in 
Dänemark, Frankreich und Italien verwendet wird, betrachtet. Beide Methoden 
waren auch in der Kommissionsmitteilung aus dem Jahr 2006 sowie im Richtli-
nienvorschlag aus dem Jahr 1991 vorgesehen. 459 

Als dritte Alternative wird die Ergebnisaufteilungsmethode einbezogen. Im 
Unterschied zu den beiden zuvor angesprochenen Konzepten ist dieses System in 
der bisherigen Diskussion unbeachtet geblieben. Ursächlich hierfür dürfte die Tat-
sache sein, dass diese Methode im geltenden Recht lediglich zur Besteuerung na-
tionaler Gruppen in Dänemark, allerdings in keinem Mitgliedsstaat zur Besteue-
rung grenzüberschreitender Gruppen zur Anwendung kommt. ferner ist diese 
Methode ungeeignet für eine unilaterale Reform, da sie - anders als die Nachver-
steuerungsmethode und die Zurechnungsmethode - sowohl zu steuerlichen Ände-
rungen bei der Muttergesellschaft als auch den Tochtergesellschaften führt. 

Dennoch wird in dieser Arbeit die Auffassung vertreten, dass auch die Er-
gebnisaufteilungsmethode für eine multilaterale Weiterentwicklung der Konzern-
besteuerung geeignet ist. Im Unterschied zu den übrigen Konzepten einer natio-
nalen Gruppenbesteuerung sieht diese Methode weder eine Zusammenveranla-
gung auf Ebene der Muttergesellschaft noch eine flexible Gewinn- oder Verlust-
zuordnung vor. Somit führt sie bei Anwendung über die Grenze weder zu einer 
ungemilderten Doppelbesteuerung ( oder doppelten Verlustberücksichtigung) noch 
eröffnet sie übermäßige Möglichkeiten zur Steuergestaltung. 

Nicht in die im Rahmen dieser Arbeit erfolgende Untersuchung einbezogen 
wird der in Großbritannien und Irland umgesetzte Ansatz zur grenzüberschreiten-
den Verlustverrechnung. In diesen Ländern wird in Übereinstimmung mit den 
Vorgaben des EuGH die Verlustberücksichtigung auf im Ausland endgültig nicht 
verrechenbare Verluste begrenzt. Dementsprechend ermöglicht dieser Vorschlag 
lediglich eine nachgelagerte Verlustberücksichtigung460, so dass Zins- und Liqui-

457 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 105. 
458 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 105. 
459 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006); Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften ( 1991 ). 
460 Vgl. Wittkowski (2008), S. 243. 
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ditätsnachteile gegenüber nationalen Konzernen bestehen bleiben.461 Aus diesem 
Grund erscheint dieser Ansatz mit Blick auf die in der Mitteilung der Kommission 
formulierten Ziele einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Konzerne und Beseitigung grenzüberschreitender Investitionshindernisse als nicht 
weitgehend genug. 

4.3.3.2 Nachversteuerungsmethode 

Die Nachversteuerungsmethode ist ein Ansatz zur Verlustverrechnung über die 
Grenze, der die Besteuerung der Tochtergesellschaft unberührt lässt und aus-
schließlich in die Besteuerung der Muttergesellschaft eingreift.462 Dabei kommt 
bei der Einkommensermittlung der Muttergesellschaft unverändert das Tren-
nungsprinzip zur Anwendung, wenn die Tochtergesellschaft Gewinne erzielt. Nur 
bei Verlusten der Tochtergesellschaft, die in deren Ansässigkeitsstaat weder durch 
eine konzerninterne Verlustverrechnung noch durch einen Verlustrücktrag pha-
sengleich verrechnet werden können, kommt es zu einer temporären Durchbre-
chung des Trennungsprinzips. Diese Verluste mindern das Einkommen der Mut-
tergesellschaft im Jahr ihres Entstehens. Zur Vermeidung einer doppelten Ver-
lustberücksichtigung im In- und Ausland werden spätere Gewinne der Tochterge-
sellschaft bis zur Höhe der zuvor abgezogenen Verluste dem Einkommen der 
Muttergesellschaft hinzugerechnet (,,Nachversteuerung").463 

Dementsprechend ermöglicht die Nachversteuerungsmethode lediglich eine 
vertikal aufwärts gerichtete Verlustverrechnung, also eine Verrechnung von Ver-
lusten der Tochter- mit Gewinnen der Muttergesellschaft.464 Die Wirkung der Ver-
lustverrechnung bei der Muttergesellschaffi ist - mit Ausnahme endgültiger Ver-
luste - temporärer Natur.465 

Für die Ausgestaltung der Nachversteuerung sind unterschiedliche Ansätze 
möglich. Cordewener/Dahlberg/Pistone et al. unterscheiden in zeitlicher Hinsicht 
zwischen einer Nachversteuerung ex tune und einer Nachversteuerung ex nunc. 
Während im ersten Fall die Nachversteuerung zu einer nachträglichen Änderung 
der Steuererklärung für das Jahr der Verlustberücksichtigung führt, erfolgt im 
zweiten Fall die Berücksichtigung in der Steuererklärung des Jahres, in dem die 
Nachversteuerung entsteht.466 Wird die Nachversteuerungsmethode ohne Verein-

461 Vgl. ähnlich Wittkowski (2008), S. 243 und 285, der diese Methode ebenfalls für nicht geeig-
net hält. Er weist ergänzend darauf hin, dass dieses Konzept den Zielen einer entscheidungs-
neutralen und leistungsgerechten Besteuerung widerspricht. 

462 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 218-219. 
463 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 105. 
464 Vgl. Wittkowski (2008), S. 242. Eine vertikal abwärts gerichtete Verlustverrechnung ist 

unverändert nur möglich, wenn bei der Muttergesellschaft ausländische Dividenden nach der 
Anrechnungsmethode besteuert werden. 

465 Vgl. Scheffier (2005), S. 157 
466 Vgl. Cordewener/Dahlberg/Pistone et al. (2004), S. 138-139. 
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heitlichung der Gewinnermittlung eingeführt467, könnte der zu berücksichtigende 
Verlust (und der zur Nachversteuerung führende Gewinn) entweder nach den 
Vorschriften des Sitzlands der ausländischen Tochtergesellschaft oder der inländi-
schen Muttergesellschaft ermittelt werden.468 Schließlich bestehen auch für die 
Definition des nachversteuerungsauslösenden Tatbestands unterschiedliche Mög-
lichkeiten. So können entweder sämtliche späteren Gewinne der Tochterge-
sellschaft eine Nachversteuerung auslösen oder die Nachversteuerung auf Ge-
winne beschränkt werden, die im Land der Tochtergesellschaft bei der Steuerer-
mittlung zu einer Verrechnung mit vorherigen Verlusten führen. Zusätzlich könn-
te eine gewinnunabhängige Nachversteuerung nach einer bestimmten Zeit vorge-
sehen werden.469 

Eine grenzüberschreitende Verlustverrechnung nach Maßgabe der Nachver-
steuerungsmethode geht grundsätzlich über die Vorgaben des EuGH hinaus und 
ist dementsprechend europarechtlich unbedenklich.470 Etwas anderes gilt lediglich 
bei Berücksichtigung einer gewinnunabhängigen Nachversteuerung, wie im 
Richtlinienvorschlag von 1991 vorgesehen. Eine derartige Lösung würde der 
Mindestvorgabe des EuGH gerade nicht entsprechen, da es für endgültige Ver-
luste im Sinne von „Marks&Spencer" im Ergebnis nicht zu einer Verrechnung bei 
der Muttergesellschaft kommt. Weitere Vorteile der Nachversteuerungsmethode 
werden insbesondere in ihrer problemlosen Integration in ein auf dem Trennungs-
prinzip beruhenden System der Konzernbesteuerung gesehen.471 Ferner kann bei 
der Umsetzung auf umfangreiche praktische Erfahrungen zurückgegriffen werden. 
So kommt diese Methode aktuell im Rahmen der grenzüberschreitenden Grup-
penbesteuerung in Österreich sowie der Verrechnung von Verlusten ausländischer 
Betriebsstätten in insgesamt fünf europäischen Ländern zur Anwendung.472 Auch 
in Deutschland war diese Methode bis 1999 für die steuerliche Behandlung von 
Verlusten einer ausländischen DBA-Betriebsstätte vorgesehen.473 Als weiterer 
Vorteil vermeidet der fehlende Eingriff in die Besteuerung der Tochtergesell-
schaft, schließlich, die Notwendigkeit eines Kompensationsmechanismus für 
Minderheitsgesellschafter.474 

Das Kernproblem der Nachversteuerungsmethode in praktischer Hinsicht 
wird in der Sicherstellung der Nachversteuerung gesehen. Zur Vermeidung von 

467 Vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.4. 
468 In der Verlustrichtlinie aus dem Jahr 1991 war eine Ermittlung nach den ausländischen Vor-

schriften vorgesehen. Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften ( 1991 ), S. 6. 
469 So war im Rahmen des Richtlinienvorschlags aus dem Jahr 1991 eine Nachversteuerung 

spätestens nach Ablauf von fünf Jahren vorgesehen. Vgl. Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften (1991), S. 6. 

470 Vgl. Wittkowski (2008), S. 242. 
471 Vgl. Rödder (2007), S. 391. 
472 Vgl. Kapitel 3.2.1.2. 
473 Vgl. §2a Abs. 3,4 EStG a.F. 
474 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 219 mwN. 
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Gestaltungsspielräumen für die Unternehmen sind hierfür insbesondere detail-
lierte Regelungen für den Fall aperiodischer Vorgänge (Verkauf, Liquidation oder 
Umwandlung der Tochtergesellschaft) erforderlich.475 Aus einer betriebswirt-
schaftlichen und volkswirtschaftlichen Perspektive ist zudem die asymmetrische 
Behandlung von Totalverlusten (Kapitalexportneutralität) und von Totalgewinnen 
(Kapitalimportneutralität), die sowohl eine Entscheidungsverzerrung bei der 
Standortwahl als auch bei der Risikoübernahme bewirken kann, problematisch.476 

Eine Nachversteuerung ex nunc beinhaltet schließlich das Problem einer mögli-
cherweise erforderlichen Verzinsung der Steuernachzahlung.477 

Auch die Definition des nachversteuerungsauslösenden Tatbestands kann zu 
Problemen führen. So kann es bei einer Anknüpfung an die steuerliche Verlust-
verrechnung im Ausland zu einem unerwünschten „race-to-the-bottom" bezüglich 
der Verlustvortragsdauern kommen.478 Abhilfe kann hier eine Harmonisierung der 
interperiodischen Verlustverrechnung schaffen.479 Umgekehrt kann eine Nachver-
steuerung für Gewinne im Inland, für die ein Verlustabzug im Ausland ausge-
schlossen ist, eine Verzerrung der Entscheidung zur Unternehmensfortführung 
bewirken, da es in diesem Fall bei Verlusten zu einer einfachen Verrechnung 
kommt, für Gewinne aber eine doppelten Besteuerung im In- und Ausland erfolgt. 
Diese asymmetrischen Besteuerungsfolgen können im Extremfall dazu führen, 
dass der zu erwartende Zufluss aus der Tochtergesellschaft negativ wird und die 
Tochtergesellschaft aus diesem Grund nicht fortgeführt wird.480 

4.3.3.3 Zurechnungsmethode 

Im Gegensatz zur Nachversteuerungsmethode würde eine Umsetzung der Zurech-
nungsmethode eine konzeptionelle Neuausrichtung der Konzernbesteuerung be-
wirken. So sieht diese Methode den Übergang von der international vorherrschen-
den kapitalimportneutralen Besteuerung auf eine kapitalexportneutrale Besteue-
rung vor.481 Gleichzeitig führt eine Umsetzung dieser Methode zu einer Durchbre-
chung des Trennungsprinzips und der damit verbundenen steuerlichen Abschirm-

475 Vgl. hierzu ausführlich Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 225-255. 
476 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 264; Jacobs (2007), S. 254. Vorausset-

zung für diese Asymmetrie ist die Anwendung der Freistellungsmethode für ausländische 
Dividenden. 

477 Vgl. Cordewener/Dahlberg/Pistone et al. (2004), S. 139. 
478 Vgl. hierzu Kapitel 4.3.4. 
479 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 220; Spengel/Braunagel (2006), S. 41. 
480 Dabei wird unterstellt, dass eine Stilllegung der Tochtergesellschaft entsprechend des 

,,Marks&Spencer"-Urteils des EuGH keine Nachversteuerung auslöst. 
481 Vgl. Wittkowski (2008), S. 245; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 255-257; 

Rödder (2007), S. 391. 
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wirkung der Tochterkapitalgesellschaft.482 Wie bei der Nachversteuerungsmethode 
kommt es auch bei Anwendung der Zurechnungsmethode lediglich zu einem Ein-
griff in die Besteuerung der Muttergesellschaft, während die Besteuerung der 
Tochtergesellschaft unverändert bleibt. Die Muttergesellschaft unterliegt nach 
diesem Konzept unabhängig von der Gewinnverwendung der Tochtergesellschaft 
mit dem aggregierten Ergebnis aller in- und ausländischen Gruppengesellschaften 
der Besteuerung. Zur Vermeidung einer Mehrfachbesteuerung von Gewinnen 
können die auf Ebene der ausländischen Tochtergesellschaften gezahlten Steuern 
angerechnet werden. Da die Gewinne der Tochtergesellschaft bereits bei Entste-
hung auf Ebene der Muttergesellschaft einer Besteuerung unterliegen, sind Divi-
dendenzahlungen an die Muttergesellschaft freizustellen. 483 Aufgrund der Einbe-
ziehung der Gewinne ausländischer Tochterunternehmen in die Besteuerung der 
Muttergesellschaft erlaubt diese Methode zwar konzeptionell eine Verlustver-
rechnung sowohl vertikal aufwärts als auch vertikal abwärts, der fehlende Eingriff 
in die Besteuerung der Auslandstochter führt allerdings dazu, dass die Berück-
sichtigung der Auslandsgewinne im Ergebnis lediglich zur Nutzung eines inländi-
schen Verlustvortrags, nicht aber auch zu einer Minderung der Konzernsteuerbe-
lastung führt. 484 

Anhaltspunkte für die konkrete Ausgestaltung geben insbesondere Gruppen-
besteuerungssysteme im geltenden Steuerrecht, welche dieses Konzept umsetzen 
(Dänemark, Frankreich und Italien).485 In allen drei Ländern wird die Anrechnung 
auf die Höhe der im Inland auf die ausländischen Einkünfte entfallenden Steuern 
begrenzt.486 Dieses kann bei höheren Steuersätzen im Ausland, Verlusten im In-
oder Ausland oder abweichenden Gewinnermittlungsvorschriften im In- und Aus-
land zu Anrechnungsüberhängen führen. 487 Der Anrechnungshöchstbetrag wird in 
den bestehenden Systemen entweder für jeden ausländischen Staat (,,per-country-
limitation": Frankreich, Dänemark) oder für jede Tochtergesellschaft (,,per-

482 Vgl. Wittkowski (2008), S. 245; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 255; Grotherr 
( 1996), s. 360. 

483 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 127-128. 
484 Wagner und Wittkowski schlagen als mögliche Lösung eine Erstattung der von der ausländi-

schen Tochtergesellschaft gezahlten Steuer vor. Ferner könnte ein wahlweiser Abzug der 
Auslandssteuer oder der Anrechnungsüberhänge negative Konsequenzen abmildern. Vgl. 
Wittkowski (2008), S. 234; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 274; Wagner 
(2006), s. 193. 

485 Frankreich und Italien sehen neben der Zurechnung auch eine Eliminierung konzerninterner 
Zwischengewinne vor. Für dieses Konzept wird in der Literatur teilweise der Begriff „einge-
schränktes Einheitskonzept" verwendet. Vgl. Wittkowski (2008), S. 244; Grotherr (1996), S. 
360. 

486 Vgl. zur europarechtlichen Würdigung einer begrenzten Anrechnung Wittkowski (2008), S. 
245; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 269-270; Cordewener/Schnitger (2006), 
S. 73; Flick/Wassermeyer/Baumhoff(2006), Vor§ 34c EStG, Rn. 32. 

487 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 268-269 
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company-limitation": Italien) separat ermittelt.488 Aufgrund europarechtlicher Be-
denken bezüglich einer derartigen Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags, bei 
dem Anrechnungsüberhänge aus einem Land nicht mit verbleibendem Anrech-
nungspotential aus anderen Ländern verrechnet werden können, ist aber unter 
Umständen eine „overall-limitation" geboten.489 Aus der Anwendung des Anrech-
nungshöchstbetrags resultierende Anrechnungsüberhänge können in allen drei 
Ländern in künftige Veranlagungszeiträume vorgetragen werden (Dänemark: zeit-
lich unbegrenzt; Frankreich: fünf Jahre; Italien: acht Jahre).490 

Die wesentlichen Vor- und Nachteile der Zurechnungsmethode gehen vom 
Übergang auf eine kapitalexportneutrale Besteuerung aus. Durch die Sicherstel-
lung von Kapitalexportneutralität lässt sich das Ziel einer allokationseffizienten 
und entscheidungsneutralen Besteuerung für den Binnenmarkt mit der Zurech-
nungsmethode erreichen. So führt die Zurechnungsmethode zu einer symmetri-
schen Besteuerung von Gewinnen und Verlusten ausländischer Tochtergesell-
schaften, wodurch die Entscheidung zwischen risikolosen und risikobehafteten 
Investitionen nicht zusätzlich verzerrt wird.491 Auch Finanzierungsentscheidungen 
werden durch Steuern weniger stark beeinflusst, da bei Gesellschafterdarlehen 
und Eigenkapitalüberlassungen derselbe Steuersatz zur Anwendung kommt. Diese 
Gleichbehandlung der Finanzierungsalternativen stellt sich allerdings nur aus Un-
ternehmenssicht ein, aus Sicht der beteiligten Länder ergibt sich hingegen un-
verändert eine abweichende Aufkommensverteilung.492 

Auf der anderen Seite muss berücksichtigt werden, dass eine Umsetzung der 
Zurechnungsmethode in den Ländern, die in ihren Doppelbesteuerungsabkommen 
für ausländische Betriebsstätten die Freistellungsmethode vorsehen, ohne deren 
Anpassung zu einem „treaty override" führt.493 Ferner läuft eine kapitalexportneu-
trale Besteuerung der Entwicklungstendenz bei den europäischen Körperschaft-
steuersystemen und den Bestrebungen der Kommission zur Einführung einer 

488 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 74-75. 
489 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 270-272. 
490 Vgl. Wittkowski (2008), S. 245; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 74-75. In 

Italien ist dartlber hinaus ein Rücktrag von Anrechnungsüberhängen in die vorhergehenden 
acht Perioden möglich. Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 272. 

491 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 106. 
492 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 257. Dieses gilt allerdings nur, solange 

kein Anrechnungshöchstbetrag zur Anwendung kommt, also das ausländische Steuerniveau 
geringer ist. 

493 Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 264-265; Wittkowski (2008), S. 245-246; 
Jacobs (2007), S. 255. Allerdings ist es in Frankreich und Italien trotz Durchbrechung der 
Doppelbesteuerungsabkommen bisher nicht zu negativen Reaktionen von DBA-Vertrags-
partnern gekommen. Dänemark hat inzwischen eine Überarbeitung der DBA vorgenommen. 
Bei einer EU-weiten Lösung elilbrigt sich eine Neuverhandlung der DBA aufgrund des Vor-
rangs europarechtlicher Normen ohnehin. Vgl. W ittkowski (2008), S. 281. 



114 Konzernbesteuerung in Europa de lege ferenda 

GKKB, welche auf der Grundidee einer kapitalimportneutralen Besteuerung be-
ruht, entgegen. 494 

4.3.3.4 Ergebnisaufteilungsmethode 

Im Unterschied zu den beiden zuvor beschriebenen Konzepten führt die Er-
gebnisaufteilungsmethode - wie die GKKB - zu einem Eingriff in die Besteue-
rung sowohl der Mutter- als auch der Tochtergesellschaft. Wie die GKKB sieht 
auch diese Methode eine separate Ermittlung der Ergebnisse für die einzelnen 
Gruppengesellschaften vor, die im Anschluss auf Gruppenebene zusammengefasst 
werden. In einem zweiten Schritt wird das so ermittelte Gruppenergebnis auf die 
beteiligten Gruppengesellschaften aufgeteilt und dort dem landesspezifischen 
Steuersatz unterworfen. Dabei wird ein positives Gruppenergebnis proportional 
auf die gewinnerzielenden Gruppengesellschaften verteilt, die verlusterzielenden 
Gruppengesellschaften erhalten ein Ergebnis von null. Ein Gesamtverlust wird 
entsprechend proportional auf die verlusterzielenden Gruppengesellschaften ver-
teilt, während die gewinnerzielenden Gesellschaften ein Ergebnis von null zuge-
wiesen bekommen.495 Konzeptionell gewährleistet die Ergebnisaufteilungsme-
thode eine dem Umfang nach weitreichende Verlustverrechnung im Konzern, da 
diese sowohl vertikal aufwärts und abwärts als auch in horizontaler Richtung 
möglich ist. 

Für den Vortrag und Rücktrag der zugewiesenen Verluste sind zwei ver-
schiedene Ansätze denkbar. Folgt man dem in Dänemark für nationale Gruppen 
zur Anwendung kommenden Konzept, werden während der Gruppenzugehörig-
keit entstandene Verlustvorträge in der Folgeperiode primär mit einem eigenen 
positiven Einkommen der jeweiligen Gesellschaft verrechnet. Übersteigende Ver-
lustvorträge werden allerdings erneut in das aufzuteilende Gruppeneinkommen 
einbezogen.496 Diese Vorgehensweise gewährleistet eine schnellstmögliche Ver-
lustverrechnung und dient damit dem Ziel der Kommission zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen. Der weiteren Vorgabe der 
Kommission einer primären Verrechnung auf Ebene der verlusterzielenden Ge-
sellschaft wird allerdings durch die Einbeziehung von Verlustvorträgen in die 
Aufteilung über das dem Konzept ohnehin inhärente Maß (Übertragung von Ver-
lusten auf andere Gesellschaften) hinaus widersprochen. 

Als Alternative wäre eine intertemporale Verlustverrechnung ausschließlich 
auf Ebene der jeweiligen Gruppengesellschaft möglich. Dieser Ansatz hat den 
Vorteil, dass zumindest die zugewiesenen Gruppenverluste bei der verlusterzie-
lenden Gesellschaft selbst verrechnet würden. Mögliche negative Folge wäre al-
lerdings ein Einschluss von Verlustvorträgen bei dauerhaft verlusterzielenden 

494 Vgl. Rödder (2007), S. 391. 
495 Vgl. Grotherr (1996), S. 360. 
496 Vgl. Dörr (2008), S. 36-37; Endres (2003), S. 465; Grotherr (1996), S. 360. 
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Gruppengesellschaften. So würde diese Ausgestaltung ein eigenes positives Ein-
kommen in zukünftigen Perioden voraussetzen, um einen einmal zugewiesenen 
Verlust zu verrechnen. Ein positives Konzernergebnis wie beispielsweise bei der 
GKKB wäre hier nicht ausreichend. 

4.3.4 Begleitende Maßnahmen 

Auch bei Einführung einer Verlustrichtlinie stellt sich die Frage, nach wel-
chen Vorschriften die Ermittlung des zugrunde liegenden Einkommens erfolgen 
soll. In diesem Zusammenhang kann für die Notwendigkeit harmonisierter Ge-
winnermittlungsvorschriften im Rahmen der Ergebnisaufteilungsmethode auf die 
entsprechenden Ausführungen zur GKKB verwiesen werden. Für die Ermittlung 
des Einkommens der ausländischen Tochtergesellschaft für Zwecke der inländi-
schen Besteuerung im Rahmen der Nachversteuerungsmethode und der Zurech-
nungsmethode werden in der Literatur insgesamt drei Ansätze unterschieden: ers-
tens könnten die ausländischen Gewinnermittlungsvorschriften zugrundegelegt 
werden, zweitens auf die inländischen Vorschriften abgestellt werden und drittens 
eine Harmonisierung der Gewinnermittlungsvorschriften erfolgen.497 

Ein Abstellen auf die ausländischen Gewinnermittlungsvorschriften erzeugt 
dabei eine Abhängigkeit des inländischen Steueraufkommens von den ausländi-
schen Gewinnermittlungsvorschriften. So könnten die negativen Autkommens-
konsequenzen steuerlicher Investitionsanreize (z.B. Sonderabschreibungen) zu-
mindest partiell externalisiert werden.498 Ferner führt eine Gewinnermittlung nach 
ausländischen Vorschriften gerade nicht zur europarechtlich gebotenen Gleich-
stellung inländischer und ausländischer Tochtergesellschaften499 und stünde zu-
dem im Widerspruch zu einer kapitalexportneutralen Behandlung der Verluste, 
welche sowohl bei der Nachversteuerungsmethode als auch der Zurechnungsme-
thode vorgesehen ist.500 Aus diesem Grund wird dieser Ansatz in der Literatur 
überwiegend abgelehnt.501 

Eine Ermittlung nach dem Steuerrecht der Muttergesellschaft würde hinge-
gen eine zweifache Einkommensermittlung und damit zusätzliche Befolgungs-
kosten mit sich bringen.502 Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass hieraus 
eine europarechtswidrige Diskriminierung ausländischer Tochtergesellschaften 

497 Vgl. so Scheunemann (2006), S. 150-151. 
498 Vgl. so Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 217; Wittkowski (2008), S. 286; Ja-

cobs (2007), S. 254. 
499 Vgl. Scheunemann (2006), S. 150. 
500 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 217. Gleiches gilt bei der Zurechnungs-

methode auch für die Ermittlung der ebenfalls kapitalexportneutral besteuerten Gewinne. 
501 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 215-218; Wittkowski (2008), S. 286; 

Herzig/Wagner (2005), S. 7. 
502 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 217. 
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abgeleitet werden kann503, bringt auch bei Einführung einer Verlustrichtlinie die 
Harmonisierung der Gewinnermittlung Vorteile mit sich, weshalb sich einige Au-
toren für diesen Weg aussprechen. 504 

ferner sollte die Einführung einer Verlustrichtlinie mit einer Harmonisierung 
der Vorschriften zur intertemporalen Verlustverrechnung sowie zur Verlustver-
rechnung zwischen nationalen Konzerngesellschaften einhergehen. Andernfalls 
könnte es zu einer Verzerrung des Steuerwettbewerbs kommen, da eine Ein-
schränkung der Möglichkeiten zur Verlustverrechnung im Ausland zu einer Min-
derung des inländischen Steueraufkommens führen würde. 505 Ein derartiges „race-
to-the-bottom" bei den Verlustvortragsdauern würde die steuerliche Benachteili-
gung risikobehafteter Investitionen verstärken.506 Schließlich würde eine fehlende 
Harmonisierung in diesem Bereich Raum für Planungsüberlegungen schaffen und 
somit zusätzliche Kosten und Entscheidungsverzerrungen hervorrufen.507 

503 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 218; Scheunemann (2006), S. 150; Her-
zig/Englisch/Wagner (2005), S. 312. 

504 Vgl. Spenge! (2008), S. 29; Schön (2007), S. 421. 
505 Vgl. Wittkowski (2008), S. 269-270; Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 220; 

Maiterth (2006), S. 916; Scheunemann (2006), S. 148. Dieses gilt bei der Ergebnisauftei-
lungsmethode nur für die konzerninterne Verlustverrechnung, wenn die intertemporale Ver-
lustverrechnung ausschließlich auf Ebene der Einzelgesellschaft erfolgt. 

506 Vgl. Wittkowski (2008), S. 269-270. 
507 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 223-224; Wittkowski (2008), S. 270. 
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5.1 Überblick 

Die Ermittlung der quantitativen Wirkungen, die mit der Einführung einer grenz-
überschreitenden Gruppenbesteuerung und konsolidierten Körperschaftsteuerbe-
messungsgrundlage verbunden sind, erfolgt mittels Mikrosimulation. Diese Me-
thode ist auf die Abbildung der für die Untersuchung relevanten Mikroeinheiten 
(hier: Unternehmen) ausgerichtet und ermöglicht eine explizite Berücksichtigung 
der Strukturmerkmale dieser Mikroeinheiten. Insbesondere aufgrund der Hetero-
genität der Merkmale von Konzernen ist dieses Verfahren für die zu untersu-
chende Fragestellung gegenüber anderen überlegen.508 

Streng genommen sollte eine Mikrosimulation entweder für die gesamte 
Grundgesamtheit (Vollerhebung) oder eine repräsentative Stichprobe durchge-
führt werden.509 Auch wenn beide Voraussetzungen bei Zugrundelegen der hier 
verwendeten Datenbank AMADEUS nicht erfüllt sindsto, ist davon auszugehen, 
dass die Anzahl der erfassten Unternehmen groß genug ist, damit die aus den Be-
rechnungen abgeleiteten Ergebnisse Allgemeingültigkeit beanspruchen können.511 

Die folgende Darstellung der Datenbasis und Methodik umfasst sechs Unter-
abschnitte. Nach einem Überblick über die den Berechnungen zugrundeliegende 
Datenbank AMADEUS (Kapitel 5.2) wird in Kapitel 5.3 das Vorgehen bei der 
Bereinigung und Aufbereitung der Datenbasis sowie der Abbildung der Konzern-
kreise skizziert. Die verbleibenden Abschnitte sind dem Vorgehen bei der Er-
mittlung der Steuerzahlungen de lege lata und de lege ferenda (Kapitel 5.4) sowie 
der Ermittlung des Steueraufkommens (Kapitel 5.5) und der durchschnittlichen 
Steuerbelastung (Kapitel 5.6) gewidmet. 

508 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 373. Eine Gegenüberstellung verschiede-
ner Simulationsansätze zur Evaluierung von Steuerreformen findet sich bei Peichl (2006). 

509 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 373. 
510 So enthält die Datenbank weder sämtliche Unternehmen noch erfüllt die Auswahl die Vo-

raussetzungen einer Zufallsstichprobe, da über die Aufnahme eines Unternehmens die Ver-
fügbarkeit bestimmter Mindestinformationen entscheidet. Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel 
et al. (2008), S. 373-374. 

511 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 373-374. 
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5.2 Inhalt und Umfang der verwendeten Datenbasis 

Zur Abschätzung der Wirkungen, die mit der Einführung einer grenzüberschrei-
tenden Gruppenbesteuerung oder GKKB auf die Steuerbelastung der Konzerne 
sowie das Steueraufkommen der Mitgliedsstaaten verbunden sind, sollte idealer-
weise auf originär steuerliche Daten zurückgegriffen werden.512 Dieses würde für 
die beabsichtigte Untersuchung einen Zugang zu den Steuerstatistiken sämtlicher 
Mitgliedsstaaten voraussetzen. Zudem müsste eine Verknüpfung mit externen 
Datenquellen (z.B. Angaben über Beteiligungsbeziehungen zwischen den Unter-
nehmen) möglich sein. Vor dem Hintergrund der Beschränkungen, welche beim 
Zugang zu steuerlichen Daten üblicherweise bestehen, wird die EU-weite Zu-
sammenführung steuerlicher Daten in einer gemeinsamen Datenbank für nicht 
realistisch erachtet.513 Diese Probleme bei der Beschaffung einer geeigneten Da-
tenbasis erklären auch die geringe Verbreitung von Mikrosimulationsmodellen im 
Bereich der Unternehmensbesteuerung. 514 Alternativ bietet sich die Verwendung 
publizierter Daten aus handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschlüssen an. Zu 
diesem Zweck basieren die im Rahmen dieser Arbeit erfolgenden Simula-
tionsrechnungen auf Daten aus der Datenbank AMADEUS. Sie erscheint mit 
Blick auf die Untersuchungsziele insgesamt am besten geeignet.515 

AMADEUS ist eine Unternehmensdatenbank, die in dem hier verwendeten 
Update516 Angaben zu mehr als acht Millionen privater und öffentlicher Unterneh-
men aus 38 europäischen Ländern beinhaltet. Berücksichtigung finden dabei 
grundsätzlich alle Unternehmen, für die „ausreichend plausible und zeitnahe In-
formationen verfügbar sind".517 Der durchschnittliche Erfassungsgrad der EU-
Kapitalgesellschaften in AMADEUS beträgt im Vergleich mit der Eurostat-Sta-
tistik zur Unternehmensdemografie 74,4% (vgl. Tabelle 12).518 Dabei zeigt sich, 
dass der Erfassungsgrad im Ländervergleich in einer Bandbreite von 5,9 Prozent 
(Litauen) und 125,1 Prozent (Estland) deutlich variiert.519 

512 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 374. 
513 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 374. 
514 Soweit ersichtlich existieren bisher lediglich die folgenden Modelle: Canada's Corporation 

Tax Model (Kanada), TaxCoMM (ZEW, Deutschland), Biz Tax (DIW, Deutschland), 
DIECOFIS (Italien), MA TIS (Italien) und CorpSim (Australien und Großbritannien). Diese 
Modelle basieren überwiegend ebenfalls aufhandelsrechtlichen Daten. 

515 Vgl. so auch Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 374. Für einen Vergleich mit 
anderen Datenbanken vgl. Poppe (2008), S. 86-89. 

516 Den Berechnungen liegt die Version AMADEUS, Stand: Februar 2005 (Update 125) zu-
grunde. 

517 Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 376. Vgl. Poppe (2008), S. 90 für eine detail-
lierte Auflistung der Einbeziehungsvoraussetzungen. 

518 Vgl. Poppe (2008), S. 91. 
519 Werte von mehr als 100 Prozent sollten insbesondere auf zeitliche Differenzen der Beobach-

tungen sowie Ungenauigkeiten bei der Abgrenzung von Personen- und Kapitalgesellschaften 
zurückzuführen sein. Vgl. Poppe (2008), S. 91. 
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Tabelle 12: Erfassungsgrad europäischer Kapitalgesellschaften in AMADEUS 

Land Eurostat520 /Destatis AMADEUS, Anteil in% 

Jahr Anzahl Erfassungsgrad Stand 
Feb.2005 

Dänemark 2001 74.816 ~99% 88.331 118,1% 

Deutschland 2001 650.522521 100% 554.902 85,3% 

Estland 2002 30.740 ~99% 38.468 125,1% 

Finnland 2003 116.244 ~95% 64.659 55,6% 

Großbritannien 2003 1.137.870 ~ 750.000 nicht 1.324.558 116,4% erfasst 
Italien 2002 584.093 sehr gut 242.261 41,5% 

Lettland 2002 27.531 k.A. 5.015 18,2% 

Litauen 2002 28.099 ~80-83% 1.923 6,8% 

Luxemburg 2002 18.343 ~99% 1.084 5,9% 

Niederlande 2001 221.653 ~99% 189.925 85,7% 

Portugal 2002 263.107 k.A. 55.757 21,2% 

Schweden 2002 246.260 ~99% 218.698 88,8% 

Slowakei 2003 65.197 ~99% 3.551 5,4% 

Slowenien 2002 28.537 100% 22.063 77,3% 

Spanien 2002 959.657 ~99% 674.533 70,3% 

Tsch'e Republik 2003 135.435 ~99% 14.476 10,7% 

Ungarn 2002 127.789 100% 80.421 62,9% 

Summe 4.065.371 3.025.723 74,4% 
Quelle: Poppe (2008), S. 91. 

In sachlicher Hinsicht umfasst AMADEUS ein Unternehmensprofil, welches 
neben einer Identifikationsnummer auch aus Angaben über die Rechtsform sowie 
den Tätigkeitsbereich der Unternehmen besteht. Die Tätigkeit der Unternehmen 
wird zum einen verbal beschrieben und zum anderen entsprechend nationaler 
Nomenklaturen sowie der vierstelligen Wirtschaftszweigsystematik der Europäi-
schen Gemeinschaft (,,NACE 1.1 ") klassifiziert. Für eine möglichst genaue Be-
schreibung der Tätigkeit werden in AMADEUS für die Erfassungen der beiden 
Hauptgeschäftsfelder eines Unternehmens ein primärer Branchencode (,,primary 
code") und ein sekundärer Branchencode (,,secondary code") unterschieden. fer-
ner werden in AMADEUS die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrrechnungen aus 

520 Abrufbar unter http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. 
521 Die Angaben für Deutschland stammen aus der Körperschaftsteuerstatistik 2001. 
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den handelsrechtlichen Einzel- und/oder Konzernabschlüssen sowie Informatio-
nen zu Anteilseignern und Beteiligungen des Unternehmens ausgewiesen. 

5.3 Aufbereitung der Mikrodaten 

5.3.1 Jahresabschlussinformationen 

5.3.1.1 Angaben in AMADEUS 

Das hier verwendete Update der AMADEUS-Datenbank beinhaltet Finanzinfor-
mationen aus Jahresabschlüssen für die Geschäftsjahre 1994 bis 2004. Für die 
früheren Jahre und das Jahr 2004 ist die Anzahl der enthaltenen Jahresabschlüsse 
allerdings gering. Mit Blick auf das Jahr 2004 ist dieser geringe Erfassungsgrad 
darauf zurückzuführen, dass betreffende Jahresabschlüsse zum Zeitpunkt des Up-
dates (Februar 2005) in der Mehrzahl noch nicht veröffentlicht waren. Aus diesem 
Grund wird der Betrachtungszeitraum für die Simulationsrechnungen auf die Jah-
re 1994 bis 2003 begrenzt. 

Hinsichtlich des verfügbaren Umfangs an Finanzinformationen werden die 
Unternehmen in AMADEUS in fünf Klassen eingeteilt. Für die Mehrzahl der eu-
ropäischen Unternehmen (74,41 Prozent) sind ausschließlich unkonsolidierte Ab-
schlüsse hinterlegt, für 0,48 Prozent der Unternehmen ausschließlich konsolidierte 
Konzernabschlüsse, während für weitere 0,48 Prozent der Unternehmen sowohl 
konsolidierte als auch unkonsolidierte Abschlüsse verfügbar sind. Für die verblei-
benden Unternehmen sind entweder überhaupt keine finanziellen Informationen 
vorhanden (12,25 Prozent) oder nur in sehr geringem Umfang (12,39 Prozent).522 

Bei den letztgenannten Unternehmen beschränken sich die Angaben zumeist auf 
die Umsatzerlöse und die Anzahl der Mitarbeiter. Auch wenn der Erfassungsgrad 
der Jahresabschlüsse über alle europäischen Unternehmen mit 75 Prozent sehr gut 
ist, muss bei der weiteren Analyse berücksichtigt werden, dass dieser sich zwi-
schen den einzelnen Mitgliedsstaaten deutlich unterscheidet.523 

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen in AMADEUS werden 
von nationalen Datenanbietern bereitgestellt und nach Maßgabe fester Überlei-
tungstabellen in ein europaweit einheitlich aggregiertes Format überführt. Diese 
Standardisierung erleichtert die Weiterverarbeitung für die Erstellung eines euro-
paweiten Mikrosimulationsmodells. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass 
AMADEUS nicht zu entnehmen ist, nach welchen Rechnungslegungsstandards 
diese Abschlüsse erstellt wurden524, so dass für die folgende Analyse davon ausge-
gangen werden muss, dass die Abschlüsse auf nationalen Rechnungslegungsvor-

522 Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben in AMADEUS. 
523 Vgl. hierzu auch Kapitel 5.3.1.3. 
524 Vgl. zu diesem Problem auch Poppe (2008), S. 102-103. 
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schriften basieren und daher eine geeignete Ausgangsbasis für die Ermittlung des 
Steuerbilanzgewinns bilden. Auf der anderen Seite führt die zuvor angesprochene 
Aggregation zu einem Verlust an Detailinformationen. Problematisch für die 
Steuerberechnung ist hierbei insbesondere die fehlende Trennung von Zinserträ-
gen und Dividendenerträgen. Für Kontrollzwecke wäre ferner eine separate An-
gabe von Steuerzahlungen und latentem Steueraufwand hilfreich gewesen. Ta-
belle 13 gibt die Struktur der Jahresabschlussinformationen in AMADEUS wie-
der. 

Tabelle 13: Struktur der Jahresabschlussinformationen in AMADEUS 

Nummer Positionsbezeichnung in AMA- Ennittlung In dieser Arbeit 
DEUS veiwendete Ab-

kürzuno 
Gewinn- und Verlustrechnun11: 

1 Operating Revenue Tumover and stock move- opre 
ments as weil as other capita-
lised costs 

2 Thereof: Sales 
3 Costs of l!oods sold 
4 Gross profit 1-3 
5 Other operatinl! exoenses 
6 Ooeratinl! orofit/loss 4-5 
7 Financial Revenue fire 

8 Financial Exoenses 
9 Thereof: interest paid 
10 Financial orofit/loss 7-8-9 
II Profit/loss before tax 6+10 plbt 

12 Taxation lncome taxes and other taxes 
13 Profit/loss after tax 11-12 
14 Extraordinarv revenue 
15 Extraordinarv exoenses 
16 Extraordinary and other prof-

it/loss 14- 15 
17 Profit/loss for oeriod 13+16 plfp 

Bilanz 
1 Fixed assets 2+3+4 
2 lntan11:ible fixed assets ifas 

3 Tan11:ible fixed assets tfas 

4 Other fixed assets 
5 Current assets 6+7+8 
6 Stocks Stocks 

7 Debtors 
8 Other current assets 
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9 Total assets 1+5 

10 Shareholders funds 11+12 E 
11 Capital 

Other shareholder funds (incl. 
12 reserves) 
13 Non-current liabilities 14+15 ltl 

14 Long-term debt ltd 

Other non-current liabilities ( incl. oltl 

15 provisions) 
16 Current liabilities 17+18+19 
17 Loans 
18 Creditors 
19 Other current liabilities 

Total shareholder funds and 
20 liabilities 10+13+16 

Quelle: Bureau van Dijk, Correspondence Table zur Dafne-Datenbank. 

5.3.1.2 Bereinigung und Aufbereitung 

Für die Berechnung der Steuerzahlungen im System der GKKB werden Informa-
tionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz benötigt, sodass 
Jahresabschlüsse nur dann Berücksichtigung finden, wenn Informationen zu bei-
den Rechnungen in AMADEUS enthalten sind. Zielsetzung bei der Aufbereitung 
dieser Informationen ist dementsprechend neben einer Beseitigung von Fehlin-
formationen auch eine Vervollständigung der Datenbasis, wo diese unzweifelhaft 
möglich ist. 

Bei der Aufbereitung der Bilanz wird in drei Schritten vorgegangen. In ei-
nem ersten Schritt werden fehlende Werte berechnet, die sich eindeutig aus der 
Obersumme und/oder den übrigen zur selben Oberposition gehörigen Werten er-
geben. Hierbei werden zunächst fehlende Werte für die Zwischensummen (,,Fixed 
assets", ,,Current assets", ,,Shareholder funds", ,,Non-current liabilities" und 
,,Current liabilities") mit ihren jeweiligen Unterpositionen und anschließend feh-
lende Werte für die Bilanzsumme (,,Total assets", ,,Total shareholder funds and 
liabilities") mit den dazugehörigen Zwischensummen ergänzt. Wurden Änderun-
gen an einer Bilanz vorgenommen, wird Anpassungsschritt I erneut durchlaufen. 

In einem zweiten Schritt werden die Bilanzangaben auf ihre Richtigkeit 
überprüft und entsprechend angepasst. Hierbei wird zunächst die Übereinstim-
mung der Bilanzsumme auf Aktiv- und Passivseite geprüft. Sich ergebende Ab-
weichungen können nur anhand der Zwischensummen der einen oder der anderen 
Seite ursächlich zugeordnet werden. Ist eine derartige Anpassung der Bilanz-
summe anhand der Zwischensummen nicht möglich, wird die Bilanz vollständig 
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gelöscht soweit die Abweichung materiell bedeutsam ist, während der Höhe nach 
unbedeutsame Abweichungen ignoriert werden (Anpassungsschritt Ila). Dabei 
wird eine Abweichung als bedeutsam eingestuft, wenn diese zehn Prozent des 
Mittelwerts der beiden Bilanzsummen übersteigt. Abweichungen zwischen den 
Zwischensummen und der Bilanzsumme (Anpassungsschritt Ilb) sowie zwischen 
den Unterpositionen und den Zwischensummen (Anpassungsschritt Ilc) werden 
durch proportionale Erhöhung oder Verminderung der Zwischensummen (Ilb) 
beziehungsweise der Unterpositionen (Ilc) beseitigt. 

Tabelle 14: Aufbereitung der Jahresabschlussinformationen (Bilanz) 

Anpassun ~schritt 1 Anpassun2sschritt II Anp.schritt III 
Bilanzposition Ja lb Ha llb//llc ne2. Werte 

1 Fixed assets =2+3+4 = 9-5 =9•11(1+5) Löschen: 1-8 

2 Intan11ible fixed assets = 1-3-4 =1 •2/(2+3+4) Löschen: 2-4 

3 Tan2ible fixed assets = 1-2-4 =1•3/(2+3+4) Löschen: 2-4 

4 Other fixed assets = 1-2-3 =l •4/(2+3+4) Löschen: 2-4 

5 Currcnt assets =6+7+8 = 9-1 =9•5/(1+5) Löschen: 1-8 

6 Stocks = 5-7-8 =5•6/(6+7+8) Löschen: 6-8 
N 

7 Dcbtors = 5-6-8 .§ =5•7 t( 6+ 7+8) Löschen: 6-8 

8 Othcr currcnt assets = 5-6-7 äi =5•8/(6+7+8) Löschen: 6-8 u 
9 Total assets = 1+5 ""' C 

" ..c 
~ 

10 Sharcholders funds = 11+12 =20-13-16 3 =20• 10/( 1o+13+16) Löschen: 10-19 
"' 11 Capital = 10-12 " =l0•l 1/(11+12) Löschen: 11-12 

= 10-11 
~ 

=10•12/(l 1+12) Löschen: 11-12 12 Other shareholder funds ~ 
13 Non-<:urrcnt liabilities =14+15 =20-10-16 "' =20• 13/( 1o+13+16) Löschen: 10-19 :g 
14 Lon2-terrn debt = 13-15 > =13•14/(14+15) Löschen: 14-15 

Other non-current Jia- =13•15/(14+15) Löschen: 14-15 
15 bilities = 13-14 

16 Current liabilities =17+18+19 =20-10-13 =20• 16/(1 o+ 13+ 16) Löschen: 10-19 

17 Loans =16-18-19 =16•17/(17+18+19) Löschen: 17-19 

18 Crcditors =16-17-19 =16• 18/(17+18+19) Löschen: 17-19 

19 Other current liabilities =16-17-18 =16• 19/(17+18+19) Löschen: 17-19 
Total shareholder funds =lo+l3+16 

20 and liabilities 
Quelle: Eigene Darstellung 

Abschließend werden negative Werte für Bilanzpositionen gelöscht, soweit 
diese außerhalb des Eigenkapitals auftreten, da davon auszugehen ist, dass es sich 
hierbei um fehlerhafte Einträge handelt. Mögliche Ursache hierfür können Fehl-
zuordnungen innerhalb einer Zwischensumme oder einer Obersumme sein. Aus 
diesem Grund werden bei negativen Werten einer Unterposition sämtliche Unter-
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positionen derselben Zwischensumme gelöscht, während bei negativen Werten 
einer Zwischensumme sämtliche Positionen der Bilanzseite mit Ausnahme der 
Bilanzsumme entfernt werden. Eine Zusammenfassung dieser Anpassungsschritte 
für die Bilanzpositionen gibt Tabelle 14. 

Analog zur Vorgehensweise bei der Bilanz, werden auch bei der Gewinn-
und Verlustrechnung zunächst fehlende Werte ergänzt, die sich eindeutig aus an-
deren Werten der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben (Anpassungsschritt 1a 
und 1b ). Diese Anpassungsschritte werden erneut durchlaufen, wenn Änderungen 
an der Gewinn- und Verlustverrechnung vorgenommen wurden. Für wenige Un-
ternehmen sind lediglich die Umsatzerlöse (,,Sales"), nicht aber die operativen 
Erträge (,,Operating revenue") verfügbar. In diesem Fall wird den operativen Er-
trägen als bestmögliche Approximation der Wert der Umsatzerlöse zugewiesen 
(Anpassungsschritt Ic). 

Tabelle 15: Aufbereitung der Jahresabschlussinformationen (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Gu V-Position AnpassunR5schritt I Anpassun2sschritt Anpassun2sschritt 
la lb 1c Ne2ative Werte 

1 Ooerating Revenue =4+3 =2 tl 3=3-1 

2 Thereof: Sales -g " 
00 " "00 3 Costs of !!oods sold =1-4 s] 1 =1-3 

4 Gross profil =1-3 ..c: "' 
~ ·v 

5 Other operating expenses =4-6 ~~ 1=1-5 oder4=4-5 

6 Onerating profit/loss =4-5 =10-9 " " :>" 
7 Financial Revenue =Jo+8 ""' ~ 8=8-7 § i!l 
8 F inancial Exoenses =7-10 C 63 7=7-8 

"""' 9 Financial profit/Joss =7-8 =10-6 -~ ~ 
10 Profit/loss before tax =12-11 =6+9 13 =5 

·i:: 

II Taxation =10-12 
.g ~ 
ii s 

12 Profit/loss after tax =10-11 =16-15 ..c: -~ 
~~ 

13 Extraordinarv revenue =15+1 3 ii 14=14-13 

14 Extraordinarv exoenses =13-15 
~ § 

13=13-14 .~:~ 
Extraordinary and other ""'"' =16-12 ~& 15 orofit/loss =13-14 ~ 1ü 

16 Profit/loss for oeriod =12+1 =12+1 ~~ 
Quelle: Eigene Darstellung 

In einem zweiten Schritt werden auch bei der Gewinn- und Verlustrechnung 
Datenfehler eliminiert. Im Unterschied zur Bilanz ist eine hierarchische Vorge-
hensweise hierbei nicht möglich, sodass der Ursprung einer bestehenden Abwei-
chung nicht zweifelsfrei bestimmt werden kann. So kann die Ursache einer Ab-
weichung zwischen der Summe aus „Operating profit/loss" (6) und „Financial 
profit/loss" (9) auf der einen Seite und „Profit/loss before tax" (10) auf der ande-
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ren Seite in Fehlangaben für jede dieser drei Positionen liegen. Aufgrund der zen-
tralen Bedeutung der Position „Profit/Loss before tax" für die Ermittlung der 
Steuerzahlungen wird ein Jahresabschluss vollständig gelöscht, wenn diese Posi-
tion fehlt (und nicht in Anpassungsschritt I ergänzt werden konnte) oder wenn 
sich eine Abweichung von mehr als 10 Prozent zwischen dieser Position auf der 
einen Seite und der Summe der Positionen 6 und 9 oder der Differenz der Positio-
nen 12 und 11 auf der anderen Seite ergibt. Sich ergebende Differenzen zwischen 
Einzelpositionen und anderen Zwischensummen, die mehr als zehn Prozent des 
Betrags der Zwischensumme ausmachen, führen zur Eliminierung einzelner Posi-
tionen und/oder Zwischensummen. Für Abweichungen von weniger als zehn Pro-
zent erfolgen grundsätzlich keine Anpassungen. 

In Anpassungsschritt III werden Anpassungen für negative Werte bei Auf-
wands- und Ertragspositionen vorgenommen. Hierbei wird vorzugsweise der be-
treffenden Position der Wert null zugewiesen und eine hiermit in Zusammenhang 
stehende Aufwandsposition (bei negativen Werten einer Ertragsposition), Ertrags-
position (bei negativen Werten einer Aufwandsposition) oder Zwischensumme 
(bei negativen Werten einer Ertragsposition oder Aufwandsposition) entsprechend 
erhöht. Ist dieses mangels Wertangaben oder bei negativen Wertangaben für die 
zu erhöhende Position nicht möglich wird der Wert der negativen Position ge-
löscht. 

5.3.1.3 Ergänzung fehlender Angaben für die Formelfaktoren 

Für die Ermittlung der Steuerzahlungen nach dem Konzept der GKKB werden 
neben dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auch die Angaben für 
alle relevanten Formelfaktoren benötigt. Unter Berücksichtigung einer alternati-
ven Definition des Arbeitsfaktors als Mitarbeiteranzahl oder Lohnsumme werden 
somit vier weitere Größen (Vermögen, Umsatz, Lohnsumme und Mitarbeiteran-
zahl) für die Einbeziehung eines Unternehmens in die Stichprobe benötigt.525 Eine 
restriktive Vorgehensweise bei der Auswahl der in die Simulation einzubeziehen-
den Unternehmen würde alle Unternehmen ausschließen, bei denen eine dieser 
benötigten Größen nicht in AMADEUS enthalten ist. Hiervon könnte allerdings 
nicht nur eine deutliche Reduktion des Stichprobenumfangs, sondern auch eine 
Beeinträchtigung der Repräsentativität der Unternehmensstichprobe hinsichtlich 
der geografischen Verteilung ausgehen, da im Extremfall auch der vollständige 
Ausschluss eines Landes die Folge sein kann. Alternativ könnte der Erfassungs-
grad der einbezogenen Unternehmen zu Lasten der Datengenauigkeit durch Auf-
füllen fehlender Werte mithilfe eines durchschnittlichen Lohns oder einer ge-
schätzten Produktionsfunktion erhöht werden. 

525 Vgl. Kapitel 5.4.2 für die genaue Definition der Aufteilungsfaktoren in den Simulationsrech-
nungen. 
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Tabelle 16: Datenve,jugbarkeit bei Unternehmen in der Stichprobe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Anzahl Un- plbt opre cempl empl tfass20 cempl/ 
temehmen 2002 2002 2002 2002 2002 alle emol 2 aus 3 

Belgien 325.109 84,26% 85,03% 41,70% 32,03% 78,66% 13,61% 17,21% 53,16% 

Dänemark 144.226 79,63% 80,10% 44,01% 38,48% 68,95% 11,33% 13,92% 49,59% 

Deutschland 783.196 2,42% 70,43% 2,14% 61,90% 2,42% 0,53% 2,04% 2,36% 

Estland 50.033 82,98% 82,65% 49,49% 50,62% 82,98% 42,28% 57,19% 71,36% 

Finnland 69.703 90,94% 90,94% 77,52% 54,30% 86,72% 50,80% 75,84% 87,12% 

Frankreich 898.961 83,28% 83,18% 71,95% 37,54% 83,28% 37,08% 71,93% 79,59% 

Griechenland 26.769 88,35% 88,35% 0,00% 68,67% 88,35% 0,00% 68,36% 86,53% 

Großbritannien 1.743.515 22,26% 68,47% 12,64% 6,04% 42,24% 3,80% 9,47% 16,27% 

Irland 118.788 13,64% 78,13% 0,00% 15,03% 54,99% 0,00% 1,51% 6,07% 

Italien 281.804 89,88% 89,87% 77,89% 89,82% 89,88% 77,75% 87,72% 89,86% 

Lettland 6.119 75,03% 75,03% 2,08% 65,08% 75,03% 1,85% 65,01% 74,70% 

Litauen 3.164 69,28% 71,52% 0,00% 71,21% 70,80% 0,00% 68,71% 69,28% 

Luxemburg 1.444 31,44% 91,14% 23,82% 1,94% 87,53% 1,45% 17,59% 27,70% 

Malta 1.733 66,53% 22,85% 2,14% 2,77% 66,53% 1,44% 3,06% 23,20% 

Niederlande 319.766 7,19% 79,08% 4,64% 29,00% 68,72% 1,85% 3,01% 6,44% 

Österreich 98.707 1,06% 52,00% 0,99% 43,52% 1,06% 0,26% 0,85% 1,05% 

Polen 25.968 64,18% 74,17% 48,42% 59,75% 63,46% 35,96% 59,53% 63,55% 

Portugal 60.850 46,90% 47,10"/o 43,15% 2,31% 46,18% 2,27% 42,60% 44,99% 

Schweden 247.269 87,95% 89,75% 66,57% 68,71% 82,87% 62,84% 66,34% 79,94% 

Slowakei 4.070 73,37% 73,32% 65,72% 30,20% 64,23% 22,90% 56,86% 70,57% 

Slowenien 31.995 0,00% 99,62% 80,25% 9,95% 20,15% 0,00% 0,00% 0,00% 

Spanien 706.443 82,81% 84,62% 70,88% 58,83% 84,26% 57,91% 69,96% 77,95% 

Tsch. Republik 15.700 69,58% 69,53% 60,95% 65,00% 67,43% 57,31% 61,67% 67,96% 

Ungarn 190.648 5,90"/o 28,99% 5,60"/o 24,52% 6,08% 3,09% 5,55% 5,81% 

Zypern 154 95,45% 76,62% 35,06% 35,71% 95,45% 33,77% 34,42% 76,62% 

Gesamtanteil 6.156.134 46,26% 75,39% 34,93% 36,48% 55,38% 21,73% 32,35% 40,42% 

Mittelwert 56,57% 74,10% 35,50% 40,92% 63,13% 20,80% 38,41% 49,27% 

Standardabw. 33,63% 18,27% 29,68% 24,80% 27,68% 24,39% 29,96% 31,78% 

V ar.koeffizient 59,44% 24,66% 83,60% 60,60"/o 43,84% 117,2% 78,00% 64,51% 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben in AMADEUS. 

526 Aus Vereinfachungsgründen wird (im Unterschied zu den Berechnungen) an dieser Stelle nur 
die Position "Tangible Fixed Assets" als Repräsentant für den Vermögensfaktor herangezo-
gen. 
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Zur Verdeutlichung möglicher Auswirkungen der restriktiven Vorgehens-
weise bei der Auswahl der Unternehmen gibt Tabelle 16 zunächst den Anteil der 
europäischen Unternehmen in der AMADEUS-Datenbank wieder, für den die 
verschiedenen Größen, die für die Berechnungen benötigt werden, einzeln ver-
fügbar sind (Spalten 2 bis 6). Dabei zeigt sich sowohl im Mittelwert der Länder 
als auch im Gesamtanteil aller Unternehmen eine unterdurchschnittliche Verfüg-
barkeit der Angaben zum Arbeitsfaktor (Gesamtanteil: 34,93% (Lohnsumme) und 
36,48% (Mitarbeiter)). Würden alle fünf genannten Positionen als Einbeziehungs-
voraussetzung zugrundegelegt, würden für vier Länder (Irland, Griechenland, Li-
tauen, Slowenien) sämtliche Unternehmen aus der Stichprobe herausfallen (vgl. 
Spalte 7). Insgesamt sind nur für gut ein Fünftel (21,73 Prozent) aller europäi-
schen Unternehmen in AMADEUS alle fünf geforderten Größen verfügbar. 

Dieser Anteil ließe sich auf 32,35 Prozent erhöhen, wenn neben den drei an-
deren Größen nur eine der beiden Angaben für den Arbeitsfaktor für eine Einbe-
ziehung vorausgesetzt würde (vgl. Spalte 8). In diesem Fall wäre lediglich Slowe-
nien ohne Unternehmen in der Stichprobe, was allerdings darauf zurückzuführen 
ist, dass die in jedem Fall erforderliche Größe „profit/loss before tax"527 für kein 
Unternehmen gegeben ist. Würde sogar die Verfügbarkeit von zwei der drei For-
melfaktoren528 als ausreichend für eine Einbeziehung angesehen, ließe sich der 
Erfassungsgrad in der Stichprobe auf 40,42 Prozent steigern (Spalte 9). Gleich-
zeitig sinkt der Variationskoeffizient des Erfassungsgrades in den einzelnen Län-
dern deutlich ab, so dass eine Absenkung der Einbeziehungsvoraussetzungen 
gleichzeitig zu einer Steigerung der Gleichmäßigkeit und damit der Repräsentati-
vität der Datenbasis führt. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Verfügbar-
keit von zwei der drei Aufteilungsfaktoren für ausreichend angesehen. 

Ausschlaggebend für die Höhe des Fehlers beim Auffüllen fehlender For-
melfaktoren sind die Abweichungen zwischen den tatsächlichen Verhältnissen 
beim aufzufüllenden Unternehmen und den Unternehmen, die für die Ermittlung 
der Auffüllungsfaktoren herangezogen werden. Soweit bei der Ermittlung der 
Auffüllungsfaktoren nicht auf Werte aus der AMADEUS-Datenbank zurückge-
griffen wird, ist weitere Voraussetzung für ein sinnvolles Auffüllen, dass die Fak-
toren in AMADEUS und der externen Datenquelle übereinstimmend definiert 
sind. Dieses kann allerdings insbesondere beim Arbeitsfaktor nicht vollständig 

527 Ein Auffilllen der Gewinngröße wird insbesondere mit Blick auf die Untersuchungsziele 
nicht für sinnvoll erachtet. So sollte die Verwendung einer durchschnittlichen Rendite dazu 
führen, dass die Ergebnisgröße mit positiven Werten aufgefüllt wird. Der Effekt einer Aus-
dehnung der steuerlichen Verlustverrechnung würde aufgrund dessen unterschätzt werden. 

528 Hierbei kann der Arbeitsfaktor erneut entweder als Mitarbeiter oder als Lohnsumme gegeben 
sein. 
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gewährleistet werden529, weshalb zum Auffüllen primär Angaben aus AMADEUS 
herangezogen werden. 

Im Einzelnen werden in einem ersten Schritt fehlende Werte für die Lohn-
summe und die Mitarbeiteranzahl durch die jeweilige Gegenposition und einen 
Wert für die durchschnittlichen Arbeitskosten je Mitarbeiter ergänzt. Soweit ver-
fügbar wird hierbei auf die durchschnittlichen Arbeitskosten des Unternehmens in 
früheren und/oder späteren Perioden zurückgegriffen. Ersatzweise werden Durch-
schnittswerte verwendet, welche für die Unternehmen desselben Landes und der-
selben Branche530 in AMADEUS in der betreffenden Periode oder - falls nicht 
verfügbar - in früheren und/oder späteren Perioden ermittelt werden konnten. 
Fehlen entsprechende Informationen für Unternehmen der betreffenden Branche 
wird auf Durchschnittswerte über alle Unternehmen eines Landes zurückgegrif-
fen. Für Litauen und Griechenland ist die Berechnung durchschnittlicher Arbeits-
kosten anhand der in AMADEUS enthaltenen Informationen auch ohne Bran-
chendifferenzierung nicht möglich. Für diese Länder wird aus diesem Grund auf 
entsprechende Angaben aus der Arbeitskräfteerhebung von Eurostat'31 zurückge-
griffen, um einen vollständigen Ausschluss der Unternehmen dieser Länder zu 
vermeiden. 

In einem zweiten Schritt werden fehlende Angaben für einen der drei Auf-
teilungsfaktoren (Umsatz, Lohnsumme/Mitarbeiteranzahl, Vermögen) auf Basis 
der Angaben für die beiden übrigen Faktoren ergänzt. Zu diesem Zweck werden 
durchschnittliche Quotienten für die Werte der drei Faktorpaare (Um-
satz/Lohnsumme, Umsatz/Vermögen und LohnsummeNermögen) auf Basis der 
Angaben in AMADEUS ermittelt. Für das Auffüllen wird dabei erneut primär auf 
Verhältniszahlen zurückgegriffen, die für das Unternehmen selbst in früheren 
und/oder späteren Periode berechnet werden konnten. Soweit eine Ermittlung un-
ternehmensspezifischer Verhältniszahlen nicht möglich ist, wird ersatzweise auf 
Durchschnittswerte zurückgegriffen, die sich für Unternehmen desselben Landes 
und derselben Branche oder desselben Landes ergeben.532 

529 So kann die Arbeitnehmeranzahl z.B. als Anzahl aller beschäftigten Personen oder als Voll-
zeitäquivalente angegeben werden, während die Lohnsumme inklusive oder exklusive der 
Beiträge zur Sozialversicherung gemessen werden kann. Derartige Abweichungen können 
zwar auch zwischen verschiedenen Unternehmen in der AMADEUS-Datenbank auftreten, al-
lerdings ist davon auszugehen, dass sie sich zumindest innerhalb eines Landes aufgrund ein-
heitlicher Rechnungslegungsvorschriften und der Bereitstellung durch einen einheitlichen 
Datenprovider in geringerem Ausmaß ergeben. 

530 Hierbei werden anhand des NACE-Branchencodes zwölf verschiedene Branchenklassen 
unterschieden. 

531 Abrufbar unter www.eds-destatis.de. 
532 Im Unterschied zur Ermittlung der Arbeitskosten wurde an dieser Stelle aus Vereinfachungs-

gründen auf eine Differenzierung nach Jahren verzichtet. 
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5.3.2 Anteilseignerinformationen 

5.3.2.1 Angaben in AMADEUS 

Angaben über Unternehmensbeziehungen werden insbesondere benötigt für die 
Abbildung der steuerlichen Konzernkreise de lege lata und de lege ferenda. 533 

Ausgangspunkt bilden hierbei die in AMADEUS enthaltenen Angaben über die 
Anteilseigner eines Unternehmens. Diese liegen sowohl für die direkt beteiligten 
Anteilseigner als auch für den obersten beherrschenden Gesellschafter (,,Ultimate 
owner"534) vor und sind für 3.377.501 der 6.156.134 europäischen Unternehmen 
im AMADEUS verfügbar.535 Die Angaben umfassen neben dem Namen, der Iden-
tifikationsnummer und dem Land des Anteilseigners auch dessen Typus sowie die 
Höhe der direkt und insgesamt gehaltenen Anteile. Hinsichtlich des An-
teilseignertypus werden in AMADEUS elf Klassen unterschieden: 

Banks and financial companies, Insurance companies, Industrial companies, 
Mutual&Pension funds/Nominees/frusts/frustees, Foundations/Research in-
stitutes, Public authorities/States/Govemments, One or more named individu-
als or families, Employees/Managers/Directors, Public, Unnamed private 
shareholders, Other unnamed shareholders 

Der Anteilseignertypus wird in dieser Arbeit für die Identifikation konzern-
relevanter Anteilseigner zugrundegelegt. Dabei werden als konzemrelevant alle 
Anteilseigner eingestuft, die nicht einer der folgenden Kategorien zugehörig sind: 
,,public authorities", ,,one or more named individual or families", 
,,employees/managers/directors" und „public".536 Betrachtet man lediglich Unter-
nehmen mit konzemrelevanten Anteilseignern reduziert sich der Kreis potenziel-
ler europäischer Tochterunternehmen auf 1.121.394. Die Gesamtanzahl der rele-
vanten Beteiligungsbeziehungen beträgt 2.252.231, sodass an diesen Unterneh-
men im Durchschnitt etwa zwei Anteilseigner beteiligt sind.537 

533 Für die Abgrenzung der Konzernunternehmen, deren Steuerzahlungen und Cashflows bei der 
Ermittlung der durchschnittlichen Steuerbelastung zusammengefasst werden (vgl. hierzu Ka-
pitel 5.6), wird auf die Konzernkreise de lege ferenda abgestellt. 

534 Als „Ultimate owner" werden in AMADEUS Anteilseigner bezeichnet, die zu mehr als 24,9 
Prozent an einem Unternehmen beteiligt sind, wenn kein anderer Anteilseigner gleichzeitig 
mehr Anteile hält und das Kapital des „Ultimate owners" selbst nicht zu mehr als 24,9 Pro-
zent von einem einzelnen Anteilseigner gehalten wird. Vgl. Bureau van Dijk, Beschreibung 
zur Ownership Datenbank. 

535 Im Unterschied zu den Jahresabschlussinformationen werden Beteiligungsinformationen in 
AMADEUS nur fllr einen Zeitpunkt berichtet. Hierbei wird die letzte verfilgbare Information 
zum Zeitpunkt des Updates zugrundegelegt. 

536 Vgl. Poppe (2008), S. 92. 
537 Vgl. Poppe (2008), S. 92. 
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Als direkte Beteiligung wird die Höhe der vom Anteilseigner unmittelbar in 
der betreffenden Gesellschaft gehaltenen Anteile angegeben, während die Ge-
samtbeteiligung sowohl direkt als auch indirekt gehaltene Anteile umfasst. Letz-
tere wird in AMADEUS nur angegeben, wenn sich diese unmittelbar aus einer 
verwendeten Informationsquelle ergibt. Eine Berechnung durch den Datenbank-
anbieter auf der Basis der Angaben zu direkten Beteiligungsbeziehungen erfolgt 
hingegen nicht.538 Dementsprechend ist die Ermittlungsmethode der Gesamtbetei-
ligung (additiv oder multiplikativ) abhängig von der in der Informationsquelle 
gewählten Vorgehensweise und damit uneinheitlich. Für die Abbildung von Betei-
ligungsstrukturen wird aus diesem Grund auf die direkten Beteiligungsketten ab-
gestellt. 539 

5.3.2.2 Bereinigung und Aufbereitung 

Bei der Aufbereitung der Beteiligungsinformationen und der Abbildung der Kon-
zernkreise kann weitgehend auf die Ergebnisse früherer Arbeiten im Rahmen des 
in der Einleitung genannten Forschungsprojekts zurückgegriffen werden.540 Diese 
Schritte sind ausführlich erläutert in Poppe (2008), werden hier allerdings aus 
Gründen der Vollständigkeit kurz beschrieben. 

Eine Aufbereitung der Beteiligungsinformationen ist aus zwei Gründen er-
forderlich. Zum einen dienen Anpassungen der Beseitigung von Fehlinformatio-
nen, die unzweifelhaft vorliegen, wenn die Gesamtbeteiligung der Anteilseigner 
an einem Unternehmen l 00 Prozent übersteigt. Zum anderen dienen Anpassungen 
dem Auffüllen fehlender Informationen über die Beteiligungshöhe sowie der 
Konkretisierung dieser Informationen, wenn nur der Anteilseigner, nicht aber die 
Beteiligungshöhe eindeutig bekannt ist.541 Die Schritte dieser Aufbereitung sind in 
Tabelle 17 zusammengefasst.542 

Für 45,4% der Unternehmensverbindungen ist die Beteiligungshöhe eindeu-
tig bekannt (X, CQPI, G), für die verbleibenden Unternehmensverbindungen er-
folgt die Anpassung in drei Stufen.543 In einem ersten Schritt wird jeder Unterneh-
mensverbindung eine exakte Beteiligungshöhe zugewiesen. Dieser zugewiesene 
Wert beträgt null, wenn die Beteiligungshöhe unbekannt ist. Ist für die Beteili-
gungshöhe ein Mindest- oder Höchstwert bekannt, wird der Unternehmensverbin-
dung dieser Schwellenwert zugewiesen. In Anpassungsschritt II werden die Un-
ternehmensverbindungen gelöscht, bei denen die Beteiligung aller Anteilseigner 

538 Vgl. Bureau van Dijk, Beschreibung zur Ownership Datenbank. 
539 Vgl. Poppe (2008), S. 93. 
540 Weitere veiwendete Vorarbeiten betreffen insbesondere die Ermittlung der Konzernbranche 

und die Zuordnung von Klassifikation von Rechtsformen als Personen- und Kapitalgesell-
schaft. Vgl. hierzu ebenfalls Poppe (2008) 

541 Vgl. ebenso Poppe (2008), S. 93. 
542 Vgl. für eine ausführliche Beschreibung Poppe (2008), S. 92-96. 
543 Vgl. Poppe (2008), S. 94. 
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in Summe 100% übersteigt. Dieses war bei 25 Unternehmen der Fall. In Anpas-
sungsschritt III werden die der Höhe nach unbekannten (-) oder nicht exakt be-
kannten (>X, MO) Beteiligungsverbindungen so angepasst, dass sich die Summe 
der Beteiligungen aller Anteilseigner auf 100% addiert. 544 

Dabei kommt folgende Formel zur Anwendung:545 

(1) 
mit: 

Bn = Ba + 100-G 

Bn Beteiliiungshöhe nach Anpassung 
Beteiligungshöhe vor Anpassung 
bekannte Gesamtbeteiligung vor Anpassung 

B. 
G 
A Anzahl der Anteilseigner, die angepasst werden können. 

Tabelle 17: Aufbereitung der Anteilseignerinfonnationen 

Datenbankinformationen 
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Summe 2.252.231 
Quelle: Poppe (2008), S. 93. 

544 Vgl. Poppe (2008), S. 93-94. 
545 Quelle: Poppe (2008), S. 94. 
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5.3.2.3 Abbildung der Konzernkreise und Auswahl der Unternehmen 

5.3.2.3.1 Datenbasis für Zwecke der Aufkommensberechnungen 

Einbezogen in die Analyse werden grundsätzlich alle Kapitalgesellschaften, die 
als Muttergesellschaft oder als Tochtergesellschaft Bestandteil eines europäischen 
Konzerns oder Teilkonzerns sind. Nicht-konzernverbundene Unternehmen wer-
den hingegen nicht berücksichtigt, da die betrachteten Reformvorschläge hier kei-
ne Änderung der Steuerzahlungen hervorrufen würden. Ebenfalls ausgeschlossen 
werden Holdinggesellschaften, welche für Zwecke dieser Arbeit definiert werden 
als Gesellschaften mit einem NACE-Branchencode546 von 7415 oder mit Finanz-
anlagen, deren Höhe mindestens 75% des gesamten Anlagevermögens ausmacht. 
Diese Gesellschaften bleiben unberücksichtigt, da zum einen davon auszugehen 
ist, dass sie aufgrund des hohen Anteils an Beteiligungen im Regelfall über ein 
nur geringes steuerpflichtiges Einkommen verfügen. Zum anderen besteht die 
Gefahr, dass es bei diesen Gesellschaften aufgrund von pauschalen Annahmen bei 
der Ermittlung der (steuerfreien) Dividenden sowie der ebenfalls nicht möglichen 
Abschätzung von in mehreren Mitgliedsstaaten nicht steuerwirksamen Beteili-
gungsbuchwertabschreibungen und Erfolgen aus der Veräußerung von Be-
teiligungen zu größeren Abweichungen zwischen den geschätzten und den tat-
sächlichen zu versteuernden Einkommens kommt. 

Bei der Abbildung der Konzernkreise547 und der Auswahl der in die Berech-
nungen einzubeziehenden Unternehmen ist den unterschiedlichen Untersuchungs-
zielen der Aufkommens- und Belastungsrechnungen und den hiermit verbundenen 
Datenanforderungen Rechnung zu tragen. Dementsprechend wird in dieser Arbeit 
auf die Verwendung einer einheitlichen Datenbasis verzichtet. Vielmehr wird bei 
der Festlegung der Mindestanforderungen an die verfügbaren Informationen und 
der Abgrenzung der Konzernkreise von den Anforderungen der jeweiligen Be-
rechnung ausgegangen, um den Aufkommensberechnungen und den Belastungs-
rechnungen die größtmögliche Datenbasis zugrunde legen zu können. Aus diesem 
Grund bezieht sich die in diesem Abschnitt erfolgende Beschreibung der Vorge-
hensweise bei der Abgrenzung der Konzernkreise und der Auswahl der Unter-
nehmen nur auf die Aufkommensberechnungen. Sich ergebende Unterschiede bei 
der Abgrenzung für Zwecke der Belastungsrechnungen werden in Kapitel 
5.3.2.3.2 erläutert. 

Die Ermittlung europäischer Konzerne und Teilkonzerne, welche den Auf-
kommensberechnungen zugrundegelegt werden, erfolgt in drei Schritten. In einem 
ersten Schritt werden sämtliche europäischen Kapitalgesellschaften, die von einer 

546 Klassifikation erfolgt entsprechend NACE 1.1 rev. 
547 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Abbildung der Konzernkreise de lege 

ferenda. Für die Konzernkreise de lege lata wird eine vergleichbare Vorgehensweise gewählt, 
allerdings die landesspezifischen Anwendungsvoraussetzungen zugrundegelegt. 
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gemeinsamen europäischen Kapitalgesellschaft beherrscht werden mit dieser be-
herrschenden Kapitalgesellschaft zu einer Unternehmensgruppe zusammenge-
fasst. Beherrschung wird dabei definiert als eine direkte und/oder indirekte548 Ka-
pitalbeteiligung von mindestens 50 Prozent an der beherrschten Gesellschaft. Die-
ser Schritt ist ausführlich beschrieben bei Poppe (2008).549 

Aufgrund der Begrenzung des Umfangs der AMADEUS Datenbank auf eu-
ropäische Unternehmen sind nur sehr begrenzte Informationen über die Beteili-
gung von nicht-europäischen Mutter- oder Zwischengesellschaften verfügbar. 
Dieses hat zur Folge, dass mit dem in Schritt l gewählten Verfahren mehrere eu-
ropäische Untergruppen einer gemeinsamen nicht-europäischen Muttergesell-
schaft getrennt erfasst werden. Ebenso kommt es zu einer Unterbrechung der 
Konzernkette bei Zwischenschaltung einer nicht-europäischen Gesellschaft. Aus 
diesem Grund werden in einem zweiten Schritt europäische Teilkonzerne zusam-
mengefasst, wenn für die Spitzeneinheiten dieser Teilkonzerne in AMADEUS 
eine gemeinsame Dachgesellschaft (,,Ultimate owner") ausgewiesen ist. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass für die Definition des „Ultimate owners" in 
AMADEUS eine Beteiligungsschwelle von 25 Prozent zugrundegelegt wird, wes-
halb dieser nicht notwendigerweise gleichzusetzen ist mit einer Muttergesellschaft 
entsprechend der in dieser Arbeit unterstellten Konzerndefinition. Aus diesem 
Grund wird die Zusammenführung von Teilkonzernen manuell auf Fälle begrenzt, 
in denen die Spitzeneinheiten der Teilkonzerne über einen gemeinsamen „Ulti-
mate owner" verfügen und eine große Ähnlichkeit der Namen der europäischen 
Spitzeneinheiten und des „Ultimate owners" besteht. 

In einem dritten Schritt werden diejenigen Konzerne ausgeschlossen, bei de-
nen nur für höchstens eine Gesellschaft die erforderlichen Jahresabschlussinfor-
mationen verfügbar sind. Mit diesem Schritt werden Unternehmen aus der Daten-
basis entfernt, bei denen eine Reform der Konzernbesteuerung sich aufgrund der 
Zugehörigkeit zu einem Konzern zwar in der Realität auswirken dürfte, bei denen 
sich diese Wirkungen aufgrund der unvollständigen Datenverfügbarkeit aber in 
den Berechnungen nicht zeigen können. 

Verfügbarkeit der erforderlichen Jahresabschlussinformationen bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass die für die Berechnungen erforderlichen Finanzin-
formationen für mindestens ein Jahr des Betrachtungszeitraums (l 994 bis 2003) in 
AMADEUS enthalten sind. Hierzu zählt das Ergebnis der gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeit (plbt), welches als Ausgangsgröße zur Berechnung des steuerli-
chen Einkommens verwendet wird. ferner müssen zur Abbildung der Wirkungen, 
die aus der Einführung einer GKKB resultieren, auch die für die Ermittlung der 
Formelfaktoren erforderlichen Informationen bekannt sein. Dieses sind im Ein-
zelnen für den Umsatzfaktor die betrieblichen Erträge (opre), für den Arbeitsfak-
tor die Mitarbeiteranzahl (empl) und die Lohnsumme (cempl) und für den Ver-

548 Direkt und indirekt gehaltene Anteile werden dabei ohne multiplikative Verknüpfung addiert. 
549 Vgl. Poppe (2008), S. 116-121. 
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mögensfaktor die Positionen Sachanlagevermögen (tfas), immaterielles Anlage-
vermögen (ifas) und Vorräte (stocks).550 Wie in Kapitel 5.3.l.3 erläutert ist dabei 
allerdings die Verfügbarkeit von Angaben für zwei der drei Formelfaktoren aus-
reichend. Tabelle 18 fasst die geografische Zusammensetzung der den Aufkom-
mensberechnungen zugrundegelegten Datenbasis zusammen. Nationale Konzerne 
bezeichnen dabei Konzerne mit ausschließlich inländischen Gesellschaften, wäh-
rend multinationale Konzerne über wenigstens eine ausländische Tochtergesell-
schaft verfügen. 

Tabelle 18: Geografische Zusammensetzung der Stichprobe (Aujkommensberechnungen/51 

Anzahl an Konzernen Anzahl an Konzerngesellschaften 

National Multinational Nationale Multinationale davon: 
Konzerne Konzerne inländische 

Gesellschaften 

Belgien 5. 151 848 13.185 6.988 2.420 

Dänemark 5.234 631 12.900 5.242 1.654 

Deutschland 500 692 1.305 5.424 896 

Estland 220 41 512 161 57 

Finnland 1.479 241 4.169 2.880 980 

Frankreich 10.366 990 30.477 21.119 8.257 

Griechenland 661 36 1.824 347 146 

Großbritannien 11.794 714 41.558 14.301 5.954 

Irland 10 105 21 520 37 

Italien 915 719 2.216 4.007 1.270 

Lettland 54 7 121 21 7 

Litauen 21 6 46 21 6 

Luxemburg 19 298 II 

Niederlande 881 904 2.189 6.278 796 

Österreich 18 104 45 530 86 

Polen 528 21 1.562 205 87 

Portugal 426 54 1.198 542 220 

Schweden 9.442 974 24.895 12.117 4.442 

550 Vgl. für die Simulation der Steuerberechnung nach dem System der GKKB auch Kapitel 
5.4.2. 

551 Nicht berücksichtigt in den Berechnungen wurden Unternehmen aus Bulgarien und Rumä-
nien, da diese zum Zeitpunkt der Berechnungen nicht Bestandteil der EU waren sowie Unter-
nehmen aus Malta und Slowenien, da AMADEUS für diese Länder bei keinem Unternehmen 
die erforderlichen Mindestinformationen bereitstellt. 
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Slowakei 2 10 2 

Spanien 8.561 510 24.684 7.118 3.047 

Tsch'e Republik 106 30 246 217 90 

Ungarn 409 7 1.034 78 31 

Zypern 2 5 5 20 3 

Nicht-EU 802 5.277 

Gesamt 56.778 8.462 164.192 93.721 30.499 
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Angaben in AMADEUS 

5.3.2.3.2 Datenbasis für Zwecke der Belastungsrechnungen 

Die Datenbasis, die den Berechnungen der Belastungswirkungen zugrundegelegt 
wird, unterscheidet sich von derjenigen für die Aufkommensberechnungen in 
dreifacher Hinsicht. Erstens wird bei der Abgrenzung der Konzernkreise auf An-
passungsschritt 2 verzichtet. Die Zusammenführung verschiedener europäischer 
Teilkonzerne führt zu einer Berücksichtigung von Konzernen nicht-europäischer 
Muttergesellschaften in der Datenbasis ( vgl. Tabelle 18). Dieses ist unproblema-
tisch für die Ermittlung von Aufkommenswirkungen, da hier dem Sitzland der 
Muttergesellschaft keine Bedeutung zukommt. Vielmehr werden die Steuerzah-
lungen nach dem Sitzland der jeweiligen Konzerngesellschaft zum Steuerauf-
kommen aggregiert.552 Die durchschnittliche Steuerbelastung wird allerdings als 
Durchschnittswert der Steuerbelastungen aller Konzerne eines Landes ermittelt'53 

und soll unter anderem als Maßgröße für die Standortattraktivität dieses Landes 
dienen. Die Berücksichtigung nicht-europäischer Konzerne erscheint mit Blick 
auf diese Zielsetzung nicht sinnvoll, insbesondere auch da aufgrund des Fehlens 
von Jahresabschlussinformationen zu den nicht-europäischen Unternehmen sich 
die Steuerbelastung dieser Länder selbst in den Berechnungen nicht widerspiegeln 
würde. 

Zweitens sind bei der Auswahl der einzubeziehenden Unternehmen weiter-
gehende Anforderungen hinsichtlich des Mindestumfangs an Jahresabschlussin-
formationen zu berücksichtigen. So umfassen die erforderlichen Informationen 
neben den Angaben, die für die Ermittlung der Steuerzahlungen benötigt werden, 
auch die Angaben, die für die indirekte Ermittlung der Cashflows erforderlich 
sind.554 Insbesondere wirkt sich in diesem Zusammenhang einschränkend aus, 
dass die indirekte Cashflow-Ermittlung die Verfügbarkeit dieser Angaben in min-
destens zwei aufeinanderfolgenden Jahren erfordert. 

552 Vgl. Kapitel 5.5. 
553 Vgl. Kapitel 5.6. 
554 Vgl. hierzu Kapitel 5.6. 
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Drittens wird die Datenbasis für diese Berechnungen schließlich weiter ein-
geschränkt, da multinationale Konzerne, bei denen keine Informationen zu inlän-
dischen Konzernunternehmen in der Datenbasis enthalten sind, ausgeschlossen 
werden. Bei diesen Konzernen fehlt es an einem sinnvollen Zusammenhang zwi-
schen der ermittelten Konzernsteuerbelastung und dem Steuerniveau im Sitzland 
der Konzernmutter. Erweitert wird die Datenbasis hingegen, da bei nationalen 
Konzernen auch Konzerne berücksichtigt werden, die mit nur einer Konzernge-
sellschaft in die Datenbasis eingehen. Obwohl sich bei diesen Konzernen eine 
Erweiterung der Möglichkeiten zur konzerninternen Verlustverrechnung nicht 
auswirken kann, werden diese Konzerne nicht aus der Datenbasis gelöscht, um 
eine weitere Verkleinerung zu vermeiden. Aufgrund der Vorgehensweise bei der 
Ermittlung der durchschnittlichen Steuerbelastung555 wären Länder vollständig 
von der Belastungsanalyse auszunehmen, wenn nicht zumindest ein rentabler und 
ein verlusterzielender nationaler Konzern in der Datenbasis enthalten sind. Dieses 
wäre - neben einigen anderen Ländern, die ohnehin aus der Analyse herausfallen 
- auch bei Irland und Österreich der Fall. Da der Schwerpunkt der Analyse ohne-
hin auf der Analyse der Steuerbelastung multinationaler Konzerne liegt und insbe-
sondere Irland als Niedrigsteuerland hierbei von besonderem Interesse ist, wird 
die aus der Einbeziehung dieser Konzerne in die Datenbasis resultierende Unge-
nauigkeit bei der Ermittlung der Belastungswirkungen nationaler Konzerne in 
Kauf genommen. 556 

Tabelle 19 fasst die geografische Zusammensetzung der den Steuerbelas-
tungsberechnungen zugrundegelegten Datenbasis zusammen. 

Tabelle 19: Geografische Zusammensetzung der Stichprobe (Belastungsberechnungen/57 

Anzahl an Konzernen Anzahl an Konzerngesellschaften 

National Multinational Nationale Multination- davon: 
Konzerne ale Konzerne inländische 

Belgien 5.367 437 9.287 2.149 1.132 

Dänemark 9.897 329 13.270 1.838 909 

Deutschland 492 166 596 1.655 294 

Estland 150 19 250 50 27 

Finnland 1.386 170 2.938 1.260 671 

555 Vgl. hierzu Kapitel 5.6 und 6.1. 
556 Zur Verdeutlichung des Einflusses dieser Annahme werden an entscheidenden Stellen in 

Fußnoten auch die Ergebnisse berichtet, die sich ohne die Einbeziehung dieser Konzerne er-
geben hätten. 

557 Nicht berücksichtigt in den Berechnungen wurden Unternehmen aus Bulgarien und Rumä-
nien, da diese zum Zeitpunkt der Berechnungen nicht Bestandteil der EU waren sowie Unter-
nehmen aus Malta und Slowenien, da AMADEUS für diese Länder bei keinem Unternehmen 
die erforderlichen Mindestinformationen bereitstellt. 
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Frankreich 12.813 671 26.461 8.041 5.064 

Griechenland 315 8 728 43 34 

Großbritannien 17.420 489 30.495 4.773 3.210 

Irland 51 15 51 34 15 

Italien 814 375 1.453 1.387 668 

Lettland 36 4 65 8 4 

Litauen 16 27 3 

Luxemburg 4 4 4 198 8 

Niederlande 2.512 271 3.043 1.630 478 

Österreich 42 23 48 80 27 

Polen 354 6 735 20 11 

Portugal 300 18 589 83 61 

Schweden 11.531 607 18.342 4.524 2.567 

Slowakei 2 8 2 

Spanien 5.271 255 12.136 1.819 1.346 

Tsch'e Republik 96 13 155 27 14 

Ungarn 283 507 7 4 

z ern 2 4 7 1 

Gesamt 69.153 3.885 121.185 29.644 16.548 
Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Angaben in AMADEUS. 

5.4 Ermittlung der Steuerzahlungen 

5.4.1 Geltendes Steuerrecht 

Die primäre Wirkung einer Reform der Konzernbesteuerung betrifft die 
Ertragsteuerzahlungen der Konzerngesellschaften. Mittelbare Wirkungen können 
sich zwar auch für die Ertragsteuerzahlungen natürlicher Personen ergeben, die 
als Gesellschafter oder Arbeitnehmer an den betroffenen Kapitalgesellschaften 
beteiligt sind, sowie - aufgrund von Verhaltensreaktionen der Konzerne - für 
Substanzsteuern, die auf dem Vermögen der Kapitalgesellschaft lasten. Eine Be-
rücksichtigung dieser Steuerarten würde die Komplexität der Berechnungen aller-
dings deutlich erhöhen. Außerdem sind die für die Ermittlung dieser Steuern er-
forderlichen Informationen nicht vollständig bekannt. Aus diesen Gründen be-
schränkt sich die folgende Analyse auf die Ertragsteuerzahlungen von Kapitalge-
sellschaften, die Bestandteil eines nationalen oder grenzüberschreitend tätigen 
Konzerns sind. Dabei werden neben der Körperschaftsteuer auch Gemeindesteu-
ern, Zuschlagsteuern und sonstige Ertragsteuern berücksichtigt. Auf eine detail-
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lierte Abbildung dieser weiteren Ertragssteuern wird aus Vereinfachungsgründen 
allerdings verzichtet. Diese werden vielmehr durch eine entsprechende Erhöhung 
des nominellen Steuersatzes erfasst, wobei Dependenzen zwischen den verschie-
denen Ertragsteuern berücksichtigt werden. 

Die Ermittlung der Ertragsteuerzahlungen erfolgt auf Basis der in AMA-
DEUS veröffentlichten unkonsolidierten Gewinn- und Verlustrechnungen für die 
Jahre 1994 bis 2003.558 Ausgangspunkt bildet dabei das Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit (,,Profit/loss before tax"). Auf eine Einbeziehung des au-
ßerordentlichen Ergebnisses wird verzichtet, da dieses in einigen Mitgliedsstaaten 
vermindert um die auf dieses Ergebnis entfallenden Steuern ausgewiesen wird. 

Zur Überleitung zum zu versteuernden Einkommen wird das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in drei Schritten angepasst, mit denen der Ab-
weichung zwischen handelsrechtlichem Ergebnis und steuerlichem Einkommen in 
drei wichtigen Bereichen Rechnung getragen wird. Dieses sind im Einzelnen die 
Vorschriften zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei Dividenden sowie den 
verschiedenen Regelungen zur intertemporalen und konzerninternen Verlustver-
rechnung.559 Hierbei wird einheitlich der Rechtsstand 1.1.2006 zugrundegelegt.560 
Weiteren Abweichungen, wie sie sich zum Beispiel aus der Behandlung ausländi-
scher Betriebsstätteneinkünfte, den Besonderheiten der steuerlichen Gewinner-
mittlung oder steuerlichen Unterkapitalisierungsregeln ergeben, wird hingegen 
nicht Rechnung getragen. Als Gründe sei hier auf das Fehlen entsprechender An-
gaben in AMADEUS sowie die hohe Komplexität der Erstellung eines europa-
weiten steuerlichen Mikrosimulationsmodells verwiesen, welche eine Beschrän-
kung auf ausgewählte Vorschriften erforderlich macht. 

In einem ersten Schritt werden die Auswirkungen der steuerlichen Behand-
lung von Dividenden auf das Einkommen der empfangenden Konzerngesellschaft 
simuliert. Die Höhe der an eine Gesellschaft zugeflossenen Dividenden kann da-
bei nicht unmittelbar den Angaben in AMADEUS entnommen werden, da Fi-

558 Jahresabschlüsse für das Jahr 2004 werden aufgrund des geringen Erfassungsgrads nicht 
berücksichtigt. 

559 Aus Vereinfachungsgründen unterbleibt eine Abbildung der grenzüberschreitenden Grup-
penbesteuerungssysteme in Dänemark, Frankreich, Italien und Österreich. Ebenfalls aus Ver-
einfachungsgründen wird auf eine Simulation der nachgelagerten Besteuerung in Estland 
verzichtet und vielmehr ein - entsprechend der Vorgehensweise in den anderen Mitglieds-
staaten ermitteltes - Einkommen zugrundegelegt. Dabei wird von einem zeitlich und be-
tragsmäßig unbegrenzten Verlustvortrag ohne Möglichkeit eines Verlustrücktrags ausgegan-
gen. 

560 Ein aktuellerer Rechtsstand konnte nicht zugrundegelegt werden, da europaweite Informatio-
nen über aktuelle Steuerrechtsänderungen nur mit zeitlicher Verzögerung verfügbar sind und 
die hohe Komplexität des Modells eine nachträgliche Aktualisierung nur mit erheblichem 
Aufwand zulässt. Ein Überblick über diese Rechtsvorschriften findet sich in den Tabellen 50 
bis 53 im Anhang. Insgesamt zeigen sich nur geringfügige Abweichungen gegenüber dem in 
Kapitel 0 beschriebenen aktuellen Rechtsstand. 
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nanzerträge hier nur als aggregierte Position (,, Financial revenue''), nicht aber 
nach Zinserträgen und Dividendenerträgen differenziert ausgewiesen werden. Die 
Höhe der Dividenden muss aus diesem Grund indirekt anhand der Beteiligungsin-
formationen sowie dem Jahresergebnis und der Eigenkapitalveränderung der aus-
schüttenden Gesellschaft ermittelt werden. 

Hierzu wird zunächst die Höhe der ausgeschütteten Gewinne jedes Unter-
nehmens j in jeder Periode t ermittelt. Diese ergibt sich als positive Differenz der 
Eigenkapitalveränderung und des Jahresergebnisses der jeweiligen Periode (vgl. 
Formel (2)). Den Jahresüberschuss übersteigende Erhöhungen des Eigenkapitals 
(negative Ausschüttungen) sollten auf Eigenkapitalerhöhungen zurückzuführen 
sein und werden deshalb nicht berücksichtigt. 

(2) df = max[plfpj - (Ef - EJ- 1 ); o] 
mit: 

df Gewinnausschüttung von Unternehmen j in Periode t 
plfpf Jahresüberschuss von Unternehmenj in Periode t 
Ef Bilanzielles Eigenkapital von Unternehmen j zum Ende von 

Periode t 

Bei der Zuordnung der Dividendenzahlungen zu den beteiligten Unterneh-
men wird von einer beteiligungsproportionalen Gewinnausschüttung ausgegan-
gen. Die Höhe der von einem Unternehmen i empfangenen Dividenden ergibt sich 
daher als Summe der anteiligen Gewinnausschüttungen aller Unternehmen j, an 
denen Unternehmen i eine Beteiligung hält. Nach oben begrenzt wird die Höhe 
der Dividendenerträge durch die Höhe der in AMADEUS ausgewiesenen Finanz-
erträge (vgl. Formel (3)). 

divf Dividendenerträge von Unternehmen i in Periode t 
df Gewinnausschüttung von Unternehmen j in Periode t 
%i Beteiligung (in%) von Unternehmen i an Unternehmen j ent-

sprechend der Anteilseignerinformationen in AMADEUS 
firef Finanzerträge von Unternehmen i in Periode t entsprechend der 

Angaben in AMADEUS 

Für die Behandlung von inländischen und ausländischen Dividenden bei der 
empfangenden Gesellschaft sehen die meisten Mitgliedsstaaten eine vollständige 
oder teilweise Freistellung vor, lediglich in fünf Mitgliedsstaaten kommt nach 
dem zugrundegelegten Rechtsstand die Anrechnungsmethode zur Anwendung 
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(vgl. Tabelle 50 im Anhang). Eine Simulation der Besteuerungsfolgen der An-
rechnungsmethode würde allerdings Kenntnis über den Sitz der ausschüttenden 
Kapitalgesellschaft voraussetzen. Da bereits die Bestimmung der Höhe der in den 
Finanzerträgen enthaltenen Dividendenerträge mit Unsicherheit behaftet ist561 , 

wird auf eine Simulation der Anrechnungsmethode verzichtet. Anstelle einer An-
rechnung wird daher eine vollständige Freistellung unterstellt. Zur Abbildung der 
(vollständigen oder teilweisen) Dividendenfreistellung wird das Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit um den Anteil der freizustellenden Dividenden 
gekürzt. Die sich ergebende Zwischensumme wird mit inc_lf bezeichnet. 

(4) inc_lf = plbt[ - div[· exc; 
mit: 

inc_lf 

plbtf 

divf 
exq 

Zwischensumme 1 bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Unterneh-
men i in Periode t entsprechend der Angaben in AMADEUS 
Dividendenerträge von Unternehmen i in Periode t 
Prozentual freizustellender Dividendenanteil im Sitzland c von 
Unternehmen i 

In einem zweiten Schritt wird inc_lf weiter angepasst, um den steuerlichen 
Konsequenzen, die sich aus der Anwendung der Vorschriften zur konzerninternen 
Verlustverrechnung zwischen inländischen Gruppengesellschaften ergeben, 
Rechnung zu tragen. Zu diesem Zweck wird inc_lf um einen Änderungsbetrag gtf 
erhöht oder vermindert (vgl. Formel (5)). Die sich ergebende neue Zwischen-
summe wird mit inc_2f bezeichnet. 

(5) inc_2f = inc_lf + gtf 
mit: 

inc_2f 

inc_lf 

gtf 

Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Zwischensumme 1 bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Erhöhung/Minderung des Einkommens von Unternehmen i in 
Periode t aufgrund der Anwendung der Vorschriften zur kon-
zerninternen Verlustverrechnung 

561 So sind erstens nur aktuelle Informationen über die Beteiligungsbeziehungen, nicht aber 
historische Angaben verfügbar, zweitens nicht alle ausschüttenden Gesellschaften in AMA-
DEUS enthalten und drittens die Annahme einer beteiligungsproportionalen Ausschüttung 
mit Ungenauigkeiten verbunden. 
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Zur Ermittlung von gtf werden die steuerlichen Gruppen anhand der in 
AMADEUS enthaltenen Anteilseignerinformationen unter Berücksichtigung der 
wesentlichen Anwendungsvoraussetzungen für eine konzerninterne Verlustver-
rechnung (Mindestbeteiligungsquote, Berücksichtigung indirekter Anteile 
(ja/nein), konzerninterne Verlustverrechnung zwischen Schwestergesellschaften 
(ja/nein)) abgebildet.562 Für Deutschland und Slowenien wird zusätzlich die Vo-
raussetzung eines Ergebnisabführungsvertrags berücksichtigt. Aufgrund des Aus-
weises dieser Gewinnabführungen im außerordentlichen Ergebnis wird der Ab-
schluss eines derartigen Vertrags vermutet, wenn das Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit größer oder kleiner als Null ist, während der Jahresüberschuss 
Null beträgt. 563 

Tabelle 20: Simulation der Wirkungen von Gruppenbesteuerungssystemen im geltenden Steuer-
recht 

Zusammenveranlagung Aufteilung/Group relief/Group con-
tribution 

Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Luxem- Dänemark, Finnland, Großbritannien, 
burg, Malta, Niederlande, Österreich, Irland, Lettland, Schweden, Zypern 
Polen, Portugal, Slowenien, Ungarn 

Mutter- Deutschland/Slowenien:564 · t -:E · 1t 
gesellschaft gtf =O 

mcK+ - k:inc_ti>o mc_ k 
. t - :E . 1i 

Übrige Länder: 
mcK- - k:inc_ti<o mc_ k 

gtf = Lk in4 - inc_l[ 1,:,lk inr~ > -inr~ 

t l!nc lt . t Tochter- gt; = Max ; · (mcK+ + 
tncKl 

gesellschaft incK-t;O-mc_ it 

gtf = inc_l[ · (-1) J/;i(k inrt < .inrl 

t M. ltc 1; C t gt; = m 0 - mcK++ 
ncK-

incK-t;O-inc_l it 

mit: 
gtf Änderungsbetrag aufgrund der Anwendung der konzerninter-

nen Verlustverrechnung bei Unternehmen i in Periode t 

562 Für eine Übersicht über die Anwendungsvoraussetzungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten 
nach dem hier zugrundegelegten Rechtsstand vgl. Tabelle 51 im Anhang. 

563 Auch bei der Ermittlung der steuerlichen Gruppen wurde auf Vorarbeiten im Rahmen des 
übergeordneten Forschungsprojekts zurückgegriffen. Für Einzelheiten zur Abbildung der 
steuerlichen Gruppen vgl. Poppe (2008), S. 121-125. 

564 In Deutschland und Slowenien werden keine Anpassungen für die Muttergesellschaft vorge-
nommen, da die bei der Muttergesellschaft zu versteuernden Ergebnisse der Tochtergesell-
schaft aufgrund des Erfordernisses eines Ergebnisabführungsvertrags bereits im handels-
rechtlichen Ergebnis enthalten sind. 
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Zwischensumme 1 bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Summe der positiven Zwischensummen 1 (inc_lf) aller zu 
einer gemeinsamen steuerlichen Gruppe gehörenden Unter-
nehmen k in Periode t 
Summe der negativen Zwischensummen 1 (inc_lf) aller zu 
einer gemeinsamen steuerlichen Gruppe gehörenden Unter-
nehmen k in Periode t 
Index für die Unternehmen, die zu einer gemeinsamen steuerli-
chen Gruppe K gehören 

Zur Abbildung der steuerlichen Konsequenzen der konzerninternen Verlust-
verrechnung werden Gruppenbesteuerungssysteme, die eine Zusammenfassung 
der steuerlichen Ergebnisse auf Ebene der Muttergesellschaft (Zurechnungskon-
zept oder Konsolidierung) vorsehen, von Gruppenbesteuerungssystemen unter-
schieden, die eine proportionale Aufteilung eines positiven Gesamtergebnisses auf 
die gewinnerzielenden Gesellschaften und umgekehrt eines negativen Gesamter-
gebnisses auf die verlusterzielenden Gesellschaften bewirken (Dänemark). Einige 
Länder erlauben in ihrem Gruppenbesteuerungssystem eine flexible Übertragung 
von Gewinnen oder Verlusten zwischen Gruppengesellschaften. Da die Ausübung 
dieser Gestaltungsspielräume bei der Verlustverrechnung in den Daten nicht be-
obachtet werden kann, wird für diese Länder ebenfalls eine proportionale Auftei-
lung des Gesamtergebnisses unterstellt. Die formale Vorgehensweise bei der Si-
mulation der nationalen Gruppenbesteuerungssysteme ist in Tabelle 20 erläutert. 

In einem dritten Schritt werden ausgehend von Zwischensumme 2 (inc_2}) 
die Wirkungen der länderspezifischen Vorschriften zur intertemporalen Verlust-
verrechnung simuliert (vgl. Formel (6)).565 Hierbei werden die in den Mitglieds-
staaten zur Anwendung kommenden zeitlichen und betragsmäßigen Be-
schränkungen des Verlustrücktrags (lebe;) und Verlustvortrags (lcfc;) abgebildet. 
In Ermangelung von Informationen über einen bestehenden Verlustvortrag zu 
Beginn des Betrachtungszeitraums wird dieser Wert bei allen Gesellschaften mit 
Null angenommen werden.566 

(6) incf = f(inc_2f; lebe;; lcfcJ 

mit: 

565 Technisch erfolgt diese Simulation durch ein VBA-Excel-Makro. Hierbei führt ein negativer 
Wert für inc_2[ zu einem negativen incf, soweit ein Verlustrücktrag möglich ist. Ohne Ver-
lustrücktrag ergibt sich ein Wert von null. Positive Werte für inc_2[ werden gemindert, so-
weit ein Verlustvortrag abgezogen werden kann. 

566 Dieses führt im Ergebnis zu einer Unterschätzung der Wirkung, der von einer Ausdehnung 
der Möglichkeiten zur steuerlichen Verlustverrechnung ausgeht. 
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incf 

inc_Zf 

ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 
von Unternehmen i in Periode t 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des 
Verlustrücktrags im Sitzland c von Unternehmen i 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des Verlustvor-
trags im Sitzland c von Unternehmen i 

incf dient als Näherungswert für das zu versteuernde Einkommen von Unter-
nehmen i in Periode t. Zur Ermittlung der Steuerzahlung taxf wird dieser Wert mit 
dem landesspezifischen Steuersatz 'tq multipliziert, welcher die nominelle Steuer-
belastung unter Berücksichtigung der nationalen Körperschaftsteuer, regionaler 
Ertragsteuern sowie Zuschlagsteuern widerspiegelt. Bei regional unterschiedli-
chen Gemeindesteuersätzen werden diese mit einem durchschnittlichen Wert be-
rücksichtigt. 567 

Dabei werden für Zwecke der Aufkommensberechnungen die Steuersätze 
der jeweiligen Jahre (1994 bis 2003) zugrundegelegt (vgl. Formel (7a)), da diese 
auch für die Entscheidungen der Unternehmen und damit den in den Daten ent-
haltenen Steuergestaltungen maßgebend waren. Mit der Ermittlung der durch-
schnittlichen Steuerbelastung wird hingegen das Ziel verbunden, eine Belastungs-
größe zu ermitteln, welche die steuerlichen Vorschriften eines Jahres widerspie-
gelt, um - unter anderem - Vergleiche zu Belastungskennziffern anderer Modelle 
(zum Beispiel „Devereux/Griffith") ziehen zu können. Aus diesem Grund wird für 
Zwecke der Belastungsrechnungen einheitlich der Steuersatz für das Jahr 2006 
zugrundegelegt (vgl. Formel (7b)). 

(7a) taxf = incf · r~; 

mit: 
taxf ermittelte Steuerzahlung von Unternehmen i in Periode t 
incf ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 

von Unternehmen i in Periode t -rt nominelle Ertragsteuerbelastung im Sitzland c von Unterneh-
men i in Periode t 

(7b) taxf = incf • r~;006 

mit: 
taxf ermittelte Steuerzahlung von Unternehmen i in Periode t 

567 Für die Höhe der zugrundegelegten Steuersätze in den einzelnen Mitgliedsstaaten vgl. Ta-
belle 52 im Anhang. 
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ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 
von Unternehmen i in Periode t 
nominelle Ertragsteuerbelastung im Sitzland c von Unterneh-
men i nach dem Rechtsstand 1.1.2006 

5.4.2 Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage 

Auch bei Einführung einer GKKB können nicht alle Elemente des (neu gestalte-
ten) Steuersystems mit der hier angewendeten Methodik und auf der Basis der 
hier zugrundegelegten Daten abgebildet werden. Ausgangspunkt bei der Ermitt-
lung der Steuerzahlungen bildet auch hier das in AMADEUS ausgewiesene han-
delsrechtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; die steuerliche Ge-
winnermittlung selbst ist also nicht Gegenstand der Simulation. Folglich können 
auch die Konsequenzen einer Harmonisierung der steuerlichen Gewinnermittlung 
als ein Element der GKKB nicht erfasst werden. Gleiches gilt auch für die Aus-
wirkungen einer Zwischenergebniseliminierung für konzerninterne Lieferungs-
und Leistungsbeziehungen, da Informationen über das Bestehen und die Konditi-
onen derartiger Transaktionen publizierten Jahresabschlüssen nicht zu entnehmen 
sind. Die Elemente der GKKB, die mithilfe des hier verwendeten Simulationsmo-
dells abgebildet werden können, beschränken sich somit auf (1) die Einführung 
einer europaweiten Verlustverrechnung in nationalen und grenzüberschreitend 
tätigen Konzernen in Europa, (2) den Übergang von einer direkten auf eine indi-
rekte Gewinnabgrenzung und (3) die vollständige Steuerfreistellung von kon-
zerninternen Dividenden als Konsequenz des Konsolidierungsmechanismus. Wei-
terhin soll bereits hier einschränkend darauf hingewiesen werden, dass bei den 
Berechnungen nicht an jeder Stelle die aktuellsten Vorschläge der Arbeitsgruppe 
umgesetzt werden konnten. Teilweise ist dieses dem fehlen erforderlicher Infor-
mationen geschuldet, teilweise der schrittweisen Veröffentlichung der Papiere der 
Arbeitsgruppe. 568 

Erster Schritt bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens einer 
GKKB ist die Bestimmung des aufzuteilenden Ergebnisses der einzelnen Kon-
zerngesellschaften. Hierzu wäre nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe der Ge-
winn nach Maßgabe der harmonisierten Regeln zu ermitteln sowie eine Konsoli-
dierung durchzuführen. In Ermangelung erforderlicher Angaben beschränkt sich 
dieser Schritt hier auf eine Eliminierung konzerninterner Dividenden als Folge des 
Konsolidierungsmechanismus. ferner werden auch konzernexterne Dividenden 
hier nicht in die Aufteilung einbezogen, sondern den empfangenden Konzernge-

568 Mehrfache Neuberechnungen wären aufgrund der Komplexität des Modells mit erheblichem 
Aufwand verbunden gewesen. Insgesamt kann allerdings davon ausgegangen werden, dass 
die hierdurch entstehenden Ungenauigkeiten das Berechnungsergebnis nicht wesentlich be-
einflussen. Diese Vermutung wird an einigen Stellen durch entsprechende Variationsrech-
nungen belegt. 
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sellschaften direkt zugerechnet und auf Ebene dieser Gesellschaften in Überein-
stimmung mit dem geltenden Steuerrecht behandelt. Die Ermittlung erhaltener 
Gewinnausschüttungen erfolgt entsprechend der in Formel (2) und (3) dargelegten 
Weise. Konzerninterne und konzernexterne Dividenden werden anhand der 
Anteilseignerinformationen aus AMADEUS voneinander abgegrenzt. 

(8) inc_lf = plbtf - divf 

mit: 
inc_lf 

plbtf 

divf 

Zwischensumme l bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von Unterneh-
men i in Periode t entsprechend der Angaben in AMADEUS 
Dividendenerträge von Unternehmen i in Periode t 

In einem zweiten Schritt wird das aufzuteilende Ergebnis aller Gesellschaf-
ten j, die Bestandteil eines gemeinsamen Konzerns sind, auf Konzernebene zu-
sammengefasst und anhand einer einheitlich definierten Aufteilungsformel den 
einzelnen Konzerngesellschaften zugewiesen. Das zu versteuernde Einkommen 
ergibt sich dann als Summe des zugewiesenen Teils des Konzernergebnisses und 
des steuerpflichtigen Teils der direkt zugeordneten konzernexternen Dividenden 
(vgl. Formel (9)). 

(9) inc_2f = pf · Lj inc_l} + div _ef · ( 1 - exc;) 

mit: 
inc_2f 

inc_lf 

pf 

div_ef 

Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Zwischensumme l bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen i in Periode t 
Entsprechend der Aufteilungsformel an Unternehmen i in Peri-
ode t zuzuweisender Anteil am Konzerneinkommen 
Dividendenerträge von Unternehmen i in Periode t aus Beteili-
gungen an nicht konzemzugehörigen Gesellschaften 
Prozentual freizustellender Dividendenanteil im Sitzland c von 
Unternehmen i 

Bei der Abgrenzung der GKKB-Gruppen kommt die in Kapitel 5.3.2.3 be-
schriebene Vorgehensweise zur Anwendung. Die zugrundegelegte Mindestbetei-
ligungsquote beträgt dementsprechend 50 Prozent, wobei direkte und indirekte 
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Beteiligungen569 addiert werden. Europäische Schwestergesellschaften sowie euro-
päische Teilkonzerne einer gemeinsamen nicht-europäischen Muttergesellschaft 
werden entsprechend dem aktuellen Diskussionstand der Europäischen Kommis-
sion zu einer gemeinsamen GKKB-Gruppe zusammengefasst.570 Die im Vergleich 
zum Vorschlag der Arbeitsgruppe von 75 Prozent niedrigere Beteiligungsquote 
sollte für die Berechnungsergebnisse von untergeordneter Bedeutung sein. So zei-
gen entsprechende Auswertungen bei vergleichbaren Berechnungen in Poppe 
(2008) und Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008) nur eine geringe Abhän-
gigkeit des Autkommenseffekts von der Höhe der Mindestbeteiligung auf. Als 
Erklärung wird angeführt, dass Konzerngesellschaften typischerweise vollständig 
oder annähernd vollständig von konzernzugehörigen Anteilseignern gehalten 
werden.571 

(10) 

mit: 

t _ OPREi + CEMPLi + TFASi +IFASi +STOCKSi 1 ( 
t t t t t) 

Pi - 'f.jOPREJ 'f.jCEMPL~ 'EkFAsj+1FAsJ+srocKsJ) • 'i 

pf 

OPREf 
Li OPREf 

CEMPL} 
TFASf 
IFASf 

STOCKSf 

Entsprechend der Aufteilungsformel an Unternehmen i in Peri-
ode t zuzuweisender Anteil am Konzerneinkommen 
Operative Erträge von Unternehmen i in Periode t 
Summe der operativen Erträge aller zum gemeinsamen Kon-
zern gehörenden Unternehmen j in Periode t 
Lohnsumme von Unternehmen i in Periode t 
Materielles Anlagevermögen von Unternehmen i in Periode t 
Immaterielles Anlagevermögen von Unternehmen i in Periode 
t 
Vorratsvermögen von Unternehmen i in Periode t572 

Die Aufteilung erfolgt grundsätzlich anhand der in Gleichung (10) ausge-
wiesenen Formel. Im Rahmen der Untersuchung der Autkommenswirkungen 
werden allerdings in Variationsrechnungen zusätzlich die Effekte alternativer Zu-
sammensetzungen der Aufteilungsformel simuliert. Dabei werden unterschiedli-
che Gewichtungen und unterschiedliche Definitionen (z.B. Verwendung der Mit-
arbeiteranzahl anstelle der Lohnsumme zur Definition des Arbeitsfaktors) der 
oben genannten Faktoren sowie die Effekte einer Aufteilung nach Maßgabe ein-
zelner Aufteilungsfaktoren verwendet. Mit der in Gleichung (10) ausgewiesenen 

569 Indirekt gehaltene Anteile werden in voller Höhe berücksichtigt bei einer Beteiligung von 
mindestens 50 Prozent an der vermittelnden Gesellschaft. 

570 Aufgrund der abweichenden Konzerndefinition für Zwecke der Belastungsrechnungen erfolgt 
dieses allerdings nur bei den Aufkommensberechnungen. 

571 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 392. 
572 Die Definitionen von Li CEMPLj und LiCTFASf + IFASf + STOCKS:) sind analog zur Defini-

tion von Li OPREf. 
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Aufteilungsfonnel wird insoweit den Vorschlägen der Arbeitsgruppe gefolgt, dass 
in gleicher Gewichtung die Umsätze, ein Arbeitsfaktor und ein Vennögensfaktor 
Berücksichtigung finden. Abweichungen ergeben sich allerdings bei der Defini-
tion dieser Größen. Während der Vorschlag der Arbeitsgruppe in Bezug auf den 
Umsatzfaktor auf die nach dem Bestimmungsortprinzip zugeordneten Außenum-
sätze abstellt, muss hier in Ennangelung anderweitiger Infonnationen in AMA-
DEUS auf die nach dem Ursprungsortprinzip zugeordneten Gesamtumsätze zu-
rückgegriffen werden.573 Da die Umsätze in AMADEUS bei einer Vielzahl an 
Unternehmen lediglich als operative Erträge (,,Operating revenue") und nicht als 
Umsatzerlöse aus dem Kerngeschäftsfeld (,,Sales") angegeben sind, wird in dieser 
Arbeit entgegen des Vorschlags der Arbeitsgruppe auf die erstgenannte Größe 
zurückgegriffen. Für den Arbeitsfaktor spricht sich die Arbeitsgruppe - wohl ins-
besondere aus politischen Erwägungen - für eine gleichgewichtete Einbeziehung 
der Lohnsumme und der Mitarbeiteranzahl aus. In dieser Arbeit erfolgt im Aus-
gangsfall eine ausschließliche Einbeziehung der Lohnsumme, welche aufgrund 
der gleichzeitigen Berücksichtigung einer Mengen- und einer Preiskomponente 
insbesondere aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den übrigen Aufteilungsfakto-
ren geeigneter erscheint. In Variationsrechnungen werden allerdings auch die 
Aufkommenswirkungen bei Aufteilung nach der Mitarbeiteranzahl sowie einer 
Einbeziehung beider Definitionen des Arbeitsfaktors untersucht. Bei der Defini-
tion des Vennögensfaktors finden in dieser Arbeit trotz anderslautender Vor-
schläge der Arbeitsgruppe das materielle und immaterielle Anlagevennögen so-
wie die Vorräte Berücksichtigung. Dieses erscheint insofern sachlich gerechtfer-
tigt, da auch in analytischen Literaturbeiträgen grundsätzlich darauf verwiesen 
wird, dass eine Einbeziehung des immateriellen Anlagevennögens und Vorrats-
vennögens lediglich aus Praktikabilitätsgründen unterbleiben soll.574 

Gruppenverluste werden entsprechend der Behandlung von Gruppengewin-
nen auf die Konzerngesellschaften aufgeteilt und hier nach Maßgabe der gelten-
den landesspezifischen Vorschriften zur intertemporalen Verlustverrechnung be-
handelt (vgl. Fonnel (6)). Eine Hannonisierung dieser Vorschriften wird somit in 
der Simulation nicht berücksichtigt. Die Aufkommenswirkungen des aktuellen 
Vorschlags der GKKB-Arbeitsgruppe, der einen Verlustvortrag auf Konzernebene 
vorsieht, werden in einer Variationsrechnung abgebildet. Auch hier kommen al-
lerdings nicht hannonisierte Verlustverrechnungsbestimmungen zur Anwendung, 
sondern die Vorschriften im Sitzland der Konzernmutter. Auf das so ennittelte 
Einkommen wird entsprechend des Vorschlags der Arbeitsgruppe der Steuersatz 
des jeweiligen Mitgliedsstaats angewendet (vgl. Fonnel (7a) und (7b)). 

573 In Variationsrechnungen werden für die Ermittlung der Aufkommenswirkungen alternativ 
Außenumsätze zugrundegelegt, die unter vereinfachenden Annahmen aus den veröffentlich-
ten handelsrechtlichen Daten geschätzt werden. 

574 Vgl. zu dieser Diskussion Kapitel 4.2.3.3.3. 
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Die Aufkommens- und Belastungswirkungen einer GKKB werden sowohl 
bei verpflichtender Einführung als auch bei optionaler Einführung simuliert. Da-
bei wird eine Ausübung des Optionsrechts unterstellt, wenn dieses zu einer Ab-
senkung des Nettosteuerbarwerts575 des Gesamtkonzerns über den gesamten Be-
trachtungszeitraums führt. Mit dieser Vorgehensweise bei der Ausübung des Op-
tionsrechts sind mehrere implizite Annahmen verbunden. Zum einen wird nur die 
Vorteilhaftigkeit einer vollständigen Einbeziehung sämtlicher Konzerngesell-
schaften in die GKKB geprüft und somit in Übereinstimmung mit dem Vorschlag 
der Europäischen Kommission von einer „All-in/all-out"-Option ausgegangen. 
Des Weiteren wird eine Bindungswirkung der Optionsrechtsausübung für den 
gesamten Betrachtungszeitraum unterstellt, also bis zu zehn Perioden. Diese Prä-
misse ist restriktiver als die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene 
Bindung für einen Zeitraum von fünf Jahren. Hieraus resultiert tendenziell eine 
leichte Unterschätzung des Effekts einer optionalen Einführung. Diesem steht 
allerdings aufgrund der Unterstellung perfekter Voraussicht ein gegenläufiger 
Effekt gegenüber. 

5.4.3 Alternative Konzepte für eine Verlustrichtlinie 

5.4.3.1 Allgemeines 

Unabhängig von dem Verfahren für eine grenzüberschreitende Verlustverrech-
nung im Konzern, ergeben sich bei der Abgrenzung der steuerlichen Gruppe für 
Zwecke einer Verlustrichtlinie Unterschiede gegenüber der GKKB. So führen die 
Nachversteuerungsmethode und die Zurechnungsmethode - im Gegensatz zur 
GKKB - ausschließlich zu Änderungen bei der Besteuerung der Gruppenmutter. 
Die Anwendung dieser Methoden setzt daher zwingend die Existenz einer euro-
päischen Muttergesellschaft voraus, weshalb hier weder europäische Schwester-
gesellschaften noch verschiedene europäische Teilkonzerne einer gemeinsamen 
nicht-europäischen Muttergesellschaft zu einer Gruppe zusammengefasst werden. 
Aus Gründen der Einheitlichkeit wird diese - im Vergleich zur GKKB - engere 
Definition der steuerlichen Gruppe auch für Zwecke der Ergebnisaufteilungsme-
thode unterstellt. 

Bei der Diskussion der möglichen Ausgestaltung einer Verlustrichtlinie in 
Kapitel 4.3 wurden die Vorteile einer gleichzeitigen Harmonisierung der Vor-
schriften zur steuerlichen Gewinnermittlung, zur konzerninternen Verlustverrech-
nung zwischen inländischen Gruppengesellschaften sowie zur intertemporalen 
Verlustverrechnung herausgestellt. Während eine Simulation harmonisierter Ge-
winnermittlungsregeln sowie Verlustvortrags- und -rücktragsregeln in Ermange-
lung hierzu erforderlicher Informationen beziehungsweise aus Vereinfachungs-
gründen unterbleibt, wird für die Verlustverrechnung zwischen inländischen 

575 Vgl. zur Ermittlung dieser Größe Kapitel 5.5. 
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Gruppengesellschaften - unabhängig vom Bestehen eines Gruppenbesteuerungs-
systems im geltenden Recht - eine Zusammenveranlagung auf Ebene der In-
landsmutter oder Landesholding unterstellt. Zu diesem Zweck werden die Ergeb-
nisse aller inländischen Gesellschaften einer Steuergruppe (im Folgenden als ,,na-
tionale Teilgruppe" bezeichnet) nach Anpassung für die steuerliche Behandlung 
zugeflossener Dividenden (vgl. hierzu Formel (4)}576 zusammengefasst (vgl. For-
mel (11)). Die sich ergebende Zwischensumme 2 (inc_2~;a) bildet den Ausgangs-
punkt für die in den folgenden Abschnitten erläuterte Anwendung der verschiede-
nen Konzepte einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung. 

( 11) . zt ~ . it inc_ g;a = ,l,,k;ck=a mc_ k 

mit: . zt mc_ g;a 

inc_1i 

k 

Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 
Zwischensumme l bei der Ermittlung des Einkommens von 
Unternehmen k in Periode t 
Länderindex 
Sitzland c von Unternehmen k 
Index für die (nationalen und grenzüberschreitenden) Steuer-
gruppen 
Index für alle Unternehmen einer gemeinsamen Gruppe g 

Hinsichtlich der zugrundegelegten Steuersätze bei Aufkommens- und Be-
lastungsrechnungen sowie der Ausübung des Optionsrechts gilt das beim gelten-
den Steuerrecht und der GKKB gesagte. 

5.4.3.2 N achversteuerungsmethode 

Entsprechend der zugrunde liegenden Konzeption erfolgt bei der Nachversteue-
rungsmethode eine Berücksichtigung von Verlusten ausländischer Tochtergesell-
schaften bei der steuerlichen Einkommensermittlung des inländischen Konzern-
teils, sofern diese nicht im Wege der konzerninternen Verlustverrechnung oder 
des Verlustrücktrags im Ausland phasengleich verrechnet werden können. Die 
grenzüberschreitende Verlustverrechnung kommt dementsprechend gegenüber der 
nationalen Verlustverrechnung im Ausland subsidiär zur Anwendung. Umgekehrt 
kommt es zu einer Einkommenserhöhung im Inland (Nachversteuerung ex nunc), 

576 Abweichend werden bei der Zurechnungsmethode nur konzernexterne Dividenden anteilig in 
die Besteuerung einbezogen, während konzerninterne Dividenden vollständig aus dem Er-
gebnis gekürzt werden. Diese sind aufgrund des Zurechnungsmechanismus nicht einer er-
neuten Besteuerung zu unterwerfen. 
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wenn im Ausland zu einem späteren Zeitpunkt steuerliche Gewinne anfallen, die 
zum Ausgleich von zuvor im Inland verrechneten Verlusten verwendet werden 
können. 

Zu diesem Zweck wird in einem ersten Schritt das zu versteuernde Einkom-
men der ausländischen Teilgruppen durch Anwendung der im Ausland geltenden 
Vorschriften zur intertemporalen Verlustverrechnung ermittelt (vgl. Formel (12)). 

mit: 
. t 
lllCg;a 

Cg . zt mc_ g;a 

ermittelter Näherungswert für das zu versteuernde Einkommen 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 
Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des 
Verlustrücktrags in Land a 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des Verlustvor-
trags in Land a 

In einem zweiten Schritt sind die im Inland zu berücksichtigen Verluste oder 
Nachversteuerungsbeträge zu berechnen. Diese ergeben sich technisch als Diffe-
renz zwischen dem ausländischen Einkommen vor Anwendung der intertempora-
len Verlustverrechnung (inc_2~;a<>c ) und dem entsprechenden Wert nach An-
wendung dieser Vorschriften (incf;a<>cg). Dabei sind negative Differenzen 
(inc_2~;a<>cg < inc~;a<>cg) auf im Ausland nicht verrechenbare Verluste zurückzu-
führen, während positive Differenzen (inc_2~;a<>cg > inc~;a<>cg) eine steuerwirk-
same Nutzung von Verlustvorträgen im Ausland anzeigen.577 

(13) Nv t . zt . t 
g;a<>cg = inc_ g;a - incg;a 

mit: 
NVg~a Einkommensänderung bei der inländischen Teilgruppe von 

Gruppe g aufgrund der Anwendung der N achversteuerungs-
methode für die nationale Teilgruppe in Land a 

577 Hiermit wird eine Nachversteuenmg auf solche Auslandsgewinne beschränkt, die im Ausland 
einen Verlustausgleich bewirken. Diese Beschränkung beinhaltet zwar für die ausländischen 
Steuerhoheiten einen Anreiz zur Begrenzung des Verlustvortrags, ist aber ein realistisches 
Reformszenario für den Fall, dass zusätzlich auch die Vorschriften zur intertemporalen Ver-
lustverrechnung harmonisiert werden. 
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Cg 
. t mcg;a 

. zt mc_ g;a 

Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 

Das steuerliche Gesamtergebnis des inländischen Konzernteils (inc_3i;cg) 
ergibt sich als Summe des eigenen Ergebnisses (inc_2i;cg) und der aus dem Aus-
land zu berücksichtigenden positiven oder negativen Ergebnisbeiträge 
(NVi;a<>cg). Dieses wird durch Anwendung der nationalen Vorschriften zur inter-
temporalen Verlustverrechnung zum zu versteuernden Einkommen (inc~;cg) über-
führt (vgl. Formel (14) und (15)). 

(14) inc_3~;c9 = inc_2~;c9 + La NVJ;a<>cg 

mit: 
. 3t mc_ g;cg 

Cg . zt mc_ g;cg 

Zwischensumme 3 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode t 
Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode t 
Einkommensänderung bei der inländischen Teilgruppe von 
Gruppe g aufgrund der Anwendung der Nachversteuerungs-
methode für die nationale Teilgruppe in Land a 

(15) incJ;c9 = f (inc_3~;c9 ; lcbc9 ; lcfcu) 

mit: 

Cg 
. 3t mc_ g;cg 

ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode t 
Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
Zwischensumme 3 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der in inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Pe-
riode t 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des 
Verlustrücktrags im Sitzland der Muttergesellschaft von Grup-
pe g 
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zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des Verlustvor-
trags im Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 

Aus Vereinfachungsgründen unterbleibt eine separate Fortführung getrennter 
Verrechnungstöpfe für die Verluste aus inländischer und ausländischer Ge-
schäftstätigkeit. Die steuerwirksame Nachversteuerung wird somit nicht daran 
geknüpft, dass zuvor verrechnete Auslandsverluste zu einer Steuerminderung im 
Inland geführt haben. Dieses kann insbesondere in Fällen einer zeitlichen oder 
betragsmäßigen Beschränkung des Verlustvortrags im Inland zu einer aus Unter-
nehmenssicht nachteilhaften Wirkung der Nachversteuerungsmethode führen. 

Die Steuerzahlungen der inländischen und ausländischen Konzernteile erge-
ben sich durch Anwendung der nationalen Steuersätze auf das so ermittelte zu 
versteuernde Einkommen. Hierbei ist bei inländischen Konzernteilen multinatio-
naler Konzerne zu berücksichtigen, dass auf die (positiven oder negativen) aus-
ländischen Einkommensbestandteile nur der nationale Körperschaftsteuersatz er-
höht um gegebenenfalls anfallende Zuschlagsteuern angewendet wird. Eine Erhö-
hung des Steuersatzes um die Ertragsteuern regionaler Gebietskörperschaften er-
folgt hier nicht, da diese regelmäßig als Inlandssteuern nur auf inländische Ein-
kommensbestandteile angewendet werden.578 Technisch wird hierzu das Einkom-
men ermittelt, welches sich ohne Anwendung der Nachversteuerungsmethode 
ergeben hätte (Formel (16)) und dieses inländische Einkommen mit dem nomi-
nellen Steuersatz in voller Höhe multipliziert. Das Mehr- oder Mindereinkommen 
aufgrund der Nachversteuerungsmethode wird mit dem um regionale Ertragsteu-
ern verminderten Steuerniveau belastet (Formel (17)). 

(16) inc_nat1;c9 = f (inc_2t;c9 ; lcbc9 ; lcfc9 ) 

( 17) t t . tt t + (. t . tt ) t axg;c9 = inc_na g;c9 • Tc9 incg;cg - inc_na g;c9 • Tc9 ;Ausland 

mit: 
inc_nat~;cg ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 

der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-

Cg . zt mc_ g;cg 

ode t ohne Anwendung der Nachversteuerungsmethode 
Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der in inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Pe-
riode t 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des 
Verlustrücktrags im Sitzland der Muttergesellschaft von Grup-
pe g 

578 Vgl. so die Vorgehensweise bei der deutschen Gewerbesteuer. 
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zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des Verlustvor-
trags im Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
ermittelter Näherungswert für das zu versteuernde Einkommen 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode t mit Anwendung der Nachversteuerungsmethode 
nominelle Ertragsteuerbelastung im Sitzland c von Gruppe g in 
Periode t 

,:~g;Ausland nominelle Ertragsteuerbelastung auf ausländische Einkom-
mensbestandteile im Sitzland c von Gruppe g in Periode t 

5.4.3.3 Zurechnungsmethode 

Bei der Zurechnungsmethode ergibt sich das steuerliche Ergebnis der inländi-
schen Teilgruppe durch Zusammenfassung des eigenen Ergebnisses mit dem Er-
gebnis aller ausländischen Teilgruppen (vgl. Formel (18)). Hiermit wird implizit 
eine Ermittlung nach ausländischen Vorschriften für diese Ergebnisbestandteile 
unterstellt. 

(18) . 3t ~ . zt inc_ g;cg = .t...a inc_ g;a 

mit: 
. 3t mc_ g;cg 

Cg . zt mc_ g;a 

Zwischensumme 3 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode t 
Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Land a in Periode t 

Die Zwischenergebnisse der ausländischen Teilgruppen (inc_2i;a<>cg) und 
der inländischen Konzernteile (inc_3i;c ) werden durch Anwendung der nationa-
len Vorschriften zur intertemporalen '-'erlustverrechnung zum zu versteuernden 
Einkommen transformiert, auf welches im Anschluss die nationalen Steuersätze 
angewendet werden. Bei der Steuerermittlung für die inländische Teilgruppe ist 
hierbei - wie bei der Nachversteuerungsmethode - zwischen inländischen und 
ausländischen Einkommensbestandteilen zu unterscheiden. Auch hier wird für 
Zwecke der Trennung der inländischen und ausländischen Einkünfte das steuerli-
che Einkommen herangezogen, das sich im Inland ohne die Anwendung der Zu-
rechnungsmethode ergeben hätte (inc_nati;c8). Während die inländischen Ein-
kommensbestandteile der Körperschaftsteuer, Zuschlagsteuern und regionalen 
Ertragsteuern unterliegen, wird auf die ausländischen Einkommensbestandteile 
auch hier nur ein Ertragsteuersatz angewendet, welcher die Steuerbelastung mit 
Körperschaftsteuer und Zuschlagsteuern widerspiegelt. Bei der Ermittlung der 
Steuerzahlungen im Inland können die im Ausland anfallenden Ertragsteuern an-
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gerechnet werden. Auch die Anrechnung ist allerdings auf die nationale Körper-
schaftsteuer und Zuschlagsteuern beschränkt. Der Anrechnungshöchstbetrag wird 
dabei länderspezifisch ermittelt (,,per-country-limitation"). Des Weiteren wird die 
Höhe der anrechenbaren Auslandssteuern insgesamt auf die im Inland anfallenden 
Ertragsteuern begrenzt. Ein Vortrag nicht anrechenbarer Auslandssteuern wird aus 
Vereinfachungsgründen nicht simuliert. Das Vorgehen bei der Ermittlung der Er-
tragsteuern der inländischen Teilgruppe ist in Formel (l 9) dargestellt: 

(19 
tax~;Cg = 

Max [ inc~;c9 • •~9 ;Ausland -5a inc~;a<>c9 • Min ( •~0 ;Ausland; •~;Ausland); 0] + . e ( t t LnC_na g;cg. 'cg -'l'Cg;Ausland 

mit: 

. t 
lllCg;a 

Steuerzahlung der inländischen nationalen Teilgruppe von 
Gruppe g in Periode t 
Sitzland der Muttergesellschaft von Gruppe g 
ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode 
ermittelter Näherungswert für das zu versteuernde Einkommen 
der nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Land a in Periode t 

inc_nat~;cg ermittelter Näherungwert für das zu versteuernde Einkommen 
der inländischen nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Peri-
ode t ohne Anwendung der Zurechnungsmethode 

t 
•a;Ausland 

nominelle Ertragsteuerbelastung im Sitzland c von Gruppe g in 
Periode t 
nominelle Ertragsteuerbelastung auf ausländische Einkom-
mensbestandteile im Sitzland c von Gruppe g in Periode t 
nominelle Ertragsteuerbelastung auf ausländische Einkom-
mensbestandteile in Land a in Periode t 

5.4.3.4 Ergebnisaufteilungsmethode 

Bei der Ermittlung der steuerlichen Einkommen nach der Ergebnisaufteilungs-
methode werden in einem ersten Schritt die für die nationalen Teilgruppen ermit-
telten Zwischensummen auf Konzernebene zusammengefasst (vgl. Formel (20)). 
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(20) inc_zi = La inc_zi;a 

mit: 
inc_Zi 

. zt mc_ g;a 

zusammengefasstes Einkommen der nationalen Teilgruppen 
von Gruppe g 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Land a in Periode t 

Ist das Gesamtergebnis der Gruppe positiv, wird es proportional unter den 
nationalen Teilgruppen mit eigenem positivem Ergebnis aufgeteilt, während die 
nationalen Teilgruppen mit negativem Ergebnis ein Ergebnis von null erhalten. Im 
Fall eines negativen Gesamteinkommens wird entsprechend umgekehrt verfahren. 
Hierzu werden zunächst die Summen der positiven und negativen Ergebnisse der 
nationalen Teilgruppen ermittelt (vgl. Formel (21) und (22)). 

(21) · zt - 't' · zt inc_ g+ - ..:..a;inc_Z~;a>O inc_ g;a 

(22) · zt - 't' · zt mc_ g- - ..:..a;inc_Z~;a<O lnC_ g;a 

mit: 

(23) 

mit: 

. zt mc_ g+ 

. zt mc_ g-

. zt mc_ g;a 

Summe der positiven Zwischensummen 2 der nationalen Teil-
gruppen von Gruppe g in Periode t 
Summe der negativen Zwischensummen 2 der nationalen Teil-
gruppen von Gruppe g in Periode t 
Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Land a in Periode t 

Die Ergebnisaufteilung ergibt sich dann nach Formel (23). 

Falls inc_Zi+ ~ -[.inc~6_: ] 
inc 3t_ = Max mc_ o: • (inc zt)-o 

- g,a inc_2~+ - g ' 

Falls inc_Zi+ < -inc_Zi_: 

inc 3t_ = Min [incA;a • (inc zt )- o] 
- g,a inc_2~- - g ' 

. 3t mc_ g;a 

. zt mc_ g+ 

. zt mc_ g-

Zwischensumme 3 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Land a in Periode t 
Summe der positiven Zwischensummen 2 der nationalen Teil-
gruppen von Gruppe g in Periode t 
Summe der negativen Zwischensummen 2 der nationalen Teil-
gruppen von Gruppe g in Periode t 
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. zt mc_ g;a 

inc_zi 
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Zwischensumme 2 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der nationalen Teilgruppe von Gruppe g in Land a in Periode t 
zusammengefasstes Einkommen der nationalen Teilgruppen 
von Gruppe g 

Nach der Ergebnisaufteilung zugewiesene Verluste werden auf Ebene der 
jeweiligen nationalen Teilgruppe nach Maßgabe der nationalen Vorschriften zur 
intertemporalen Verlustverrechnung behandelt (vgl. Formel (24)). Verlustvorträge 
werden in zukünftigen Perioden nicht erneut in die Ergebnisaufteilung einbezo-
gen. 

mit: 
. t 
lllCg;a 

. 3t mc_ g;a 

ermittelter Näherungswert für das zu versteuernde Einkommen 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 
Zwischensumme 3 bei der Ermittlung des Einkommens von 
der in Land a ansässigen nationalen Teilgruppe von Gruppe g 
in Periode t 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des 
V erlustrücktrags in Land a 
zeitliche und betragsmäßige Beschränkungen des Verlustvor-
trags in Land a 

Bei der Ermittlung der Steuerzahlungen muss erneut berücksichtigt werden, 
dass regionale Ertragsteuern regelmäßig nur auf inländische Einkommensbe-
standteile erhoben werden. Deshalb werden die aufgrund der Ergebnisaufteilung 
zugewiesenen ausländischen Einkommensbestandteile erneut nur der Körper-
schaftsteuer und möglichen nationalen Zuschlagsteuern unterworfen. Technisch 
wird hierzu das Einkommen ermittelt, welches sich ohne Ergebnisaufteilung erge-
ben hätte (vgl. Formel (16)) und auf dieses inländische Einkommen der nominelle 
Steuersatz in voller Höhe angewendet. Das Mehr- oder Mindereinkommen auf-
grund der Ergebnisaufteilung wird mit dem um regionale Ertragsteuern vermin-
derten Steuerniveau belastet (vgl. Formel (17)). 

5.5 Ermittlung des Steueraufkommens 

Die aggregierte Steuerbemessungsgrundlage und das aggregierte Steueraufkom-
men der Mitgliedsstaaten a werden sowohl als Bruttogröße als auch als Netto-
größe ermittelt. Bruttobemessungsgrundlage und Bruttosteueraufkommen geben 
dabei die Summe der zu versteuernden Einkommen (incf) beziehungsweise der 
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Steuerzahlungen (taxf) aller Konzerngesellschaften i mit Sitz in dem jeweiligen 
Mitgliedsstaat a (=ci) während des Betrachtungszeitraums 1994 bis 2003 an; ver-
bleibende Verlustvorträge zum Ende des Betrachtungszeitraums werden für diese 
Größen ignoriert. Nettobemessungsgrundlage und Nettosteueraufkommen werden 
demgegenüber definiert als der entsprechende Bruttowert abzüglich des Betrags 
beziehungsweise des steuerlichen Werts von Verlustvorträgen zum Ende des Be-
trachtungszeitraums oi0). Der Nettobarwert wird ermittelt, indem das zu versteu-
ernde Einkommen beziehungsweise die Steuerzahlungen mit einem einheitlichen 
Zinssatz von sechs Prozent diskontiert werden. Für die Verlustvorträge zum Ende 
des Betrachtungszeitraums wird eine Nutzung in der dem Betrachtungszeitraum 
unmittelbar folgenden Periode unterstellt. 

Tabelle 21: Ermittlung des Steueraufkommens 

Steueraufkommen Steuerbemessungsgrundlage 
Brutto 10 10 

R:ross = L L taxf rs:r•ss = I I inc: 
l;c1=a t:1 i:c,=a t=l 

Netto 
Rnet = Rgross _ L 1io • T10 rsnet - TBgross - L 110 a a t a a - a i 

i:c1=a t;c1a=:a 

Netto- lO t 10 10 lO · t 10 

Barwert NPV L L tax1 11 ·Ta NPV - L L mc1 __ 1_1 -
Ra = 1 06' - 1 0611 TBa - 1 06' 1 0611 

l;c1=a t=t ' ' i;c,=a t:.:1 ' ' 

Quelle: Eigene Darstellung 

mit: 
taxf Steuerzahlung von Unternehmen i in Periode t 
incf Einkommen von Unternehmen i in Periode t 
ci Sitzland c von Unternehmen i 
a Länderindex 
lf0 Verlustvortrag von Unternehmen i zum Ende des Betrach-

tungszeitraums (Periode 10) 
T!0 nominelle Ertragsteuerbelastung in Land a in Periode l 0 

Änderungen in der Bemessungsgrundlage und dem Steueraufkommen wer-
den sowohl als aggregierter Wert für die Gesamt-EU als auch für die einzelnen 
Mitgliedsstaaten ermittelt. Mit Blick auf die Änderungen für die einzelnen Mit-
gliedsstaaten wird zusätzlich auch die durchschnittliche Höhe der Änderung des 
Steueraufkommens beziehungsweise der Bemessungsgrundlage angegeben. Diese 
Größe lässt die Stärke des Einflusses erkennen, der von den untersuchten Steuer-
reformen auf die Höhe des Steueraufkommens beziehungsweise der Bemessungs-
grundlage der Mitgliedsstaaten (unabhängig von der Richtung dieser Änderung) 
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ausgeht. Damit sollte dieser Wert nicht unbedeutend für die Aussicht auf die poli-
tische Umsetzbarkeit des jeweiligen Reformvorschlags sein, wenn unterstellt wer-
den kann, dass die Bereitschaft sämtlicher Mitgliedsstaaten zur Teilnahme an ei-
ner Reform nicht nur von der Änderung des Gesamtaufkommens sondern auch 
vom Ausmaß der Verschiebung von Steueraufkommen zwischen den Mitglieds-
staaten abhängt. Eine stärkere Verschiebung ist dabei gleichzusetzen mit einem 
höheren Risiko hinsichtlich des zu erwartenden Steueraufkommens. Zur Verdeut-
lichung der Ermittlung dieser Größe wird in Formel (25) die Berechnung der 
durchschnittlichen/betragsmäßigen Höhe der Änderung des Brutto-Steuerauf-
kommens bei Einführung einer GKKB gezeigt. 

(25) 

mit: 

(
Rgross;GKKB Rgross;geltSR)2/ 

lf:.Rgrossl _ ~A a - a A 
- L.a=l Rgross;geltSR 

a 

lllR!ross I durchschnittliche Höhe der Änderung des Bruttoaufkommens 
a Länderindex 
A Anzahl an Ländern579 

Rgross;GKKBBruttosteueraufkommen in Land a bei Besteuerung nach dem 
Konzept der GKKB 

Rtoss;geltSRBruttosteueraufkommen in Land a bei Besteuerung nach dem 
geltenden Steuerrecht 

5.6 Ermittlung der durchschnittlichen Steuerbelastung 

Bezüglich der Definition der durchschnittlichen Steuerbelastung hat sich in den 
bestehenden Untersuchungen, die wie in dieser Arbeit ein vergangenheitsbezoge-
nes Maß auf Basis empirischer Mikrodaten zugrunde legen, kein einheitlicher 
Standard etabliert. Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der zugrundegelegten 
Mikroeinheit, des Betrachtungszeitraums und der Definition der durchschnittli-
chen Steuerbelastung. Während einige Studien auf den Konzern als relevante 
Mikroeinheit für die Ermittlung der Steuerbelastung abstellen580, werden in ande-
ren Studien einzelne Unternehmen581 zugrundegelegt.582 Dabei beinhaltet ein Ab-
stellen auf Konzernabschlüsse das Problem der Einbeziehung ausländischer Toch-

579 In die Ermittlung der Werte für Zypern, Litauen, Lettland, Luxemburg und der Slowakei ging 
nur eine geringe Anzahl von Unternehmen, die Bestandteil eines multinationalen Konzerns 
sind, ein (vgl. Tabelle 18). Aus diesem Grund werden diese Mitgliedsstaaten bei der Ermitt-
lung von Durchschnittswerten nicht berücksichtigt, um mögliche Verzerrungen zu vermei-
den. 

580 Vgl. unter anderem Buijink/Jannsen/Schols (2000). 
581 Vgl. z.B. Nicodeme (2001) und Zimmerman (1983). 
582 Vgl. so auch Schratzenstaller (2004), S. 52-59. 
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terunternehmen, was eine Unterscheidung der Steuerbelastung nationaler und 
grenzüberschreitend tätiger Konzerne erforderlich macht. 583 Da das Ziel der hier 
erfolgenden Untersuchung die Beurteilung der Folgen einer Reform der Konzern-
besteuerung ist, besteht kein Zweifel daran, dass in dieser Arbeit auf den Konzern 
als relevante Untersuchungseinheit abzustellen ist. 

Hinsichtlich des Betrachtungszeitraums stellen einige Studien auf eine ein-
zelne Periode ab584, während andere einen längeren Zeitraum betrachten. Durch-
schnittliche Steuerbelastungen, die auf Basis von einperiodigen Daten ermittelt 
werden, unterliegen oftmals Verzerrungen durch die in dieser Periode vorherr-
schenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und können die Wirkun-
gen der steuerlichen Verlustverrechnungsvorschriften nicht adäquat abbilden. 585 In 
dieser Arbeit wird ein Zeitraum von zehn Jahren zugrundelegt, da ein kürzerer 
Zeitraum mit Blick auf die Zielsetzung einer Simulation von Änderungen der 
steuerlichen Verlustverrechnung nicht sinnvoll erscheint. 

Ökonomischen Kalkülen folgend sollte die durchschnittliche Steuerbelastung 
definiert werden als das Verhältnis der Barwerte zukünftiger Steuerzahlungen und 
zukünftiger ökonomischer Gewinne.586 Ökonomische Gewinne können aus den 
handelsrechtlichen Jahresabschlüssen allerdings nicht abgeleitet werden und müs-
sen daher näherungsweise geschätzt werden. 587 

In den bestehenden Studien werden üblicherweise die Steuerzahlungen (oder 
Steueraufwendungen) in Relation zu einer Gewinngröße, den Umsatzerlösen oder 
dem operativen Cashflow gesetzt.588 Dabei ist aus ökonomischer Sicht allerdings 
jede Definition des Nenners, die zu einer Abhängigkeit von den zugrundeliegen-
den Bilanzierungsnormen führt, abzulehnen, da als Konsequenz eine rechtliche 
Steuerbelastung und nicht eine wirtschaftliche Steuerbelastung gemessen wird. 
Außerdem werden internationale Steuerbelastungsvergleiche verzerrt, wenn die 
Bezugsgröße für die zugrunde liegende Steuerbelastung abhängig ist von den lan-
desspezifischen Bilanzierungsnormen.589 Eine Bezugnahme auf die Umsatzerlöse 
führt zu verzerrten Ergebnissen bei internationalen Profitabilitätsunterschieden. 
Die Verwendung des operativen Cashflows schließlich führt zur Messung einer 
wirtschaftlichen Steuerbelastung durch das Abstellen auf eine wirtschaftliche 
Zielgröße und sichert dadurch auch internationale Vergleichbarkeit. Allerdings 
wird eine Abhängigkeit der resultierenden Steuerbelastung von der Kapitalintensi-
tät der Unternehmen erzeugt. Ceteris paribus führt bei dieser Definition eine höhe-

583 Vgl. Schratzenstaller (2004), S. 54; Nicodeme (2001), S. 8; Gorter/de Mooij (2001), S. 18; 
Collins/Shackelford (1995), S. 57. 

584 Vgl. z.B. Plesko (2003). 
585 Vgl. Shevlin (1999), S. 5-6. 
586 Vgl. Collins/Shackelford(1995), S. 58. 
587 Vgl. Schratzenstaller (2004), S. 52-59; Collins/Shackelford (1995), S. 58. 
588 Vgl. Plesko (2003), S. 205; Buijink/Jannsen/Schols (2000), S. 10-11. 
589 Vgl. Nicodeme (2001), S. 18; Buijink/Jannsen/Schols (2000), S. 10. 
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re Kapitalintensität zu einer geringeren Steuerbelastung590, da bilanzielle Ab-
schreibungen zwar die Zählergröße, nicht aber die Nennergröße mindern. 

Unter Beliicksichtigung der oben dargestellten Probleme erscheint die Defi-
nition der durchschnittlichen Steuerbelastung als Minderung des Cashflow to 
Equity (CF) am zielführendsten. Die Cashflows werden dabei indirekt aus den 
handelsrechtlichen Jahresabschlüssen abgeleitet und ermittelt als Summe von 
Operativem Cashflow (OCF), Cashflow aus Fremdfinanzierung (DCF) und Inves-
titionscashflow (ICF). 

(26) CF[ = OCF{ + DCF[ + !CF[ 

mit: 
CFf Cashflow von Unternehmen i in Periode t 
OCFf Operativer Cashflow von Unternehmen i in Periode t 
DCFf Cashflow aus Fremdfinanzierung von Unternehmen i in Perio-

de t 
ICFf Investitionscashflow von Unternehmen i in Periode t 

Dabei ergibt sich der operative Cashflow nach der hier zugrundegelegten in-
direkten Ermittlungsform als Summe des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern 
(plbtf + intf) und der nicht-zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen 
und Zuführungen zu Rückstellungen). Als Näherung für den Buchwert der Rück-
stellungen wird hier die AMADEUS-Position „sonstige langfristige Schulden" 
( oltlf) herangezogen. Der Cashflow aus Fremdfinanzierung erfasst in der hier 
zugrundegelegten Form die Aufnahme und Tilgung langfristiger Darlehen sowie 
die Zinszahlungen, während der Investitionscashflow sich aus den Zahlungsvor-
gängen aus der Anschaffung und Veräußerung von Anlagevermögen zusammen-
setzt. Diese werden indirekt ermittelt als Änderung des Buchwerts des Anlage-
vermögens zuzüglich der Abschreibungen der Periode. zusammenfassend ergibt 
sich der hier zugrundegelegte Cashflow nach Formel (27) beziehungsweise nach 
Umformulierung entsprechend Formel (28). 

(27) CF[ = plbtf + depr[ + Lloltlf + intf + Llltdf - intf - (Ll[iasf + 
deprit 

(28) CF{ = plbtf + Llltlf - Llfiasf 

mit: 
CFf Cashflow von Unternehmen i in Periode t 
plbtf Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (,,Profit/loss 

before tax") von Unternehmen i in Periode t 

590 Vgl. Schratzenstaller (2004), S. 55; Zirnrnerman (1983), S. 123. 
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deprf 

~oltlf 

intf 
~ltdf 

Miasf 

~ltlf 

Abschreibungen (,,Depreciation") von Unternehmen i in Perio-
de t 
Änderung des Buchwerts der sonstigen Verbindlichkeiten 
(,,Other long-term liabilities") von Unternehmen i in Periode t 
Zinsaufwand (,,lnterest") von Unternehmen i in Periode t 
Änderung des Buchwerts der langfristigen Verbindlichkeiten 
(,,Long-term debt") von Unternehmen i in Periode t 
Änderung des Buchwerts des Anlagevermögens (,,Fixed 
assets") von Unternehmen i in Periode t 
Änderung des Buchwerts der langfristigen Schulden (,,Long-
term liabilities") von Unternehmen i in Periode t 

Für die Bestimmung der Durchschnittssteuerbelastung werden Steuerzahlun-
gen und Cashflows mit einem einheitlichen Satz von sechs Prozent diskontiert.591 

Für die am Ende der Simulationsperiode verbleibenden Verlustvorträge wird die 
kontinuierliche Nutzung in den zehn folgenden Perioden zu einem festen Prozent-
satz (degressiv) unterstellt.592 Die Verlustnutzungsrate wird länderabhängig, in 
Abhängigkeit von der Gruppengröße und separat für jedes der simulierten Steuer-
szenarien auf der Basis der Simulationsrechnungen ermittelt. Um die Auswirkun-
gen der verschiedenen Reformszenarien auf die Verlustnutzung genauer abbilden 
zu können, wird für die Ermittlung der Rate zusätzlich zwischen Unternehmen, 
die zu einem nationalen Konzern gehören, und Unternehmen, die als lnbound-
Investition bzw. Outbound-Investition zu einem multinationalen Konzern gehö-
ren, unterschieden. Bei einer Besteuerung nach geltendem Steuerrecht beträgt die 
durchschnittliche Verlustnutzungsrate über alle Länder etwa 38 Prozent. Für die 
verschiedenen Reformszenarien, die grundsätzlich zu einer Ausweitung der Ver-
lustverrechnungsmöglichkeiten führen, liegt die Rate entsprechend höher. Der 
ökonomische Wert der steuerlichen Verlustvorträge zum Ende der Simulationspe-
riode (LCF) wird ermittelt als Barwert der von diesen Verlustvorträgen ausgehen-
den Minderungen künftiger Steuerzahlungen, also als Barwert der mit dem maß-
gebenden Steuersatz multiplizierten genutzten Verluste. 

(29) 

mit: 
Durchschnittliche Steuerbelastung von Gruppe g 

591 Eine Differenzierung in Vor- und Nachsteuerzins wird nicht berücksichtigt, da die Diskontie-
rung lediglich der Verdichtung der Zahlungsströme dient, nicht aber als Alternativinvestition 
im finanzwirtschaftlichen Sinne. 

592 Aufgrund der Unterstellung einer degressiven Verlustnutzung wird der Verlustvortrag nicht 
in voller Höhe wirksam. Bei den hier zugrundegelegten Verlustnutzungsraten fällt dieser 
Restverlust allerdings nicht ins Gewicht. 
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Summe der Steuerzahlungen von Gruppe g in Periode t 
Barwert der Steuervorteile aus der Nutzung des Verlustvor-
trags zum Ende des Betrachtungszeitraums von Gruppe g 
Cashflow von Gruppe g in Periode t 

Die beschriebene Cashflow-Definition vermeidet ein gerichtetes Missver-
hältnis zwischen Zähler und Nenner der durchschnittlichen Steuerbelastung so-
lange sich die Summe der Abschreibungen und die Summe der Investitionszah-
lungen innerhalb der Simulationsperiode sowie die Aufnahme und die Rückzah-
lung von langfristigen Verbindlichkeiten in der Simulationsperiode entsprechen. 
Diese Prämissen sollten im Mittel allerdings nur gelten, solange Unternehmen 
nicht wachsen. Bei wachsenden Unternehmen ist hingegen eine leichte Unter-
schätzung der durchschnittlichen Steuerbelastung zu erwarten. 

Zudem kann es bei einzelnen Konzernen aufgrund der individuellen Investi-
tions- und Finanzierungspolitik im Simulationszeitraum zu stärkeren Verzerrun-
gen kommen. Um diese zu vermeiden, werden Konzerne ausgeschlossen, deren 
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit während der Simulationsperiode 
in Summe um mehr als l 00 Prozent von der Summe der Cashflows abweichen. 
Um Verzerrungen aufgrund von Ausreißerwerten zu vermeiden bleiben ferner 
Konzerne, deren durchschnittliche Steuerbelastung um mehr als 100 Prozent vom 
Median der durchschnittlichen Steuerbelastung aller Konzerne des Sitzlandes der 
Muttergesellschaft abweicht, unberücksichtigt. 593 

Die Interpretation der so ermittelten Steuerbelastungen als Maß für die 
Standortattraktivität beziehungsweise Wettbewerbsfähigkeit sowie der Effizienz-
wirkungen der Besteuerung verlangt die Ermittlung von Durchschnittswerten und 
Schwankungswerten. 594 Hierbei werden zwei weitere Differenzierungen vorge-
nommen. Zum einen wird die Steuerbelastung von Konzernen mit positivem 
(ATR+) und negativem Cashflowbarwert (ATK) getrennt betrachtet. Diese Unter-
scheidung ist erforderlich, da die ermittelten Steuerbelastungen in diesen beiden 
Fällen eine unterschiedliche Interpretation erfordern. Während ATR+ als Steuer-
last interpretiert werden muss, ist A TK als durch die Verluste induzierte Steuer-
entlastung zu verstehen. Dementsprechend ist steuerliche Standortattraktivität 
durch niedrige Werte für ATR+ und hohe Werte für ATK gekennzeichnet. Zur 
Ermittlung der durchschnittlichen Steuerbelastung eines Landes sind daher in ei-
nem ersten Schritt die Durchschnittswerte für die Steuerbelastung der nach dem 

593 Bei der Ermittlung des Medians wird differenziert zwischen nationalen und multinationalen 
Konzernen sowie Konzernen, die innerhalb des Betrachtungszeitraums einen positiven Cash-
flow-Barwert erzielt haben und Konzernen mit negativem Cashflow-Barwert im Betrach-
tungszeitraum. 

594 Bei der Ermittlung derartiger Maßgrößen kann entweder auf die Steuerbelastungen der ein-
zelnen Konzerne oder auf die für einzelne Mitgliedsstaaten zurückgegriffen werden. Vgl. 
hierzu Kapitel 6.1. 
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beschriebenen Ausschluss bestimmter Konzerne in der Stichprobe verbleibenden 
Konzerne dieses Landes mit positivem beziehungsweise negativem 
Cashflowbarwert zu ermitteln. 

(30) ATRt = ATRg;cg=a;BW(CFg)>O 

(31) ATR;; = ATRg;cg=a;BW(CFg)<O 

mit: 
ATR! 
ATR; 

Durchschnitt der Steuerbelastung rentabler Konzerne in Land a 
Durchschnitt der Steuerbelastung verlusterzielender Konzerne 
in Land a 
Durchschnittliche Steuerbelastung von Gruppe g 
Sitzland (der Muttergesellschaft) von Gruppe g 
Barwert der Cashflows von Gruppe g im Betrachtungszeitraum 

Unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Interpretation lassen sich die 
beiden Größen (ATR! und ATR;) zu einer kombinierten Steuerbelastung (ATR) 
zusammenfassen. Dabei wird eine positive Differenz zwischen ATR! und ATR; 
als Zusatzbelastung gewichtet mit dem Anteil von Unternehmen mit Totalverlust 
(n; /(n; + n!)) auf die Steuerbelastung von Unternehmen mit Totalgewinn 
(ATR!) addiert. Eine negative Differenz wird entsprechend als Steuerentlastung 
von ATR! abgezogen. Die folgende Formel für die kombinierte ATR eines Lan-
des resultiert: 

(32) 

mit: 

AT Ra = ATR+ · ~ + (ATR+ + ATR+ - ATR-) • ~ a n! +nä a a a n~<+nä 

ATRa 
ATR! 
ATR; 

Durchschnittliche Steuerbelastung in Land a 
Durchschnitt der Steuerbelastung rentabler Konzerne in Land a 
Durchschnitt der Steuerbelastung verlusterzielender Konzerne 
in Land a 
Anzahl rentabler Konzerne in Land a 
Anzahl verlusterzielender Konzerne in Land a 

Ferner ist bei der Ermittlung der durchschnittlichen Steuerbelastung zwi-
schen der Steuerbelastung nationaler Konzerne und multinationaler Konzerne mit 
mindestens einer ausländischen Tochtergesellschaft zu unterschieden. Diese Dif-
ferenzierung ist erforderlich, da nur die A TR für nationale Konzerne ausschließ-
lich vom Steuersystem eines Landes abhängig ist und damit unmittelbar als Maß 
für die Standortattraktivität dieses Landes betrachtet werden kann. Die A TR für 
multinationale Konzerne ist hingegen abhängig von den Steuersystemen aller be-
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teiligten Länder. Außerdem ist diese Unterscheidung sinnvoll, da sich die zu un-
tersuchenden Steuerreformen unterschiedlich auf die Steuerbelastung nationaler 
und multinationaler Konzerne auswirken. 



6 Empirische Ergebnisse: Auswirkungen auf die Steu-
erbelastung der Konzerne 

6.1 Überblick 

Die Wirkungen, welche von den verschiedenen Vorschlägen zur Reform der Kon-
zernbesteuerung in Europa auf die Steuerbelastung der betroffenen Konzerne aus-
gehen, sind Gegenstand der Ausführungen in Kapitel 6.595 Mit der Analyse dieser 
Belastungswirkungen werden zwei Zielsetzungen verbunden. 

Ein erstes Ziel liegt in der Untersuchung der Auswirkungen der verschiede-
nen Reformvorschläge auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Konzerne und 
die Attraktivität der Mitgliedsstaaten als Steuerstandort. Zu diesem Zweck erfolgt 
in Kapitel 6.2 eine Analyse der Änderungen, die sich als Folge der Umsetzung 
dieser Reformvorschläge bei der Höhe der durchschnittlichen Konzernsteuerbe-
lastung ergeben. 

Als zweite Zielsetzung werden in Kapitel 6.3 die Auswirkungen der ver-
schiedenen Reformvorschläge auf das Ausmaß steuerbedingter Wettbewerbs- und 
Entscheidungsverzerrungen innerhalb des Binnenmarktes untersucht. Wettbewerb 
und Unternehmensentscheidungen können dabei auf zwei Arten durch die Besteu-
erung beeinflusst werden. Erstens wird der Wettbewerb zwischen Marktteilneh-
mern, die in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten ansässig sind, verzerrt, wenn diese 
aufgrund des Nebeneinanders eigenständiger Steuersysteme einer unterschiedli-
chen Steuerbelastung unterliegen (Verstoß gegen die interjurisdiktionale Neutrali-
tät}. Das Ausmaß dieser Verzerrung kann erfasst werden über die Schwankung 
der durchschnittlichen Steuerbelastungen, die für die verschiedenen Mitgliedsstaa-
ten ermittelt werden. Die Messung dieser Schwankung erfolgt hier als Variations-
koeffizient ( definiert als Quotient von Standardabweichung und Mittelwert der 
Steuerbelastung), um eine Abhängigkeit von der Höhe der durchschnittlichen 
Steuerbelastung, wie sie sich bei der Verwendung der Standardabweichung als 
Schwankungsrnaß ergeben würde, zu vermeiden. Die Ergebnisse dieser Berech-
nungen sind Gegenstand von Kapitel 6.3. l. 

Neben der Wettbewerbsverzerrung, welche ihre Ursache im Nebeneinander 
selbständiger Besteuerungshoheiten in Europa und damit im Wesentlichen im 
internationalen Steuergefälle hat, werden Entscheidungen und Wettbewerb im 
Binnenmarkt zweitens aber auch dadurch verzerrt, dass die Steuerbelastung in 
Abhängigkeit vorn Konzerntypus variiert. 596 Dieses kann insbesondere daran lie-
gen, dass bestimmte begünstigende oder belastende Steuervorschriften sich in 

595 Die Ergebnisse der Steuerbelastungsrechnungen sind in ähnlicher Fonn veröffentlicht in 
Oestreicher/Koch (2008). 

596 Vgl. so auch Nicodeme (2001), S. 14. 
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unterschiedlichem Maße auswirken. In diesem Zusammenhang werden hier die 
durchschnittlichen Steuerbelastungen der folgenden Gruppen von Konzernen ver-
glichen: 

( l) Vergleich der durchschnittlichen Steuerbelastung von nationalen 
Konzernen und multinationalen Konzernen (Kapitel 6.3.2): Dieser 
Vergleich erlaubt Rückschlüsse, inwiefern die Entscheidung zwi-
schen der Begründung einer inländischen und einer ausländischen 
Tochtergesellschaft durch die Besteuerung verzerrt wird (internatio-
nale Neutralität). Dabei muss beachtet werden, dass die Steuerbelas-
tung nationaler und multinationaler Gruppen nicht direkt verglichen 
werden kann. So bezieht sich die Steuerbelastung einer nationalen 
Gruppe auf ein einzelnes Steuersystem, während die Steuerbelastung 
einer multinationalen Gruppe das Steuersystem von mindestens zwei 
Mitgliedsstaaten widerspiegelt. Da die Steuernachteile für multinati-
onale Konzerne - zumindest in dem hier gewählten Untersuchungs-
rahmen - insbesondere in ungünstigeren Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten manifestieren, erfolgt der Vergleich der Steuerbelastung 
gegen den Maßstab einer entscheidungsneutralen Verlustverrech-
nungsvorschrift, also einem Steuersystem mit sofortiger Steuererstat-
tung (,,Negativsteuer"). Dabei wird die Steuerbelastung bei Negativ-
steuer sowohl für eine Gewinnabgrenzung nach der direkten Methode 
als auch einer Gewinnabgrenzung nach der indirekten Methode er-
mittelt. 

(2) Vergleich der durchschnittlichen Steuerbelastung von rentablen 
Konzernen und verlusterzielenden Konzernen (Kapitel 6.3.3)597 : 

Dieser Vergleich erlaubt Rückschlüsse, in welchem Ausmaß die Ent-
scheidung zwischen risikobehafteten und weniger risikobehafteten 
Investitionen durch das Besteuerungssystem verzerrt wird. Ein Steu-
ersystem trägt zur Attraktivität risikobehafteter Investitionen bei, so-
lange ATR" größer als ATR+ ist, während risikolose Investitionen im 
umgekehrten Fall begünstigt werden. 

(3) Vergleich der durchschnittlichen Steuerbelastung von großen 
Konzernen und kleinen/mittelgroßen Konzernen (Kapitel 6.3.4): 
Steuerliche Vorschriften für Kapitalgesellschaften, die nach der Grö-
ße des Konzerns, also der Anzahl der Konzerngesellschaften diffe-
renzieren, existieren im geltenden Steuerrecht kaum.598 Signifikant 
abweichende Steuerbelastungen für kleine und große Konzerne kön-

597 Rentable Konzerne sind definiert als Konzerne mit einem positiven Cashflow-Barwert (vor 
Steuern) innerhalb des Betrachtungszeitraums, während verlusterzielende Konzerne dement-
sprechend einen negativen Cashflow-Barwert (vor Steuern) aufweisen. 

598 Ein - hier nicht simuliertes - Beispiel sind De-minimis-Regeln bei den Vorschriften zur 
Unterkapitalisierung. 
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nen sich daher nur daraus ergeben, dass faktische Bedingungen in 
kleinen Konzernen dazu führen, dass sie stärker oder weniger stark 
von bestimmten Vorschriften betroffen sind. Ferner ist zu vermuten, 
dass kleine Unternehmen/Konzerne in geringerem Umfang Steuer-
planung betreiben. Dieses lässt erwarten, dass diese Konzerne in we-
niger starkem Ausmaß vom Übergang auf eine indirekte Gewinnab-
grenzung (negativ) betroffen sind. 

Bei der Ermittlung der verschiedenen Maßgrößen (Mittelwert, Variationsko-
effizient) kann auf die Steuerbelastung der einzelnen Konzerne oder die Steuerbe-
lastung, die sich im Durchschnitt für die einzelnen Mitgliedsstaaten ergibt, Bezug 
genommen werden. Dabei hat der zweite Ansatz den Vorteil, dass die sich erge-
benden Mittelwerte nicht durch Unterschiede in der geografischen Struktur zu 
vergleichender Unterstichproben (z.B. beim Vergleich der Steuerbelastung natio-
naler und multinationaler Konzerne oder dem Vergleich der Steuerbelastung ren-
tabler und verlusterzielender Konzerne) beeinflusst werden. Auch wenn diese 
Vorgehensweise aus diesem Grund sinnvoll erscheint, setzt sie die Verfügbarkeit 
ausreichender Beobachtungen in sämtlichen relevanten Unterstichproben voraus. 
In den folgenden Berechnungen wird diese Vorgehensweise deshalb mit der Ein-
schränkung gewählt, dass Zypern, Estland, Litauen, Luxemburg, die Slowakei und 
Ungarn aufgrund des Fehlens von Beobachtungen in mindestens einer Unterstich-
probe aus den Betrachtungen ausgeschlossen werden. Abweichend wird der erste 
Ansatz (Mittelwert der Steuerbelastung der einzelnen Konzerne) für den Ver-
gleich der Steuerbelastung kleiner/mittelgroßer und großer Konzerne gewählt. 
Hier hätte andernfalls die geringe Anzahl großer Konzerne in der Datenbasis, also 
Konzernen mit mehr als 50 Konzerngesellschaften, zum Ausschluss zahlreicher 
weiterer Länder geführt. 

6.2 Auswirkungen auf die Attraktivität der Mitgliedsstaaten als 
Steuerstandort und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Konzerne 

6.2.1 Einführung einer GKKB 

Zur Beurteilung der steuerlichen Standortattraktivität der EU-Mitgliedsländer 
sowie der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Konzerne de lege lata und de lege 
ferenda wird der Mittelwert der durchschnittlichen Steuerbelastungen nationaler 
und multinationaler Konzerne ermittelt, die sich für die einzelnen Mitgliedsstaaten 
ergeben. Dabei werden hier und im Folgenden als multinational alle Konzerne 
angesehen, die mit mindestens einer ausländischen Tochtergesellschaft in die Be-
rechnungen eingehen. Die Ergebnisse, die sich unter den Vorschriften des gelten-
den Steuerrechts und bei Simulation einer GKKB ergeben, sind in Tabelle 22 zu-
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sammengefasst. Bei der Simulation der GKKB werden die Annahmen zugrunde-
gelegt, die in Kapitel 5.4.2 als Standardfall bezeichnet wurden.599 

Tabelle 22: Durchschnittliche Steuerbelastung bei Einfahrung einer GKKB 

Nationale Konzerne Multinationale Konzerne 

Pflicht Option Pflicht Option 

Geltendes Recht 0,2996 0,3028 

GKKB 0,2973 0,2970 0,2964 0,2934 

Relative Änderung -0,0077 -0,0087 -0,0211 -0,0310 

davon: Verlustverrechnung -0,0077 -0,0087 -0,0270 -0,0243 

davon: Formelaufteilung 0,0000 0,0000 +0,0059 -0,0067 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Die Ergebnisse in Tabelle 22 verdeutlichen die unterschiedliche Wirkung, 
die von der Einführung einer GKKB auf die Steuerbelastung nationaler und mul-
tinationaler Konzerne ausgeht. So zeigt sich, dass die Einführung einer GKKB nur 
zu einer geringfügigen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Konzerne beitragen würde, deren Ansässigkeit auf einen Mitgliedsstaat begrenzt 
ist. So sinkt die Steuerbelastung nationaler Konzerne von 29,96 Prozent auf29,73 
Prozent (-0,77 Prozent) bei verpflichtender Einführung. Bei optionaler Einführung 
ergibt sich ein nur geringfügig stärkerer Rückgang der Steuerbelastung auf 29,70 
Prozent. 

Zur weiteren Analyse der Ursachen der Belastungsänderung wird dieser Ge-
samteffekt in einen Verlustverrechnungseffekt (,,Verlustverrechnung"), welcher 
die Ausweitung der Möglichkeiten zur konzerninternen Verlustverrechnung in-
nerhalb eines Landes und über die Grenze widerspiegelt, und einen Formelauftei-
lungseffekt (,,Formelaufteilung"), welcher den Übergang von der direkten zur 
indirekten Gewinnabgrenzung erfasst, zerlegt.600 Hierbei zeigt sich, dass bei natio-
nalen Gruppen der Gesamteffekt vollständig auf die Ausweitung der Verlustver-

599 Die Aufteilungsformel setzt sich zu gleichen Teilen aus dem Vermögen, der Lohnsumme und 
dem Umsatz zusammen. Ein Verlustvortrag erfolgt auf Ebene der Einzelgesellschaft. Zudem 
wird von der Teilnahme sämtlicher Mitgliedsstaaten an der GKKB ausgegangen. 

600 Dabei wird der Effekt des Übergangs auf die indirekte Methode zur Gewinnabgrenzung 
durch den Vergleich der Steuerbelastungen bei direkter und indirekter Gewinnabgrenzung 
und sofortiger Verlustverrechnung ermittelt. Die Minderung der Steuerbelastung, die auf die 
Ausdehnung der konzerninternen Verlustverrechnung zurückgeht, ergibt sich als Residuum. 
Die Änderungen bei der Dividendenbesteuerung als weitere Konsequenz der Einführung ei-
ner GKKB betrifft nur vier Länder und ist von untergeordneter Bedeutung (-0,0002 bei nati-
onalen Gruppen und -0,0003 bei multinationalen Gruppen). 
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rechnungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Aufgrund der Ansässigkeit sämtli-
cher Gesellschaften in einem Mitgliedsstaat ist die Umverteilung der Gesamtbe-
messungsgrundlage im Konzern hier ohne Wirkung. 

Der verhältnismäßig geringe Rückgang der durchschnittlichen Steuerbelas-
tung nationaler Gruppen ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die Mehrzahl 
der Mitgliedsstaaten eine nationale Verlustverrechnung im Konzern auch im gel-
tenden Steuerrecht erlaubt.601 Vergleicht man die Änderung der Steuerbelastung, 
die sich bei Einführung einer GKBB in den Mitgliedsstaaten mit und ohne Grup-
penbesteuerungssystem im geltenden Steuerrecht ergibt (Tabelle 23), zeigt sich 
erwartungsgemäß ein höherer Rückgang in den Mitgliedsstaaten, die im geltenden 
Steuerrecht die konzerninterne Verlustverrechnung versagen (-l,47 Prozent im 
Vergleich zu -0,60 Prozent). Die - wenn auch kleine - Minderung der Steuerbe-
lastung in Mitgliedsstaaten mit konzerninterner Verlustverrechnung ist auf die 
teilweise strengeren Anwendungsvoraussetzungen im geltenden Steuerrecht, wel-
che sich in einer höheren Mindestbeteiligungsquote oder zusätzlichen Anforde-
rungen, wie dem Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags, manifestieren, 
zurückzuführen. 

Tabelle 23: Zusammenhang von Steuerbelastungsändenmg (GKKB) und relevanten Steuerpara-
metern bei nationalen Konzernen 

Nationale Konzerne: Änderung der durchschnittlichen Steuerbelastung 

Verpflichtende 
GKKB 

Gruppenbesteuerungssystem 

Ja Nein 

---0,0060 ---0,0147 

Nominelle Steuerbelastung 

Hochsteuerländer Niedrigsteuerländer 

-0,0080 -0,0063 

Quelle: Eigene Berechnungen. Hierbei werden als Hochsteuerländer (Niedrigsteuerländer) die 
Mitgliedsstaaten bezeichnet, deren nominelle Steuerbelastung im Jahr 2006 oberhalb (unterhalb) 
des EU-Durchschnitts lag. 

Bei multinationalen Konzernen, also Konzernen, die mit mindestens einer 
ausländischen Tochtergesellschaft in die Berechnungen eingehen, ergibt sich ein 
höherer Rückgang der durchschnittlichen Steuerbelastung. So sinkt die Steuerbe-
lastung in diesen Gruppen bei verpflichtender Einführung von 30,28 Prozent auf 

601 Daneben ist der nur geringe Rückgang zum Teil auch auf die Einbeziehung von Konzernen 
mit nur einem Konzernunternehmen in der Datenbasis zurückzuführen. Blieben diese unbe-
rücksichtigt, würde der Effekt mit -1,58 Prozent in etwa doppelt so hoch ausfallen, allerdings 
unverändert deutlich unterhalb des entsprechenden Rückgangs bei multinationalen Konzer-
nen liegen. Werden bei den multinationalen Konzernen die Länder vernachlässigt, die auch 
bei den nationalen Konzernen unter dieser Annahme vollständig herausfallen (ÖSterreich, Ir-
land), würde der Belastungsriickgang aufgrund der Einführung der GKKB insgesamt (Ver-
lustverrechnung+Formelaufteilung) sich hier auf -2,59 Prozent belaufen. 
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29,64 Prozent (-2,11 Prozent). Bei optionaler Einführung verringert sich die Steu-
erbelastung sogar auf29,34 Prozent (-3,10 Prozent). Die Einführung einer GKKB 
kann somit insbesondere einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
grenzüberschreitend tätiger Konzerne leisten. Gleichzeitig wird die Attraktivität 
der EU als Investitionsstandort für nichteuropäische Investoren insbesondere dann 
verbessert, wenn diese die Investition in mehr als einem Mitgliedsstaat beabsich-
tigen. 

Tabelle 24: Zusammenhang von Steuerbelastungsändernng (GKKB) und relevanten Steuerpara-
metern bei multinationalen Konzernen 

Multinationale Konzerne: Änderung der durchschnittlichen Steuerbelastung 

Gruppenbesteuerungssystem Nominelle Steuerbelastung 

Ja Nein Hochsteuer- Niedrig-
länder steuerländer 

Verpflichtende GKKB -0,0101 -0,0503 -0,0267 0,0055 

davon: 
Verlustverrechnung -0,0247 -0,0334 -0,0291 -0,0194 

davon: 
Formelaufteilung 0,0146 -0,0169 0,0024 0,0249 

Optionale GKKB -0,0251 -0,0515 -0,0317 -0,0253 

Quelle: Eigene Berechnungen. Hierbei werden als Hochsteuerländer (Niedrigsteuerländer) die 
Mitgliedsstaaten bezeichnet, deren nominelle Steuerbelastung im Jahr 2006 oberhalb (unterhalb) 
des EU-Durchschnitts lag. 

Eine Zerlegung dieses Gesamteffekts zeigt, dass sich bei multinationalen 
Konzernen sowohl die Ausdehnung der Möglichkeiten zur Verlustverrechnung als 
auch der Übergang auf eine indirekte Gewinnabgrenzung auswirken. Eine Aus-
dehnung der Möglichkeiten zur konzerninternen Verlustverrechnung führt zu ei-
ner Minderung der durchschnittlichen Steuerbelastung um 2, 70 Prozent und hat 
damit einen deutlich stärkeren Effekt, als dieses bei nationalen Gruppen der Fall 
ist (-0,77 Prozent). Dieses Ergebnis ist auf den Umstand zurückzuführen, dass die 
Anwendung der Gruppenbesteuerungssysteme im geltenden Steuerrecht in den 
meisten Mitgliedsstaaten auf inländische Tochtergesellschaften beschränkt ist.602 

Auch hier zeigt sich, dass die Höhe des Rückgangs der Steuerbelastung maßgeb-
lich von der Möglichkeit zur konzerninternen Verlustverrechnung im geltenden 

602 Aktuell erlauben nur sechs Mitgliedsstaaten in gewissen Grenzen die Berücksichtigung der 
Verluste ausländischer Tochterunternehmen. Aus Vereinfachungsgründen werden diese 
grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerungssysteme im Rahmen der hier erfolgenden Si-
mulationsrechnungen nicht abgebildet. 
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Steuerrecht abhängt, auch wenn die relative Bedeutung dieser Möglichkeit für die 
Höhe des Verlustverrechnungseffekts im Vergleich zu nationalen Gruppen gerin-
ger ist (vgl. Tabelle 24). So führt die Ausdehnung der Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten in multinationalen Konzernen, deren Muttergesellschaft in einem Mit-
gliedsstaat mit Gruppenbesteuerungssystem ansässig ist, zu einem Rückgang der 
Steuerbelastung um 2,47 Prozent, während der entsprechende Effekt -3,34 Prozent 
beträgt, wenn im Sitzland der Muttergesellschaft kein Gruppenbesteuerungssys-
tem angeboten wird. Die im Vergleich zu nationalen Konzernen601 geringeren Be-
deutung der Verfügbarkeit eines Gruppenbesteuerungssystems im geltenden Steu-
errecht ist neben der überwiegend nationalen Ausrichtung dieser Systeme auch 
auf den Umstand zurückzuführen, dass die Möglichkeit zur Verlustverrechnung 
innerhalb der Grenzen eines Landes bei der Klassifikation in Tabelle 24 nur für 
die inländischen Gesellschaften und damit einen Teil des Konzerns erfasst wird. 

Der Übergang von einer direkten zu einer indirekten Gewinnabgrenzung 
führt - isoliert betrachtet - bei verpflichtender Einführung der GKKB zu einem 
Anstieg der Steuerbelastung von 0,59 Prozent (vgl. Tabelle 22). Dieser Anstieg ist 
darauf zurückzuführen, dass bei Besteuerung nach GKKB ein größerer Anteil der 
Gesamtbemessungsgrundlage in Hochsteuerländern der Besteuerung unterworfen 
wird, was auf die empirisch belegte Existenz von Steuerplanung im geltenden 
Steuerrecht zurückzuführen sein sollte.604 Wird bei der Analyse danach differen-
ziert, ob die Konzernmuttergesellschaft ihren Sitz in einem Hochsteuerland oder 
Niedrigsteuerland hat, zeigt sich dass der Übergang auf eine indirekte Gewinnab-
grenzung insbesondere zu einem Anstieg der Steuerbelastung führt, wenn der in-
ländische Konzernteil niedrig besteuert wird (+2,49 Prozent, vgl. Tabelle 24). 
Dieses Ergebnis stellt sich ein, wenn inländische Konzerngesellschaften - unab-
hängig von der Existenz von Steuersatzunterschieden - im Durchschnitt eine hö-
here Rendite aufweisen als Tochtergesellschaften, die im Ausland ansässig sind. 
Diese konzerninterne Renditeverteilung spiegelt sich in der diesen Berechnungen 
zugrundeliegenden Datenbasis wider. So zeigt ein Vergleich der Umsatzrendite 
der in- und ausländischen Konzerngesellschaften multinationaler Konzerne, dass 
inländische Konzerngesellschaften im Durchschnitt über eine höhere Umsatzren-
dite (2,95 Prozent) verfügen als ausländische Tochtergesellschaften (2,01 Pro-

603 Hier fällt der Rückgang der durchschnittlichen Steuerbelastung bei fehlen der Möglichkeit 
zur konzerninternen Verlustverrechnung im geltenden Steuerrecht mehr als doppelt so hoch 
(-1,47 Prozent) aus, als dieses in Mitgliedsstaaten der Fall ist, die im geltenden Steuerrecht 
eine entsprechende Vorschrift vorsehen (-0,60 Prozent). Vgl. Tabelle 23. 

604 Vgl. für empirische Belege des Zusammenhangs von Profitabilität ausländischer Tochterge-
sellschaften und dem im Ausland vorherrschenden Steuerniveau u.a. Weichenrieder (2007), 
Huizinga/Laeven (2005), Clausing (2003), Bartelsmann/Beetsma (2003), Froot/Hines (1995), 
Hines/Rice (1994), Collins/Shackelford (1992), Grubert/Mutti (1991), Hines/Hubbard 
(1990). 
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zent).605 Ursächlich hierfür kann sein, dass bei Begründung eines Auslandsengage-
ments ein Großteil des unternehmerischen Risikos im Inland verbleibt oder dass -
häufig selbsterstellte und damit nicht bilanzierte - Immaterialwerte der Konzern-
mutter zugeordnet werden. 

Auch hinsichtlich der Wirkung einer optionalen Einführung ergeben sich 
deutliche Unterschiede zwischen nationalen und multinationalen Konzernen. 
Während bei nationalen Konzernen einem Optionsrecht nur geringe Bedeutung 
zukommt (Rückgang der Steuerbelastung von 29,73 Prozent auf 29,70 Prozent, 
vgl. Tabelle 22), führt es zu einer weiteren Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
multinationaler Konzerne (Rückgang der Steuerbelastung von 29,64 Prozent auf 
29,34 Prozent, vgl. Tabelle 22). 

Bei nationalen Konzernen führt die Einführung einer GKKB ausschließlich 
zu Änderungen der Möglichkeiten zur konzerninternen Verlustverrechnung. Fehlt 
es an Verlustsituationen im Betrachtungszeitraum ist die Reform somit wir-
kungslos. In Verlustsituationen kann die Einführung der GKKB in der hier umge-
setzten Form sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringen. Vorteilhaft 
kann sich insbesondere die Ermöglichung einer konzerninternen Verlustverrech-
nung erweisen, welche im geltenden Recht teilweise ausgeschlossen ist oder nur 
unter restriktiveren Anwendungsvoraussetzungen gewährt wird. Als nachteilhaft 
kann sich der hier unterstellte Verlustvortrag auf Ebene der einzelnen Gruppenge-
sellschaft erweisen, da die Gruppenbesteuerungssysteme im geltenden Recht teil-
weise eine Zusammenveranlagung der Gruppengesellschaften und damit einen 
Verlustvortrag auf Gruppenebene vorsehen. Insgesamt zeigt sich allerdings in den 
Berechnungen, dass die GKKB sich nur für 9,79 Prozent der nationalen Konzerne 
als nachteilhaft erweist, weshalb dem Optionsrecht hier nur geringe Bedeutung 
zukommt. 

Bei multinationalen Konzernen hat die Einführung einer GKKB neben der 
Ausdehnung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten den zusätzlichen Effekt einer 
Umverteilung der Bemessungsgrundlage, welche sich aus Konzernperspektive 
sowohl als vorteilhaft als auch als nachteilhaft erweisen kann. Dieser Umstand ist 
ursächlich für die größere Bedeutung, die einem Optionsrecht bei multinationalen 
Konzernen zukommt. Zum einen erweist sich die GKKB hier in mehr Fällen 
(26,80 Prozent) als nachteilhaft, zum anderen führt die Reallokation der Bemes-
sungsgrundlage dazu, dass die sich ergebenden Belastungsunterschiede über einen 
Zinseffekt aufgrund einer späteren Verlustverrechnung hinausgehen. Als Konse-
quenz der Optionsrechtsausübung zeigt sich, dass die Minderung der Steuerbe-
lastung aufgrund der Verlustverrechnung leicht zurückgeht, während der Formel-
aufteilungseffekt bei optionaler Einführung negativ wird (vgl. Tabelle 22). 

Bezüglich der tatsächlichen Bedeutung eines Optionsrechts sei einschrän-
kend darauf hingewiesen, dass in den hier erfolgenden Berechnungen vollständige 

605 Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Angaben in AMADEUS. Die angegebenen Um-
satzrenditen beziehen sich auf Einzelabschlüsse aus dem Jahr 2002. 
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Voraussicht der Unternehmen unterstellt wird. Der tatsächliche Einfluss des Opti-
onsrechts sollte dementsprechend in der Realität geringer ausfallen. Umgekehrt 
sieht der Vorschlag der Arbeitsgruppe lediglich eine Bindung von fünf Jahren bei 
der Optionsrechtsausübung vor. Gegenüber der hier unterstellten einmaligen Aus-
übung der Option innerhalb des Zehnjahreszeitraums würde eine derartige Rege-
lung mehr Flexibilität bei der Optionsrechtsausübung erlauben. 

6.2.2 Einführung einer Verlustrichtlinie 

Die verschiedenen Konzepte für eine Verlustrichtlinie erlauben eine konzernin-
terne Verlustverrechnung nicht im selben Umfang, wie dieses bei Besteuerung 
nach GKKB der Fall wäre. Dementsprechend sinkt die durchschnittliche Steuer-
belastung bei diesen Konzepten nicht im selben Ausmaß, die steuerliche Standort-
attraktivität der Mitgliedsstaaten sowie die Wettbewerbsfähigkeit multinationaler 
Konzerne würden also in geringerem Ausmaß verbessert. Die Ergebnisse, die sich 
für die durchschnittliche Steuerbelastung multinationaler Konzerne bei den ver-
schiedenen Konzepten ergeben, sind in Tabelle 25 zusammengefasst. 606 

Tabelle 25: Durchschnittliche Steuerbelastung multinationaler Konzerne bei Einfiihrung einer 
Verlustrichtlinie 

Pflicht Option 

Geltendes Recht 0,3028 

Nachversteuerungsmethode 0,2962 0,2956 

Relative Änderung -0,0218 -0,0238 

Zurechnungsmethode 0,3043 0,2968 

Relative Änderung +o,0050 -0,0198 
Ergebnisaufteilungsmethode 0,2965 0,2961 

Relative Änderung -0,0208 -0,0221 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Während die Ausdehnung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten multinati-
onaler Konzerne im Rahmen der verpflichtenden Einführung einer GKKB zu ei-
ner Minderung der durchschnittlichen Steuerbelastung um 2,70 Prozent führt (vgl. 
Tabelle 22, Zeile „davon: Verlustverrechnung"), ergibt sich bei Umsetzung der 
Nachversteuerungsmethode eine Minderung lediglich um 2,18 Prozent (29,62 
Prozent), während die Ergebnisaufteilungsmethode eine Minderung der durch-
schnittlichen Steuerbelastung um 2,08 Prozent (29,65 Prozent) bewirkt. Grund für 

606 Bei nationalen Konzernen ergeben sich bei Einführung einer Verlustrichtlinie nur unwesentli-
che Abweichungen gegenüber der Einführung einer GKKB. Diese Ergebnisse werden aus 
diesem Grund nicht berichtet. 
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den geringeren Effekt ist bei der Nachversteuerungsmethode, dass diese eine Ver-
lustverrechnung lediglich vertikal aufwärts, nicht aber vertikal abwärts oder hori-
zontal (zwischen Schwestergesellschaften) zulässt. Die Ergebnisaufteilungs-
methode hingegen führt nicht zu einer vollständigen Verlustverrechnung bei an-
haltenden Verlusten einzelner Konzerngesellschaften, da bei dieser Methode ei-
gene Gewinne Voraussetzung für den Zuweis eines positiven Einkommens sind. 
Ein positives Konzernergebnis - wie bei der GKKB - ist hingegen hier nicht aus-
reichend. Bei beiden Konzepten führt Optionalität nur zu einer geringfügigen zu-
sätzlichen Minderung der Steuerbelastung, da sich die Anwendung dieser Metho-
den in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle als vorteilhaft erweist. 

Eine Besteuerung nach dem Zurechnungskonzept bewirkt neben einer Aus-
dehnung der Möglichkeiten zur konzerninternen Verlustverrechnung, die im Er-
gebnis allerdings ebenfalls nur vertikal aufwärts möglich ist, dass die Gewinne der 
Auslandstöchter dem höheren Steuerniveau im Inland oder Ausland unterliegen. 
Eine verpflichtende Einführung dieses Konzepts würde aus diesem Grund einen 
Anstieg der Steuerbelastung auf 30,43 Prozent bewirken. Aufgrund der von die-
sem Konzept ausgehenden Steuernachteile insbesondere bei Konzernen mit Sitz 
in Hochsteuerländern, kommt dem Optionsrecht beim Zurechnungskonzept ent-
scheidende Bedeutung zu. So würde bei optionaler Einführung die Steuerbelas-
tung auf29,68 Prozent sinken. 

Tabelle 26: Zusammenhang von Steuerbelastungsändenmg (Verlustrichtlinie) und relevanten 
Steuerparametern bei multinationalen Konzernen 

Multinationale Konzerne: Änderung der durchschnittlichen Steuerbelastung 

Gruppenbesteuerung Nominelle Steuerbelastung 
Ja Nein Hochsteuer- Niedrig-

länder steuerländer 

Nachversteuerungsmethode 

Pflicht -0,0167 -0,0344 -0,0250 -0,0029 

Option -0,0202 -0,0345 -0,0253 -0,0144 

Zurechnungsmethode 

Pflicht +0,0070 -0,0057 +0,0057 +0,0016 

Option -0,0177 -0,0261 -0,0200 -0,0165 

Ergebnisaufteilungsmethode 

Pflicht -0,0177 -0,0286 -0,0235 -0,0070 

Option -0,0186 -0,0316 -0,0239 -0,0110 
Quelle: Eigene Berechnungen. Hierbei werden als Hochsteuerländer (Niedrigsteuerländer) die 
Mitgliedsstaaten bezeichnet, deren nominelle Steuerbelastung im Jahr 2006 oberhalb (unterhalb) 
des EU-Durchschnitts lag. 
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Auch bei Einführung einer Verlustrichtlinie hängt die Höhe des Belastungs-
rückgangs maßgebend von den Möglichkeiten zur konzerninternen Verlustver-
rechnung im geltenden Steuerrecht und der Höhe der tariflichen Steuerbelastung 
ab. Unabhängig vom Verlustverrechnungskonzept fällt die Minderung der Steuer-
belastung in Ländern ohne Gruppenbesteuerungssystem um ein bis zwei Prozent 
höher aus. Bei Unterteilung der Mitgliedsstaaten nach der nominellen Steuerbe-
lastung lässt sich in den Hochsteuerländern eine überdurchschnittlich hohe Ab-
nahme der Steuerbelastung bei Implementierung der Nachversteuerungsmethode 
und Ergebnisaufteilungsmethode beobachten. Ein entgegengesetztes Ergebnis 
zeigt sich bei verpflichtender Umsetzung der Zurechnungsmethode. 

6.3 Auswirkungen auf steuerliche Wettbewerbsverzerrungen im 
Binnenmarkt 

6.3.1 Auswirkungen auf die Schwankung der Steuerbelastung in Europa 

Die Besteuerung kann unter anderem dann wettbewerbsverzerrend wirken, wenn 
miteinander im Wettbewerb stehende Unternehmen in Abhängigkeit von ihrer 
Ansässigkeit einer unterschiedlichen Steuerbelastung unterliegen. Zur Beurteilung 
dieser Verzerrung wird in Tabelle 27 die Schwankung der durchschnittlichen 
Steuerbelastung der Mitgliedsstaaten, gemessen als Variationskoeffizient, für die 
unterschiedlichen Reformszenarien widergegeben. Die Zeilen (l) bis (5) dienen 
dabei als Referenzpunkte für die Beurteilung. 

Tabelle 27: Variationskoeffizient der durchschnittlichen Steuerbelastung im Vergleich 

Stabw(ATR) Nationale Konzerne Multinationale Konzerne 

MW(ATR) Pflicht Option Pflicht Option 

(1) Nominalsteuersätze 0,2655 0,2655 

(2) Negativsteuer (direkte GA) 0,2612 0,2052 

(3) Negativsteuer (indirekte GA) 0,2612 0,1945 

(4) Geltendes Recht 0,2632 0,2078 

(5) Einheitliche nationale Grup- 0,2610 0,2611 0,2062 0,2062 
penbesteuerung 

(6) Nachversteuerungsmethode 0,2013 0,2042 

(7) Zurechnungsmethode 0,2094 0,2058 

(8) Ergebnisaufteilungsmethode 0,2026 0,2031 

(9) OK.KB 0,2625 0,2621 0,1932 0,2028 
Quelle: Eigene Berechnungen. Beim Szenario „Einheitliche nationale Gruppenbesteuerung" wird 
eine Zusammenveranlagung auf Ebene der nationalen Teilgruppen ohne Verlustverrechnung über 
die Grenze unterstellt. 
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Die Zeilen (1) bis (5) der obigen Tabelle verdeutlichen die verzerrenden Ein-
flüsse der Vorschriften zur Einkommensermittlung im geltenden Steuerrecht. Bei 
nationalen Konzernen liegt der Variationskoeffizient mit 26,32 Prozent unter-
halb des entsprechenden Wertes für die nominellen Steuersätze (26,55 Prozent). 
Der letztgenannte Wert repräsentiert das Szenario einer vollständigen Harmonisie-
rung der Vorschriften zur Einkommensermittlung, also der Gewinnermittlungs-
vorschriften sowie der Vorschriften zur intertemporalen und konzerninternen Ver-
lustverrechnung. Das Verhältnis dieser beiden Werte deutet darauf hin, dass die 
Vorschriften zur Einkommensermittlung in Summe einen kompensatorischen Ef-
fekt haben, also dass in Mitgliedsstaaten mit hohen tariflichen Steuerbelastungen 
tendenziell günstigere Vorschriften zur Einkommensermittlung vorherrschen. 
Vereinheitlicht man die Vorschriften zur nationalen konzerninternen Verlustver-
rechnung607 (Zeile (5)) oder der steuerlichen Verlustverrechnung insgesamt (Zeile 
(2)) sinkt der Variationskoeffizient noch stärker auf 26,IO Prozent beziehungs-
weise 26,12 Prozent ab. Hieraus lässt sich ersehen, dass der kompensatorische 
Effekt offensichtlich von den Vorschriften zur Gewinnermittlung ausgeht, wäh-
rend die Vorschriften zur konzerninternen Verlustverrechnung die Besteuerungs-
unterschiede verstärken. Vergleicht man die Verfügbarkeit von Gruppenbesteue-
rungssystemen in Hoch- und Niedrigsteuerländern, so zeigt sich, dass zwar 83,33 
Prozent der Hochsteuerländer über Gruppenbesteuerungssysteme verfügen, wäh-
rend der entsprechende Anteil in Niedrigsteuerländern lediglich 80 Prozent be-
trägt.608 Allerdings führen tendenziell restriktivere Anwendungsvoraussetzungen 
in den Hochsteuerländern dazu, dass in diesen die Anzahl der Steuergruppen bei 
Einführung einer einheitlichen Gruppenbesteuerung mit einer Mindestbeteili-
gungsquote von 50 Prozent um 26, 17 Prozent sinkt, während der entsprechende 
Rückgang in den Niedrigsteuerländern 25,41 Prozent beträgt. Aus diesem Grund 
führt eine Harmonisierung der konzerninternen Verlustverrechnung oder der Ver-
lustverrechnung insgesamt zu einer Minderung der Schwankung der durch-
schnittlichen Steuerbelastungen bei nationalen Konzernen. Die Einführung einer 
konzerninternen Verlustverrechnung über die Grenze hat hingegen keinen weiter-
gehenden Effekt für die Besteuerung nationaler Konzerne, da hier unterstellt wird, 
dass unabhängig vom konkreten Konzept der Verlustrichtlinie für nationale Kon-
zerne oder Teilkonzerne eine Zusammenveranlagung auf Ebene der Muttergesell-
schaft oder Landesholding erfolgt. Der sich in Tabelle 27 zeigende Unterschied 
für die Einführung einer GKKB ist auf die Annahme zurückzuführen, dass der 
Verlustvortrag im Konzept der GKKB nicht auf Konzernebene, sondern auf Ebe-
ne der Einzelgesellschaft erfolgt. 

607 Beim Szenario „Einheitliche nationale Gruppenbesteuerung" wird eine Zusammenveranla-
gung auf Ebene der nationalen Teilgruppen ohne Verlustverrechnung über die Grenze unter-
stellt. 

608 Prozentangaben beziehen sich nur auf die Länder, die bei der Ermittlung der Variationskoef-
fizienten Berücksichtigung finden. 
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Bei multinationalen Konzernen stellt die durchschnittliche Steuerbelastung 
eine Mischsteuerbelastung dar, welche das Steuerniveau von mindestens zwei 
Mitgliedsstaaten widerspiegelt. Dieses erklärt, warum der Variationskoeffizient 
der durchschnittlichen Steuerbelastung hier unabhängig vom simulierten Steuer-
system deutlich unterhalb des Variationskoeffizienten der nominellen Steuersätze 
liegt. Auch bei multinationalen Konzernen zeigt sich, dass eine Harmonisierung 
der nationalen konzerninternen Verlustverrechnung (Zeile (5)) oder der Verlust-
verrechnungsvorschriften insgesamt (Zeile (2)) zu einem Rückgang der Schwan-
kung in den durchschnittli~hen Steuerbelastungen führt. Während bereits die Ein-
führung einer einheitlichen nationalen konzerninternen Verlustverrechnung (Zeile 
(5)) die Schwankung der durchschnittlichen Steuerbelastungen annähernd auf das 
Niveau bei sofortiger Verlustverrechnung (Zeile (2)) senkt, wird dieses bei Um-
setzung der Nachversteuerungsmethode oder der Ergebnisaufteilungsmethode 
sogar unterschritten. 

Der Übergang von einer direkten zu einer indirekten Gewinnabgrenzung bei 
Einführung einer GKKB führt zu einer signifikanten Reduktion der Streuung in 
den durchschnittlichen Steuerbelastungen. Dieses gilt unabhängig davon, ob eine 
sofortige Verlustverrechnung (Variationskoeffizient: 19,45 Prozent; Zeile (3)) 
oder eine Verlustverrechnung entsprechend der geltenden Vorschriften auf Ebene 
der Konzerngesellschaften (Variationskoeffizient: 19,32 Prozent; Zeile (9)) unter-
stellt wird. Dementsprechend verringert der Übergang auf eine formelhafte Ge-
winnaufteilung die steuerinduzierten Verzerrungen des Wettbewerbs im Binnen-
markt, da die durchschnittliche Steuerbelastung von Konzernen in Niedrigsteuer-
ländern stärker erhöht wird, als dieses für Konzerne in Hochsteuerländern der Fall 
ist.609 

6.3.2 Auswirkungen auf Belastungsunterschiede zwischen nationalen und 
multinationalen Konzernen 

Neben standortabhängigen Besteuerungsunterschieden ergeben sich steuerliche 
Wettbewerbs- und Entscheidungsverzerrungen auch dann, wenn unterschiedliche 
Arten von Konzernen einer unterschiedlich hohen Steuerbelastung ausgesetzt 
sind. Zur Untersuchung derartiger Besteuerungsunterschiede wird in diesem Ab-
schnitt zunächst die Steuerbelastung nationaler und grenzüberschreitend tätiger 
Konzerne - gemessen als relative Abweichung dieser beiden Belastungsmaße -
ermittelt. Dieser Vergleich kann allerdings nicht direkt erfolgen, da die Steuerbe-
lastung inländischer Konzerne ausschließlich von einem Steuersystem bestimmt 
wird, während die Steuerbelastung grenzüberschreitend tätiger Konzerne die Wir-
kungen der Steuersysteme von wenigstens zwei Mitgliedsstaaten widerspiegelt. 
Ist die Mehrzahl der Auslandsgesellschaften eines multinationalen Konzerns in 
Hochsteuerländern ansässig, so ist davon auszugehen, dass die durchschnittliche 

609 Vgl. hierzu Tabelle 24, Zeile „davon: Formelaufteilung". 
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Steuerbelastung das Steuerniveau eines vergleichbaren Inlandskonzerns über-
steigt. Entsprechend sollte die Steuerbelastung eines Inlandskonzerns höher sein, 
wenn die Mehrzahl der Auslandsgesellschaften eines multinationalen Konzerns in 
Niedrigsteuerländem domiziliert. 

Eine vergleichende Beurteilung der Wirkungen alternativer Verlustverrech-
nungssysteme auf nationale und grenzüberschreitend tätige Konzerne erfolgt aus 
diesem Grund gegen den Maßstab einer neutralen Verlustverrechnungsvorschrift. 
Zu diesem Zweck werden die Steuerbelastungen von inländischen und multinati-
onalen Konzernen verglichen, die sich bei sofortiger Verlustverrechnung im Wege 
einer Negativsteuer entweder bei direkter oder bei indirekter Gewinnabgrenzung 
einstellen. Dabei zeigt sich, dass inländische Konzerne bei direkter Gewinnab-
grenzung im Durchschnitt einer um 0, 77 Prozent höheren Steuerbelastung unter-
liegen, während die Mehrbelastung bei indirekter Gewinnabgrenzung 0,22 Pro-
zent beträgt. Eine gleichmäßige Belastung von inländischen und multinationalen 
Konzernen durch die Vorschriften zur Verlustverrechnung und zur Konzernbe-
steuerung im Allgemeinen stellt sich dementsprechend bei einer Mehrbelastung 
nationaler Konzerne in dieser Größenordnung ein. 

Tabelle 28: Relative Abweichung der Steuerbelastung bei nationalen und multinationalen Konzer-
nen 

ATRmutt _ ATRnat 
ATRdom 

Negativsteuer (direkte GA) 

Negativsteuer (indirekte GA) 

Geltendes Recht 

Einheitliche nationale Gruppen-
besteuerung 
Nachversteuerungsmethode 

Zurechnungsmethode 

Ergebnisaufteilungsmethode 

GKKB 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Pflicht 

0,0091 

-0,0013 

0,0260 

-0,0003 

-0,0030 

-0,0077 

-0,0022 

0,0107 

Option 

0,0094 

-0,0030 

0,0010 

-0,0013 

-0,0121 

Die Ergebnisse in Tabelle 28 verdeutlichen die Diskriminierung multinatio-
naler Konzerne im geltenden Steuerrecht, welche in den Simulationsrechnungen 
auf das Fehlen einer konzerninternen Verlustverrechnung über die Grenze zu-
rückzuführen ist.610 Verglichen mit dem Vergleichsmaßstab einer Negativsteuer 

61 O Andere steuerliche Benachteiligungen multinationaler Konzerne finden in den Berechnungen 
keine Berücksichtigung. Vgl. hierzu Kapitel 3.5.2. 
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mit direkter Gewinnabgrenzung beträgt die relative Benachteiligung multinatio-
naler Konzerne 1,84 Prozent (+1,07 Prozent gegenüber-0,77 Prozent). 

Die verschiedenen Konzepte einer grenzüberschreitenden Gruppenbesteue-
rung, mindern die Benachteiligung multinationaler Konzerne deutlich, beseitigen 
diese allerdings nicht vollständig. So liegen die Mehrbelastungen nationaler Kon-
zerne bei der Nachversteuerungsmethode mit 0, 13 Prozent bei verpflichtender 
Einführung und 0,30 Prozent bei optionaler Einführung sowie die korrespondie-
renden Werte bei der Ergebnisaufteilungsmethode mit 0,03 Prozent und 0,13 Pro-
zent unterhalb des Wertes, der sich bei sofortiger Verlustverrechnung und direkter 
Gewinnabgrenzung einstellt (0,77 Prozent). Auch hier wird deutlich, dass diese 
Konzepte keine vollständige Verlustverrechnung sicherstellen, da es im Falle der 
Nachversteuerungsmethode zwischen Schwestergesellschaften und von der Mut-
tergesellschaft zur Tochtergesellschaft nicht zu einer Verlustverrechnung kommt, 
während bei der Ergebnisaufteilungsmethode eine Verlustverrechnung bei dauer-
haften Verlusten einzelner Tochtergesellschaften unterbleibt. Die Zurechnungs-
methode führt bei verpflichtender Einführung zu einer deutlichen Verstärkung der 
Diskriminierung multinationaler Konzerne (Mehrbelastung in Höhe von + 2,60 
Prozent). Während dieses Konzept bei nationalen Konzernen eine vollständige 
Verlustverrechnung sicherstellt, führt es bei grenzüberschreitenden Konzernen zu 
einer Belastung mit dem höheren Steuerniveau von In- und Ausland. Dieser Nach-
teil wird durch Einräumung eines Optionsrechts zwar deutlich gemindert, dennoch 
kann die Zurechnungsmethode auch in diesem Fall die Diskriminierung multina-
tionaler Konzerne von den betrachteten Konzepten in geringstem Ausmaß beseiti-
gen. 

Relevanter Vergleichsmaßstab für die Beurteilung der Wirkungen einer 
GKKB ist das Ergebnis für das Szenario einer sofortigen Verlustverrechnung bei 
indirekter Gewinnabgrenzung. Für dieses Szenario ergibt sich eine Mehrbelastung 
der nationalen Konzerne von 0,22 Prozent, welche dementsprechend verglichen 
mit dem Fall einer sofortigen Verlustverrechnung und direkter Gewinnabgrenzung 
um etwa ein halbes Prozent niedriger ausfallt. Grund hierfür sollte die Möglich-
keit zur Steuergestaltung durch Gewinnverlagerung sein, welche bei der direkten 
Methode zur Gewinnabgrenzung bei multinationalen Konzernen besteht. Die Er-
gebnisse für die Einführung einer GKKB verdeutlichen, dass dieses Konzept bei 
verpflichtender Einführung die Benachteiligung multinationaler Konzerne im gel-
tenden Steuerrecht, welche aus der Untersagung der konzerninternen Verlust-
verrechnung über die Grenze resultiert, vollständig beseitigt. Die Mehrbelastung 
nationaler Konzerne beträgt hier 0,30 Prozent. Eine optionale GKKB führt hinge-
gen zu einem Anstieg der Mehrbelastung nationaler Konzerne auf 1,21 Prozent, 
beinhaltet also eine signifikante Steuerbegünstigung multinationaler Konzerne. 
Dieses Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass mit einer optionalen GKKB für 
multinationale Konzerne ein äußerst wirksames Instrument zur Steuerplanung 
eingeführt würde, welches in dem Wahlrecht zwischen zwei potenziell vorteil-
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haften Steuersystemen besteht. Bei Inlandskonzernen erweist sich die GKKB hin-
gegen in der überwiegenden Anzahl der Fälle als vorteilhaft. Die Implementie-
rung einer optionalen GKKB würde somit einen Anreiz zur Durchführung von 
Auslandsinvestitionen in das Steuersystem einführen, die Standortwahl multinati-
onaler Konzerne also in entgegengesetzter Richtung verzerren.611 

6.3.3 Auswirkungen auf intersektorale Belastungsunterschiede 

Neben der Standortentscheidung kann von den steuerlichen Verlustverrechnungs-
vorschriften insbesondere auch eine Verzerrung der Entscheidung bezüglich des 
Grads der Risikoübernahme ausgehen. Dabei zeigen modelltheoretische Untersu-
chungen, dass die Einführung einer Steuer mit sofortigem Verlustausgleich auf-
grund der Beteiligung des Staates an Rendite und Risiko zu einer Ausweitung des 
Investitionsrisikos führt, während die Bereitschaft zur Risikoübernahme mit zu-
nehmender Einschränkung der Verlustverrechnung, also zunehmender steuerli-
cher Benachteiligung risikobehafteter Investitionen, abnimmt.612 Dieses Ergebnis 
einer verminderten Risikoübernahme kann zumindest mit Blick auf den Unter-
nehmenssektor politisch und ökonomisch nicht gewünscht sein, da eine Risiko-
übernahme (mit Ausnahme von Spekulationsrisiken) einen Beitrag zur Steigerung 
von Innovation und Schaffung von Arbeitsplätzen leisten kann. 

Der hier zugrundegelegte Ansatz zur Messung durchschnittlicher Steuerbe-
lastungen erlaubt eine Messung des Grads der Diskriminierung unrentabler Inves-
titionen durch den Vergleich der Steuerbelastung rentabler Unternehmen (ATR+) 
und der Steuerentlastung verlusterzielender Unternehmen (ATK). Hierbei sollten 
stärker negative Werte für die in Tabelle 29 angegebene relative Abweichung die-
ser beiden Größen mit einer stärkeren Minderung der Bereitschaft von Unterneh-
men zur Übernahme von Risiken korrespondieren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass im geltenden Steuerrecht bei nationalen Kon-
zernen die Steuerentlastung bei Verlustunternehmen um durchschnittlich 37,62 
Prozent unterhalb der Steuerbelastung von Gewinnunternehmen liegt. Bei multi-
nationalen Konzernen liegt der entsprechende Wert mit 42,83 Prozent höher, was 
erneut auf die fehlende Möglichkeit zur konzerninternen Verlustverrechnung über 
die Grenze zurückzuführen sein sollte. 

611 Bleiben die nationalen Konzerne mir nur einem Konzernunternehmen in der Datenbasis und 
damit Österreich und Irland vollständig unberücksichtigt, beträgt die Mehrbelastung natio-
naler Konzerne bei verpflichtender GKKB 0,26 Prozent, bei optionaler GKKB 0,76 Prozent. 
Der „faire Wert" bei sofortiger Verlustverrechnung und indirekter Gewinnabgrenzung ist hier 
0,50 Prozent, sodass sich die oben beschriebenen Effekte hier nur mit Abstrichen zeigen. 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dieses Ergebnis insofern verfälscht, als die 
Wirkung des Optionsrechts bei multinationalen Konzernen ohne Irland und Österreich gerin-
ger ausfällt. 

612 Vgl. grundlegend Domar/Musgrave (1994). Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 
8.2.2. 
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Tabelle 29: Relative Abweichung der Steuerbelastung bei profitablen und verlusterzielenden Kon-
zernen 

Geltendes Recht 

Einheitliche nationale Grup-
penbesteuerung 

Nachversteuerungsmethode 

Zurechnungsmethode 

Ergebnisaufteilungsmethode 

GKKB 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Nationale Konzerne Multinationale Konzerne 

Pflicht Option Pflicht Option 

-0,3762 -0,4283 

-0,3548 -0,3524 -0,3933 -0,3929 

-0,3773 -0,3629 

-0,4158 -0,3721 

-0,3820 -0,3798 

-0,3569 -0,3538 -0,3658 -0,3571 

Eine Beseitigung der Beschränkungen der nationalen konzerninternen Ver-
lustverrechnung (,,Einheitliche nationale Gruppenbesteuerung") führt bei natio-
nalen Konzernen zu einer Reduzierung der Benachteiligung von Verlustkonzernen 
auf 35,48 Prozent (bei verpflichtender Einführung) und 35,24 Prozent (bei optio-
naler Einführung). Die Werte, die sich bei Einführung einer GKKB ergeben, lie-
gen in einem vergleichbaren Bereich. Bei grenzüberschreitend tätigen Konzernen 
führt das Zurechnungskonzept bei verpflichtender Einführung nur zu einer gering-
fügigen Reduzierung der steuerlichen Diskriminierung von Verlustkonzernen (-
41,58 Prozent). Grund hierfür ist, dass die Ausweitung der Verlustverrechnungs-
möglichkeiten zwar einen Anstieg von A TR" bewirkt, gleichzeitig sich allerdings 
auch A TR + aufgrund des Anrechnungsverfahrens erhöht. Die beiden anderen 
Konzepte einer grenzüberschreitenden Gruppenbesteuerung reduzieren die steu-
erliche Benachteiligung der multinationalen Verlustkonzerne gegenüber dem gel-
tenden Steuerrecht zwar stärker (-37,73 Prozent bei Nachversteuerungsmethode, -
38,20 Prozent bei Ergebnisaufteilungsmethode) ohne allerdings den entsprechen-
den Wert zu erreichen, der sich bei einheitlicher nationaler Gruppenbesteuerung 
oder GKKB für die Inlandskonzerne einstellt. Dieses ist erneut auf die unvollstän-
dige Verlustverrechnung zurückzuführen, die sich bei diesen Konzepten in be-
stimmten Situationen einstellt. 

Die Ergebnisse, die sich für das Reformszenario einer GKKB bei multinati-
onalen Konzernen ergeben, sind im Vergleich zu den übrigen Konzepten aus 
zweierlei Gründen hervorzuheben. Zum einen führt die GKKB von allen betrach-
teten Konzepten zur geringsten Diskriminierung (-36,58 Prozent bei verpflichten-
der Einführung; 35,71 Prozent bei optionaler Einführung). Zum anderen stellt die-
ses Konzept zumindest bei optionaler Einführung sicher, dass multinationale Ver-
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lustkonzerne in etwa im gleichen Ausmaß diskriminiert werden, wie dieses bei 
nationalen Konzernen der Fall ist.613 

Des Weiteren bleibt festzuhalten, dass unabhängig vom betrachteten Re-
formszenario die Benachteiligung der Verlustkonzerne abnimmt, wenn die Re-
form optional durchgeführt wird. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass Verlust-
konzerne in stärkerem Ausmaß von einem Optionsrecht profitieren. Eine optio-
nale Einführung sollte demnach einen Beitrag zur Steigerung der Risikoüber-
nahme leisten. 

6.3.4 Auswirkungen auf größenabhängige Belastungsunterschiede 

Schließlich kommt es auch dann zu einer steuerlichen Wettbewerbsverzerrung, 
wenn Konzerne in Abhängigkeit von ihrer Größe einer unterschiedlichen Steuer-
belastung unterliegen. Hierzu werden in Tabelle 30 die Steuerbelastungsänderun-
gen gegenüber gestellt, die von der Einführung einer GKKB bei großen und klei-
nen/mittelgroßen multinationalen Konzernen ausgeht.614 

Tabelle 30: Abhängigkeit der Steuerbelastung multinationaler Konzerne von der Konzerngröße 
(GKKB) 

Große Konzerne Kleine/mittelgroße Konzerne 

Pflicht Option Pflicht Option 

Geltendes Recht 0,3074 0,3389 
GKKB 0,2947 0,2935 0,3296 0,3277 

Relative Änderung -0,0413 -0,0452 -0,0274 -0,0330 

davon: Verlustverrechnung -0,0452 -0,0414 -0,0297 -0,0277 

davon: Formelaufteilung +o,0039 -0,0037 +0,0023 -0,0053 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Dabei zeigt sich, dass insbesondere der Effekt, welcher sich aus der Ausdeh-
nung der Möglichkeiten zur nationalen und grenzüberschreitenden konzerninter-
nen Verlustverrechnung (,,Verlustverrechnung") ergibt, bei großen Konzernen 

613 Dieses gilt auch, wenn bei der Ermittlung der Steuerbelastung nationaler Konzerne die Kon-
zerne mit nur einem Unternehmen unberücksichtigt bleiben. In diesem Fall beträgt die durch-
schnittliche Diskriminierung von nationalen Konzernen bei der GKKB 35,18 Prozent 
(Pflicht) bzw. 34,69 Prozent (Option). Werden aus Gründen der Vergleichbarkeit auch bei 
den multinationalen Konzernen Österreich und Irland ausgeschlossen, würde die entspre-
chende Diskriminierung 35,52 Prozent bei verpflichtender Einführung und 34,76 Prozent bei 
optionaler Einführung betragen. 

614 Diese Ergebnisse sind nicht direkt mit vorherigen zu vergleichen, da sich die durchschnittli-
che Steuerbelastung hier als Durchschnitt aller Konzerne und nicht als Länderdurchschnitt 
ergibt. 
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deutlich größer ausfüllt. Soweit davon ausgegangen werden kann, dass der lnter-
nationalisierungsgrad (also der Anteil ausländischer Konzerngesellschaften) bei 
großen Konzernen im Durchschnitt höher ist, profitieren große Konzerne entspre-
chend stärker von der Einführung einer konzerninternen Verlustverrechnung über 
die Grenze. Dementsprechend fällt auch der Rückgang der Steuerbelastung bei 
Einführung einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung nach dem Konzept 
der Nachversteuerungsmethode und der Ergebnisaufteilungsmethode bei großen 
Konzernen entsprechend höher aus (vgl. Tabelle 31). Dabei fällt auf, dass die ent-
lastende Wirkung, die von der Nachversteuerungsmethode bei großen Konzernen 
ausgeht, im Vergleich zu kleinen/mittelgroßen Konzernen in deutlich stärkerem 
Ausmaß unterhalb der entsprechenden Wirkung einer GKKB liegt. Hier könnte 
die größere Anzahl an Auslandsgesellschaften bei großen Konzernen dafür ver-
antwortlich sein, dass die Auslandsverluste bei der Nachversteuerungsmethode 
mangels ausreichender inländischer Bemessungsgrundlage in einer höheren An-
zahl von Fällen nicht vollständig steuerwirksam werden können. Ebenfalls auf 
den höheren lnternationalisierungsgrad großer Konzerne sollte die stärker ausfal-
lende Zunahme der Steuerbelastung bei der Zurechnungsmethode zurückzuführen 
sein. 

Tabelle 31: Abhängigkeit der Steuerbelastung multinationaler Konzerne von der Konzerngröße 
(Verlustrichtlinie) 

Große Konzerne Kleine/mittelgroße Konzerne 
Pflicht Option Pflicht Option 

Geltendes Recht 0,3074 0,3389 

Nachversteuerungsmethode 0,2970 0,2970 0,3298 0,3296 

Relative Änderung -0,0338 -0,0338 -0,0269 -0,0274 

Zurechnungsmethode 0,3118 0,3023 0,3419 0,3312 

Relative Änderung +o,0143 -0,0166 +o,0089 -0,0227 

Ergebnisaufteilungsmethode 0,2943 0,2943 0,3304 0,3302 

Relative Änderung -0,0426 -0,0426 -0,0251 -0,0257 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Der Übergang von einer direkten hin zu einer indirekten Gewinnabgrenzung 
(siehe Tabelle 30, Zeile „Formelaufteilung") im Rahmen der Einführung einer 
GKKB führt unabhängig von der Größe zu einem Anstieg der Steuerbelastung, 
was auf das Bestehen von Steuerplanung im geltenden Steuerrecht zurückzufüh-
ren sein sollte. Dabei zeigt sich allerdings, dass der entsprechende Effekt bei gro-
ßen Konzernen (+0,39 Prozent) im Vergleich zu kleinen Konzernen (+ü,23 Pro-
zent) zumindest geringfügig höher ausfällt. Dieses kann zumindest als schwacher 
Beleg für die verbreitete Vermutung verstanden werden, dass insbesondere große 
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Konzerne steuerplanerisch tätig werden, während kleine und mittelgroße Kon-
zerne aus Kostengründen in geringerem Ausmaß von dieser Möglichkeit Ge-
brauch machen. 

6.4 Zwischenfazit 

Insgesamt zeigen die in Kapitel 6 enthaltenen Ergebnisse zu den Auswirkungen 
der Einführung einer GKKB und einer Verlustrichtlinie auf die Steuerbelastung 
nationaler und multinationaler Konzerne, dass eine derartige Reform einen Bei-
trag zur Verbesserung der steuerlichen Standortattraktivität der EU sowie der 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Konzerne leisten würde, wobei die steuerli-
chen Rahmenbedingungen insbesondere für grenzüberschreitend tätige Konzerne 
verbessert würden. Dabei zeigen sich bei verpflichtender Einführung mit Aus-
nahme der Zurechnungsmethode nur geringfügige Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Konzepten. Bei der Zurechnungsmethode kommt es aufgrund der 
zusätzlichen Belastung von Gewinnen ausländischer Tochtergesellschaften hinge-
gen sogar zu einem Anstieg der Steuerbelastung. Bei optionaler Einführung bringt 
die GKKB die mit Abstand deutlichste Verbesserung der Standortattraktivität mit 
sich. 

Bei der Analyse der Wettbewerbsverzerrungen, die von den verschiedenen 
Konzepten ausgehen zeigt sich, dass die Schwankung der Steuerbelastung multi-
nationaler Konzerne durch die Einführung einer Verlustrichtlinie oder einer 
OK.KB deutlich gesenkt werden könnte. Dieser Effekt fällt bei Einführung einer 
OK.KB mit Abstand am stärksten aus, was insbesondere darauf zurückzuführen 
sein sollte, dass der Übergang auf eine GKKB dazu führt, dass mehr Bemes-
sungsgrundlage den ausländischen Tochtergesellschaften als dem inländischen 
Konzernteil zugewiesen wird. Dieses führt zu einem Absinken der Steuerbelas-
tung von Konzernen mit Sitz in Hochsteuerländern, während die Steuerbelastung 
von Konzernen, die ihren Sitz in einem Niedrigsteuerland haben, ansteigt. 

Auch hinsichtlich der intersektoralen Neutralität zeigt die OK.KB gegenüber 
der Verlustrichtlinie Vorteile. So führt die GKKB dazu, dass die steuerliche Be-
nachteiligung verlusterzielender multinationaler Konzerne gegenüber gewinner-
zielenden Konzernen im stärksten Maße abgemildert wird. Von den verschiede-
nen Konzepten einer Verlustrichtlinie geht hingegen eine weniger starke Verbes-
serung der steuerlichen Rahmenbedingungen verlusterzielender multinationaler 
Konzerne aus. 

Ein Vergleich der Steuerbelastung nationaler und grenzüberschreitend tätiger 
Konzerne ergibt, dass die verpflichtende Einführung einer OK.KB sowie - mit 
Abstrichen - eine optionale Einführung der Nachversteuerungsmethode zu einer 
fairen Behandlung von nationalen und multinationalen Konzernen führen, wäh-
rend insbesondere die Umsetzung der Zurechnungsmethode die Nachteile multi-
nationaler Konzerne nicht in vollem Ausmaß beseitigen kann. Die optionale Ein-
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führung einer GKKB würde hingegen aufgrund der durch diese Refonn zusätzlich 
geschaffenen Gestaltungsspielräume eine Bevorteilung grenzüberschreitend täti-
ger Konzerne bewirken. 

Ein Vergleich der Belastungswirkungen, die sich bei großen und klei-
nen/mittelgroßen multinationalen Konzernen einstellen, ergibt, dass die Minde-
rung der Steuerbelastung großer Konzerne bei der GKKB, der Nachversteue-
rungsmethode und der Ergebnisaufteilungsmethode ebenso wie die Zunahme der 
Steuerbelastung bei der Zurechnungsmethode höher ausfällt. Dieses könnte als 
Indiz dafür gewertet werden, dass große Konzerne in stärkerem Maße über aus-
ländische Tochtergesellschaften verfügen und somit von der Einführung einer 
grenzüberschreitenden Verlustverrechnung stärker profitieren beziehungsweise 
von der zusätzlichen Besteuerung der Auslandsgewinne bei der Zurechnungsme-
thode stärker belastet werden. Der Vergleich zwischen den verschiedenen Metho-
den lässt erkennen, dass die Belastungsminderung großer Konzerne bei der Nach-
versteuerungsmethode deutlich geringer ausfällt, als dieses bei der GKKB oder 
der Ergebnisaufteilungsmethode der Fall ist. Auch hierfür kann ein größerer An-
teil ausländischer Tochtergesellschaften ursächlich sein. So können Auslandsver-
luste in diesem System nur bis zur Höhe der Gewinne des inländischen Konzern-
teils verrechnet werden. Eine Verrechnung gegen die Gewinne anderer Auslands-
gesellschaften ist hingegen im Unterschied zur GKKB oder der Ergebnisauftei-
lungsmethode hier nicht möglich. 





7 Empirische Ergebnisse: Auswirkungen auf das Steu-
eraufkommen der Mitgliedsstaaten 

7.1 Überblick 

Mit der in diesem Kapitel erfolgenden Analyse der Aufkommenswirkungen, die 
von der Einführung einer GKKB sowie einer Verlustrichtlinie ausgehen615, werden 
zwei Zielsetzungen verfolgt. 

Auf der einen Seite, sollen die möglichen Aufkommenswirkungen anhand 
des Mikrosimulationsmodells ermittelt werden. Hierzu beinhaltet Kapitel 7 .2 die 
Simulationsergebnisse, die sich für einen Basisfall der GKKB ergeben. Für diesen 
Basisfall wird von einer Teilnahme sämtlicher Mitgliedsstaaten, einem Verlust-
vortrag auf Ebene der einzelnen Konzerngesellschaft sowie einer Definition der 
Aufteilungsformel entsprechend der Massachusetts-Formel, d.h. einer gleichge-
wichteten Aufteilung nach Vermögen, Lohnsumme und Umsatzerlösen, ausge-
gangen. Zur Verdeutlichung des Einflusses einzelner Ausgestaltungsmerkmale 
werden in Kapitel 7.3 die Aufkommenswirkungen für verschiedene Alternativ-
szenarien analysiert. Hierbei werden alternative Ausgestaltungen der Aufteilungs-
formel, ein Verlustvortrag auf Konzernebene sowie die Einführung der GKKB im 
Wege der verstärkten Zusammenarbeit betrachtet. Die Aufkommensänderungen, 
die sich bei Einführung einer Verlustrichtlinie nach den verschiedenen hier be-
trachteten Konzepten ergeben würden, sind Gegenstand von Kapitel 7.4. 

Auf der anderen Seite sollen die Ursachen der Aufkommenswirkungen, die 
sich in den Berechnungen für die einzelnen Mitgliedsstaaten ergeben, erklärt wer-
den. Zu diesem Zweck erfolgt in 7.5 eine Regressionsanalyse, mit deren Hilfe der 
Aufkommenseffekt der Mitgliedsstaaten unter Rückgriff auf verschiedene steuer-
liche und außersteuerliche Parameter erklärt wird. 

7.2 Einführung einer GKKB 

7.2.1 Basisszenario: Verpflichtende GKKB 

Die Ergebnisse der komparativ-statischen Mikrosimulation ergeben, dass die EU-
Gesamtbemessungsgrundlage durch Einführung einer verpflichtenden GKKB 
deutlich gesenkt werden würde (vgl. Tabelle 32). Während die Bruttobemes-
sungsgrundlage um 5,17 Prozent sinken würde, fiele der Nettobarwert der EU-
Bemessungsgrundlage nur um 1,56 Prozent. Für diese Differenz ist ursächlich, 
dass eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Verlustverrechnung einen absoluten 

615 Die Ergebnisse der Aufkommensberechnungen zur Einführung einer GK.KB sind in ähnlicher 
Form veröffentlicht in Oestreicher/Koch (2007). 
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Effekt auf die Bruttobemessungsgrundlage haben kann, während sie für den Net-
tobarwert lediglich einen Zinseffekt bewirkt. 

Tabelle 32: Wirkung der verpflichtenden Einfiihrung einer GKKB auf das EU-Gesamtsteuerau/-
kommen 

EU-Bemessungsgrundlage EU-Steueraufkommen 

Brutto Nettobarwert V'vortrag Brutto Nettobarwert 
Geltendes Recht 1.903.264 1.099.102 412.552 654.309 386.921 (MEUR) 

GKKB(MEUR) 1.804.840 1.081.940 319.587 622.694 381.148 

Relative Änderung -0,0517 -0,0156 -0,2253 -0,0483 -0,0149 

davon: 
Inländische Verlustver- -0,0277 -0,0072 -0,1263 -0,0267 -0,0081 rechnung 
Formelaufteilung -0,0227 -0,0068 -0,1000 -0,0201 -0,0050 

Dividendenbesteuerung -0,0013 -0,0017 +0,0009 -0,0015 -0,0018 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Der Effekt auf das Steueraufkommen ist kleiner als der korrespondierende 
Effekt auf die Bemessungsgrundlage. So sinkt das Bruttoaufkommen um 4,83 
Prozent, während der Nettobarwert des Steueraufkommens um 1,49 Prozent sinkt. 
Der Unterschied zwischen der Minderung des Steueraufkommens und der Minde-
rung der Bemessungsgrundlage ist darauf zurückzuführen, dass bei Besteuerung 
nach dem Konzept der GKKB offensichtlich ein größerer Anteil der Bemessungs-
grundlage in Hochsteuerländern besteuert wird als dieses im geltenden Steuer-
recht der Fall ist. Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass die nominel-
len Steuersätze im Betrachtungszeitraum in der überwiegenden Anzahl der Mit-
gliedsstaaten gefallen sind. Eine Ausweitung der Verlustverrechnungsmöglich-
keiten führt bei im Zeitablauf fallenden Steuersätzen dazu, dass Verluste zu höhe-
ren Steuersätzen verrechnet werden können, was einen gegenläufigen Effekt auf 
das Bruttoaufkommen bewirkt.616 

Der mittels Mikrosimulation ermittelte Gesamteffekt kann in verschiedene 
Teileffekte zerlegt werden. In der hier umgesetzten Form können der Effekt der 
Ausweitung der nationalen Gruppenbesteuerung (,,inländische Verlustverrech-
nung"), die Auswirkungen des Übergangs von der direkten auf die indirekte Ge-
winnabgrenzung in Verbindung mit der Einführung einer grenzüberschreitenden 
Verlustverrechnung (,,Formelaufteilung") und die Auswirkungen der Änderungen 

616 Allerdings ist fraglich, inwiefern dieser Effekt aufgrund der bereits weitreichenden Steuer-
satzsenkungen der Vergangenheit in Zukunft in vergleichbarem Maße zu beobachten sein 
wird. 
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bei der Dividendenbesteuerung (,,Dividendenbesteuerung") separiert werden.617 

Hierbei ergibt sich die Aufkommensänderung aufgrund der Ausdehnung der Mög-
lichkeiten zur inländischen Verlustverrechnung durch einen Vergleich des Steuer-
aufkommens im geltenden Steuerrecht gegenüber einer konzernweiten Zu-
sammenveranlagung aller Gruppengesellschaften eines Landes. Der Effekt der 
Dividendenbesteuerung erfasst die Aufkommensänderung bei Wegfall der Be-
steuerung der fünfprozentigen Pauschale auf konzerninterne Dividendenaus-
schüttungen in Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien. Der Effekt der 
grenzüberschreitenden Verlustverrechnung und Formelaufteilung ergibt sich als 
Residuum. 

Mit Blick auf die EU-Gesamtbemessungsgrundlage ist der kombinierte Ef-
fekt aus Einführung einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung und Über-
gang von direkter zu indirekter Gewinnabgrenzung vollständig der Ausweitung 
der Verlustverrechnung zuzurechnen, da die Einführung einer formelhaften Ge-
winnaufteilung nur die zwischenstaatliche Aufteilung der Bemessungsgrundlage, 
nicht aber deren Höhe betrifft. Demnach ist der Effekt der Einführung einer 
GKKB auf die Gesamtbemessungsgrundlage der EU-25 zu mehr als 97 Prozent (-
5,04 Prozent) des Gesamteffekts (-5,17 Prozent) mit der Ausweitung der Verlust-
verrechnung zu begründen. Der verbleibende Effekt (-0,13 Prozent) geht auf den 
durch die Konsolidierung hervorgerufenen Wegfall der Dividendenbesteuerung 
zurück. Bei Bezugnahme auf den Nettobarwert der Gesamtbemessungsgrundlage 
ist der Anteil, der auf die Dividendenbesteuerung zurückzuführen ist, deutlich 
höher, da in diesem Fall die Ausweitung der Verlustverrechnung lediglich einen 
Zinseffekt bewirkt. Ein Vergleich der Einzeleffekte auf die EU-Gesamtbemes-
sungsgrundlage und das EU-Steueraufkommen verdeutlicht ferner, dass der Effekt 
des Übergangs von direkter zu indirekter Gewinnabgrenzung (,,Formelauftei-
lung") auf das Aufkommen unter dem korrespondierenden Effekt auf die Bemes-
sungsgrundlage liegt. Dieses gilt aufgrund des geringeren Einflusses der Verlust-
verrechnung umso mehr, wenn auf den Nettobarwert abgestellt wird. 

Die relative Bedeutung der Einzeleffekte ändert sich, wenn auf die Änderung 
der Bemessungsgrundlage der einzelnen Mitgliedsstaaten abgestellt wird (vgl. 
Tabelle 33). Während die EU-weite Aufkommensänderung maßgeblich von der 
Ausweitung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten bestimmt wird, wird der Än-
derung bei den einzelnen Mitgliedsstaaten dominiert vom Wechsel der Methode 
zur Einkünfteabgrenzung. So beträgt die durchschnittliche Höhe der Aufkom-
mensänderung durch Einführung einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung 
und Übergang auf eine indirekte Gewinnabgrenzung 7,48 Prozent (vgl. Tabelle 
33, Spalte „Formelaufteilung"), während der entsprechende Wert für die Aus-

617 Die Aufkommensänderungen, die sich aus der Einführung vereinheitlichter Gewinnermitt-
lungsvorschriften ergeben würden, sowie die Wirkungen der Einführung einer Zwischener-
gebniseliminierung und anderer Konsolidierungsmechanismen können mit der zugrundelie-
genden Datenbasis hingegen nicht abgebildet werden. 
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weitung der nationalen Verlustverrechnung lediglich 2,27 Prozent beträgt (vgl. 
Tabelle 33, Spalte „Verlustverrechnung"). Der Wegfall der Dividendenbesteue-
rung betrifft lediglich die vier Mitgliedsstaaten (Belgien, Deutschland, Italien, 
Frankreich), die eine fünf-Prozent Pauschale der Dividenden als nicht-abziehbare 
Betriebsausgaben der Besteuerung unterwerfen, und ist daher auch hier von un-
tergeordneter Bedeutung. 

Die Ergebnisse der Mikrosimulation ergeben, dass bei Einführung der 
GKKB lediglich drei Mitgliedsstaaten (Italien, Lettland und Slowakei) an Steuer-
aufkommen gewinnen. Estland, Finnland, Irland, Litauen, die Niederlande, Öster-
reich und Ungarn würden die höchsten Aufkommensverluste hinzunehmen haben. 
Die Ergebnisse zeigen ferner, dass die Mitgliedsstaaten mit der höchsten nomi-
nellen Steuerbelastung im Betrachtungszeitraum (Deutschland, Italien und Bel-
gien) unterproportional an Bemessungsgrundlage verlieren (durchschnittlicher 
Aufkommensverlust in Höhe von -1,99 Prozent), während die Niedrigsteuerländer 
Irland und Ungarn eine überproportional hohe Aufkommensminderung zu ver-
zeichnen haben (-16,14 Prozent Aufkommensverlust im Durchschnitt). Dasselbe 
gilt auch für Länder mit speziellen Besteuerungsvergünstigungen für bestimmte 
Funktionen. So verlieren die Niederlande (Holding Privileg), Irland (IFSC Be-
steuerungsregime), Belgien (Coordination Center) und Dänemark (grenzüber-
schreitende Gruppenbesteuerung) durchschnittlich 10,63 Prozent an Bemessungs-
grundlage. 

Tabelle 33: Wirkung der verpflichtenden Einfahrung einer GKKB auf das Steueraufkommen der 
einzelnen Mitgliedsstaaten 

Relative Aufkommensänderung Relative Bruttoänderung: 
Einzeleffekte 

Brutto Netto-bar- Rang Verlustver- Formel- Div'best 
wert (Brutto) rechnung aufteilung euerung 

Belgien -0,0137 0,0323 4 -0,0479 0,0424 -0,0082 

Dänemark -0,0341 0,0175 7 -0,0116 -0,0226 0,0000 

Deutschland -0,0775 -0,0394 12 -0,0137 -0,0610 -0,0028 

Estland -0,1906 -0,2261 21 -0,0224 -0,1683 0,0000 

Finnland -0,1483 -0,1384 17 -0,0084 -0,1399 0,0000 

Frankreich -0,0220 0,0139 6 -0,0261 0,0077 -0,0036 

Griechenland -0,0145 0,0027 5 -0,0210 0,0065 0,0000 

Großbritannien -0,0530 -0,0151 10 -0,0398 -0,0132 0,0000 

Irland -0,1745 -0,0615 20 -0,0015 -0,1730 0,0000 

Italien 0,0315 0,0625 3 -0,0025 0,0359 -0,0020 

Lettland 0,1055 0,1693 2 -0,0117 0,1172 0,0000 

Litauen -0,1707 -0, 1270 19 -0,0060 -0,1647 0,0000 
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Luxemburg -0,1172 -0,1089 16 -0,0010 -0,1162 0,0000 

Niederlande -0,2029 -0,1794 22 -0,0251 -0,1778 0,0000 

Österreich -0,2079 -0,2482 23 0,0000 -0,2079 0,0000 

Polen -0,0455 -0,0374 9 -0,0473 0,0018 0,0000 

Portugal -0,0555 -0,0224 II -0,0306 -0,0249 0,0000 

Schweden -0,1014 -0,0638 15 -0,0192 -0,0822 0,0000 

Slowakei 0,1613 0,1806 1 -0,0004 0,1617 0,0000 

Spanien -0,0453 -0,0239 8 -0,0198 -0,0255 0,0000 

Tsch'e Republik -0,0778 -0,0325 13 -0,0605 -0,0173 0,0000 

Ungarn -0,1483 -0,1420 17 -0,0106 -0,1377 0,0000 

Zl'J!.em -0,0801 -0,1855 14 0,0000 -0,0801 0,0000 
Durchschnittliche 
absolute Änderung618 0,0914 0,0755 0,0227 0,0748 0,0009 
Quelle: Eigene Berechnungen 

7.2.2 Basisszenario: Optionale GKKB 

Tabelle 34 fasst die EU-weiten Aufkommenswirkungen zusammen, die sich 
bei optionaler Einführung einer GKKB ergeben. Für die Ausübung der Option 
wird unterstellt, dass Konzerne das Besteuerungskonzept wählen, das den Netto-
barwert der Steuerzahlungen während des Simulationszeitraums minimiert. Der 
Nettobarwert wird dabei ermittelt durch Abzinsung der Steuerzahlungen mit ei-
nem Zinssatz von sechs Prozent. Für zum Ende des Simulationszeitraums beste-
hende Verlustvorträge wird eine Nutzung in der ersten dem Simulationszeitraum 
folgenden Periode unterstellt. Der steuerliche Vorteil aus der Nutzung dieser Ver-
lustvorträge wird ebenfalls barwertig bei der Ermittlung des Nettobarwerts be-
rücksichtigt. 

Die Ergebnisse in Tabelle 34 verdeutlichen, dass der negative Aufkommens-
effekt aus der Implementierung einer GKKB durch die Einführung des Options-
rechts verstärkt wird. Verglichen mit der Besteuerung nach geltendem Recht, 
sinkt das EU-weite Steueraufkommen um 4,99 Prozent, während der negative 
Effekt auf den Steuerbarwert auf -2, 12 Prozent erhöht wird. 

618 Kursiv gedruckte Länder werden aufgrund einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen ( <20), 
die Bestandteil eines multinationalen Konzerns sind, nicht für die Ermittlung des Durch-
schnittswertes betilcksichtigt. 
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Tabelle 34: Wirkung der optionalen Einfahrung einer GKKB auf das EU-Gesamtsteueraufkommen 

EU-Bemessungsgrundlage EU-Steueraufkommen 

Brutto Nettobarwert V'vortrag Brutto Nettobarwert 

Geltendes Recht 1.903.264 1.099.102 412.552 654.309 386.921 

Verpflichtende GKKB 
1.804.840 1.081.940 319.587 622.694 381.148 

(MEUR) 

Relative Änderung -0,0517 -0,0156 -0,2253 -0,0483 -0,0149 

Optionale GKKB 
1.813.218 1.083.061 327.978 621.629 378.712 

(MEUR) 

Relative Änderung -0,0473 -0,0146 -0,2050 -0,0499 -0,0212 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Die Ergebnisse in Tabelle 35 zeigen, dass auch das den einzelnen Mitglieds-
staaten zugewiesene Aufkommen durch die Einführung des Optionsrechts we-
sentlich beeinflusst wird. 

Tabelle 35: Wirkung der optionalen Einfiihrung einer GKKB auf das Steueraufkommen (brutto) 
der einzelnen Mitgliedsstaaten 

Verpflichtende GKKB Optionale GKKB 

Änderung Rang Änderung Rang 

Belgien -0,0137 4 -0,0981 18 

Dänemark -0,0341 7 -0,0312 7 

Deutschland -0,0775 12 -0,0990 19 

Estland -0,1906 21 -0,1877 23 

Finnland -0,1483 17 -0,0947 17 

Frankreich -0,0220 6 -0,0689 14 

Griechenland -0,0145 5 -0,0493 10 

Großbritannien -0,0530 10 -0,0185 5 

Irland -0,1745 20 0,0171 3 

Italien 0,0315 3 -0,0392 8 

Lettland 0,1055 2 0,0407 

Litauen -0,1707 19 -0,1408 22 

Luxemburg -0,1172 16 -0,1063 20 

Niederlande -0,2029 22 -0,0610 12 

Österreich -0,2079 23 -0,1300 21 

Polen -0,0455 9 -0,0655 13 
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Portugal -0,0555 11 -0,0799 15 

Schweden -0,1014 15 -0,0208 6 

Slowakei 0,1613 1 0,0181 2 

Spanien -0,0453 8 -0,0461 9 

Tsch'e Republik -0,0778 13 -0,0874 16 

Ungarn -0,1483 17 -0,0555 II 

Zypern -0,0801 14 -0,0028 4 
Durchschnittliche 

0,0914 0,0694 absolute Änderung619 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Dabei wirkt sich die Einführung des Optionsrechts insbesondere auf das 
Aufkommen von Niedrigsteuerländern wie Irland und Ungarn (durchschnittlicher 
Aufkommensverlust: -1,92 Prozent gegenüber -16, 14 Prozent bei verpflichtender 
GKK.B) positiv aus. Hochsteuerländer (Deutschland, Italien und Belgien) hinge-
gen würden Aufkommen durch die Einführung des Optionsrechts verlieren 
(durchschnittlicher Aufkommensverlust: -7,88 Prozent gegenüber -1,99 Prozent 
bei verpflichtender GKK.B). Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Einführung 
des Optionsrechts einen negativen Zusammenhang zwischen Aufkommenseffekt 
und nomineller Steuerbelastung erzeugt, da multinationale Konzerne insbesondere 
dann für die GKK.B optieren werden, wenn die den Niedrigsteuerländern zuge-
wiesene Bemessungsgrundlage gegenüber dem geltenden Steuerrecht erhöht wird. 
Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass die durchschnittliche Höhe der Aufkom-
mensänderung bei optionaler Anwendung (6,94 Prozent) unterhalb des entspre-
chenden Wertes bei verpflichtender GKK.B liegt (9,14 Prozent). Dieses Ergebnis 
ist plausibel, da es bei Option für weniger Unternehmen zu Änderungen der Steu-
erzahlungen kommt. 

7.3 Einführung einer GKKB: Alternativszenarien 

7.3.1 Überblick 

Die konkrete Ausgestaltung des möglichen Aufteilungsmechanismus ist noch 
nicht endgültig festgelegt. Zwar ist davon auszugehen, dass die Aufteilungsfonnel 
die Faktoren Vermögen, Arbeit und Umsatz beinhaltet. Allerdings bestehen unter-
schiedliche Vorschläge bezüglich der konkreten Ausgestaltung dieser Faktoren 

619 Kursiv gedruckte Länder werden aufgrund einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen (<20), 
die Bestandteil eines multinationalen Konzerns sind, nicht für die Ermittlung des Durch-
schnittswertes berücksichtigt. 
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sowie deren Gewichtung. Aus diesem Grund werden in diesem Abschnitt die un-
terschiedlichen Wirkungen alternativer Zusammensetzungen der Aufteilungsfor-
mel untersucht. Zu diesem Zweck wird auf die Faktoren Vermögen, Lohnsumme, 
Anzahl an Arbeitnehmern und Umsatz abgestellt. Der letztgenannte Faktor wird 
sowohl in seiner Definition als Gesamtumsätze als auch als Außenumsätze be-
rücksichtigt. Dabei wird unterstellt, dass reine Produktionsgesellschaften aus-
schließlich konzernintern verkaufen und damit ausschließlich Innenumsätze er-
zielen, während alle übrigen Konzerngesellschaften ausschließlich an Konzern-
fremde verkaufen.620 Außerdem werden die Autkommenswirkungen sowohl für 
Einzel-Faktor-Formeln (Kapitel 7.3.2.1) und Mehr-Faktor-Formeln (Kapitel 
7.3.2.2) untersucht. Hierbei ist insbesondere zu untersuchen, wie sich die Wahl 
der Aufteilungsfaktoren auf die durchschnittliche Höhe der Autkommensände-
rung der einzelnen Mitgliedsstaaten auswirkt. Ferner wird für den Arbeitsfaktor 
analysiert, welche der beiden möglichen Definitionen (Mitarbeiteranzahl oder 
Lohnsumme) die Arbeitsproduktivität besser erfasst. Beide Auswertungen erlau-
ben Rückschlüsse für die Eignung der einzelnen Faktoren. 

Ebenfalls ist zum heutigen Zeitpunkt unklar, auf welcher Ebene Gesamtver-
luste des Konzerns im Rahmen einer GKKB vorzutragen sind. Während in den 
bisherigen Berechnungen hierzu ein Vortrag auf Ebene der Einzelgesellschaft 
vorgesehen war, bevorzugt die Arbeitsgruppe eher einen Vortrag auf Konzern-
ebene. Aus diesem Grund werden in Kapitel 7.3.3 die Aufkommenswirkungen 
dargestellt, die sich bei dieser Ausgestaltung ergeben würden. Schließlich wird in 
der Literatur bezweifelt, dass die Einführung einer GKKB unter Teilnahme sämt-
licher Mitgliedsstaaten ein realistisches Politikszenario darstellt.621 Als mögliche 
Alternative wird vielfach die Einführung im Wege der verstärkten Zusammenar-
beit unter Teilnahme von mindestens acht Mitgliedsstaaten angeführt. 622 Die Auf-
kommenswirkungen dieses Szenarios werden in Kapitel 7.3.4 analysiert. 

7.3.2 Alternative Aufteilungsfaktoren 

7.3.2.1 Einzel-Faktor-Formeln 

Die Berechnungsergebnisse für alternative Einzel-Faktor-Formeln zeigen, dass die 
Wahl des Aufteilungsfaktors nur einen geringfügigen Einfluss auf die Höhe des 
EU-weiten Gesamtsteueraufkommens hat. Die Minderung dieses Gesamtauf-
kommens liegt für die verschiedenen Aufteilungsfaktoren zwischen -4,26 Prozent 
und -5,29 Prozent. Der hohe Autkommensrückgang bei Aufteilung nach der Mit-

620 Als reine Produktionsgesellschaften werden dabei alle Unternehmen angesehen, deren primä-
rer Branchencode zwischen 15 und 37 liegt (Verarbeitendes Gewerbe) und für die kein se-
kundärer Branchencode verfügbar ist oder dieser nicht zwischen 50 und 52 (Handel) liegt. 

621 Vgl. so Sorenson (2002), S. 35. 
622 Vgl. den Kommentar von Lang in Rädler (2008), S. 65; McLure (2008), S. 46; Schön (2007), 

S. 443. 
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arbeiteranzahl ist damit zu begründen, dass aufgrund von bestehenden Lohnni-
veauunterschieden innerhalb des Binnenmarktes dieser Aufteilungsfaktor einen 
höheren Anteil der Bemessungsgrundlage den Niedrigsteuerländern zuweisen 
würde. 

Tabelle 36: Relative A."ndernng des EU-Gesamtsteueraufkommens (brntto) bei alternativen Auftei-
lungsfaktoren (verpflichtende Einjuhrung) 

Vermögen 

Relative Änderung -0,0503 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Lohn-
summe 

-0,0455 

Mitarbeiter Umsätze 

-0,0529 -0,0475 

Außen-
umsätze 

-0,0426 

Deutlich höhere Unterschiede ergeben sich hingegen für die Verteilung der 
Gesamtbemessungsgrundlage auf die Mitgliedsstaaten. Die relativen Änderungen 
der Nettobemessungsgrundlagen der Mitgliedsstaaten bei Aufteilung nach den 
alternativen Einzel-Faktor-Fonneln sind in Tabelle 37 zusammengefasst.623 Die 
Ergebnisse in Tabelle 37 verdeutlichen insbesondere den Einfluss der Definition 
des Arbeitsfaktors auf die Bemessungsgrundlage der Beitrittsstaaten. Aufgrund 
des durchgehend niedrigen Lohnniveaus ist für diese Mitgliedsstaaten grundsätz-
lich eine Aufteilung nach der Anzahl der Arbeitnehmer von allen untersuchten 
Aufteilungsfaktoren am günstigsten (Ausnahme: Slowakei, Zypern), während eine 
Aufteilung nach der Lohnsumme diesen Mitgliedsstaaten die geringste Bemes-
sungsgrundlage zuordnet (Ausnahme: Ungarn). Vergleichbares gilt grundsätzlich 
auch für die Länder der EU-15 mit geringem Lohnniveau (Griechenland und Por-
tugal). In Griechenland ist lediglich eine Aufteilung nach Vennögen und Au-
ßenumsätzen noch leicht günstiger als die Aufteilung nach der Anzahl der Arbeit-
nehmer. 

Zusätzlich wird für jeden Aufteilungsfaktor die durchschnittliche absolute 
Bemessungsgrundlagenänderung ennittelt (vgl. Tabelle 37, letzte Zeile). Diese 
Kennzahl verdeutlicht, wie hoch die Verzerrung gegenüber dem geltenden Steuer-
recht für die jeweiligen Aufteilungsfaktoren ist. Dabei zeigt sich, dass der Auf-
teilungsfaktor „Umsätze" die geringste durchschnittliche Höhe der Bemessungs-
grundlagenänderung (9,06 Prozent) verursacht. Eine mögliche Erklärung für die-
ses Ergebnis ist, dass eine Aufteilung nach diesem Faktor am wenigsten durch 
internationale Produktivitätsdifferenzen beeinflusst wird. Ebenso führen „Vennö-
gen" und „Lohnsumme" nur zu einer geringen durchschnittlichen Höhe der Be-
messungsgrundlagenänderung, da beide Faktoren neben einer Mengenkornpo-

623 An dieser Stelle wird auf die Nettobemessungsgrundlage abgestellt, damit der Effekt der 
Formelaufteilung und damit der einzelnen Aufteilungsfaktoren unabhängig von der Ent-
wicklung der Steuersätze im Zeitablauf und den Auswirkungen der erweiterten Verlustver-
rechnungsmöglichkeiten untersucht werden kann. 
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nente (Arbeits-/K.apitalintensität) auch eine Preiskomponente (Arbeits-
/Kapitalkosten) beinhalten. Im Gegensatz dazu erscheint „Mitarbeiter" mit einer 
durchschnittlichen Höhe der Bemessungsgrundlagenänderung von 22,50 Prozent 
als Aufteilungsfaktor ungeeignet, da Produktivitätsdifferenzen durch diesen Fak-
tor nur unzureichend reflektiert werden. 

Tabelle 37: Relative Ä·nderung der Bemessungsgrundlage (netto) der einzelnen Mitgliedsstaaten 
bei alternativen Aufteilungsfaktoren (verpflichtende Einführung) 

Land Vermögen Lohnsumme Mitarbeiter 

Belgien 
Dänemark 
Deutschland 

Estland 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Irland 

Italien 
Lettland 

Litauen 
Luxemburg 
Niederlande 

Österreich 
Polen 
Portugal 
Schweden 
Slowakei 
Spanien 
Tsch'e Republik 

Ungarn 

0,0155 
0,0336 
-0,0537 
-0,1391 

-0, 1281 
-0,0453 
0,0567 
0,0358 
-0,1688 
0,0802 
0,3008 
-0,0299 
-0,0740 
-0,1768 
-0,2963 
0,3767 
0,0024 
-0,0095 

0,6754 
-0,0120 
0,1421 
-0,1313 

Zypern -1,2132 
Durchschnittliche 

.. 624 0,1058 
absolute Anderung 

Quelle: Eigene Berechnungen 

0,0855 
0,0803 
0,0338 
-0,3529 

-0,1320 
0,0743 
-0,0461 
-0,0042 

-0,1109 
0,0882 
0,2277 
-0,3509 
-0,1343 
-0,2620 
-0,1778 
-0,1993 
-0,0184 
-0,0947 
-0,0388 

-0,0294 
-0,2021 
-0,2180 
-0,3163 

0,1228 

-0,0651 
0,0025 
-0,0899 

0,6913 
-0,1638 
0,0069 
0,0555 
0,0018 
0,1434 
0,0864 
1,0279 
0,0542 
-0,1492 
-0,2974 
-0,2423 
1,1312 
0,1282 
-0,0710 
0,2579 
-0,0198 
0,6579 
0,1947 
-0,9466 

0,2250 

Umsätze 

0,1020 
-0,0322 
-0,0142 
-0,2252 

-0,1711 
0,0426 
0,0119 
-0,0125 
0,1315 
0,0914 
0,3317 
-0,1460 
-0,0943 
-0,1198 
-0,3498 
0,1045 
0,0073 
-0,0469 
-0,0444 
-0,0169 
-0,0469 
-0,1033 
-0,4840 

0,0906 

Außen-um-
sätze 

0,2211 
0,0369 
-0,1216 

0,1000 
-0,1390 
-0,0405 

0,3363 
0,0108 
-0,9191 
0,2123 
1,4083 

-0,2321 
-0,0353 
0,0613 
-0,4128 
-0,0303 
0,0128 
-0,1760 
-0,5923 

0,0039 
-0,0441 
-0,2370 
-0,4840 

0,1731 

624 Kursiv gedruckte Länder wurden aufgrund einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen in der 
Stichprobe nicht für die Ermittlung des Durchschnittswertes berücksichtigt. 
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Insbesondere die Definition des Arbeitsfaktors hat somit offensichtlich einen 
gewichtigen Einfluss auf die Verteilung des Steueraufkommens unter einer 
GKKB. Die GKKB-Arbeitsgruppe der Europäischen Kommission spricht sich in 
diesem Zusammenhang für eine Kombination aus Lohnsumme und Mitarbeiteran-
zahl aus.625 Die obigen Ergebnisse deuten allerdings darauf hin, dass eine Einbe-
ziehung der Mitarbeiter zu stärkeren Verschiebungen von Bemessungsgrundlage 
zwischen den Mitgliedsstaaten führt. Eine Variation der Gewichtung bei der Defi-
nition des Arbeitsfaktors innerhalb der Massachusetts-Formel ergibt, dass die ge-
ringste durchschnittliche Höhe der Änderung der Nettobemessungsgrundlage bei 
einer Gewichtung von Lohnsumme und Mitarbeiteranzahl im Verhältnis 90: 10 
erzielt werden kann. Eine höhere Gewichtung des Arbeitsfaktors führt zu einer 
deutlichen Erhöhung der durchschnittlichen Nettobemessungsgrundlagenänderung 
(vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Durchschnittliche Höhe der Bemessungsgrundlagenänderung in Abhängigkeit von 
der Gewichtung des Arbeitsfaktors 
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0,000% -+--....---...----c--.----.-----,---,----,----.---.----, 
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Prozentualer Anteil der Mitarbeiteranzahl bei der Gewichtung 
des Arbeitsfaktors 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Änderung des Steuer-
aufkommens im Vergleich zum geltenden Recht zwar politische Bedeutung zu-
kommt, aus einer theoretischen Perspektive die Aufteilungsformel allerdings so 
ausgestaltet sein sollte, dass sie den Beitrag einzelner Faktoren zur Einkommens-
erzielung bestmöglich widerspiegelt. Aufschluss darüber, ob der Beitrag des Ar-
beitsfaktors zur Einkommenserzielung besser durch die Mitarbeiteranzahl oder die 
Lohnsumme erfasst wird, gibt eine Analyse des Zusammenhangs der Bruttounter-

625 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 8. 
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nehmensgewinne und Arbeitnehmeranzahl bzw. Lohnsumme auf gesamtwirt-
schaftlicher Basis.626 Dabei stellt sich eine bestmögliche Erfassung der Arbeitspro-
duktivität bei einer Korrelation zwischen Arbeitsfaktor und Unternehmensgewinn 
in Höhe von 1 ein. Die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Daten für das Jahr 
2004 ergibt eine Korrelation von 0,988 für die Lohnsumme und 0,924 für die Mit-
arbeiteranzahl (vgl. Abbildung 5 für die Punktstreudiagramme; um größenabhän-
gige Verzerrungen zu vermeiden werden sämtliche Werte im natürlichen Loga-
rithmus herangezogen). Es bleibt somit festzuhalten, dass eine Definition des Ar-
beitsfaktors anhand der Lohnsumme nicht nur die durchschnittliche Höhe der 
Aufkommensänderung reduziert, sondern nach diesen Ergebnissen auch eine bes-
sere Erfassung der Arbeitsproduktivität gewährleistet. 

Abbildung 5: Zusammenhang von Brnttobetriebsgewinnen (gesamtwirtschaftlich, 2004) und dem 
Arbeitsfaktor (gesamtwirtschaftlich, 2004) in den Mitgliedsstaaten 
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Die Entwicklung der Korrelation zwischen den 
Bruttounternehmensgewinnnen und den Ausprägungen für die beiden Definitio-
nen des Faktors „Arbeit" im Zeitablauf ( 1995 bis 2006) verdeutlicht einen kon-
stant starken Zusammenhang zur Lohnsumme (Korrelation nahe 1 ), während die 
entsprechenden Werte für die Mitarbeiteranzahl von 0,86 auf 0,93 gestiegen sind, 
damit aber unverändert eine niedrigere Korrelation als die Lohnsumme aufweisen 
(vgl. Abbildung 6). Dieses Ergebnis sollte auf eine Angleichung des Lohnniveaus 
innerhalb von Europa zurückzuführen sein. Hält dieser Trend an, sollte die Be-
deutung der Gewichtung des Arbeitsfaktors für die Aufkommenswirkungen der 
GKKB in Zukunft abnehmen. 

626 Quelle: AMECO-Datenbank; abrufbar unter http://ec.europa.eu/economy_finance/ 
db _ indicators/ db _indicators8646 _ en.htm 
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Abbildung 6: Korrelation zwischen den Brnttounternehmensgewinnen (gesamtwirtschaftlich) und 
dem Arbeitsfaktor (gesamtwirtschaftlich) im Zeitablauf 
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Quelle: Eigene Berechnungen 

Die obigen Ergebnisse für die Verzerrung der alternativen Aufteilungsfakto-
ren werden bestätigt für den Fall einer optionalen Einführung der GKKB (vgl. 
Tabelle 38). Erneut ergibt sich die kleinste durchschnittliche Höhe der Bemes-
sungsgrundlagenänderung für den Faktor "Umsätze" (7,60 Prozent). 

Tabelle 38: Relative Ändernng der Bemessungsgrnndlage (netto) der einzelnen Mitgliedsstaaten 
bei alternativen Aufteilungsfaktoren (optionale Einfiihrnng) 

Vermögen Lohnsumme Mitarbeiter Umsätze Außen-
Umsätze 

Belgien -0,0656 -0,0460 -0,1466 -0,0596 -0,1535 

Dänemark 0,0090 0,0541 0,0125 0,0112 0,0823 

Deutschland -0,1042 -0,0415 -0,1314 -0,0573 -0,2069 

Estland -0,1100 -0,2947 0,4833 -0,2441 -0,0522 

Finnland -0,0755 -0,0758 -0,0855 -0,0955 -0,0814 

Frankreich -0,0865 -0,0104 -0,0694 -0,0341 -0,0822 

Griechenland 0,0104 -0,0761 -0,0121 -0,0449 0,0701 

Großbritannien 0,0702 0,0511 0,0600 0,0527 0,1100 

Irland 0,2575 0,2428 0,3186 0,3344 0,3088 

Italien -0,0138 -0,0446 -0,0466 -0,0125 -0,1477 

Lettland 0,2713 0,0617 0,7055 0,1725 1,1336 

Litauen -0,0131 -0,2340 0,0267 -0,0949 0,0115 

Luxemburg -0,0674 -0,1129 -0,1401 -0,0725 -0,0046 

Niederlande -0,0448 -0,0790 -0,1278 -0,1408 0,0005 
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Österreich -0,1483 -0,1576 -0,1346 -0,1023 -0,2834 

Polen 0,3158 -0,2162 0,8938 0,0066 0,0328 

Portugal -0,0406 -0,0206 0,0402 -0,0362 -0,0488 

Schweden 0,0623 0,0555 0,0385 0,0663 0,0978 

Slowakei 0,1871 0,0637 0,1565 0,0042 0,0339 

Spanien -0,0153 -0,0263 -0,0178 -0,0203 0,0020 

Tsch'e Republik 0,1237 -0,1790 0,6001 0,0133 -0,0149 

Ungarn -0,0076 -0,1051 0,1753 -0,0361 0,1434 

Zy[!_ern -0,3783 -0,3163 -0,3620 -0,4840 -0,4840 
Durchschnittliche 

0,0867 0,0987 0,1885 0,0760 0,1066 absolute Änderung627 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Auch für die Höhe der Minderung des EU-Gesamtsteueraufkommens (Ta-
belle 39) ergeben sich grundsätzlich nur geringe Abweichungen gegenüber der 
verpflichtenden Einführung. Diese Minderung fällt für jeden Aufteilungsfaktor 
erwartungsgemäß höher aus, als dieses bei der verpflichtenden Einführung der 
Fall war. Auffällig ist allerdings die hohe Differenz, die sich für den Aufteilungs-
faktor „Außenumsätze" zwischen einer verpflichtenden Einführung (-4,26 Pro-
zent; vgl. Tabelle 36) und optionaler Einführung (-5,56 Prozent; vgl. Tabelle 39) 
ergibt. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass dem Optionsrecht bei diesem Fak-
tor im Vergleich zu den übrigen Faktoren eine deutlich größere Bedeutung zu-
kommt. Mögliche Ursache hierfür ist eine deutlich stärkere Umverteilung der 
Bemessungsgrundlage innerhalb der einzelnen Konzerne. 

Tabelle 39: Relative ,J."nderung des EU-Gesamtsteueraufkommens (brutto) bei alternativen Auftei-
lungsfaktoren (optionale Einfahrung) 

Vermögen 

Relative Änderung -0,0520 

Quelle: Eigene Berechnungen 

7.3.2.2 Multi-Faktor-Formeln 

Lohn-
summe 

-0,0483 

Mitarbeiter Umsätze 

-0,0542 -0,0500 

Außen-
umsätze 

-0,0556 

Die Ergebnisse für die Einführung einer GKKB können verbessert werden im 
Sinne einer geringeren durchschnittlichen Höhe der Bemessungsgrundlagenände-

627 Kursiv gedruckte Länder werden aufgrund einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen in der 
Stichprobe nicht für die Ermittlung des Durchschnittswertes berücksichtigt. 
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rung durch Kombination mehrerer Aufteilungsfaktoren. Hierdurch wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass auch die Produktionsfunktion aus zumindest zwei 
Faktoren (Arbeit und Kapital) besteht und zudem gleichzeitig die Produktionsseite 
(Arbeit, Kapital) und die Absatzseite (Umsatz) in der Formel reflektiert werden 
kann. 

Die Ergebnisse für verschiedene Mehr-Faktor-Formeln sind zusammenge-
fasst in Tabelle 40 für den Fall der verpflichtenden GKKB. MAS_l und MAS_2 
stehen für zwei verschiedene Ausprägungen der Massachusetts-Formel, die die 
drei Faktoren Vermögen, Lohnsumme und Umsatz gleichgewichtet beriicksich-
tigt. MAS_l definiert den Umsatzfaktor dabei -wie im Basisfall - als Gesamtum-
sätze, MAS_2 als Außenumsätze. Die Formeln OPT_l und OPT_2 sind so defi-
niert, dass die durchschnittliche Höhe der Bemessungsgrundlagenänderung der 
Mitgliedsstaaten minimiert wird (,,minimum impact formulae"). Diese Formeln 
könnten einen Anhaltspunkt bieten, soweit die EU-Kommission eine Lösung an-
strebt, die nur eine geringe Änderung des Steueraufkommens der Mitgliedsstaaten 
hervorruft. Die Einigung auf eine gemeinsame Formel im politischen Prozess 
könnte auf diesem Wege gegebenenfalls erleichtert werden. Nach Musgrave ist 
diese Zielsetzung einer Minimierung der Aufkommensverschiebung auch aus the-
oretischer Sicht gerechtfertigt, wenn die Motivation für die Einführung der GKKB 
nicht in der unzutreffenden Erfolgszuordnung bei direkter Gewinnabgrenzung 
liegt, sondern vielmehr in der administrativen Unmöglichkeit der Angemessen-
heitspriifung für Verrechnungspreise. 628 

Tabelle 40: Wirkung alternativer einheitlicher Multi-Faktor-Formeln auf die durchschnittliche 
Höhe der ,fnderung der Bemessungsgrundlage (netto) der einzelnen Mitgliedsstaaten 

Ver- Lohn- Mit- Gesamt- Außen- Durchschnittliche 
mögen summe arbeiter umsätze umsätze absolute Änderung 

MAS_l 0,3333 0,3333 0,3333 0,0821 

MAS 2 0,3333 0,3333 0,3333 0,1058 

OPT_l 0,0000 0,5500 0,2000 0,2500 0,0757 

OPT_2 0,0000 0,7500 0,2500 0,0000 0,0789 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Die Anwendung der Massachusetts-Formel verringert die durchschnittliche 
Höhe der Bemessungsgrundlagenänderung gegenüber der Einzel-Faktor-Formel 
mit der geringsten durchschnittlichen Änderung für den Fall, dass der Umsatz-
faktor als Gesamtumsätze definiert wird. Werden die Außenumsätze zugrundege-

628 Vgl. Musgrave (1984), S. 236-238. 
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legt, erhöht sich dieser Wert hingegen.629 Die „minimum impact formulae" 
(OPT_l und OPT_2) führen definitionsgemäß zu einer weiteren Reduktion dieses 
Wertes. Die Ergebnisse zeigen, dass in diesen Formeln dem Faktor "Lohnsumme" 
ein Gewicht von 55 Prozent zugeordnet wird, wenn der Umsatzfaktor als Gesamt-
umsätze definiert wird, und 75 Prozent bei Definition als Außenumsätze. 

Tabelle 41: Wirkung branchenspezifischer Multi-Faktor-Formeln 

Branche Ver- Lohn- Mitar- Um- 0 absolute Vergleich: ß,cl 
mögen summe beiter sätze Änderung MAS 1 

Baugewerbe 0,9000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0779 0,1079 -0,2780 
Energieversor-

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0771 0,1300 -0,4069 gung 
Finanzdienst-
leistungen 0,3000 0,0000 0,0000 0,7000 0,1242 0,1884 -0,3408 

Gesundheitswe-
sen 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,1621 0,1900 -0,1468 

Verarbeitendes 
Gewerbe 0,4000 0,0500 0,0000 0,5500 0,1267 0,1344 -0,0573 

Bergbau 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,4492 0,5623 -0,2011 
Dienstleistun-
gen 0,6000 0,0000 0,1500 0,2500 0,1003 0,1233 -0,1865 

Handel 0,0000 0,5500 0,0000 0,4500 0,2499 0,3202 -0,2196 
Verkehr/Nach-
richtenübenn. 0,0000 0,0000 0,7000 0,3000 0,1564 0,2492 -0,3724 

Alle Branchen 0,0000 0,5500 0,2000 0,2500 0,0757 0,0821 -0,0780 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Die GKKB-Arbeitsgruppe weist darauf hin, dass die Verwendung einer 
standardisierten Aufteilungsformel nicht für alle Branchen zu angemessenen Er-
gebnissen führen muss. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die 
Branchen „Finanzdienstleistungen, Transportdienstleistungen ... sowie Fernseh-
und Rundfunkdienstleistungen" Bezug genommen.630 Die von der Arbeitsgruppe 
vorgeschlagene Lösung einer abweichenden Definition oder Bewertung der Auf-
teilungsfaktoren631 kann auf Basis der verfügbaren Daten nicht sinnvoll abgebildet 
werden. Ein gewisser Aufschluss über die Eignung der Massachusetts-Formel für 
die Aufteilung der Bemessungsgrundlage in diesen Branchen kann allerdings 
durch die Ermittlung branchenabhängiger „minimum impact formulae" gewonnen 
werden. Dabei zeigt ein Vergleich der durchschnittlichen Änderungen, die sich für 

629 Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die hier erfolgende Schätzung der Au-
ßenumsätze auf stark vereinfachenden Annahmen beruht. 

630 Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 20. 
631 Vgl. Arbeitsgruppe GKKB (2007a), S. 20. 
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diese branchenspezifischen „minimum impact formulae" ergeben, mit denen, die 
sich bei Verwendung der Massachusetts-Formel (MAS_l) für die einzelnen Bran-
chen einstellen, dass eine Verwendung der Massachusetts-Formel überwiegend 
nur in geringem Ausmaß zu höheren Verzerrungen führt. Insbesondere in den 
auch von der Arbeitsgruppe genannten Branchen "Finanzdienstleistungen" und 
"Verkehr/Nachrichtenübermittlung" führt eine Verwendung der Massachusetts-
Formel allerdings nicht zu akzeptablen Ergebnissen (vgl. Tabelle 41). Hier kann 
die durchschnittliche Höhe der Bemessungsgrundlagenänderung bei Aufteilung 
nach den branchenspezifischen „minimum impact formulae" um 34,08 Prozent 
bzw. 37,54 Prozent gegenüber einer Aufteilung nach der Massachusetts-Formel 
gesenkt werden. 

7.3.3 Einfluss der Ebene des Verlustvortrags 

Ein Vortrag von Verlusten auf Konzernebene kann im Vergleich zu einer 
Verrechnung auf Ebene der Einzelgesellschaft grundsätzlich zu einem höheren 
oder einem geringeren Steueraufkommen führen. Während bei einer Verlustver-
rechnung auf Ebene der Einzelgesellschaft eine Aufteilung dieser Verluste nach 
den Verhältnissen im Jahr der Verlustentstehung erfolgt, sind bei Vortrag auf 
Konzernebene die Verhältnisse im Jahr der Verlustnutzung maßgebend.632 Dieses 
kann in Abhängigkeit von den jeweiligen Umständen zu einer früheren oder spä-
teren Verlustverrechnung führen. 

Tabelle 42: Wirkung der verpflichtenden Einfohrung einer GKKB mit Verlustvortrag auf Konzern-
ebene auf das EU-Gesamtsteueraufkommen 

EU-Bemessungsgrundlage EU-Steueraufkommen 

Brutto Nettobar- Verlust- Brutto Netto-
wert vortrag barwert 

Geltendes Recht (MEUR) 1.903.264 1.099.102 412.552 654.309 386.921 
GKKB (Pflicht) mit Ver-
lustvortrag bei K'Umen 1.804.840 1.081.940 319.587 622.694 381.148 
Relative Änderung -0,0517 -0,0156 -0,2253 -0,0483 -0,0149 
GKKB (Pflicht) mit Ver-
lustvortrag bei Konzern 
(MEUR) (MEUR) 1.801.619 1.080.883 317.705 621.132 380.504 
Relative Änderung -0,0534 -0,0166 -0,2299 -0,0507 -0,0166 

Quelle: Eigene Berechnungen 

632 Vgl. Spenge! (2008), S. 36. 
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Systematische Ungleichbehandlungen ergeben sich allerdings bei Auflösung 
von Konzerngesellschaften.633 Hier führt der Verlustvortrag auf Ebene der Einzel-
gesellschaft zu einem endgültigen Verlustuntergang, während bei Vortrag auf 
Konzernebene eine Nutzung durch die übrigen Konzerngesellschaften möglich 
bleibt. Die hieraus abzuleitende Erwartung, dass ein Verlustvortrag auf Ebene der 
Konzernmutter tendenziell zugunsten der Unternehmen wirkt, wird durch die Er-
gebnisse in Tabelle 42 bestätigt. So fällt der Rückgang des Bruttogesamtsteuer-
aufkommens mit -5,07 Prozent geringfügig höher aus, als dieses bei einem Vor-
trag auf Ebene der Einzelgesellschaft der Fall ist (-4,83 Prozent). Insgesamt fallen 
die sich ergebenden Unterschiede allerdings nicht stark ins Gewicht. 

7 .3.4 Verstärkte Zusammenarbeit mehrerer Mitgliedsstaaten 

Die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten für die EU-weite Einführung einer GKKB 
ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorstellbar, da einige Mitgliedsstaaten sich ent-
schieden gegen eine derartige Reform aussprechen.634 Aus diesem Grund wird das 
alternative Szenario der Einführung im Wege einer verstärkten Zusammenarbeit 
von mindestens acht Mitgliedsstaaten immer mehr ins Zentrum der Überlegungen 
gestellt.635 Dabei werden hier die folgenden neun Mitgliedsstaaten als mögliche 
Kandidaten für eine verstärkte Zusammenarbeit angesehen: Österreich, Belgien, 
Deutschland, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Schweden. 
Tabelle 43 fasst die Auswirkungen der Einführung einer verpflichtenden oder op-
tionalen Einführung einer GKKB zusammen, wenn diese auf die genannten neun 
Mitgliedsstaaten beschränkt bliebe. 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen verdeutlichen, dass der prozentuale 
Rückgang des Steueraufkommens dieser Mitgliedsstaaten mit 4, 12 Prozent zwar 
leicht unterhalb des Rückgangs des Gesamtsteueraufkommens bei EU-weiter Ein-
führung liegt, im Vergleich zur Änderung, die eine EU-weite Einführung für das 
Steueraufkommen dieser neun Mitgliedstaaten bewirken würde (-3,53 Prozent), 
fällt diese allerdings leicht höher aus. Bei optionaler Einführung beträgt die Auf-
kommensänderung lediglich -4,28 Prozent, während sich der entsprechende 
Rückgang bei einer EU-weiten Einführung in diesen Mitgliedsstaaten auf -6,24 
Prozent belaufen würde. Diese Differenz sollte insbesondere auf geringere Unter-

633 Diesem ist in den Berechnungen der Fall gleichzustellen, dass für ein Konzernunternehmen 
in späteren Jahren keine Daten mehr vorliegen. 

634 Vgl. McLure (2008), S. 47. Hier werden explizit Irland, Großbritannien, Lettland, Litauen, 
Malta, die Slowakei und Zypern genannt. Schön sieht die Bereitschaft zur Einführung einer 
GKKB lediglich in einer „Kerngruppe europäischer Mitgliedsstaaten" um Deutschland, 
Frankreich, Österreich und die Niederlande gegeben. Vgl. Schön (2007), S. 443. Plasschaert 
hält die Teilnahme insbesondere der großen Mitgliedsstaaten für bedeutsam. Vgl. Plasschaert 
(2002), s. 16. 

635 Vgl. so den Kommentar von Lang in Rädler (2008), S. 65; McLure (2008), S. 46; Schön 
(2007), s. 443. 
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schiede in den nominellen Steuerbelastungen innerhalb dieser Ländergruppe zu-
rückzuführen sein. 

Tabelle 43: Wirkung der Einfiihrung einer GKKB im Wege der verstärkten Zusammenarbeit 

Pflicht Option 

Brutto NBW V'vortrag Brutto NBW V'vortrag 

Geltendes Recht 387.563 233.729 185.082 387.563 233.729 185.082 
GKKB mit allen MS 
(MEUR) 373.895 233.425 137.447 363.396 224.796 144.188 

Relative Änderung -0,0353 -0,0013 -0,2574 -0,0624 -0,0382 -0,2210 
Durchschnitt!. absolute 
Änderun!! 0,0723 0,0711 
GKKB mit neun MS 
(MEUR) 371.603 230.715 142.903 370.970 229.797 145.169 

Relative Änderung -0,0412 -0,0129 -0,2279 -0,0428 -0,0168 -0,2157 
Durchschnitt!. absolute 
Änderun!! 0,0661 0,0471 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Sowohl bei verpflichtender als auch bei optionaler Einführung geht die 
durchschnittliche Höhe der Aufkommensänderung zurück. Der Grund hierfür 
kann in geringeren Unterschieden hinsichtlich der ökonomischen Rahmenbedin-
gungen innerhalb dieser Gruppe von Mitgliedsstaaten gesehen werden. Das gerin-
gere Ausmaß von zwischenstaatlichen Aufkommensverschiebungen und das 
hiermit verbundene geringere Risiko von Aufkommensverlusten könnte die Ent-
scheidung der Mitgliedsstaaten zur Teilnahme an einer GKKB erleichtern. 

7.4 Einführung einer Verlustrichtlinie 

7.4.1 Verpflichtende Einführung 

Die Ergebnisse der vorherigen Abschnitte haben einen Rückgang des EU-Ge-
samtsteueraufkommens von 4,83 Prozent bei verpflichtender Einführung einer 
GKKB und 4,99 Prozent bei einer optionalen Einführung aufgezeigt. Die durch-
schnittliche Höhe der Bemessungsgrundlagenänderung, die sich für die einzelnen 
Mitgliedsstaaten einstellt, beträgt 9, 14 Prozent (verpflichtende Einführung) und 
6,94 Prozent (optionale Einführung). Diesen Ergebnissen werden in Kapitel 7.4 
die Aufkommensänderungen gegenübergestellt, die sich bei der verpflichtenden 
(Kapitel 7.4.1) und optionalen Einführung (Kapitel 7.4.2) einer Verlustrichtlinie 
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ergeben. Die Auswirkungen einer verpflichtenden Verlustrichtlinie auf das EU-
Gesamtsteueraufkommen sind hierzu in Tabelle 44 zusammengefasst. 

Tabelle 44: Wirkung der verpflichtenden Einfiihrung einer Verlustrichtlinie auf das EU-
Gesamtsteueraufkommen 

EU-Steueraufkommen Verlustvortrag 

Brutto Nettobarwert 

Geltendes Recht (MEUR) 654.309 386.921 412.552 
Nachversteuerungsmethode (MEUR) 628.306 381.945 337.497 
Relative Änderung -0,0397 -0,0129 -0,1819 
Zurechnungsmethode (MEUR) 653.249 402.224 317.705 
Relative Änderung -0,0016 0,0395 -0,2299 
Ergebnisaufteilungsmethode (MEUR) 624.592 381.624 325.239 
Relative Änderung -0,0454 -0,0137 -0,2116 
GKKB mit Verlustvortrag bei K'umen 622.694 381.148 319.587 
Relative Änderung -0,0483 -0,0149 -0,2253 
Quelle: Eigene Berechnungen 

Die Ergebnisse in Tabelle 44 zeigen, dass die verpflichtende Einführung ei-
ner Verlustrichtlinie aufgrund der Ausdehnung steuerlicher Verlustverrechnungs-
möglichkeiten zu einem Rückgang des EU-weiten Bruttosteueraufkommens füh-
ren würde. Die Höhe dieses Aufkommensrückgangs liegt zwar unabhängig vom 
zugrundeliegenden Konzept zur Verlustverrechnung über die Grenze unter dem 
entsprechenden Wert, der sich für die verpflichtende Einführung einer GKKB 
ergibt, ist aber dennoch wesentlich von diesem abhängig. Eine erste Begründung 
für die im Vergleich zur GKKB durchweg geringere Aufkommensminderung liegt 
in der abweichenden Definition der steuerlichen Gruppe. So schließt das Erfor-
dernis einer europäischen Gruppenmuttergesellschaft die Verlustverrechnung zwi-
schen europäischen Schwestergesellschaften und Teilkonzernen einer gemeinsa-
men nicht-europäischen Muttergesellschaft bei Einführung der Verlustrichtlinie 
aus.636 

Die Nachversteuerungsmethode und die Ergebnisaufteilungsmethode be-
gründen ausschließlich oder im Wesentlichen eine Ausdehnung der Möglichkeiten 
zur konzerninternen Verlustverrechnung, deren Ausmaß allerdings hinter dem 
zurückbleibt, das von der Einführung einer GKKB ausgehen würde. So können 
bei Anwendung der Nachversteuerungsmethode ausschließlich Verluste der Aus-
landstöchter mit Gewinnen des inländischen Konzernteils verrechnet werden. Ei-
ne Verlustverrechnung in umgekehrter Richtung (Verrechnung von Verlusten des 

636 Vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.2. 
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inländischen Konzernteils mit Auslandsgewinnen) ist hingegen konzeptionell 
ausgeschlossen. Dementsprechend sinken die kumulierten Verlustvorträge gegen-
über dem geltenden Steuerrecht nur um 18,19 Prozent, das EU-Gesamtaufkom-
men sinkt um lediglich 3,97 Prozent. 

Auch die Ergebnisaufteilungsmethode gewährleistet im Vergleich zur 
GKKB eine Verlustverrechnung nur in begrenztem Ausmaß. Zwar unterscheidet 
sich dieses Konzept von der GKKB nicht darin, dass eine Verlustverrechnung 
zwischen Konzerngesellschaften vertikal aufwärts, vertikal abwärts und in hori-
zontaler Richtung möglich ist und dass in einer Periode nicht ausgleichsflihige 
Verluste auf Ebene der einzelnen Konzerngesellschaft vorgetragen werden. Die 
Art der Ergebnisaufteilung bei dieser Methode sollte allerdings dazu führen, dass 
im Vergleich zur GKKB Verlustvorträge einzelner Gesellschaften ungenutzt blei-
ben oder erst zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden können. Wie bereits in 
Kapitel 6.2.2 erläutert setzt bei dieser Methode die Zuweisung eines positiven 
Einkommens, welche Voraussetzung für die Nutzung von Verlustvorträgen ist, 
ein eigenes positives Ergebnis voraus, während bei der GKKB hierfür ein positi-
ves Konzernergebnis ausreichend ist. Die kumulierten Verlustvorträge liegen 
dementsprechend bei der Ergebnisaufteilungsmethode mit 325.239 MEUR deut-
lich über dem entsprechenden Wert, der sich für die GKKB ergibt. Auch der Auf-
kommensrückgang fällt mit 4,54 Prozent entsprechend geringer aus. Dennoch 
verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Einschränkung der Verlustverrechnungs-
möglichkeiten bei der Ergebnisaufteilungsmethode weniger stark ins Gewicht 
fällt, als dieses bei der Nachversteuerungsmethode der Fall ist, weshalb größere 
Aufkommensrückgänge bei dieser Methode zu erwarten sind. 

Die Einführung einer Verlustrichtlinie, welche die grenzüberschreitende 
Verlustverrechnung entsprechend der Zurechnungsmethode gewährleistet, wäre -
gemessen am Bruttosteueraufkommen aller Mitgliedsstaaten - weitgehend auf-
kommensneutral möglich (Aufkommensrückgang von -0,16 Prozent). Hierfür ist 
insbesondere ausschlaggebend, dass die Zurechnungsmethode neben einer Aus-
dehnung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten637 auch dazu führen würde, dass 
Auslandsgewinne im Ergebnis dem höheren Steuerniveau im Inland oder Ausland 
unterliegen. Mit Blick auf die Aufkommenswirkung einer Verlustrichtlinie wäre 
diese Methode aus Sicht der Mitgliedsstaaten allerdings mit einem weiteren we-
sentlichen Vorteil verbunden. So führt die Besteuerung der Auslandsgewinne da-
zu, dass diese Methode ebenso wie die GKKB grundsätzlich auch zu einer Ver-
rechnung von Verlusten der Muttergesellschaft mit Gewinnen ausländischer 
Tochterunternehmen führt, allerdings ohne dass es hierdurch im Fall der Zurech-
nungsmethode zu einer Minderung der Steuerbelastung des Konzerns kommt. Da 

637 Diese Ausdehnung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten fällt gemessen am verbleibenden 
Verlustvortrag im Vergleich zur GKKB höher aus. Vorteilhaft bei der Zurechnungsmethode 
wirkt sich dabei der Verlustvortrag auf Konzernebene anstelle auf Ebene der Konzerngesell-
schaft, wie hier bei der GKKB unterstellt, aus. 
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diese Methode im Unterschied zur GKKB nicht in die Besteuerung der Auslands-
gesellschaften eingreift, führt diese Verlustverrechnung lediglich zu einem Weg-
fall der Verlustvorträge im Inland. Dieser Effekt spiegelt sich insbesondere in der 
Änderung des Nettobarwerts des Steueraufkommens wider, der mit einem Anstieg 
von 3,95 Prozent bei der Zurechnungsmethode sogar deutlich positiv ausfallen 
würde. 

Bei der Auswertung der Bruttoaufkommensänderungen (Tabelle 45), die 
sich für die einzelnen Mitgliedsstaaten ergeben, zeigt sich, dass bei der Nachver-
steuerungsmethode 22 der 23 in den Berechnungen berücksichtigten Mitglieds-
staaten Aufkommen verlieren. Dieses Ergebnis ist wenig überraschend, da die 
Nachversteuerungsmethode auf eine Ausweitung der Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten beschränkt ist und somit grundsätzlich aufkommensmindemde Wir-
kung haben sollte. Eine aufkommenserhöhende Wirkung kann in den Berechnun-
gen allerdings dadurch entstehen, dass inländische und ausländische Verluste 
nicht separat behandelt werden und die Nachversteuerung nicht an eine tatsächli-
che steuerliche Entlastung durch die Auslandsverluste im Inland geknüpft wird. 
Bewirkt die Berücksichtigung der Auslandsverluste nur die Erhöhung eines inlän-
dischen Verlustvortrags kann unter Umständen eine steuerwirksame Nachver-
steuerung erfolgen, obwohl die Auslandsverluste im Inland zwar Berücksichti-
gung gefunden haben, sich allerdings auf die Höhe der Steuerzahlungen nicht 
ausgewirkt haben. Mögliche Ursachen sind eine im Vergleich zum ausländischen 
Steuerrecht kürzere Verlustvortragsdauer oder stärkere betragsmäßige Beschrän-
kung des Verlustvortrags im Inland. In dieser Weise erklärt sich der Aufkom-
menszuwachs, der sich bei Umsetzung der Nachversteuerungsmethode in Öster-
reich, wo der Verlustvortrag in Form einer Mindestbesteuerungsregel betragsmä-
ßig beschränkt ist, ergibt. 

Demgegenüber ist die Anzahl der Mitgliedsstaaten, die an Aufkommen ge-
winnen, bei Anwendung der Zurechnungsmethode erwartungsgemäß höher. Hier 
können mit Österreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg und den Nieder-
landen insgesamt sechs Mitgliedsstaaten Zuwächse verzeichnen. Dabei ist zwar zu 
beobachten, dass unter diesen Mitgliedsstaaten mit Deutschland, Luxemburg, Ita-
lien, Österreich und den Niederlanden Mitgliedsstaaten sind, die mit Blick auf den 
Gesamtzeitraum als Hochsteuerländer einzustufen sind oder im EU-Vergleich 
zumindest im oberen Mittelfeld anzusiedeln sind. Gleichzeitig gewinnt mit Irland 
allerdings auch der Mitgliedsstaat mit der im Durchschnitt niedrigsten Steuerbe-
lastung. Dadurch wird deutlich, dass das inländische Steuerniveau zwar einen we-
sentlichen Parameter für die Höhe des Aufkommenseffekts darstellt, dass dieser 
allerdings auch von der Ergebnisverteilung im Konzern maßgeblich bestimmt 
wird. So führt der Wegfall steuerlicher Verlustvorträge bei Verlusten der Mutter-
gesellschaft und Gewinnen der Tochter unabhängig vom Steuerniveau im Inland 
zu einem Aufkommensanstieg. Ein Blick auf die Verlierer dieses Reformvor-
schlags lässt feststellen, dass mit Belgien, Zypern und Tschechien lediglich drei 
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Mitgliedsstaaten einen Autkommensrückgang von mehr als fünf Prozent zu ver-
zeichnen haben. 

Tabelle 45: Wirkung der verpflichtenden Ei,iführung einer Verlustrichtlinie auf das Bruttosteuer-
aufkommen der einzelnen Mitgliedsstaaten 

Nachversteuerungs- Zurechnungsmethode Ergebnisauftei-
methode lungsmethode 

Änderung Rang Änderung Rang Änderung Rang 

Belgien -0,0654 22 -0,0551 21 -0,0788 19 

Dänemark -0,0370 15 -0,0088 10 -0,0422 11 

Deutschland -0,0293 13 0,0705 2 -0,0235 4 

Estland -0,0243 10 -0,0219 16 -0,1340 23 

Finnland -0,0292 12 -0,0216 15 -0,0509 13 

Frankreich -0,0620 19 -0,0019 9 -0,0582 16 

Griechenland -0,0203 9 -0,0200 14 -0,0413 8 

Großbritannien -0,0405 17 -0,0095 II -0,0414 9 

Irland -0,0025 2 0,0049 5 -0,0173 2 

Italien -0,0100 6 0,0005 6 -0,0227 3 

Lettland -0,0118 8 -0,0118 13 -0,0364 7 

Litauen -0,0089 5 0,0000 7 -0,0675 17 

Luxemburg -0,0039 3 0,0313 4 -0,0262 5 

Niederlande -0,0622 20 0,2301 1 -0,0545 14 

Österreich 0,0099 0,0474 3 -0,0293 6 

Polen -0,0474 18 -0,0469 20 -0,0893 21 

Portugal -0,0327 14 -0,0286 18 -0,0547 15 

Schweden -0,0384 16 -0,0306 19 -0,0417 10 

Slowakei -0,0073 4 -0,0014 8 0,0797 

Spanien -0,0278 11 -0,0253 17 -0,0440 12 

Tsch'e Republik -0,0625 21 -0,0623 23 -0,1089 22 

Ungarn -0,0117 7 -0,0117 12 -0,0872 20 

ZlJ!_em -0,0774 23 -0,0577 22 -0,0774 18 
Durchschnittliche 

0,0341 0,0388 0,0567 absolute Änderung638 

Quelle: Eigene Berechnungen 

638 Kursiv gedruckte Länder wurden aufgrund einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen in der 
Stichprobe nicht für die Ermittlung des Durchschnittswertes berücksichtigt. 
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Die Ergebnisaufteilungsmethode beinhaltet zwar wie die GKKB neben einer 
konzerninternen Verlustverrechnung auch eine zwischenstaatliche Umverteilung 
von Bemessungsgrundlage. Dennoch zeigt sich, dass mit Ausnahme der Slowakei 
bei diesem Vorschlag kein Mitgliedsstaat einen Aufkommenszuwachs zu ver-
zeichnen hätte. Bei einem Blick auf die größten Verlierer fällt auf, dass diese mit 
Estland, Tschechien, Ungarn und Polen ausnahmslos aus den Beitrittsstaaten 
stammen. 

Die durchschnittliche Höhe der Aufkommensänderung fällt bei allen drei 
Reformvorschlägen deutlich niedriger aus, als dieses bei der GKKB (9,41 Pro-
zent; vgl. Tabelle 33) der Fall ist. Hierfür dürften insbesondere zwei Umstände 
ursächlich sein. Zum einen sind die Auswirkungen der Nachversteuerungsme-
thode und der Zurechnungsmethode auf die Steuerzahlungen der Muttergesell-
schaften grenzüberschreitend tätiger Konzern begrenzt und damit auf einen - im 
Vergleich zur GKKB - deutlich geringeren Anteil der in der Datenbasis enthalte-
nen Unternehmen. Aus diesem Grund ist es wenig überraschend, dass die durch-
schnittliche Höhe der Aufkommensänderung hier geringer ausfällt. Zum anderen 
steht bei der Ergebnisaufteilungsmethode und insbesondere der Nachversteue-
rungsmethode die Verlustverrechnung als maßgebender Effekt im Vordergrund, 
während bei der GKKB auch der zwischenstaatlichen Reallokation der Bemes-
sungsgrundlage große Bedeutung zukommt. Diese Reallokation führt in den Be-
rechnungen zu einer Abschwächung der Aufkommensminderung in den Hoch-
steuerländern und einer Verstärkung der Aufkommensminderung in den Niedrig-
steuerländern. Kann davon ausgegangen werden, dass die großen Mitgliedsstaaten 
tendenziell höhere Steuersätze aufweisen, sollte der letztgenannte Effekt bei einer 
prozentualen Betrachtung stärker ins Gewicht fallen. Eine stärkere Streuung bei 
den Aufkommensänderungen ist die Folge. 

7.4.2 Optionale Einführung 

Die Auswirkungen der Einführung einer optionalen Verlustrichtlinie auf das EU-
weite Steueraufkommen sind in Tabelle 46 zusammengefasst. Dabei zeigt sich, 
dass die Einräumung eines Optionsrechts für die Unternehmen bei der Nachver-
steuerungsmethode und der Ergebnisaufteilungsmethode nur geringfügige Wir-
kung entfaltet. So sinkt der für die Unternehmensentscheidung maßgebende Net-
tosteuerbarwert bei der optionalen Nachversteuerungsmethode gegenüber einer 
verpflichtenden Einführung um 112 MEUR (381,833 MEUR ggü. 381.945 
MEUR), während der entsprechende Unterschied bei der Ergebnisaufteilungsme-
thode 564 MEUR (381.060 MEUR ggü. 381.624 MEUR) beträgt. Das Bruttosteu-
eraufkommen steigt bei beiden Konzepten gegenüber einer verpflichtenden Ein-
führung leicht an, was allerdings durch den geringeren Rückgang der am Ende des 
Betrachtungszeitraums bestehenden Verlustvorträge kompensiert wird. 
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Tabelle 46: Wirkung der optionalen Einfohrung einer Verlustrichtlinie auf das EU-
Gesamtsteueraufkommen 

EU-Steueraufkommen Verlustvortrag 

Brutto Nettobarwert 

Geltendes Recht (MEUR) 654.309 386.921 412.563 

Nachversteuerungsmethode (MEUR) 628.383 381.833 338.485 
Relative Änderung -0,0396 -0,0132 -0,1795 

Zurechnungsmethode (MEUR) 642.700 384.697 379.147 

Relative Änderung -0,0177 -0,0057 -0,0810 

Ergebnisaufteilungsmethode (MEUR) 625.263 381.060 327.883 

Relative Änderung -0,0444 -0,0151 -0,2052 

GKKB mit Verlustvortrag bei KU (MEUR) 621.629 378.712 327.978 
Relative Änderung -0,0499 -0,0212 -0,2050 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Demgegenüber ist der Effekt des Optionsrechts im Rahmen der Zurech-
nungsmethode bedeutsam. Diese Methode ist aus Unternehmenssicht nur bei Ver-
lusten der Tochtergesellschaft vorteilhaft, während bei Gewinnen der Tochterun-
ternehmen die Anwendung dieser Methode in vielen Fällen zu Nachteilen führt. 
Dieses gilt umso mehr, wenn die Muttergesellschaft in einem Hochsteuerland 
domiziliert. Der Rückgang des Bruttoaufkommens fällt aus diesem Grund mit -
l, 77 Prozent deutlich höher aus, als dieses bei verpflichtender Einführung der Fall 
ist (-0,16 Prozent). Dieser Effekt wird zusätzlich durch einen deutlich höheren 
Verlustvortrag zum Ende des Betrachtungszeitraums verstärkt. 

Die Auswirkungen einer optionalen Verlustrichtlinie auf das Steueraufkom-
men der einzelnen Mitgliedsstaaten sind in Tabelle 47 zusammengefasst. Auch 
hier sind die Unterschiede, die sich bei der Nachversteuerungsmethode und der 
Ergebnisaufteilungsmethode gegenüber der verpflichtenden Einführung ergeben, 
nur gering. Allerdings ist zu beobachten, dass bei der Nachversteuerungsmethode 
nun sämtliche Mitgliedsstaaten an Aufkommen verlieren. Dieses geht auf den 
Umstand zurück, dass bei der Anwendung dieser Methode nur in die Besteuerung 
einer Gesellschaft jeder Gruppe und damit das Steueraufkommen nur eines Mit-
gliedsstaates eingegriffen wird. Positive Aufkommensänderungen sind aus diesem 
Grund - zumindest unter der Annahme vollständiger Voraussicht - weitgehend 
ausgeschlossen. 639 

639 In Ausnahmeflillen kann es zu Aufkommenssteigerungen bei gleichzeitigem Rückgang des 
für die Entscheidung maßgebenden Steuerbarwerts kommen. 
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Tabelle 47: Wirkung der optionalen Eirifuhrung einer Verlustrichtlinie auf das Bruttosteuerauf 
kommen der einzelnen Mitgliedsstaaten 

Nachversteuerungs- Zurechnungsmethode Ergebnisaufteilungs-
methode methode 

Änderung Rang Änderung Rang Änderung Rang 

Belgien -0,0652 22 -0,0515 21 -0,0793 20 

Dänemark -0,0369 15 -0,0179 12 -0,0409 13 

Deutschland -0,0301 13 -0,0085 9 -0,0223 4 

Estland -0,0243 10 -0,0202 16 -0,1071 23 

Finnland -0,0292 12 -0,0184 13 -0,0461 15 

Frankreich -0,0619 19 -0,0184 13 -0,0594 19 

Griechenland -0,0201 9 -0,0185 15 -0,0365 9 

Großbritannien -0,0403 17 -0,0139 11 -0,0403 12 

Irland -0,0020 0,0000 -0,0077 3 

Italien -0,0083 4 -0,0054 6 -0,0224 5 

Lettland -0,0119 8 -0,0106 10 -0,0285 8 

Litauen -0,0089 5 -0,0064 7 -0,0558 18 

Luxemburg -0,0039 2 -0,0003 3 -0,0260 6 

Niederlande -0,0622 20 -0,0036 5 -0,0539 16 

Österreich -0,0097 6 -0,0030 4 -0,0283 7 

Polen -0,0471 18 -0,0203 17 -0,0874 21 

Portugal -0,0327 14 -0,0283 20 -0,0555 17 

Schweden -0,0384 16 -0,0228 18 -0,0379 10 

Slowakei -0,0073 3 0,0000 1 0,0043 

Spanien -0,0278 11 -0,0246 19 -0,0435 14 

Tsch'e Republik -0,0624 21 -0,0575 22 -0,1062 22 

Ungarn -0,0117 7 -0,0069 8 -0,0394 11 

Z1P_ern -0,0774 23 -0,0585 23 0,0006 2 
Durchschnittliche 0,0339 0,0189 0,0508 absolute Änderung640 

Quelle: Eigene Berechnungen 

Aus dem gleichen Grund sind auch bei der Zurechnungsmethode bei optio-
naler Einführung keine Gewinner mehr vorhanden. Insbesondere die Niederlande 

640 Kursiv gedruckte Länder wurden aufgrund einer nur kleinen Anzahl von Unternehmen in der 
Stichprobe nicht für die Ermittlung des Durchschnittswertes berücksichtigt. 
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und das Hochsteuerland Deutschland werden bei Optionalität im Vergleich zur 
verpflichtenden Einführung schlechter gestellt. 

Die durchschnittliche Höhe der Abweichung gegenüber dem geltenden Steu-
errecht fällt bei allen drei Konzepten geringer aus, als dieses bei der verpflichten-
den Einführung der Fall ist. Nur bei der Zurechnungsmethode ist dieser Unter-
schied allerdings substanziell. Dieser deutliche Rückgang ist wenig überraschend. 
Da sich aufgrund der hohen Steuersätze in einigen Ländern die Zurechnungsme-
thode für Konzerne dieser Länder nur selten als vorteilhaft erweist, fällt die Auf-
kommensänderung bei optionaler Einführung in diesen Ländern entsprechend 
geringer aus. 

7 .5 Analyse der Einflussfaktoren der Aufkommenseff ekte 

7.5.1 Regressionsmodell 

Die in den vorherigen Abschnitten dargestellten Ergebnisse der Simulationsrech-
nungen haben für die unterschiedlichen Reformvorschläge einen Aufkommens-
rückgang von bis zu fünf Prozent ergeben. Insbesondere die verpflichtende Ein-
führung einer GKKB würde ferner deutliche Aufkommensverschiebungen zwi-
schen den einzelnen Mitgliedsstaaten mit sich bringen. Vor diesem Hintergrund 
ist es die Zielsetzung dieses Abschnitts, mögliche Einflussfaktoren für die Auf-
kommensänderungen der einzelnen Mitgliedsstaaten mittels Regressionsanalyse 
auf ihre empirische Signifikanz hin zu überprüfen. Abhängige Variable ist hierbei 
die von den verschiedenen Reformvorschlägen ausgehende Änderung des Brutto-
steueraufkommens der einzelnen Mitgliedsstaaten im Vergleich zum geltenden 
Recht. 

Als erklärende Variablen für die Höhe dieser Aufkommensänderungen wer-
den Konzernstrukturvariablen sowie steuerliche und gesamtwirtschaftliche 
Einflussgrößen einbezogen. Die Berücksichtigung von Konzernstrukturvariab-
len erlaubt zunächst eine Identifikation von Strukturen mit überdurchschnittlich 
hoher Verlustwahrscheinlichkeit. Treten derartige Strukturen gehäuft in einem 
Mitgliedsstaat auf, ist davon auszugehen, dass die Ausdehnung der Verlustver-
rechnungsmöglichkeiten bei Umsetzung der verschiedenen Reformkonzepte über-
durchschnittlich starke Wirkung entfaltet, also überdurchschnittlich hohe Auf-
kommensrückgänge auslöst. Von einer erhöhten Verlustwahrscheinlichkeit ist 
insbesondere bei einer Neugründung ausländischer Tochterunternehmen auszuge-
hen. Hier sollte es aufgrund des erforderlichen Aufbaus neuer Unternehmens-
strukturen sowie der Betätigung in einem unbekannten Markt vielfach zu Anlauf-
verlusten kommen. Dieser Effekt wird in der Regression durch die Variablen NIB 
und NOB erfasst. Da die Einführung einer GKKB neben der Ausdehnung der 
konzerninternen Verlustverrechnung auch den Übergang auf eine indirekte Ge-
winnabgrenzung vorsieht, ist für die Aufkommensänderung der einzelnen Mit-
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gliedsstaaten auch von Bedeutung, ob die Anlaufverluste bei einer im Inland neu-
gegründeten Tochtergesellschaft selbst oder aufgrund einer entsprechenden Aus-
gestaltung konzerninterner Lieferungs- und Leistungsbeziehungen bei der inves-
tierenden Konzerngesellschaft im Ausland anfallen. Während im ersten Fall das 
Sitzland der neugegründeten Tochtergesellschaft zu Lasten des Sitzlandes der 
investierenden Konzerngesellschaft vom Übergang auf die indirekte Gewinnab-
grenzung profitieren sollte, ist für den zweiten Fall ein umgekehrter Effekt zu er-
warten. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, geht die Anzahl derartiger In-
vestitionen sowohl als Anteil der inländischen Muttergesellschaft mit neugegrün-
deten Auslandstöchtern (NOB) als auch als Anteil der im Inland neugegründeten 
Tochtergesellschaften mit Auslandsmüttern (NIB) - beides gemessen im Verhält-
nis zur Gesamtzahl inländischer Gesellschaften, die Bestandteil eines multinatio-
nalen Konzerns sind - in die Regression ein. Soweit davon ausgegangen werden 
kann, dass die Anlaufverluste teils auf Ebene der neugegründeten Gesellschaft 
und teils auf Ebene der investierenden Gesellschaft anfallen, lassen aufgrund des 
Verlustverrechnungseffekts hohe Werte für beide Variablen eine stärkere Auf-
kommensminderung bei Einführung der GKKB erwarten. 

Daneben sollte bei der Nachversteuerungsmethode und der Zurechnungsme-
thode der Anteil an Outboundinvestitionen Einfluss auf die Höhe der Aufkom-
mensänderung nehmen. Beide Methoden sind so ausgestaltet, dass sich positive 
oder negative Aufkommensänderungen ausschließlich im Sitzland der Mutterge-
sellschaft ergeben. OB_ M und OB_ T messen diesen Anteil an 
Outboundinvestitionen. Dabei steht eine hohe Anzahl ausländischer Tochterunter-
nehmen (OB_T) bei der Nachversteuerungsmethode dafür, dass mehr Verluste 
ausländischer Tochterunternehmen zu berücksichtigen sind, was ceteris paribus zu 
höheren Aufkommensverlusten führen sollte. Bei der Zurechnungsmethode führt 
eine hohe Anzahl ausländischer Tochterunternehmen ferner dazu, dass auch der 
Umfang im Inland der Besteuerung zu unterwerfender Auslandsgewinne zu-
nimmt. Wird davon ausgegangen, dass die überwiegende Anzahl der Auslandsge-
sellschaften rentabel ist, ist ein positiver Zusammenhang von OB_T und der Auf-
kommensänderung bei der Zurechnungsmethode zu erwarten, während der Zu-
sammenhang von OB_T und der Aufkommensänderung bei der Nachversteue-
rungsmethode negativ sein sollte. Für die Höhe der Aufkommensminderung, die 
von der Berücksichtigung ausländischer Verluste auf das inländische Steuerauf-
kommen bei Umsetzung der Nachversteuerungs- und der Zurechnungsmethode 
ausgehen, ist neben der Anzahl ausländischer Tochterunternehmen auch die An-
zahl inländischer Muttergesellschaften mit Auslandstöchtern von Bedeutung. So 
ist Voraussetzung für eine Aufkommensminderung im Inland, dass entsprechend 
hohe positive inländische Einkünfte zur Verrechnung vorliegen. Zur Erfassung 
des Anteils inländischer Mutterunternehmen mit Auslandstochter wird die Variab-
le OB_M für die beiden genannten Methoden in die Regressionsfunktion einbezo-
gen. OB_M und OB_T sind ebenfalls im Verhältnis zur Gesamtheit aller inländi-
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sehen Konzerngesellschaften, die Bestandteil eines multinationalen Konzerns 
sind, definiert. Um bei diesen Variablen zusätzlich die Unternehmensgröße be-
rücksichtigen zu können, wird bei der Ermittlung des Anteils hier nicht auf die 
Anzahl, sondern die Umsatzerlöse der jeweiligen Unternehmen Bezug genom-
men. 

Für die Aufkommenswirkung der Ergebnisaufteilungsmethode sind insbe-
sondere Konstellationen von Bedeutung, bei denen im Inland Gewinne bei gleich-
zeitigen Verlusten in ausländischen Konzerneinheiten anfallen oder umgekehrt. 
Nur bei derartigen Ergebnisverteilungen im Konzern entfaltet die Ergebnisauftei-
lung Wirkung. Sie können gehäuft bei Investitionen von EU15-Konzernen in den 
Beitrittsstaaten vermutet werden. Diese Investitionen in den Beitrittsstaaten soll-
ten zum einen aufgrund der fehlenden Marktkenntnis mit einem überdurchschnitt-
lich hohen Risiko verbunden sein, zum anderen ist davon auszugehen, dass dieses 
Risiko - zumindest in den Anfangsjahren - regelmäßig nicht auf die Auslandsge-
sellschaften übertragen wird, sondern diese vielmehr - im Fall von Produktions-
gesellschaften - häufig die Funktion eines Lohnfertigers einnehmen.641 Zur Erfas-
sung der Investitionen von EU-15 Konzernen in den Beitrittsstaaten dient die Va-
riable EIO. Bei der Definition dieser Variablen werden für die EU-15 Mitglieds-
staaten die Umsatzerlöse der ausländischen Tochtergesellschaften in den Beitritts-
staaten ins Verhältnis zu den Umsatzerlösen aller inländischen Konzernunterneh-
men gesetzt, während für die Beitrittsstaaten das Verhältnis von Umsatzerlösen 
der inländischen Konzerngesellschaften mit Muttergesellschaft in einem EU 15-
Land und Umsatzerlösen aller inländischen Gesellschaften gebildet wird. Zur 
Kennzeichnung der entgegengesetzten Investitionsrichtung werden die Werte der 
EU-15-Länder mit positivem Vorzeichen versehen, während die Variablenwerte 
der Beitrittsstaaten negativ sind. Treffen die oben formulierten Erwartungen be-
züglich der Ausgestaltung dieser Investitionen zu, sollten positive Werte dieser 
Variablen bei Umsetzung der Ergebnisaufteilungsmethode mit Aufkommenszu-
wächsen verbunden sein. 

Als steuerlicher Einflussfaktor sind in besonderem Maße die Bedingungen 
zur steuerlichen Verlustverrechnung im geltenden Steuerrecht von Bedeutung. 
Jeder der betrachteten Reformschläge sieht neben der Einführung einer Verlust-
verrechnung über die Grenze auch eine Vereinheitlichung der Vorschriften zur 
konzerninternen Verlustverrechnung im nationalen Bereich vor. Hiervon sollte 
eine Aufkommensminderung ausgehen, wenn im geltenden Recht eine konzernin-
terne Verlustverrechnung nicht oder nur unter restriktiveren Anwendungsvoraus-
setzungen gewährt wird. Die Verfügbarkeit und Restriktivität der Anwendungsvo-
raussetzungen des im geltenden Steuerrecht eines Landes verankerten nationalen 
Gruppenbesteuerungssystems wird durch GTS erfasst. Dazu ist die Variable defi-

641 Als Grund für diese Annahme sei beispielsweise auf die fehlende Kenntnis dieses Wirt-
schaftsraums sowie die zu Beginn des Betrachtungszeitraums noch nicht vollständig ge-
festigten wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse in diesen Ländern verwiesen. 
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niert als die Abnahme der Anzahl nationaler Steuergruppen eines Landes bei Ein-
führung einer GKKB oder Verlustrichtlinie, welche als die Relation der Anzahl 
nationaler Steuergruppen nach geltendem Recht und der entsprechenden Anzahl 
nach der Reform gemessen wird. Unternehmen, die vor der Reform einzeln be-
steuert wurden, werden dabei als eigene steuerliche Gruppe behandelt. Gemäß 
dieser Definition nimmt GTS den Wert 1 an, wenn (1) im geltenden Steuerrecht 
ein Gruppenbesteuerungssystem verfügbar ist, (2) die Mindestbeteiligungsquote 
ebenfalls 50 Prozent beträgt und (3) keine weiteren Anwendungsvoraussetzungen 
bestehen. Ein niedriger Wert deutet hingegen auf das Fehlen eines Gruppenbe-
steuerungssystems oder das Bestehen restriktiverer Anwendungsvoraussetzungen 
hin. Aus diesem Grund ist von einem positiven Zusammenhang zwischen dem 
Wert dieser Variablen und der Aufkommensänderung bei Einführung einer 
GKKB oder Verlustrichtlinie auszugehen. 

In gleicher Weise sollte die Aufkommensminderung aufgrund der Auswei-
tung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten umso höher ausfallen, je stärker die 
intertemporale Verlustverrechnung im geltenden Recht beschränkt ist. In diesem 
Zusammenhang ist bei der Nachversteuerungsmethode und der Zurechnungsme-
thode allerdings zu berücksichtigen, dass bei diesen Konzepten Beschränkungen 
der intertemporalen Verlustverrechnung im Sitzland der Muttergesellschaft auch 
dazu führen, dass im Inland zu berücksichtigende Auslandsverluste in geringerem 
Ausmaß steueiwirksam werden. Die Einflussrichtung derartiger Beschränkungen 
ist bei diesen Methoden also unklar. Um dem Einfluss der Vorschriften zur inter-
temporalen Verlustverrechnung im geltenden Recht Rechnung zu tragen, kommt 
die Variable LC zur Anwendung. Da sich bei einem Betrachtungszeitraum von 
zehn Jahren zeitliche Beschränkungen des Verlustvortrags in den Simulations-
rechnungen kaum auswirken können, wird bei der Definition dieser Variablen nur 
auf die Möglichkeit eines Verlustrücktrags sowie betragsmäßige Beschränkungen 
des Verlustvortrags abgestellt. Im Einzelnen entspricht der Wert dieser Variablen 
der Dauer des nach Maßgabe des jeweiligen Steuerrechts zulässigen 
Verlustrücktrags. Bei betragsmäßigen Beschränkungen des Verlustvortrags wird 
der Variablenwert pauschal um eins herabgesetzt. Dementsprechend stehen hohe 
Werte dieser Variablen für großzügige Vorschriften zur intertemporalen Verlust-
verrechnung, während ein Wert von null oder negative Werte auf restriktive Rege-
lungen in diesem Bereich hindeuten. 

Ferner ist bei der Nachversteuerungsmethode und der Zurechnungsmethode 
zu berücksichtigen, dass die konzerninterne Verlustverrechnung über die Grenze 
nachrangig gegenüber der intertemporalen Verlustverrechnung im Ausland zur 
Anwendung kommt. Der Aufkommensrückgang aufgrund des Bestehens derarti-
ger Verluste sollte also umso höher ausfallen, je stärker die Verlustverrechnung 
im Ausland beschränkt ist. Zur Berücksichtigung dieses Zusammenhangs wird für 
diese Methoden die Variable LC_T in die Regressionsfunktion einbezogen, wel-
che definiert ist als Mittelwert der Werte der Variablen LC über alle ausländi-
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sehen Tochterunternehmen der inländischen Mutterunternehmen eines Landes. 
Dementsprechend ist von einem positiven Zusammenhang zwischen dieser Vari-
ablen und der für die Zurechnungsmethode und Nachversteuerungsmethode ge-
messenen Aufkommensänderung eines Landes auszugehen. 

Neben den steuerlichen Verlustverrechnungsvorschriften sollten auch die 
Höhe und die Entwicklung der Steuersätze im Zeitablauf Einfluss auf die Höhe 
der Aufkommensänderung haben. Ein Zusammenhang zwischen dem Steuerni-
veau und der Aufkommensänderung ist dabei für die GKKB und die Zurech-
nungsmethode zu erwarten. Wird davon ausgegangen, dass vor der Reform Be-
messungsgrundlage gezielt in Niedrigsteuerländer verlagert wurde und derartige 
Gestaltungen bei der GKKB unwirksam sind, sollten Hochsteuerländer durch die 
Einführung einer verpflichtenden GKKB an Bemessungsgrundlage gewinnen. Bei 
optionaler Einführung ist hingegen von einem gegenläufigen Einfluss auszugehen. 
So wird die Option unter der Annahme vollständiger Voraussicht der Besteue-
rungsfolgen nur ausgeübt werden, wenn sie im Ergebnis zu einer geringeren Steu-
erbelastung des Konzerns führt. Sollte diese Absenkung der Steuerbelastung nicht 
auf eine schnellere Verlustberücksichtigung zurückgeführt werden können, ist 
Voraussetzung für die Ausübung der Option, dass aufgrund des Übergangs zur 
indirekten Gewinnabgrenzung mehr Bemessungsgrundlage in Niedrigsteuerlän-
dern besteuert wird. Dabei ist allerdings in beiden Fällen weniger die absolute 
Höhe des Steuerniveaus relevant, sondern vielmehr die Differenz zwischen der 
inländischen Steuerbelastung und der Steuerbelastung, der im Durchschnitt die 
ausländischen Gesellschaften in gemeinsamen multinationalen Konzernen ausge-
setzt sind.642 Aus diesem Grund wird für die Ermittlung der Variablen TR für jede 
Gesellschaft, die Bestandteil eines multinationalen Konzerns ist, die Differenz 
zwischen der eigenen Steuerbelastung und der durchschnittlichen nominellen 
Steuerbelastung des Konzerns gebildet. Die Werte dieser Variable ergeben sich 
dann als Mittelwert der Differenzen für alle Gesellschaften eines Landes, die Be-
standteil eines multinationalen Konzerns sind. 

Die Zurechnungsmethode führt neben der Einführung einer Verlustverrech-
nung über die Grenze auch dazu, dass die Gewinne ausländischer Tochtergesell-
schaften bei der inländischen Muttergesellschaft einer zusätzlichen Besteuerung 
unterworfen werden, soweit das inländische Steuerniveau über dem ausländischen 
liegt. Insofern ist - zumindest bei verpflichtender Einführung - von einem positi-
ven Aufkommenseffekt auszugehen, je höher der inländische Steuersatz über dem 
durchschnittlichen Steuerniveau der ausländischen Tochtergesellschaften liegt. 
Bei optionaler Einführung kann ein höherer inländischer Steuersatz multinationale 
Konzerne zumindest von der Option für das Gruppenbesteuerungssystem abhal-
ten. Hierbei ist allerdings im Unterschied zur GKKB lediglich die Steuersatzdiffe-
renz, die sich zwischen den in- und den ausländischen Konzernteilen in 

642 Hierbei wird auf den Mittelwert der nominellen Steuerbelastung im Betrachtungszeitraum 
(1994 bis 2003) abgestellt. 
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Outbound-Konzernen ergibt, von Relevanz. Aus diesem Grund wird bei der Zu-
rechnungsmethode die Variable TR_OB einbezogen, die analog zu TR definiert 
ist, allerdings die Steuersatzdifferenz nur für die Outbound-Konzerne eines Lan-
des erfasst. 

Schließlich ist auch die Veränderung der Steuersätze innerhalb des Betrach-
tungszeitraums (TR _red). von Bedeutung. Kommt es zu einem Absinken der 
Steuersätze, wie in den meisten Mitgliedsstaaten zwischen 1994 und 2003 der 
Fall, dann bewirkt eine von der Ausweitung der Verlustverrechnungsmöglichkei-
ten im Konzern ausgehende schnellere Verlustverrechnung nicht nur einen Zins-
vorteil, sondern gleichzeitig, dass die Verluste zu einem höheren Steuersatz wirk-
sam werden. Im Zeitablauf sinkende Steuersätze sollten dementsprechend den 
Aufkommensrückgang im Durchschnitt verstärken. 

Als gesamtwirtschaftlicher Einflussfaktor findet schließlich die durch-
schnittliche Profitabilität der in den Mitgliedsstaaten ansässigen Unternehmen 
Berücksichtigung (PRO). Wird davon ausgegangen, dass zwischenstaatliche 
Renditeunterschiede, deren Ursache zum Beispiel in der unterschiedlichen Bereit-
stellung öffentlicher Güter oder unterschiedlichen Qualifikation der Mitarbeiter 
liegen kann, auch konzernintern bestehen, sollten diese neben gezielten Steuer-
planungen den Umverteilungseffekt einer GKKB maßgeblich bestimmen. So soll-
ten Mitgliedsstaaten mit hoher durchschnittlicher Rentabilität beim Übergang von 
einer direkten zu einer indirekten Aufteilung tendenziell an Bemessungsgrundlage 
verlieren, während Länder mit geringer Profitabilität umgekehrt profitieren soll-
ten. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass es in Mitgliedsstaaten mit niedriger Profita-
bilität häufiger zu Verlustsituationen kommt.643 Zumindest soweit diese in natio-
nalen Konzernen auftreten, wirkt sich eine Ausweitung der Verlustverrechnungs-
möglichkeiten - wie von der GKKB und den Konzepten für eine Verlustrichtlinie 
vorgesehen - hier besonders aufkommensbelastend aus. Für die Erfassung der 
gesamtwirtschaftlichen Profitabilität wird hier auf das Verhältnis von Nettobe-
triebsüberschuss und kumulierten Umsatzerlösen eines Landes abgestellt. PRO ist 
definiert als der Mittelwert der Werte dieser Größe, die sich für den Zeitraum von 
1994 bis 2003 für die jeweiligen Länder ergeben und wird normiert auf den Mit-
telwert aller Länder. 

Tabelle 48 fasst die in die Regression einbezogenen unabhängigen Variablen 
zusammen. 

643 Diesem steht nicht entgegen, dass in der Finanzwirtschaft hohe Kapitalkosten mit hohem 
Investitionsrisiko einhergehen. Im Gegensatz zu diesen Theorien wird hier nicht auf Rendite-
erwartungen, sondern auf realisierte Ergebnisse der Vergangenheit Bezug genommen. 
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Tabelle 48: Unabhängige Variablen - Deskriptive Statistik 

Name 
NIB 

NOB 

OB_T 

OB_M 

EIO 

TR 

TR_OB 

TR_red 

GTS 

LC 

LC_T 

PRO 

Beschreibung Quelle644 MW 
Anteil (Anzahl) neu gegründeter inländischer Eigene Berech- ,221 
Tochterunternehmen mit ausländischer Mutterge- nungen 
sellschaft 
Anteil (Anzahl) inländischer Muttergesellschaften 
mit neu gegründeten Auslandstöchtern 

Anteil (Umsatz) von Auslandstöchtern inländischer 
Muttergesellschaften 
Anteil (Umsatz) von inländischen Muttergesell-
schaften mit Auslandstöchtern 
Anteil (Umsatz) der grenzüberschreitenden Investi-
tionen von EU! 5-Konzemen in den Beitrittsstaaten 
unter Berücksichtigung der lnv.richtung 
Durchschnittliche nominelle Steuerbelastung in-
ländischer Konzernunternehmen (1994 bis 2003) 
relativ zum Konzerndurchschnitt 

Durchschnittliche nominelle Steuerbelastung in-
ländischer Konzernunternehmen mit Auslandstöch-
tern (1994 bis 2003) relativ zum Konzerndurch-
schnitt 
Relative Änderung des nominellen Steuersatzes 
innerhalb des Betrachtungszeitraums 
Anzahl inländischer Steuergruppen de lege ferenda 
/ Anzahl inländischer Steuergruppen de lege lata 

Verlustrücktragsdauer im geltenden Steuerrecht 
(2006); betragsmäßige Beschrllnkungen des Ver-
lustvortragsmindern LC um 1. 
Durchschnittlicher Wert fllr LC der Auslandstöch-
ter inländischer Muttergesellschaften 

Durchschnittliche gesamtwirtschaftliche Profitabi-
lität ( 1994 bis 2003), zentralisiert auf einen Mit-
telwert von null 

Eigene Berech-
nungen 

Eigene Berechnun-
gen 
Eigene Berechnun-
gen 
Eigene Berechnun-
gen 

Tabelle 52; eigene 
Berechnungen 

Tabelle 52; eigene 
Berechnungen 

Tabelle 52 

Eigene Berechnun-
gen 

Kesti (2006) 

Kesti (2006); eige-
ne Berechnungen 

Eurostat 

,073 

,432 

,306 

-,077 

-,913 

,038 

-,097 

,711 

,353 

,869 

,000 

Quelle: Eigene Berechnungen 
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Stabw 
,133 

,072 

,648 

,176 

,210 

6,13 

4,01 

,181 

,212 

1,12 

,560 

,025 

Als Regressionsmodell kommt für jeden Reformvorschlag ein lineares OLS-
Modell zur Anwendung, wobei zusätzlich zwischen einer verpflichtenden und 
optionalen Einführung unterschieden wird. Die theoretischen Voroberlegungen in 
diesem Kapitel haben gezeigt, dass für die verschiedenen Reformvorschläge un-
terschiedliche Einflussfaktoren relevant sind, weshalb auf die Verwendung einer 
einheitlichen Regressionsfunktion für alle Reformvorschläge verzichtet wird. Um 
die Vergleichbarkeit der Regressionsergebnisse, die sich für die verpflichtende 
und optionale Einführung desselben Reformvorschlags ergeben, zu gewährleisten, 
werden diese Modelle hingegen einheitlich definiert. 

Bei der Definition der Regressionsfunktion werden nicht sämtliche Variab-
len beriicksichtigt, die im Rahmen der theoretischen Voriiberlegungen als relevant 

644 Eigene Berechnungen beruhen auf Angaben in AMADEUS. 
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identifiziert wurden. Dieses ist zum einen auf die geringe Anzahl an Beobachtun-
gen zurückzuführen. Grundsätzlich wurden mithilfe des Simulationsmodells Auf-
kommensänderungen für nur 23 Mitgliedsstaaten ermittelt. Für fünf dieser Mit-
gliedsstaaten (Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Slowakei) geht nur eine 
geringe Anzahl an Unternehmen in die Simulationsrechnungen ein, weshalb die 
Ergebnisse für diese Mitgliedsstaaten als nicht hinreichend substantiiert angese-
hen werden und diese daher als Beobachtungen von der Regressionsuntersuchung 
ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Anzahl an Freiheitsgraden, muss 
die Auswahl der unabhängigen Variablen daher auf einige wenige signifikante 
Einflussfaktoren beschränkt werden. Zum anderen werden Variablen aufgrund 
von hoher Korrelation zu anderen unabhängigen Variablen ausgeschlossen (vgl. 
Tabelle 54 im Anhang für eine Korrelationstabelle). Um Verzerrungen zu vermei-
den, werden Variablen nicht berücksichtigt, wenn Korrelation von mehr als 0.6 zu 
mindestens einer anderen Variablen besteht. 

7.5.2 Regressionsergebnisse 

Tabelle 49 fasst die Ergebnisse der Regressionsanalyse bezüglich der Einflussfak-
toren auf die Aufkommensänderungen, die von der Einführung einer verpflichten-
den oder optionalen GKKB beziehungsweise Verlustrichtlinie ausgehen, zusam-
men. Dabei ergibt sich für die verschiedenen Reformszenarien ein korrigiertes R2 

zwischen .395 und .743, was darauf hindeutet, dass die gemessenen Aufkom-
mensänderungen in nicht unerheblichem Ausmaß auf die einbezogenen unabhän-
gigen Variablen zurückgeführt werden können. Zudem sind die Modelle trotz der 
nur geringen Anzahl an Beobachtungen signifikant. 

Eine Analyse der Koeffizienten, die für die verschiedenen Variablen ge-
schätzt werden, zeigt, dass sowohl bei optionaler als auch bei verpflichtender Ein-
führung einer GKKB sich ein hoher Anteil neugegründeter Auslandsgesellschaf-
ten signifikant negativ auf die Änderung des Steueraufkommens auswirkt. Keinen 
Unterschied macht es dabei, ob die Tochtergesellschaften als lnbound-Investition 
im eigenen Land (NIB) oder als Outbound-Investition in einem anderen Mit-
gliedsstaat (NOB) gegründet werden. Dieses kann zum einen darauf zurückzufüh-
ren sein, dass hohe Werte beider Variablen auf einen hohen Internationalisie-
rungsgrad der Konzerne eines Landes hinweisen. Die im Rahmen der GKKB er-
folgende Einführung einer grenzüberschreitenden Verlustverrechnung entfaltet in 
diesem Fall besonders starke Wirkung. Zum anderen sollte die Neugründung aus-
ländischer Tochtergesellschaften in verstärktem Maße mit (Anlauf-)Verlusten 
verbunden sein, was die Wirkung der Ausdehnung der Verlustverrechnungsmög-
lichkeiten weiter verstärkt. Entstehen diese Verluste teilweise auf Ebene der neu 
gegründeten Gesellschaft selbst und teilweise auf Ebene der investierenden Ge-
sellschaft, können sich negative Koeffizienten für beide Variablen auch unter Be-
rücksichtigung des Übergangs von einer direkten auf eine indirekte Gewinnab-
grenzung ergeben. 
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Tabelle 49: Regressionsergebnisse 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Reformkonzept GKKB GKKB NVM NVM ZUM ZUM EAM EAM 

Einführung Pflicht Option Pflicht Option Pflicht Option Pflicht Option 

NIB -.259°• -.510° .. 
.102 .135 

NOB -.632••· -.149 
.162 .214 

OB_M -.106 -.009 
.068 .018 

OB_T .os1••• .009° 
.018 .005 

EI0 .121••· .011•• 
.020 .027 

TR .006** -.010••· 
.002 .003 

TR_OB .010••· .001 
.003 .001 

TR_red -.088 -.107 
.073 .096 

GTS .035* .028 .125•• .041•• .025 .028 
(.017} (.016} (.052) {.014} (.020) {.027} 

LC .024•• .000 
.010 .003 

LC*OB_M -.028** -.023** 
.010 .009 

LC_T -.019** -.017•• -.020 -.016*** 
{.006} {.006) {.017} {.004) 

PRO 1.226** 1.605** .192 .234 .207 .227 
,.557) ,.737) ,.t44l (-137) ,.t58l (-215) 

Anzahl an 18 18 18 18 18 18 18 18 
. Korrigiertes R' .630 .576 .564 .538 .667 .584 .743 .395 
F-Statistik 6.778 5.626 6.507 5.943 6.663 4.984 17.386 4.703 
Signifikanz .003 .007 .004 .006 .004 .011 .000 .018 

Quelle: Eigene Berechnungen. Eine Konstante wurde berücksichtigt, aber nicht berichtet; Stan-
dardfehler werden in Klammem berichtet; •••, ** und * kennzeichnen Signifikanzniveaus von 
1%. 5% und 100/4. Alle Variablen sind überwiegend unka"e/iert (Ko"elationskaeffizienz < 0.6). 
Eine Ko"elationsmatrix ist im Anhang enthalten. 

Bezüglich des Einflusses der Höhe der nominellen Steuerbelastung zeigt sich 
- entsprechend der Erwartungen - ein signifikant positiver Zusammenhang zwi-
sehen TR und der Aufkommensänderung bei einer verpflichtenden GKKB und ein 
signifikant negativer Koeffizient für den Fall der Einführung einer optionalen 
GKKB. Dabei sollte das positive Vorzeichen bei verpflichtender Einführung auf 
Steuerplanungsaktivitäten im geltenden Steuerrecht zurückzuführen sein, die bei 
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Übergang auf eine GKKB wirkungslos werden. Demgegenüber wird bei optiona-
ler Einführung die Besteuerung nach GKKB insbesondere durch die multinationa-
len Konzerne gewählt, bei denen - verglichen mit dem geltenden Steuerrecht -
Hochsteuerländern ein geringerer Bemessungsgrundlagenanteil zugewiesen wird. 
Für die gesamtwirtschaftliche Rentabilität (PRO) wird sowohl bei optionaler als 
auch bei verpflichtender Einführung ein positiver Koeffizient gemessen. Somit 
scheint eine hohe Profitabilität mit einer geringeren Verlustwahrscheinlichkeit 
einherzugehen, welches sich sowohl bei verpflichtender als auch bei optionaler 
Reform positiv auf das Aufkommen auswirkt. Demgegenüber scheint ein hoher 
Wert für PRO kein Indikator für positive konzerninterne Renditeunterschiede zu 
sein. Entgegen der Erwartungen negativ, aber nicht signifikant, ist der Einfluss 
einer Reduktion der nominellen Steuerbelastung während des Betrachtungszeit-
raums. 

Für die betrachteten Szenarien der Einführung einer Verlustrichtlinie ergibt 
sich ein positiver Koeffizient für GTS, der zumindest bei der Nachversteuerungs-
methode und der Zurechnungsmethode signifikant ist. Dieses Ergebnis entspricht 
den Erwartungen, da niedrige Werte bei GTS für das Fehlen eines Gruppenbe-
steuerungssystems im geltenden Recht oder restriktive Anwendungsvoraussetzun-
gen eines derartigen Systems stehen. Die Ausdehnung der Verlustverrechnung 
zwischen nationalen Konzerngesellschaften hat unter diesen Voraussetzungen 
stärkeren Einfluss. Auch das positive Vorzeichen des Koeffizienten für PRO bei 
der Nachversteuerungsmethode und der Ergebnisaufteilungsmethode entspricht 
den Erwartungen. Hier sollte - analog zur Argumentation für die GKKB - ein 
hoher Wert auf eine geringere Verlustwahrscheinlichkeit und damit eine geringere 
Wirksamkeit der Ausdehnung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten hindeuten. 

Für die Vorschriften zur intertemporalen Verlustverrechnung im Inland er-
geben sich bei der Zurechnungsmethode und der Nachversteuerungsmethode un-
terschiedliche Wirkungsrichtungen, welche aber unter Umständen auch auf die 
abweichende Variablendefinition zurückzuführen sein können. So ergibt sich bei 
der Nachversteuerungsmethode ein signifikant negativer Koeffizient für den 
Interaktionsterm LC*OB _ M, welcher zur Erfassung des steuerwirksamen Anteils 
an Auslandsverlusten sowohl auf die Verfügbarkeit einer positiven Bemessungs-
grundlage im Inland (OB_M) als auch die Möglichkeiten zur intertemporalen 
Verlustverrechnung (LC) abstellt. Ein hoher Wert für diesen Interaktionsterm 
führt erwartungsgemäß zu einer signifikant stärkeren Aufkommensminderung. 
Demgegenüber deutet der signifikant positive Koeffizient für LC bei der Zurech-
nungsmethode daraufhin, dass bei dieser Variablendefinition645 die weniger starke 
Wirkung einer Ausdehnung der nationalen konzerninternen Verlustverrechnung, 
welche bei hohen Werten für diese Variable zu erwarten ist, dominiert. 

645 Bei der Zurechnungsmethode wird OB_M separat und nicht als Interaktionsterm mit LC 
einbezogen, da sich ein hoher Anteil an Outbound-Investitionen hier gleichzeitig aufgrund 
der zusätzlichen Besteuerung der Auslandsgewinne positiv auswirken kann. 
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Nicht in Einklang mit den Erwartungen sind hingegen die sowohl für die 
Nachversteuerungsmethode als auch die Zurechnungsmethode gemessenen signi-
fikant negativen Koeffizienten für LC_T. So wäre grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass eine Folge großzügiger Möglichkeiten zur intertemporalen Verlustver-
rechnung im Ausland ist, dass weniger Auslandsverluste im Inland steuerwirksam 
werden. Eine mögliche Erklärung liefern hier Gestaltungsanreize großzügiger 
Verlustverrechnungsvorschriften. Führen diese dazu, dass riskante Investitionen 
und damit Investitionen mit hohem Verlustrisiko eher durchgeführt werden, er-
scheint der negative Koeffizient nachvollziehbar. 

Weitere signifikante Einflussfaktoren für den Aufkommenseffekt einer ver-
pflichtenden Einführung der Zurechnungsmethode sind der Anteil ausländischer 
Tochterunternehmen (OB_T) sowie die durchschnittliche Steuersatzdifferenz zwi-
schen dem inländischen Steuersatz und dem durchschnittlichen Steuerniveau aus-
ländischer Tochtergesellschaften (TR_OB). In Übereinstimmung mit den theoreti-
schen Vorüberlegungen ergeben sich für beide Variablen bei verpflichtender Ein-
führung signifikant positive Koeffizienten. Bei optionaler Einführung fallt der 
Wert beider Koeffizienten geringer, aber unverändert positiv aus und ist in gerin-
gerem Ausmaß oder nicht signifikant. Dieses Ergebnis kann damit begründet 
werden, dass bei Optionalität die Zurechnungsmethode zwar selten in Anspruch 
genommen wird, wenn diese zu einer zusätzlichen Besteuerung der Auslandsge-
winne bei der Muttergesellschaft führt, positive Steuersatzdifferenzen bei optiona-
ler Einführung der Zurechnungsmethode aber zumindest dazu führen, dass die 
Ausdehnung der Verlustverrechnung sich in weniger starkem Ausmaß aufkom-
mensmindernd auswirkt. 

Bei der Ergebnisaufteilungsmethode zeigt sich schließlich, dass sowohl bei 
verpflichtender als auch bei optionaler Einführung von einem hohen Anteil von 
Investitionen aus einem EU-15-Land in einem Beitrittsstaat ein signifikanter Auf-
kommensanstieg im EU-15-Land und ein signifikanter Aufkommensrückgang im 
Beitrittsstaat ausgehen. Dieses Ergebnis kann - in Übereinstimmung mit den theo-
retischen Vorüberlegungen - darauf zurückgeführt werden, dass das Risiko derar-
tiger Investitionen in den ersten Jahren vermehrt vom investierenden Unterneh-
men getragen wird, während das Investitionsobjekt für die Übernahme bestimmter 
Funktionen mit einer festen Vergütung entlohnt wird. 

7.6 Zwischenfazit 

Die Ergebnisse der Aufkommensberechnungen zeigen, dass die verpflichtende 
Einführung einer GKKB einen Rückgang des EU-Gesamtsteueraufkommens von 
4,83 Prozent bewirken würde. Bei optionaler Einführung fallt der entsprechende 
Effekt unwesentlich höher aus (-4,99 Prozent). Diese Ergebnisse liegen in der 
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Mitte der Ergebnisse vergleichbarer Studien.646 Poppe (2008) basiert seine Unter-
suchung auf europaweiten, aber einperiodigen Daten, die ebenfalls der Datenbank 
AMADEUS entstammen. Er findet einen Rückgang der EU-
Gesamtbemessungsgrundlage von 14,l Prozent bei verpflichtender Einführung 
der GKKB. Werden zukünftige Steuerminderungen aufgrund von in der Periode 
nicht verrechneten Verlusten pauschal berücksichtigt, stellt sich eine Aufkom-
mensminderung von 10,8 Prozent ein. 647 Demgegenüber messen Devereux/Loretz 
(2008) auf Basis der Jahresabschlüsse europäischer Unternehmen für die Jahre 
2001 bis 2005 einen Anstieg des EU-Gesamtsteueraufkommens von 2 Prozent für 
die verpflichtende Einführung einer GKKB, während die optionale Einführung in 
ihren Berechnungen einen Aufkommensrückgang von etwa 2,5 Prozent hervor-
ruft.648 

Wird eine Verlustrichtlinie mit dem Konzept der Nachversteuerungsmethode 
oder der Ergebnisaufteilungsmethode eingeführt, fällt der entsprechende Effekt 
etwas geringer aus (-3,97 Prozent und -4,54 Prozent bei verpflichtender Einfüh-
rung). Demgegenüber wäre eine verpflichtende Einführung der Zurechnungsme-
thode nahezu aufkommensneutral möglich (-0,16 Prozent). Insgesamt bleibt fest-
zuhalten, dass - wie nicht anders zu erwarten - die Reformvorschläge, welche die 
größte Minderung der durchschnittlichen Steuerbelastung mit sich bringen wür-
den, auch die stärksten Aufkommensverluste verursachen. Die Abwägung zwi-
schen einer Verbesserung der Standortattraktivität auf der einen Seite und einer 
Begrenzung der Aufkommensverluste auf der anderen kann nur auf politischem 
Wege erfolgen. 

Wird davon ausgegangen, dass die Bereitschaft der Mitgliedsstaaten für die 
Teilnahme an einer derartigen Reform neben der erwarteten Minderung des EU-
Gesamtsteueraufkommens insbesondere auch vom Risiko des länderbezogenen 
Aufkommensverlusts abhängig ist, sollten Reformvorschläge mit einer hohen 
durchschnittlichen Aufkommensänderung deutlich schlechtere Aussichten auf 
Umsetzung haben. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass von der Einführung 
einer GKKB mit einer durchschnittlichen Aufkommensänderung von 9,14 Prozent 
bei verpflichtender Einführung und 6,94 Prozent bei optionaler Einführung ein 
hohes Risiko für die Mitgliedsstaaten ausgeht, während die entsprechenden Werte 
für jedes der drei Konzepte einer Verlustrichtlinie deutlich niedriger liegen. Mit 
Blick auf die GKKB ist ferner erwähnenswert, dass sowohl die Aufkommensmin-
derung als auch die durchschnittliche Höhe der Aufkommensänderung bei einer 
optionalen Einführung im Wege der verstärkten Zusammenarbeit deutlich gesenkt 
werden könnten. Der Grund hierfür sollte in der weitaus höheren Homogenität der 

646 Als nicht vergleichbar eingestuft werden die Ergebnisse in Oestreicher/Scheffier/Spengel et 
al. (2008), Fuest/Hemmelgarn/Ramb (2007) und Fuest/Hemmelgarn/Ramb (2005), da diese 
Studien sich auf deutsche Outbound-Konzeme beschränken. 

647 Vgl. Poppe (2008), S. 209-210. 
648 Vgl. Devereux/Loretz (2008), S. 1. 
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teilnehmenden Mitgliedsstaaten hinsichtlich der steuerlichen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen liegen. Ein sinnvoller Weg der Implementierung könnte aus 
diesem Grund die zunächst auf einige Mitgliedsstaaten beschränkte Einführung 
sein. Weitere Mitgliedsstaaten könnten der GKKB beitreten, sobald sich die wirt-
schaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen dieser Länder an die Verhält-
nisse der übrigen teilnehmenden Mitgliedsstaaten angeglichen haben. 

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die durchschnittliche Höhe der Aufkom-
mensänderung wesentlich von der Ausgestaltung der Aufteilungsformel abhängt. 
Dabei ergibt sich die geringste Aufkommensänderung bei der Aufteilung anhand 
des Vermögensfaktors sowie des Umsatzfaktors, während sich die größten Ände-
rungen bei der Mitarbeiteranzahl ergeben. Zu dem letztgenannten Aufteilungsfak-
tor bleibt anzumerken, dass die von der Kommission vorgeschlagene gleichge-
wichtete Einbeziehung von Lohnsumme und Mitarbeiteranzahl mit Blick auf eine 
zutreffende Erfassung des Arbeitsfaktors nicht optimal erscheint. So geben ge-
samtwirtschaftliche Auswertungen Anlass zu der Annahme, dass bei Übergewich-
tung der Lohnsumme eine bessere Erfassung der Arbeitsproduktivität gewährleis-
tet werden kann. 

Die Analyse der Einflussfaktoren auf die Höhe der länderspezifischen Auf-
kommensänderungen bestätigt im Wesentlichen die aus theoretischen Überlegun-
gen abgeleiteten Vermutungen. So zeigt sich, dass die - in jedem Vorschlag vor-
gesehene - Ausweitung der Verlustverrechnung zwischen den Gesellschaften ei-
nes nationalen Konzerns zu Aufkommensrückgängen insbesondere in den Mit-
gliedsstaaten führt, die aktuell über kein Gruppenbesteuerungssystem verfügen 
oder dieses an restriktive Anwendungsvoraussetzungen knüpfen. Auch eine hohe 
gesamtwirtschaftliche Rentabilität mindert die negative Aufkommenswirkung, da 
in diesen Fällen von einem geringeren Verlustrisiko ausgegangen werden kann. In 
besonderem Maße ist allerdings der Zusammenhang von Aufkommenseffekt und 
Steuersatz hervorzuheben. Dieser (positive) Zusammenhang erscheint bei der Zu-
rechnungsmethode noch vertretbar, da hier ein niedriger Steuersatz zwar mit grö-
ßeren Aufkommensverlusten einhergeht, gleichzeitig sich die Standortattraktivität 
dieser Länder - im Verhältnis zu den Hochsteuerländern - aber in weniger star-
kem Ausmaß verschlechtert (vgl. Tabelle 26). Bei der GKKB hingegen könnte er 
für Probleme bei der Umsetzung sorgen. So besteht auch bei der verpflichtenden 
GKKB ein positiver Zusammenhang von Aufkommenseffekt und Steuersatz. Im 
Unterschied zur Zurechnungsmethode führt hier die Umverteilung der Bemes-
sungsgrundlage dazu, dass Niedrigsteuerländer zum einen an Steueraufkommen 
verlieren, dieses aber auf der anderen Seite zu Lasten der durchschnittlichen Steu-
erbelastung und damit der Standortattraktivität dieses Landes erfolgt. Im Unter-
schied zu den Hochsteuerländern kommt es hier zu einem Anstieg der durch-
schnittlichen Steuerbelastung (vgl. Tabelle 24). Ebenfalls problematisch ist der 
signifikant negative Zusammenhang, der sich bei der optionalen GKKB ergibt. 
Dieser führt - wie auch im geltenden Steuerrecht - dazu, dass eine beabsichtigte 
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Steigerung des inländischen Körperschaftsteueraufkommen mit Problemen ver-
bunden ist, da eine Erhöhung des Körperschaftsteuersatzes einen Verlust an Steu-
eraufkommen aufgrund der Optionsrechtsausübung bewirkt. Verglichen mit dem 
geltenden Steuerrecht sollte dieser Effekt im Rahmen einer GKKB noch schwerer 
wiegen, da hier die Gestaltung des Steuersatzes mithin die einzige Möglichkeit 
zur Beeinflussung des inländischen Steueraufkommens darstellt. 



8 Unternehmerische Verhaltensreaktionen als Folgeei-
ner Reform der Konzernbesteuerung 

8.1 Überblick 

Die Simulationsrechnungen in dieser Arbeit beruhen auf der Annahme, dass die 
betroffenen Unternehmen auf die Reform nicht reagieren. Eine Einbeziehung der-
artiger Verhaltensreaktionen in das Mikrosimulationsmodell ist für den zweiten 
Abschnitt des in der Einleitung genannten Forschungsprojekts angedacht. Über 
die Stärke des Einflusses dieser Reaktionen auf die Höhe der Aufkommens- und 
Belastungswirkungen können daher zum heutigen Zeitpunkt nur Vermutungen 
angestellt werden. Als Ausblick soll allerdings in diesem Kapitel ein kurzer Über-
blick über mögliche Verhaltenswirkungen gegeben werden. Hierbei kann für die 
GKKB auf bestehende analytische, modelltheoretische und empirische Literatur 
Bezug genommen werden.649 Für die Einführung einer Verlustrichtlinie - werden 
soweit nicht anders kenntlich gemacht - einige kurze eigene Überlegungen ange-
stellt. 

8.2 Unternehmerische Verhaltensreaktionen bei Einführung ei-
ner GKKB 

8.2.1 Steuerplanungsgestaltungen 

Steuerreformen können in zwei Bereichen Einfluss auf unternehmerische Ent-
scheidungen nehmen. Zum einen können Anpassungen bei rein steuerlich moti-
vierten Gestaltungen (Steuerplanung) hervorgerufen werden, zum anderen kann 
die Steuerreform realwirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen.650 Wie an frü-
herer Stelle angeführt, wird das große Ausmaß an Steuerplanung und die daher 
nur eingeschränkte Möglichkeit einer effektiven Steuererhebung in einem auf der 
Trennungstheorie beruhenden Steuersystem als eine der wesentlichen Rechtferti-
gungen für eine Reform der Konzernbesteuerung in Europa angesehen.651 So er-
laubt das geltende System die Verlagerung von Einkünften in Niedrigsteuerländer 
durch gezielte Gestaltung konzerninterner Verrechnungspreise sowie konzernin-
terner Finanzierungsbeziehungen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Zuord-

649 Für einen ausführlichen Überblick über die Literatur zu Verhaltenswirkungen im Rahmen 
einer GKKB vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 59-69 und Weiner (2005), S. 38-50. 

650 Vgl. Creedy/Gemmel (2007), S. 1. 
651 Vgl. Kapitel 3.5 
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nung von immateriellen Wirtschaftsgütern in niedrig besteuerte Holdinggesell-
schaften. 652 

Allerdings ist fraglich, inwiefern der mit der Einführung einer GKKB ver-
bundene Übergang von einer direkten auf eine indirekte Gewinnabgrenzung die 
Möglichkeiten zur Steuergestaltung tatsächlich einschränken würde. Richtig ist, 
dass konzerninterne Finanzierungsunterschiede innerhalb der GKKB-Gruppe die 
Höhe der Steuerbelastung des Konzerns nicht beeinflussen würden und die Verla-
gerung immaterieller Wirtschaftsgüter - zumindest soweit diese nicht in die Auf-
teilungsformel einbezogen werden - wirkungslos wäre.653 Mintz/Smart (2004) 
zeigen für die Besteuerung auf Ebene der kanadischen Provinzen entsprechende 
Unterschiede bei der Steuergestaltung mittels konzerninterner Finanzierung zwi-
schen Gruppeneinheiten, die konsolidiert werden und Gruppeneinheiten, die nicht 
konsolidiert werden, auf.654 Allerdings ist zu berticksichtigen, dass die traditionelle 
Steuergestaltung mittels Verrechnungspreisen und Finanzierungsgestaltungen 
durch die Einführung einer GKKB nicht vollständig ausgeschlossen wäre. Derar-
tige Gestaltungen müssten vielmehr an die geografische Grenze der GKKB-
Gruppe verlagert werden. 655 In dieser Hinsicht erscheint insbesondere die Einfüh-
rung einer GKKB unter Beteiligung nicht sämtlicher Mitgliedsstaaten problema-
tisch. 656 

Das Ausmaß, zu dem Gewinnverlagerungen auch innerhalb der GKKB-
Gruppe möglich sind, sollte entscheidend von der Definition der Aufteilungsfor-
mel abhängen. Schreiber verweist darauf, dass die örtliche Zuordnung von Löh-
nen und Kapital657 relativ wenig Gestaltungsspielraum lässt. Aus diesem Grund 
sollten sich Möglichkeiten zur Steuergestaltung insbesondere beim Umsatzfaktor 
ergeben.658 In diesem Zusammenhang werden in der Literatur Probleme bei der 
Lokalisierung von Verkäufen über das Internet besonders betont.659 ferner könnte 
bei einer ursprungsortbezogenen Definition des Umsatzfaktors Bemessungsgrund-
lage durch den Einsatz von Vertriebsgesellschaften verlagert werden, während bei 
einer bestimmungsortbezogenen Definition Verrechnungspreisgestaltungen mög-
lich sind.660 Die steueroptimale Gestaltung von Umsatzerlösen im Rahmen der 

652 Vgl. Weiner (2005), S. 45; Schreiber (2004), S. 218-219. 
653 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 364. 
654 Vgl. Mintz/Smart (2004), S. 1149; so auch Weiner (2005), S. 43-44. 
655 Vgl. Blumenberg (2008), S. 16-17; Schön (2007), S. 437; Agundez-Garcia (2006), S. 67; 

Schreiber (2004 ), S. 219. 
656 Vgl. Schön (2007), S. 438-439. 
657 Scheffier zeigt mögliche Gestaltungsansätze bei Aufteilung anhand eines Vermögensfaktors 

auf. Vgl. Scheffier (2005a) S. 326-327. Derartige Ansätze, wie beispielsweise in der strategi-
schen Entscheidung für einen kreditfinanzierten Kauf oder Leasing von Anlagevermögen, 
können allerdings durch geeignete Definition des Aufteilungsfaktors vermieden werden. 

658 Vgl. Schreiber (2004), S. 222. 
659 Vgl. Hellerstein/McLure (2004), S. 213; Mintz (1999), S. 408 
660 Vgl. Scheffier (2005a), S. 317 und 327-328. 
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formelhaften Gewinnaufteilung in den USA und Kanada konnte von Klas-
sen/Shackelford ( 1998) empirisch nachgewiesen werden. 661 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass bei optionaler Einführung einer 
GKKB diese selbst ein weitreichendes Instrument zur Steuergestaltung bildet, 
welches neben die im geltenden Recht bestehenden Planungsmöglichkeiten tritt.662 

8.2.2 Realwirtschaftliche Entscheidungen 

Neben dem Einfluss der GKKB auf die unternehmerische Steuerplanung sollte 
ihre Einführung auch Einfluss auf realwirtschaftliche Entscheidungen nehmen. 
Verhaltenswirkungen in diesem Bereich können sich insbesondere bei der 
Faktorallokation sowie der unternehmerischen Risikoübernahme ergeben. 

Ein Einfluss der Einführung einer GKKB auf die Lokalisierung betrieblicher 
Funktionen kann sich aus dem Übergang von einer direkten zu einer indirekten 
Gewinnabgrenzung ergeben. Zwar werden Investitions- und Standortentscheidun-
gen auch im geltenden Steuerrecht steuerlich verzerrt663, allerdings gibt es Grund 
zu der Annahme, dass der steuerliche Einfluss auf derartige Entscheidungen bei 
Einführung einer GKKB verstärkt würde. So führt der Übergang auf die Formel-
aufteilung zum einen dazu, dass sich durch Verlagerung von Produktionsfaktoren 
ein größerer Bemessungsgrundlagenanteil verschieben lässt64, zum anderen wird 
die Verlagerung bestehender Funktionen unter der GKKB dadurch erleichtert, 
dass eine Aufdeckung stiller Reserven bei Verlagerung hier nicht erfolgt.665 

Das Ausmaß des steuerlichen Einflusses auf die Faktorallokation sollte -
ebenso wie die Möglichkeiten zur Steuergestaltung - maßgebend von der Defini-
tion der Aufteilungsformel abhängen. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, 
dass der (bestimmungsortbezogen definierte) Umsatzfaktor derartige Gestaltungen 
in nur geringem Ausmaß zulässt, da dieser nicht im alleinigen Entscheidungsbe-
reich des Unternehmens liegt.666 Scheffier verweist allerdings darauf, dass Unter-
nehmen versuchen könnten, durch gezielte Absatzpreisdifferenzierungen die Ab-
nehmer zur Gründung von Einkaufsgesellschaften in Niedrigsteuerländern zu be-
wegen667. Der Einfluss der Formelaufteilung auf Investitions- und Beschäftigungs-
entscheidungen konnte wiederholt gezeigt werden. So zeigen Gupta/Hofmann 
(2003) und Weiner (1994) für die USA bestehende Investitionswirkungen einer 
Erhöhung beziehungsweise Verminderung des Faktorgewichts auf Vermögen auf, 
während Goolsbee/Maydew (2000) eine vergleichbare Wirkung für den Arbeits-

661 Vgl. Agundez-Garcia (2006), S. 66; Weiner (2005), S. 43-44. 
662 Vgl. hierzu Blumenberg (2008), S. 16. 
663 Vgl. Mintz/Weiner (2003), S. 699-700. 
664 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 365; Spenge( (2008), S. 46. 
665 Vgl. Oestreicher/Scheffler/Spengel et al. (2008), S. 365; Spenge( (2008), S. 46; Scheffler 

(2005a), 322-324. 
666 Vgl stellvertretend Mors/Rautenstrauch (2008), S. 102; Agundez-Garcia (2006), S. 52. 
667 Vgl. Scheffler (2005a), S. 328. 



230 Unternehmerische Verhaltensreaktionen als Folge einer Reform der Konzernbesteuerung 

faktor nachweisen.668 Weiner (1994) findet entsprechende Investitionswirkungen 
auf Basis kanadischer Daten auch bei einheitlicher Formel aber abweichenden 
Steuersätzen.669 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass auch eine Konzernbesteuerung mit indi-
rekter Gewinnabgrenzung zu Verzerrungen führt, solange die Körperschaftsteuer-
sätze variieren. Inwiefern die Entscheidungsverzerrungen von größerer Bedeutung 
als bei direkter Gewinnabgrenzung sind oder nicht, ist allerdings unklar. 670 In je-
dem Fall ist aber davon auszugehen, dass die Komplexität der Steuerplanung zu-
nimmt, da im multinationalen Konzern die Planung für alle Konzerngesellschaften 
simultan erfolgen muss. Ursächlich hierfür sind Rückwirkungen der Verlagerung 
auch auf nicht unmittelbar beteiligte Unternehmen. 671 

Neben dem Einfluss auf die Allokation von Produktionsfaktoren ist davon 
auszugehen, dass von der mit der Einführung einer GKKB verbundenen Auswei-
tung der steuerlichen Verlustverrechnungsmöglichkeiten Einfluss auf die unter-
nehmerische Risikoübernahme genommen werden würde. Der Zusammenhang 
zwischen der steuerlichen Verlustverrechnung und dem Grad der Risikoübernah-
me wurde bisher insbesondere in der modelltheoretischen Literatur intensiv disku-
tiert. Grundlegend ist hierbei der Beitrag von Domar/Musgrave ( 1944 ), welcher 
die Entscheidung zwischen einer risikobehafteten und einer risikolosen Investition 
auf der Basis eines einperiodigen Modells für einen risikoaversen Investor unter-
sucht. Domar/Musgrave kommen auf der Basis graphisch abgeleiteter 
Indifferenzkurven und des erwarteten Verlusts als Risikomaß zu dem generellen 
Ergebnis, dass die Beteiligung des Staates an Investitionsverlusten die Bereit-
schaft zur Risikoübernahme beeinflusst. Verglichen mit einer Welt ohne Steuern 
ist die Richtung dieses Einflusses maßgeblich abhängig von der Höhe der tarifli-
chen Steuerbelastung und der Beschränkung der Verlustverrechnung. Restriktive-
re Verlustverrechnungsvorschriften sollten dabei allerdings ceteris paribus regel-
mäßig zu geringerer Risikoübernahme führen. Ausnahmen davon könnten nur bei 
einer außergewöhnlichen Präferenzordnung des Investors eintreten. Weiterfüh-
rende Modelle (Mossin (1968), Stiglitz (1969) und Haegert/Kramm (1975)) inte-
grieren insbesondere abweichende Risikodefinitionen sowie formale Beschrei-
bungen des Risikonutzens und der Risikoaversion, bestätigen allerdings die von 
Domar/Musgrave gewonnenen Erkenntnisse. Empirisch wurde dieser Zusammen-
hang für unternehmerische Investitionen bisher - soweit erkennbar - lediglich von 
Koch/Prasse! (2009) untersucht. Dieser Beitrag weist auf eine gesteigerte Risiko-
übernahme belgischer Unternehmen als Folge der Abschaffung der Mindestbe-
steuerung im Jahr 1998 hin. Bei Übertragung dieser Ergebnisse sollte entspre-

668 Vgl. Weiner (2005), S. 38-39. 
669 Vgl. Weiner (2005), S. 38-39. 
670 Vgl. Mintz/Weiner (2003), S. 700. 
671 Vgl. Scheffier (2005a), S. 324-326. 
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chend auch die Einführung einer GKKB zu einer Zunahme der Risikobereitschaft 
führen. 

8.3 Unternehmerische Verhaltensreaktionen bei Einführung ei-
ner Verlustrichtlinie 

Unabhängig vom Konzept zur grenzüberschreitenden Verlustverrechnung würde 
die Einführung einer Verlustrichtlinie eine Ausweitung der Möglichkeiten zur 
Verlustverrechnung bewirken. Auch für diesen Reformvorschlag ist daher von 
einer Ausdehnung der unternehmerischen Risikoübernahme auszugehen. Demge-
genüber sollte sich die Wirkung einer Verlustrichtlinie auf Steuergestaltung und 
den steuerlichen Einfluss auf die Faktorallokation für die verschiedenen Konzepte 
zur Verlustverrechnung unterscheiden. 

So führt die Nachversteuerungsmethode nur in Verlustsituationen zu einer 
partiellen Durchbrechung des Trennungsprinzips, welches bei Gewinnen der 
Tochtergesellschaft unverändert Berücksichtigung findet. Dementsprechend ist 
auch Steuergestaltung in unverändertem Maße möglich. Gleiches gilt grundsätz-
lich auch für die Ergebnisaufteilungsmethode. Für dieses Konzept könnte es sogar 
zu einer Zunahme an Steuergestaltung kommen, da Konzerne bemüht sein wer-
den, die Ergebnisaufteilung für Gestaltungszwecke zu nutzen. Ein möglicher An-
satz hierzu könnte die zeitliche Gestaltung des Anfalls von Gewinnen und Verlus-
ten sein, da deren steuerliche Behandlung insbesondere vom Konzerneinkommen 
in der jeweiligen Periode abhängt. 

Demgegenüber führt die Zurechnungsmethode zu einer Durchbrechung des 
Trennungsprinzips und zum Übergang von einer kapitalimportneutralen auf eine 
kapitalexportneutrale Besteuerung. Diese führt grundsätzlich dazu, dass Gewinn-
verlagerungen und Verlagerungen von Funktionen nicht zu einer Minderung der 
Steuerbelastung führen können. 672 Gestaltungsanreize können allerdings auch bei 
dieser Methode durch die Beschränkung der Anrechnung auf einen Anrechnungs-
höchstbetrag ausgehen.673 Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass so-
wohl bei der Zurechnungsmethode als auch bei der Nachversteuerungsmethode 
den steuerlichen Rahmenbedingungen im Sitzland der Muttergesellschaft zentrale 
Bedeutung für die Höhe der Konzernsteuerbelastung zukommt. Konzerne könnten 
daher bemüht sein, ihre Muttergesellschaft in Mitgliedsstaaten mit großzügigen 
Vorschriften zur intertemporalen Verlustverrechnung sowie - bei der Zurech-
nungsmethode - in Mitgliedsstaaten mit niedrigen Steuersätzen zu verlagern.674 

672 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 368. 
673 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 368. 
674 Vgl. Oestreicher/Scheffier/Spengel et al. (2008), S. 369. 





9 Zusammenfassende Beurteilung der Reformvorschläge 

Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit lag in der empirischen Analyse der Steu-
erlast- und Steueraufkommenswirkungen verschiedener Vorschläge für die Re-
form der Konzernbesteuerung in Europa. Auf Basis dieser Berechnungsergebnisse 
sollten auf der einen Seite Schlussfolgerungen für die Bedeutung dieser Vorschlä-
ge für die Standortattraktivität und die Effizienz des Steuersystems gezogen wer-
den, zum anderen gibt die Analyse der Aufkommenswirkungen Aufschluss über 
die mögliche Umsetzbarkeit dieser Reformvorschläge. 

Es wurde gezeigt, dass das bestehende Konzernbesteuerungssystem aus Un-
ternehmenssicht mit Hemmnissen für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit 
verbunden ist, die zu einem Großteil, aber nicht ausschließlich, auf das Nebenein-
ander separater Besteuerungssysteme im Binnenmarkt zurückzuführen sind. Für 
die Mitgliedsstaaten besteht das Problem, dass die Möglichkeit zur Steuergestal-
tung einer effektiven Steuererhebung entgegensteht. Dieses Problem wird durch 
die zunehmend einschränkende Wirkung der EuGH-Rechtsprechung auf die Steu-
errechtsausgestaltung verstärkt. 

Mögliche Reformvorschläge für die Konzernbesteuerung reichen von einer 
von der EuGH-Rechtsprechung getriebenen unilateralen Fortentwicklung des na-
tionalen Rechts (passive Harmonisierung) über gezielte Harmonisierungsmaß-
nahmen bis hin zu einer weitgehenden oder vollständigen Vereinheitlichung der 
Regelungen im Wege der aktiven Harmonisierung. Dabei wurde gezeigt, dass eine 
passive Harmonisierung den europäischen Anforderungen nur in unzureichendem 
Maße gerecht wird, weshalb dieser Harmonisierungsweg in den weiteren Überle-
gungen nicht berücksichtigt wurde. Bestgeeignet für eine systematische Beseiti-
gung der steuerlichen Probleme im Binnenmarkt ist die Einführung einer „Ge-
meinsamen konsolidierten Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage" (GKKB), 
weshalb dieses Reformszenario in das Zentrum der weiteren Ausführungen ge-
stellt wurde. Dabei ist zum heutigen Zeitpunkt allerdings unklar, inwiefern die für 
eine Einführung erforderliche Zustimmung sämtlicher Mitgliedsstaaten erreicht 
werden kann. Aus diesem Grund wurden auch gezielte Maßnahmen, von denen 
ein weniger starker Eingriff in die Steuersouveränität der Mitgliedsstaat ausgeht, 
einbezogen. Dabei lässt sich allerdings feststellen, dass durch gezielte Maßnah-
men von den verbleibenden Problemen lediglich das Fehlen einer grenzüber-
schreitenden Verlustverrechnung im Konzern beseitigt werden kann. Aus diesem 
Grund wird die Einführung einer Verlustrichtlinie als zweites Reformszenario 
berücksichtigt, wobei für die Ausgestaltung der Verlustverrechnung alternativ die 
Nachversteuerungsmethode, die Zurechnungsmethode und die Ergebnisauftei-
lungsmethode in Frage kommen. 

Als Ergebnis der Berechnungen zu den Auswirkungen der Einführung einer 
GKKB und einer Verlustrichtlinie auf die Steuerbelastung nationaler und grenz-
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überschreitend tätiger Konzerne bleibt festzuhalten, dass eine derartige Reform 
unabhängig vom zugrundegelegten Konzept einen Beitrag zur Verbesserung der 
steuerlichen Standortattraktivität der EU sowie der Wettbewerbsfähigkeit europäi-
scher Konzerne leisten würde, wobei die steuerlichen Rahmenbedingungen insbe-
sondere für grenzüberschreitend tätige Konzerne verbessert würden. Hinsichtlich 
der Effizienzwirkungen der Reformvorschläge ergeben sich allerdings deutliche 
Unterschiede. So konnte gezeigt werden, dass lediglich eine verpflichtende 
GKKB und - mit Abstrichen - eine optionale Einführung der Nachversteue-
rungsmethode eine faire steuerliche Behandlung von nationalen und multinationa-
len Konzernen gewährleistet. Während die Ergebnisaufteilungsmethode und die 
Zurechnungsmethode die Nachteile multinationaler Konzerne bei der grenzüber-
schreitenden Verlustverrechnung nur in unzureichendem Maße beseitigen können, 
eröffnet die optionale Einführung einer GKKB zusätzliche Gestaltungsmöglich-
keiten und damit steuerliche Vorteile für multinationale Konzerne. Dieses Ergeb-
nis spricht dafür, ein Optionsrecht nicht vorzusehen oder dieses auf nationale 
Konzerne zu beschränken. Für die Einführung einer zumindest für multinationale 
Konzerne verpflichtenden GKKB spricht ferner, dass der Übergang auf die indi-
rekte Gewinnabgrenzung eine deutliche Reduzierung der Schwankung der durch-
schnittlichen Steuerbelastung bewirken würde. 

Auch wenn die verpflichtende GKKB hinsichtlich der Effizienzwirkungen 
gegenüber den übrigen Reformvorschlägen Vorteile aufweist, so zeigen die Auf-
kommensberechnungen, dass dieses Szenario mit erheblichen Aufkommensrisi-
ken für die Mitgliedsstaaten verbunden ist. Dabei erscheint weniger der Rückgang 
des Gesamtsteueraufkommens, welcher mit -5, 17 Prozent nur unwesentlich über 
der Aufkommensänderung der übrigen Reformvorschläge liegt, als vielmehr die 
hohe durchschnittliche Aufkommensänderung (9,14 Prozent) problematisch. Ins-
besondere Niedrigsteuerländer müssen dabei mit hohen Aufkommensverlusten 
rechnen. Abgeschwächt werden kann dieses Problem, wenn nicht sämtliche Mit-
gliedsstaaten, sondern anfänglich nur eine Gruppe ausgewählter Mitgliedsstaaten 
an der Einführung der GKKB teilnehmen würde. Dieses würde zwar andere Vor-
teile, die zum Beispiel in einem Rückgang der Befolgungskosten oder der voll-
ständigen Beseitigung des Verrechnungspreisproblems bestehen, einschränken 
und zu einer höheren Absenkung des Gesamtaufkommens dieser Mitgliedsstaaten 
führen, die durchschnittliche Höhe der Aufkommensänderung und damit das Auf-
kommensrisiko für die Mitgliedsstaaten könnte auf diesem Weg allerdings deut-
lich reduziert werden. Hierfür sollte insbesondere die größere wirtschaftliche 
Ähnlichkeit dieser Mitgliedsstaaten ursächlich sein. Weitere Mitgliedsstaaten 
könnten - ähnlich zur Vorgehensweise bei der Euro-Einführung - bei weitgehen-
der Angleichung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen später beitreten. Auch 
die Einführung branchenspezifischer Aufteilungsformeln könnte einen Beitrag zu 
einer weniger starken Schwankung der Aufkommensänderung leisten. 
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Abschließend soll einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die Er-
gebnisse dieser Arbeit auf der Annahme beruhen, dass unternehmerische Verhal-
tensreaktionen auf die durchgeführte Steuerreform unterbleiben. Dieses gilt vor 
allem für die Wirkung des Übergangs von einer direkten auf eine indirekte Ge-
winnabgrenzung, bei der die bisher erfolgenden Gestaltungsmaßnahmen überwie-
gend unwirksam werden. Bestehende Studien insbesondere für den nordamerika-
nischen Raum stellen diese Annahme allerdings in Frage. Es bleibt somit abzu-
warten, inwiefern auch bei Einbeziehung von Verhaltensanpassungen in das Si-
mulationsmodell die hier gewonnenen Erkenntnisse bestätigt werden können. 





Anhang 

Tabelle 50: Steuerrechtliche Grnndlage der Simulationsberechnungen (1) 
Verlustabzug Behandlung von Dividenden einer Kapital-

gesellschaft 

Rücktrag Vortrag inländische ausländische 
Belgien unbegrenzt Freistellung (95%) Freistellung (95%) 

Dänemark unbegrenzt Freistellung (100%) Freistellung (100%) 

Deutschland 1 Jahr•1s unbegrenzt 6 76 Freistellung (95%) Freistellung (95%) 

Estland677 n.a. n.a. Freistellung (100%) Freistellung ( !00%) 

Finnland 10 Jahre Freistellung (100%) Freistellung (100°/o) 

Frankreich 3 Jahre unbegrenzt Freistellung (95%) Freistellung (95%) 

Griechenland 5 Jahre Freistellung (100%) Anrechnung 
Großbritannien 1 Jahr unbegrenzt Freistellung (100%) Anrechnung 
Irland 1 Jahr unbegrenzt Freistellung ( 100%) Anrechnung 

Italien 5 Jahre Freistellung (95%) Freistellung (95%) 

Lettland 5 Jahre Freistellung (100%) Freistellung (100°/o) 

Litauen 5 Jahre Freistellung (100%) Freistellung (100°/o) 

Luxemburg unbegrenzt Freistellung (100%) Freistellung (100%) 

Niederlande 3 Jahre unbegrenzt Freistellung (100%) Freistellung (100%) 

Österreich unbegrenzt678 Freistellung (100%) Freistellung (100%) 

Polen 5 Jahre679 Freistellung (100%) Anrechnung 
Portugal 6 Jahre Freistellung (100%) Freistellung (100%) 

Schweden unbegrenzt Freistellung (100%) Freistellung (100°/o) 

Slowakei 5 Jahre Freistellung ( 100%) Freistellung (100°/o) 
Spanien 15 Jahre Anrechnung Freistellung (100%) 

Tsch'e Republik 5 Jahre Freistellung (100%) Freistellung ( 100°/o) 
Ungarn unbegrenzt Freistellung (100%) Freistellung (100°/o) 

Z~m unbell!:enzt Freistelluns (100°/o! Freistelluns ( 100°/o! 
Quelle: Oestreicher/SchejJler/Spengel et al. (2008); Endres/Oestreicher/SchejJler (2007) et al.; 
Kesti (2006) 

675 Maximal 511.500€ verrechenbar. 
676 Maximal 1.000.000€ zuzüglich 60% des verbleibenden positiven Einkommens einer Periode 

verrechenbar. 
677 Aus Vereinfachungsgründen wird auf eine Abbildung der nachgelagerten Besteuerung in 

Estland verzichtet. Für die Simulation der Einkommensermittlung wird hier von einem be-
tragsmäßig und zeitlich unbegrenzten Verlustvortrag ohne Verlustrücktrag ausgegangen. 

678 Maximal 75% des Einkommens einer Periode verrechenbar. 
679 Maximal 50% des Verlustvortrags mit dem Einkommen einer Periode verrechenbar. 
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Tabelle 51: Steuerrechtliche Grondlage der Simulationsberechnungen (2) 

Anwendungsvoraussetzungen der Gruppenbesteuerungssysteme 
ja/nein Mindestbeteili- indirekte Anteile Schwestergesell- sonstige 

gung schaften Anforde-

Belgien nein 
Dänemark ja mind. 51% ja, additiv ja 

Ergebnisab-
führungs-

Deutschland ja >60% ja, additiv nein vertrag 

Estland nein 
Finnland ja mind.90% ja, additiv nein 

Frankreich ja mind. 95% ja, additiv nein 

Griechenland nein 

Großbritannien ja mind. 75% ja, additiv ja 

Irland ja mind. 75% ja, additiv ja 

Italien ja >50% ja, additiv ja 

Lettland ja mind. 90% nein ja 

Litauen nein 
Luxemburg ja mind. 95% ja, additiv nein 

Niederlande ja mind.95% ja, additiv nein 

Österreich ja >50% ja, additiv nein 

Polen ja mind. 95% nein nein 

Portugal ja mind. 90% ja, multiplikativ nein 

Schweden ja >90% ja, additiv ja 

Slowakei nein 
Spanien ja mind. 75% ja, multiplikativ nein 

Tsch'e Republik nein 

Ungarn nein 
Zypern ja mind. 75% ja, additiv ja 

Quelle: Oestreicher/Schejjler/Spengel et al. (2008); Endres/Oestreicher/Schejjler (2007) et al.; 
Kesti (2006). Die Spalte „ indirekte Anteile" gibt an, inwiefern und wenn ja wie indirekte Anteile 
bei der Ermittlung der Mindestbeteiligungsquote zu berücksichtigen sind. Die Spalte „Schwester-
gesellschaften" gibt an, ob eine steuerliche Groppe zwischen Schwestergesellschaften einer ge-
meinsamen ausländischen Muttergesellschaft gebildet werden kann. 
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Tabelle 52: Steuerrechtliche Grundlage der Simulationsberechnungen (3) 

Nominelle Ertragsteuerbelastung für inländische Einkünfte 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 
Belgien 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 33,99 33,99 33,99 

Dänemark 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 
Deutschland 55,64 59,00 59,00 57,50 56,60 52,30 51,60 38,36 38,36 39,58 38,29 38,34 

Estland 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 23,00 
Finnland 25,00 25,00 28,00 28,00 28,00 28,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 26,00 
Frankreich 33,33 36,66 36,66 36,66 41,66 40,00 36,66 35,33 34,33 34,33 34,33 33,33 
G'britannien 33,00 33,00 33,00 31,00 31,00 31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Griechenland 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 40,00 37,50 35,00 35,00 35,00 29,00 
Irland 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,50 12,50 12,50 

Italien 52,20 53,20 53,20 53,20 41,25 41,25 41,25 40,25 40,25 38,25 37,25 37,25 
Lettland 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 22,00 19,00 15,00 15,00 
Litauen 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 24,00 24,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Luxemburg 39,39 40,29 40,29 39,35 37,45 37,45 37,45 37,45 30,38 30,38 30,38 29,63 
Niederlande 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,50 34,50 34,50 29,60 
Österreich 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 25,00 
Polen 40,00 40,00 40,00 38,00 36,00 34,00 30,00 28,00 28,00 27,00 19,00 19,00 
Portugal 39,60 39,60 39,60 39,60 37,40 37,40 37,40 35,20 33,00 33,00 27,50 27,50 
Schweden 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
Slowakei 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 29,00 25,00 25,00 19,00 19,00 
Spanien 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Tsch'e Rep. 45,00 41,00 39,00 25,00 25,00 35,00 31,00 31,00 31,00 31,00 28,00 24,00 
Ungarn 33,00 33,00 33,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 

Z:t~m 25,00 25,00 25,00 25,00 29,00 29,00 29,00 28,00 28,00 15,00 15,00 10,00 
Quelle: KPMG (2006); Angaben aus den European Tax Handbooks der jeweiligen Jahrgänge 
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Tabelle 53: Steuerrechtliche Grundlage der Simulationsberechnungen (4) 

Nominelle Ertragsteuerbelastung für ausländische Einkünfte 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 

Belgien 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 40,17 33,99 33,99 33,99 

Dänemark 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 30,00 28,00 

Deutschland 45,00 48,38 48,38 48,38 47,48 42,20 42,20 26,38 26,38 27,96 26,38 26,38 

Estland 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 23,00 

Finnland 25,00 25,00 28,00 28,00 28,00 28,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 26,00 

Frankreich 33,33 36,66 36,66 36,66 41,66 40,00 36,66 35,33 34,33 34,33 34,33 33,33 

G'britannien 33,00 33,00 33,00 31,00 31,00 31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Griechenland 35,00 35,00 35,00 40,00 40,00 40,00 40,00 37,50 35,00 35,00 35,00 29,00 

Irland 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 12,50 12,50 12,50 

Italien 36,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 36,00 36,00 34,00 33,00 33,00 

Lettland 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 22,00 19,00 15,00 15,00 

Litauen 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 24,00 24,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Luxemburg 33,33 34,32 34,32 33,28 31,20 31,20 31,20 31,20 22,88 22,88 22,88 23,10 

Niederlande 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 34,50 34,50 34,50 29,60 

Österreich 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 25,00 

Polen 40,00 40,00 40,00 38,00 36,00 34,00 30,00 28,00 28,00 27,00 19,00 19,00 

Portugal 39,60 39,60 39,60 39,60 37,40 37,40 37,40 35,20 33,00 33,00 27,50 27,50 

Schweden 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

Slowakei 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 29,00 25,00 25,00 19,00 19,00 

Spanien 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Tsch'e Rep. 45,00 41,00 39,00 25,00 25,00 35,00 31,00 31,00 31,00 31,00 28,00 24,00 

Ungarn 33,00 33,00 33,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 16,00 16,00 

Z~m 25,00 25,00 25,00 25,00 29,00 29,00 29,00 28,00 28,00 15,00 15,00 10,00 
Quelle: KPMG (2006); Angaben aus den European Tax Handbooks der jeweiligen Jahrgänge 
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Tabelle 54: Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen 

NOB OB_M OB_T EI0 TR TR - TR_ GTS LC LC_T PRO 
OB red 

NIB -.335 -.690** -.249 -.837** -.357 -.245 -. 154 -.283 -.252 -.248 .382 

NOB .040 .114 .233 .424 .IOI .054 -.035 

OB_M .533* .552* .060 .110 .024 .123 .620** 

OB_T -.308 -.204 .409 .336 .458 -.009 .186 

EI0 .305 .105 .493* .332 .. 211 .153 -.060 

TR -.385 -.295 .121 .155 -.546* 

TR_OB -.562* -.373 -.173 .002 -.582* 

TR_red .346 .327 -.093 .340 

GTS .006 .156 .130 

LC -.163 

LC_T -.008 

Quelle: eigene Berechnungen 
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